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Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Brandenburgischen Hochschulsystems 

A. Problem 

Wissenschaft und Forschung an den Hochschulen kommt in einer Zeit des Um-

bruchs, des Strukturwandels, der Klimakrise und zukunftsweisender digitaler Inno-

vationen fundamentale Bedeutung zu. Die Hochschulen sind das Zentrum des deut-

schen Wissenschaftssystems. Ihre Leistungsfähigkeit und Kreativität weiterzuent-

wickeln, ist eine vitale Aufgabe des Landes. Dazu gehört es auch, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu setzen, die es den Universitäten und Fachhochschulen im 

Land gestatten, ihre Potentiale voll auszuschöpfen und im Wettbewerb national und 

international konkurrenzfähig zu sein.  

Dazu sind die Aufgabenstellungen der Hochschulen an den gesellschaftlichen Her-

ausforderungen zu orientieren. Die Möglichkeiten der Gestaltung und Mitwirkung 

innerhalb der Hochschulen sind zu stärken. Die Hochschulen müssen sich die 

Struktur wählen können, die ihrem Profil und ihren Zielen bestmöglich entsprechen. 

Professuren an Fachhochschulen müssen für forschungsaffine Praktiker aus Wirt-

schaft und Industrie zugänglicher und damit attraktiver werden. Forschungsstarke 

Professorinnen und Professoren sollen die Möglichkeit erhalten, selbst Promotions-

verfahren durchzuführen. Gleichzeitig sind die Herausstellungsmerkmale der Uni-

versitäten zu erhalten. Die Handlungsspielräume der staatlichen Hochschulen in der 

Weiterbildung zur Förderung des lebenslangen Lernens sind zu erweitern. Die Ar-

beitsbedingungen an den Hochschulen sind weiter zu verbessern. Dazu bedarf es 

namentlich verlässlicher Arbeitsbedingungen. Daueraufgaben im Akademischen 

Mittelbau verlangen unbefristete Arbeitsverhältnisse. Die wissenschaftlichen Poten-

tiale im Mittelbau sind immens. Trotzdem verwirklicht sich nicht jede Karriere in einer 

Professur. Attraktive alternative Karrierewege sind erforderlich, um Perspektiven 

aufzuzeigen und die starken Kräfte des Mittelbaus an den Landeshochschulen zu 

halten. Aber auch Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und ein dis-

kriminierungsfreies Miteinander sind unerlässliche Bestandteile intakter Hochschu-

len, die es für Studierende wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleicher-

maßen attraktiv machen, an ihnen zu lernen, zu lehren und gemeinsam zu forschen. 

Das Brandenburgische Hochschulrecht ist aber auch an Rechtsentwicklungen in 

den anderen Ländern und an Vorgaben höchstrichterlicher Rechtsprechung, insbe-

sondere des Bundesverfassungsgerichts zu den Bestimmungen zur Kanzlerin bzw. 

der Kanzlerin nach dem teilweise für nichtig erklärten § 67 BbgHG, zum Hochschul-

zulassungsrecht und zum Akkreditierungswesen anzupassen. 



 2 Bearbeitungsstand: 21.11.2023  8:49 Uhr 

 

Schließlich sind die Hochschulprüfungsverordnung, die Lehrverpflichtungsverord-

nung, die Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 38 

des Brandenburgischen Hochschulgesetzes und das Brandenburgische Poli-

zeihochschulgesetz mit den vorgesehenen Änderungen im Brandenburgischen 

Hochschulgesetz in Übereinstimmung zu bringen. 

B. Lösung 

Mit dem neuen Brandenburgischen Hochschulgesetz werden die rechtlichen Rah-

menbedingungen für Wissenschaft und Forschung unter Berücksichtigung der vor-

beschriebenen Herausforderungen so weiterentwickelt, dass die Hochschulen ihre 

Aufgaben adäquat auf hohem Niveau erfüllen können. Der Aufgabenkanon wird er-

gänzt und an die aktuellen Herausforderungen angepasst (insbes. Digitalisierung, 

Nachhaltigkeit, Tierschutz). Die hochschulinterne Mitbestimmung wird gestärkt (ins-

bes. Mitgliederinitiative, Promovierendenvertretung, studentische Vizepräsident-

schaft). Den Fachhochschulen werden mit dem Promotionskolleg und der Qualifi-

zierungsprofessur neue Instrumente zur Verfügung gestellt, die dem Ausbau der 

Forschungsqualität und der Gewinnung professoralen Personals dienen. Der Aka-

demische Mittelbau wird nachhaltig gestärkt: Daueraufgaben sollen grundsätzlich in 

unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ausgeübt werden, neue Personalkate-

gorien mit eigenen Karrierewegen eröffnen aussichtsreiche Perspektiven jenseits 

der Professur. Die bestehende Organisationsautonomie für die Hochschulen wird 

durch eine modifizierte Modellklausel flankiert. In der Weiterbildung erhalten die 

Hochschule zusätzliche Handlungsspielräume. Der Geschlechtergerechtigkeit, dem 

Schutz vor Diskriminierung und den Belangen der Barrierefreiheit wird Rechnung 

getragen. Der Landeshochschulrat unterstützt die Hochschulen mit erweiterten Be-

ratungskompetenzen. Erforderliche Anpassungen an die verfassungsgerichtliche 

Rechtsprechung und aktuelle Rechtsentwicklungen werden vollzogen. 

C. Rechtsfolgenabschätzung 

I. Erforderlichkeit 

Für die Zielsetzung, die Hochschulen unter sich erheblich verändernden Rah-

menbedingungen in die Lage zu versetzen, ihren Aufgaben weiterhin adäquat 

auf hohem Niveau nachkommen zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben, 

bedarf es notwendigerweise auch der Anpassung und Weiterentwicklung der 

rechtlichen Voraussetzungen. 

II. Zweckmäßigkeit 

Der Gesetzentwurf erweitert die Handlungsspielräume der Hochschulen nach 

innen wie nach außen und ist daher zur Zielerreichung sinnvoll. 
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III. Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung 

Wirtschaft und öffentlichem Sektor, Studierenden an den Hochschulen, ihren Ab-

solventinnen und Absolventen, Menschen, die im Rahmen lebenslangen Ler-

nens Weiterbildungsangebote der Hochschulen nutzen, kommt die Leistungsfä-

higkeit der Hochschulen unmittelbar oder mittelbar zu Gute. 

D. Verfahrensbeteiligte im Sinne des Kapitels I Nummer 1 der Vereinbarung 

zwischen Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Landta-

ges nach Artikel 94 der Verfassung des Landes Brandenburg 

Staatliche Hochschulen des Landes Brandenburg, 

vom Land Brandenburg staatlich anerkannte Hochschulen, 

Studentenwerke Potsdam und Frankfurt/Oder, 

Landeskonferenz der Studierendenschaften („BrandStuVe“), 

Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 

- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 

- Beamtenbund und Tarifunion (dbb), 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akten-

einsicht, 

Landeshochschulrat Brandenburg 

E. Zuständigkeiten 

Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur ist federführend. 
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Gesetzentwurf für ein 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Brandenburgischen Hochschulsystems 

Vom ... 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Brandenburgisches Hochschulgesetz 

(BbgHG) 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Hochschulen; Verordnungsermächtigung 

§ 3 Aufgaben 

§ 4 Freiheit von Lehre, Forschung und Studium in Wissenschaft und Kunst; wis-

senschaftliche Redlichkeit 

§ 5 Rechtsstellung; Aufsicht 

§ 6 Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen 

§ 7 Gleichstellung 

§ 8 Theologische Ausbildung an staatlichen Hochschulen 

§ 9 Maßnahmen zur Bewältigung einer Notlage; Verordnungsermächtigung 

Abschnitt 2 

Hochschulzugangsberechtigung; Zulassung; Immatrikulation; Exmatrikula-

tion; Studierendenschaft 

§ 10 Hochschulzugangsberechtigung; Verordnungsermächtigung 

§ 11 Studienkolleg; Verordnungsermächtigung 



 

 

§ 12 Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung von Zulassungszah-

len; Verordnungsermächtigungen 

§ 13 Zentrale Vergabe von Studienplätzen; örtliche Zulassungsbeschränkungen; 

Verordnungsermächtigung 

§ 14 Zulassungshindernisse 

§ 15 Immatrikulation und Exmatrikulation; Verordnungsermächtigung 

§ 16 Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren 

§ 17 Studierendenschaft 

Abschnitt 3 

Studium; Lehre; Prüfungen 

§ 18 Ziel des Studiums; Studienreform 

§ 19 Studiengänge 

§ 20 Studienordnungen 

§ 21 Studienberatung 

§ 22 Prüfungen 

§ 23 Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen; Verordnungsermächtigung 

§ 24 Rahmenordnungen für Studium, Prüfungen, Zugang und Zulassung 

§ 25 Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen 

§ 26 Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 

§ 27 Lehrangebot 

§ 28 Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre 

Abschnitt 4 

Hochschulgrade; Promotion und Habilitation 

§ 29 Hochschulgrade 

§ 30 Verleihung und Führung von Graden 

§ 31 Ausländische Hochschulgrade 



 

 

§ 32 Promotion; Verordnungsermächtigung 

§ 33 Promotionskolleg der Fachhochschulen; Verordnungsermächtigung 

§ 34 Habilitation 

§ 35 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses; Ver-

ordnungsermächtigung 

§ 36 Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsmaßnahmen 

Abschnitt 5 

Forschung 

§ 37 Aufgaben und Koordination der Forschung 

§ 38 Forschung und Lehre mit Mitteln Dritter 

Abschnitt 6 

Personal der Hochschule 

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 39 Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten; Verordnungser-

mächtigung 

§ 40 Verarbeitung personenbezogener Daten; Verordnungsermächtigung 

Unterabschnitt 2 

Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hoch-

schule; Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager 

§ 41 Hauptberuflich wissenschaftliche und künstlerische Personalkategorien 

§ 42 Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern; Verordnungser-

mächtigung 

§ 43 Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren 

§ 44 Dienstrechtliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

§ 45 Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren 

§ 46 Dienstrechtliche Sonderregelungen 



 

 

§ 47 Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-

ren 

§ 48 Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

§ 49 Qualifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofessoren 

§ 50 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit Schwerpunktbildung 

§ 51 Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ 

§ 52 Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

§ 53 Akademische Dozentinnen und Dozenten, Akademische Juniordozentinnen 

und Juniordozenten 

§ 54 Dauerstellenkonzept für Akademische Beschäftigte 

§ 55 Lehrverpflichtung; Verordnungsermächtigung 

§ 56 Nebentätigkeit; Verordnungsermächtigung 

§ 57 Gastprofessorinnen und Gastprofessoren und Gastdozentinnen und Gast-

dozenten 

§ 58 Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager 

Unterabschnitt 3 

Nebenberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

§ 59 Personalkategorien 

§ 60 Nebenberufliche Professorinnen und Professoren 

§ 61 Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren und Ehrenprofessorinnen 

und Ehrenprofessoren 

§ 62 Privatdozentinnen und Privatdozenten 

§ 63 Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren 

§ 64 Lehrbeauftragte 

§ 65 Studentische Beschäftigte 



 

 

Abschnitt 7 

Mitgliedschaft und Mitwirkung 

§ 66 Mitglieder und Angehörige 

§ 67 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung; Mitgliederinitiative 

§ 68 Wahlen 

§ 69 Öffentlichkeit 

Abschnitt 8 

Zentrale Hochschulorganisation 

§ 70 Zentrale Hochschulorgane 

§ 71 Präsidentin oder Präsident 

§ 72 Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten 

§ 73 Präsidium 

§ 74 Hauptberufliche Vizepräsidentin oder hauptberuflicher Vizepräsident in der 

Präsidialverfassung 

§ 75 Kanzlerin oder Kanzler 

§ 76 Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 

§ 77 Beauftragte oder Beauftragter für Antidiskriminierung 

§ 78 Beauftragte oder Beauftragter für die Belange von Hochschulmitgliedern 

und Angehörigen mit Behinderungen 

§ 79 Hochschulbibliothek 

Abschnitt 9 

Dezentrale Hochschulorganisation 

§ 80 Organisatorische Grundeinheiten; Verordnungsermächtigung 

§ 81 Organe des Fachbereichs 

§ 82 Wahl und Aufgaben der Dekanin oder des Dekans 



 

 

Abschnitt 10 

Wissenschaftliche Einrichtungen 

§ 83 Aufgaben; Einrichtung; Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen und 

Betriebseinheiten 

§ 84 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hoch-

schulen 

§ 85 Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule 

Abschnitt 11 

Landeshochschulrat 

§ 86 Organisation und Aufgaben 

Abschnitt 12 

Studierendenwerke 

§ 87 Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben; Verordnungsermächtigungen 

§ 88 Verwaltungsrat 

§ 89 Geschäftsführung 

§ 90 Finanzierung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

§ 91 Aufsicht 

Abschnitt 13 

Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien 

§ 92 Anerkennung 

§ 93 Niederlassungen 

§ 94 Anerkennungsverfahren 

§ 95 Folgen der Anerkennung 

§ 96 Verlust der Anerkennung 

§ 97 Staatliche Anerkennung als Hochschulklinik; Verordnungsermächtigung 

§ 98 Berufsakademien 



 

 

§ 99 Abschlussbezeichnungen 

§ 100 Verlust der staatlichen Anerkennung 

§ 101 Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 14 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 102 Überleitung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 

§ 103 Übergangsbestimmungen für bestimmte Dienstverhältnisse 

§ 104 Übergangsbestimmung für wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 

§ 105 Übergangsbestimmung zum Promotionsrecht der Filmuniversität 

§ 106 Einschränkung von Grundrechten 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg 

und, soweit dies in den §§ 92 bis 101 bestimmt ist, für die staatlich anerkannten 

Hochschulen und Berufsakademien sowie für die Studierendenwerke im Land Bran-

denburg. 

(2) Fachhochschulen, die ausschließlich Studiengänge für den öffentlichen Dienst 

anbieten, müssen die Anforderungen des § 92 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buch-

stabe a und d erfüllen. Im Übrigen findet dieses Gesetz auf sie keine Anwendung. 

§ 2 

Hochschulen; Verordnungsermächtigung 

(1) Staatliche Hochschulen nach § 1 Absatz 1 sind:  

1. die Universitäten Potsdam, Frankfurt (Oder) und die Brandenburgische Techni-

sche Universität Cottbus-Senftenberg, 



 

 

2. die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (Filmuniversität) als Universität 

und zugleich Kunsthochschule sowie 

3. die Fachhochschulen Brandenburg, Eberswalde, Potsdam und Wildau; die 

Fachhochschulen können die Bezeichnung „Hochschule“ oder „Hochschule für 

angewandte Wissenschaften“ verwenden. 

Das für Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung die typisierende Bezeichnung einer Hochschule zu än-

dern. Die Hochschulen können in der Grundordnung geeignete Namenszusätze be-

stimmen. 

(2) Die Errichtung, die Zusammenlegung und die Schließung von Hochschulen des 

Landes erfolgt durch Gesetz. 

(3) Einrichtungen des Bildungswesens, die nichtstaatliche Hochschulen gemäß Ab-

satz 1 Satz 1 sind, können als Hochschulen nach § 92 staatlich anerkannt werden. 

§ 3 

Aufgaben  

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und 

Künste durch Lehre, Forschung, Studium und Weiterbildung. Sie bereiten auf be-

rufliche Tätigkeiten einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit vor, die die 

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden o-

der die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Die Fachhochschulen er-

füllen ihre Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 dabei insbesondere durch anwen-

dungsbezogene Lehre und entsprechende Forschung. Die Hochschulen betreiben 

Wissens- und Technologietransfer in Austausch und Kooperation mit Wirtschaft, 

Kultur und Gesellschaft. Sie unterstützen die Absolventinnen und Absolventen beim 

Übergang in das Berufsleben und pflegen ihr Alumninetzwerk. Die Hochschulen 

nutzen digitale Technologien in allen geeigneten Bereichen zur Prozess- und Struk-

turoptimierung, Entwicklung innovativer Modelle zur Aufgabenerfüllung und besse-

ren Vernetzung. 

(2) Die Hochschulen kooperieren mit außerhochschulischen Forschungseinrichtun-

gen und anderen Einrichtungen, auch im Gemeinwohlinteresse, zur Herstellung und 

Aufrechterhaltung der bestmöglichen wissenschaftlichen Infrastruktur im Land 

Brandenburg insbesondere durch die gemeinsame und untereinander abgestimmte 

Durchführung von Forschung und Lehre. Kooperationen zur Erfüllung gemeinsamer 

Aufgaben mit anderen Hochschulen, Studierendenwerken, Forschungseinrichtun-

gen, medizinischen Einrichtungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen oder sonsti-

gen Einrichtungen sollen auf der Grundlage von langfristigen öffentlich-rechtlichen 

Verträgen oder Verwaltungsvereinbarungen durchgeführt werden und liegen im 

spezifischen öffentlichen Interesse. 



 

 

(3) Die Hochschulen orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an den 

Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung und tragen zum Erhalt und zur Ver-

besserung menschlicher Lebens- und Umweltbedingungen sowie zum Klimaschutz 

bei. Sie setzen sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesell-

schaft und der Umwelt mit den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungs-

ergebnisse auseinander und wirken auf eine nachhaltige Ressourcennutzung an 

der Hochschule hin. 

(4) Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum von fünf Jahren Struktur- und Ent-

wicklungspläne, einschließlich der Personalentwicklung, auf und schreiben sie re-

gelmäßig fort. Sie sind dabei an staatliche Zielsetzungen der Hochschulentwicklung 

gebunden, die das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung 

nach Anhörung der Hochschulen zur Sicherung eines angemessenen Angebots an 

Hochschulleistungen vorgibt. In den Struktur- und Entwicklungsplänen stellen die 

Hochschulen die vorgesehene fachliche, strukturelle, personelle und finanzielle Ent-

wicklung dar. Die Struktur- und Entwicklungsplanung soll ein fachlich ausreichendes 

und regional ausgewogenes Angebot in Forschung, Lehre und Transfer sicherstel-

len. Die Struktur- und Entwicklungspläne sind der für die Hochschulen zuständigen 

obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

(5) Die Hochschulen fördern den wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-

wuchs. Ihre Arbeit in der Forschung und bei der Förderung des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Nachwuchses soll regelmäßig bewertet werden. Sie evaluieren 

regelmäßig die Leistungen in der Lehre. 

(6) Die Hochschulen tragen den besonderen Belangen von Hochschulmitgliedern, 

die Kinder betreuen oder Pflegeaufgaben wahrnehmen, Rechnung. Sie wirken an 

der sozialen Förderung der Studierenden mit. Sie fördern in ihrem Bereich kulturelle 

und musische Belange sowie den Sport. Sie berücksichtigen die besonderen Be-

dürfnisse behinderter Hochschulmitglieder und treffen in allen Bereichen die erfor-

derlichen Maßnahmen zu ihrer Integration. Für die Durchführung des Studiums und 

der Prüfungen sind dabei geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die unter Wahrung 

der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich und die diskriminierungsfreie und 

gleichberechtigte Teilhabe am Studium gewährleisten. 

(7) Die Hochschulen beschließen Grundsätze zum Schutz vor sexueller Belästi-

gung und sexualisierter Gewalt sowie Maßnahmen bei Verstößen gegen diese 

Grundsätze. 

(8) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zu-

sammenarbeit im Hochschulbereich; sie fördern den Austausch mit ausländischen 

Hochschulen und anderen wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrichtungen. 

Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse der ausländischen Studierenden. 

(9) Die Hochschulen beachten die Belange des Tierschutzes. Sie wirken in der For-

schung und der Lehre auf die Entwicklung von Methoden und Materialien, die die 



 

 

Verwendung von lebenden oder eigens hierfür getöteten Tieren im Sinne des Tier-

schutzgesetzes im Rahmen von Tierversuchen oder Tierverbrauch verringern oder 

ganz ersetzen können, hin. In Forschung und Lehre ist auf Tierversuche und auf 

Tierverbrauch zu verzichten, wenn zur Zweckerreichung wissenschaftlich im We-

sentlichen gleichwertige Verfahren oder Lehrmethoden und -materialien alternativ 

zur Verfügung stehen. 

(10) Die Hochschulen tragen dem berechtigten Interesse ihres Personals auf an-

gemessene Beschäftigungsbedingungen Rechnung. 

(11) Die Hochschulen informieren die Öffentlichkeit über ihre Vorhaben und die 

Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie berichten regelmäßig über ihre Lehr- und For-

schungstätigkeit einschließlich der Gegenstände, den Umfang und die Herkunft der 

Mittel Dritter sowie über Ergebnisse von Maßnahmen zur Frauenförderung und Fa-

miliengerechtigkeit. 

(12) Die Hochschulen können zum Zwecke des Wissens- und Technologietrans-

fers die berufliche Selbstständigkeit, insbesondere Unternehmensgründungen, ihrer 

Studierenden und befristet beschäftigten Akademischen Beschäftigten sowie Ab-

solventinnen, Absolventen und ehemaligen Beschäftigten für die Dauer von bis zu 

drei Jahren, in begründeten Ausnahmefällen bis zu fünf Jahren, fördern. Die Förde-

rung kann insbesondere durch die unentgeltliche oder verbilligte 

1. Bereitstellung von Räumen und Laboren für den Geschäftszweck, 

2. Bereitstellung von IT-Infrastruktur für den Geschäftszweck und 

3. Zugangsmöglichkeit zu Hochschulbibliotheken 

erfolgen. Die Förderung nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt auf der Grundlage einer 

vorher abzuschließenden schriftlichen oder elektronischen Vereinbarung mit der 

Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule. Für Absolventinnen und Absol-

venten ist eine Förderung nach den Sätzen 1 bis 3 nur innerhalb von fünf Jahren ab 

dem Datum des letzten Abschlusszeugnisses, für ehemalige Beschäftigte innerhalb 

von fünf Jahren ab dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses möglich. Die Förde-

rung darf die Erfüllung der anderen in diesem Gesetz genannten Aufgaben nicht 

beeinträchtigten. 

(13) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen den Hochschu-

len durch Rechtsverordnung des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der 

Landesregierung nur übertragen werden, wenn sie mit den in Absatz 1 genannten 

Aufgaben zusammenhängen. 



 

 

§ 4 

Freiheit von Lehre, Forschung und Studium in Wissenschaft und Kunst; wis-

senschaftliche Redlichkeit  

(1) Die Freiheit der Lehre umfasst im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben die 

inhaltliche und methodische Gestaltung von Lehrveranstaltungen sowie das Recht 

auf Äußerung von wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrmeinungen. Ent-

scheidungen von Hochschulorganen zur Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich 

auf die Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von 

Studien- und Prüfungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von 

Satz 1 nicht beeinträchtigen. 

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere die Fragestellung, die 

Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und 

seine Verbreitung. Entscheidungen von Hochschulorganen zur Forschung sind in-

soweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Forschungsbetriebes, die För-

derung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von For-

schungsschwerpunkten beziehen. Sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht 

beeinträchtigen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für künstlerische Entwicklungsvorhaben 

und für die Kunstausübung entsprechend. 

(3) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungsord-

nungen, insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, inner-

halb eines Studienganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen sowie 

die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer Meinungen. 

Entscheidungen von Hochschulorganen zum Studium sind insoweit zulässig, als sie 

sich auf die Organisation und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Stu-

dienbetriebes und auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Studiums be-

ziehen. 

(4) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Rechte entbindet 

nicht von der Beachtung der Regelungen, die das Zusammenleben an der Hoch-

schule ordnen. 

(5) Alle an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen einschließlich der Promovie-

renden sowie die Studierenden sind zu wissenschaftlicher Redlichkeit verpflichtet. 

Im Rahmen der Selbstkontrolle in der Wissenschaft stellen die Hochschulen Regeln 

zur Einhaltung der allgemein anerkannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Pra-

xis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten auf. Arbeitsverträge des 

wissenschaftlichen Personals sollen zur wissenschaftlichen Redlichkeit verpflich-

ten. Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Bei-

trag geleistet haben, als Mitautorinnen und Mitautoren zu nennen; soweit möglich, 

ist ihr Beitrag zu kennzeichnen. 



 

 

§ 5 

Rechtsstellung; Aufsicht  

(1) Die staatlichen Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und 

zugleich staatliche Einrichtungen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im 

Rahmen der Gesetze und regeln ihre Angelegenheiten durch die Grundordnung und 

sonstige Satzungen. Die Grundordnung bedarf der Genehmigung der für die Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde. Die Satzungen sind im amtlichen 

Mitteilungsblatt der Hochschule bekannt zu machen. Sie sollen zusätzlich in elekt-

ronischer Form veröffentlicht werden. 

(2) Hochschulen können abweichend von Absatz 1 Satz 1 auch in anderer Rechts-

form errichtet, auf Antrag der Hochschule in eine andere Rechtsform umgewandelt 

oder in die Trägerschaft einer anderen juristischen Person überführt werden. Das 

Nähere ist in einem besonderen Gesetz zu regeln. 

(3) Die Hochschulen erfüllen die Aufgaben, auch soweit es sich um staatliche An-

gelegenheiten handelt, durch eine Einheitsverwaltung. Staatliche Angelegenheiten 

sind die Personal-, Haushalts- und Finanzverwaltung der Hochschulen, die Verwal-

tung der von den Hochschulen genutzten Landesliegenschaften einschließlich der 

Bauangelegenheiten, die Hochschulzulassung und die Erhebung von Gebühren. 

(4) Die Hochschulen können durch Satzung Gebühren für besondere Aufwendun-

gen und für die Benutzung ihrer Einrichtungen erheben. Die Satzung ist der für die 

Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. 

Fordert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Vorlage zu Änderungen auf, tritt 

die Satzung nach Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule in 

Kraft. Für ein Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und für ein 

Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifi-

zierenden Hochschulabschluss führt, werden Studiengebühren nicht erhoben. 

(5) Die Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für die Hochschulen zu-

ständigen obersten Landesbehörde. Diese kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

jederzeit über die Angelegenheiten der Hochschulen umfassend informieren, insbe-

sondere mündliche, schriftliche und elektronische Berichte sowie Akten und sons-

tige Unterlagen anfordern oder einsehen. Sie kann rechtswidrige Beschlüsse und 

Maßnahmen der Hochschule beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung in-

nerhalb einer angemessenen Frist verlangen; die Beanstandung hat aufschiebende 

Wirkung. Kommt die Hochschule der Beanstandung oder einer Anordnung nicht 

fristgemäß nach oder erfüllt sie die ihr sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb 

der vorgeschriebenen Frist, kann die für die Hochschulen zuständige oberste Lan-

desbehörde die notwendigen Maßnahmen an ihrer Stelle treffen sowie die erforder-

lichen Satzungen erlassen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Hochschule 

die Befolgung einer Beanstandung oder Anordnung oder die Erfüllung einer ihr ob-

liegenden Pflicht verweigert oder ihre Gremien beschlussunfähig sind. 



 

 

(6) Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten unterstehen die Hochschu-

len der Fachaufsicht der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. 

Das Gleiche gilt, soweit die Hochschulen Aufgaben bei der Ermittlung der Ausbil-

dungskapazität und der Festsetzung von Zulassungszahlen wahrnehmen. Vor einer 

Weisung soll der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

(7) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann insbe-

sondere zur Umsetzung der staatlichen Hochschulentwicklungsplanung mit den ein-

zelnen Hochschulen Hochschulverträge und andere Ziel- und Leistungsvereinba-

rungen über Aufgabenwahrnehmung und Entwicklung der Hochschulen mit einer 

mehrjährigen Laufzeit treffen. Darin können Regelungen zur staatlichen Finanzie-

rung im Rahmen des Haushaltsrechts, messbare und überprüfbare Ziele, die Prü-

fung des Umsetzungsstands der Vereinbarungen sowie die Folgen von nicht er-

reichten Zielen festgelegt werden. 

§ 6 

Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen  

(1) Die staatliche Finanzierung der staatlichen Hochschulen orientiert sich an den 

in Lehre und Forschung sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen und künst-

lerischen Nachwuchses erbrachten Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der 

Erfüllung des Gleichstellungsauftrages zu berücksichtigen. Die staatliche Anerken-

nung nichtstaatlicher Hochschulen gemäß § 92 begründet keinen Anspruch auf 

staatliche Zuschüsse. 

(2) Die Hochschulen im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 können Körperschaftsver-

mögen bilden. Das Körperschaftsvermögen der Hochschulen besteht aus den nicht-

staatlichen Mitteln und den mit nichtstaatlichen Mitteln erworbenen Gegenständen. 

(3) Einnahmen der Körperschaft sind die Erträge des Vermögens der Körperschaft 

und Zuwendungen Dritter an die Körperschaft. Zuwendungen fallen in das Körper-

schaftsvermögen, es sei denn, die Zuwendungsgeberin oder der Zuwendungsgeber 

hat dies ausgeschlossen oder sie werden zur Finanzierung von Forschungsvorha-

ben und Lehrvorhaben gewährt. Die Hochschule verwaltet das Körperschaftsver-

mögen getrennt vom Landesvermögen. 

(4) Rechtsgeschäfte zu Lasten des Körperschaftsvermögens sind unter dem Na-

men der Hochschule mit dem Zusatz „für das Körperschaftsvermögen“ abzuschlie-

ßen. Aus solchen Rechtsgeschäften wird das Land weder berechtigt noch verpflich-

tet. Die Hochschule darf keine Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, das 

Ansehen des Landes oder der Hochschule zu beeinträchtigen oder die mit erhebli-

chen finanziellen Risiken verbunden sind. 

(5) Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Ap-

ril 1999 (GVBl. I S. 106), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 



 

 

(GVBl. I Nr. 20) geändert worden ist, findet mit Ausnahme der §§ 7, 23, 39, 44 und 

55 der Landeshaushaltsordnung auf das Körperschaftsvermögen keine Anwen-

dung. Die Bewirtschaftung des Körperschaftsvermögens unterliegt der Prüfung 

durch den Landesrechnungshof nach § 111 der Landeshaushaltsordnung. 

§ 7 

Gleichstellung  

(1) Die Hochschulen fördern die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter und 

wirken bei der Wahrnehmung aller Aufgaben der Hochschule auf die Beseitigung 

bestehender Nachteile sowie auf die tatsächliche Vereinbarkeit von Beruf, Studium, 

Familie und Pflege hin. Dazu gehört auch die Förderung der Möglichkeit flexiblen 

Arbeitens wie der Telearbeit oder vergleichbarer Modelle. Bei allen Vorschlägen und 

Entscheidungen der Hochschulen sowie ihrer Organe und Gremien sind die ge-

schlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstreaming). 

(2) Zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern werden Frauen 

unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

gefördert. Ziel der Förderung ist vor allem die Erhöhung des Anteils der Frauen in 

Wissenschaft und Kunst. Die Hochschulen sind verpflichtet, geeignete Maßnahmen 

zur Zielerreichung und zur Beseitigung bestehender Nachteile für Frauen nachzu-

weisen. 

(3) Für jede Hochschule sind ein Gleichstellungskonzept und gegebenenfalls de-

zentrale Gleichstellungspläne zu erstellen, die den Abbau von Unterrepräsentanz 

von Frauen zum Gegenstand haben. Unterrepräsentanz liegt dann vor, wenn in Be-

soldungs- oder Entgeltgruppen sowie Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben weniger Frauen als Männer beschäftigt sind. Das Gleichstellungskonzept 

und die dezentralen Gleichstellungspläne sind einvernehmlich von der Präsidentin 

oder dem Präsidenten und der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten zu erstel-

len. Der Inhalt soll sich an § 6 des Landesgleichstellungsgesetzes vom 4. Juli 1994 

(GVBl. I S. 254), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVBl. 

I Nr. 8) geändert worden ist, orientieren. 

(4) Bei Einstellungen, Höhergruppierungen und Beförderungen ist auf eine Erhö-

hung des Frauenanteils hinzuwirken und die Situation von Personen mit besonde-

ren familiären Belastungen zu berücksichtigen. Solange eine Unterrepräsentanz 

von Frauen in der maßgeblichen Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Funktio-

nen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben besteht, sind Bewerbungen von 

Frauen unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten mit konkreten Maßnah-

men aktiv zu fördern. Weiterhin sind in diesem Fall Bewerberinnen 

1. grundsätzlich zur persönlichen Vorstellung einzuladen, sofern sie die für die 

Stelle erforderliche Qualifikation besitzen, und 



 

 

2. bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu 

berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 

Gründe überwiegen. 

§ 9 Absatz 2 bis 4 des Landesgleichstellungsgesetzes ist zu beachten. Ist in den 

Fällen des Satzes 3 Nummer 1 die Zahl der Bewerberinnen zu groß, so sind min-

destens ebenso viele Frauen wie Männer zur persönlichen Vorstellung einzuladen. 

(5) Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter können im Rahmen von Ziel-

vereinbarungen berücksichtigt werden. Bei Fortbildungen ist § 11 des Landes-

gleichstellungsgesetzes zu beachten. 

(6) Funktions-, Status- und andere Bezeichnungen nach diesem Gesetz werden in 

geschlechtsspezifischer Form geführt. Im dienstlichen Schriftverkehr und in rechts-

verbindlichen Dokumenten der Hochschule ist bei der Formulierung besonders auf 

die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter zu achten. 

(7) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde schließt dem Be-

richt der Landesregierung gemäß § 26 des Landesgleichstellungsgesetzes einen 

Bericht zur Verwirklichung der Gleichstellung im Hochschulbereich an. 

§ 8 

Theologische Ausbildung an staatlichen Hochschulen  

(1) Die Einführung und Änderung von theologischen Studiengängen bedürfen der 

Zustimmung der Kirche oder Religionsgemeinschaft, deren Bekenntnis die ange-

strebte Ausbildung entspricht (kooperierende Kirche oder Religionsgemeinschaft). 

Die Einführung von theologischen Studiengängen erfolgt im Benehmen mit dem zu-

ständigen Ausschuss des Landtages. Die Aufhebung von theologischen Studien-

gängen erfolgt nach vorheriger Anhörung der kooperierenden Kirche oder Religi-

onsgemeinschaft mit dem Ziel des Einvernehmens. 

(2) Erlass und Änderung von Studien-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitations-

ordnungen in einem theologischen Studiengang oder Fach bedürfen grundsätzlich 

der Zustimmung der kooperierenden Kirche oder Religionsgemeinschaft. Diese 

kann die Zustimmung nur aus Gründen verweigern, die sich auf Lehre oder Be-

kenntnis beziehen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen drei Mona-

ten nach Zugang des Ersuchens auf Zustimmung bei der kooperierenden Kirche 

oder Religionsgemeinschaft verweigert worden ist. 

(3) Bietet eine Hochschule ein Studium in bekenntnisgebundener Theologie an, so 

ist vor jeder Berufung auf eine theologische Professur oder Juniorprofessur von der 

Hochschule über die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde die 

Zustimmung zu dem Berufungsvorschlag von der Kirche oder der in der theologi-

schen Ausbildung kooperierenden Religionsgemeinschaft einzuholen. Absatz 2 



 

 

Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Für die Bestellung von Honorarprofessorinnen und 

Honorarprofessoren und außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren gilt 

Entsprechendes. 

(4) Erfüllt eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer nicht mehr die Voraus-

setzungen für die Lehrtätigkeit in einer theologischen Ausbildung, insbesondere, 

weil sie oder er einem anderen Bekenntnis folgt, so wird sie oder er auf Antrag der 

kooperierenden Kirche oder Religionsgemeinschaft nach Feststellung der Voraus-

setzungen in ein geeignetes gleichwertiges Amt der Hochschule versetzt. 

(5) Die Art und Weise der Mitwirkung der kooperierenden Kirche oder Religionsge-

meinschaft soll durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dieser und der 

Hochschule mit Zustimmung der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-

desbehörde geregelt werden. 

(6) Regelungen in Staatsverträgen mit den Kirchen oder Religionsgemeinschaften 

bleiben unberührt. 

§ 9 

Maßnahmen zur Bewältigung einer Notlage; Verordnungsermächtigung  

(1) Für Fälle einer Notlage, in denen eine reguläre Aufgabenwahrnehmung durch 

die staatlichen Hochschulen ganz oder teilweise nicht möglich ist, wird das für die 

Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung zur Sicherstellung des Stu-

diums, zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Organisation der Hochschulen 

und der Studierendenschaften und zum Schutz der Grundrechte der Mitglieder der 

Hochschulen sowie der Studienbewerberinnen und Studienbewerber ermächtigt, im 

Einvernehmen mit dem für Wissenschaft zuständigen Ausschuss des Landtages 

durch Rechtsverordnung Regelungen betreffend die Immatrikulation und Exmatri-

kulation, das Studium, die Lehre, die Prüfungen und die Anerkennung von Leistun-

gen, die Verfahrensgrundsätze hinsichtlich der Sitzungen und der Beschlüsse, die 

Amtszeit der Organe und Gremien der Hochschule und der Studierendenschaft zu 

erlassen und dabei von den Regelungen der §§ 15, 17 Absatz 2 Satz 1 und 2, §§ 

19 bis 23, 25, 27 Absatz 1, § 67 Absatz 2 Satz 1 und §§ 68 und 69 abzuweichen, 

soweit dies zur Zweckerreichung erforderlich ist. Die Geltungsdauer der Rechtsver-

ordnung ist auf den zur Zweckerreichung notwendigen Zeitraum zu befristen und 

kann in diesem Rahmen im Einvernehmen mit dem für Wissenschaft zuständigen 

Ausschuss des Landtages verlängert werden. Die Rechtsverordnung ist aufzuhe-

ben, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung berichtet 

dem zuständigen Ausschuss des Landtages hinsichtlich der Rechtsverordnung fort-

laufend über die ihren Fortbestand rechtfertigenden Gründe. 



 

 

(3) Die Hochschulen können für die Dauer der Notlage, deren Vorliegen das für die 

Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung festgestellt hat, in ihren Rah-

menordnungen nach § 24 Abweichungen von den geltenden Regelungen treffen, 

soweit dies zur Abmilderung von Folgen der Notlage erforderlich ist. Der Genehmi-

gung durch die für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde bedarf 

es nicht, die Änderungssatzung ist ihr anzuzeigen. 

(4) Notlagen im Sinne dieser Vorschrift sind Fälle einer festgestellten epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite, der vollständige oder weitreichende Ausfall der in-

formationstechnologischen Infrastruktur einer Hochschule oder Katastrophen im 

Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 2 des Brandenburgischen Brand- und Katastro-

phenschutzgesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 43 S. 25) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung. 

Abschnitt 2 

Hochschulzugangsberechtigung; Zulassung; Immatrikulation; Exmatrikula-

tion; Studierendenschaft 

§ 10 

Hochschulzugangsberechtigung; Verordnungsermächtigung 

(1) Deutsche sind zu dem von ihnen gewählten Hochschulstudium berechtigt, wenn 

sie die für das Studium erforderliche Qualifikation nachweisen. Ausländische 

Staatsangehörige oder Staatenlose, die eine Qualifikation nach Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 bis 4 im Inland oder an einer deutschen Auslandsschule nicht aus-

schließlich nach ausländischem Recht erworben haben, sind Deutschen gleichge-

stellt. Deutschen gleichgestellt sind auch: 

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum, 

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder von Staatsangehörigen 

eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-

tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern 

diese Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind 

oder gewesen sind, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere Familienangehörige im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 

und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 



 

 

zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 

und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 

73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 

93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 

35), die durch die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 (ABl. L 141 vom 27.5.2011, S. 

1) geändert worden ist, von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates 

der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen in der 

Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind, 

wenn sie die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachweisen. Bewer-

berinnen und Bewerber ohne die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse 

können vorläufig zum Studium zugelassen werden, wenn sie zum Erwerb der 

Sprachkenntnisse einen Hochschulsprachkurs besuchen. Deutsche und ihnen 

Gleichgestellte, die nicht von den Sätzen 1 bis 4 erfasst werden, sind zum Hoch-

schulstudium berechtigt, wenn sie über einen ausländischen Bildungsnachweis ver-

fügen, der sie zum Studium an einer im Ausstellungsstaat anerkannten Hochschule 

berechtigt, und wenn dieser entweder einer Qualifikation gemäß Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 bis 4 gleichwertig ist oder wenn sie die Zugangsprüfung einer deutschen 

Hochschule oder eine Prüfung gemäß § 11 Absatz 1 bestanden haben. Sonstige 

Bewerberinnen und Bewerber können unter den Voraussetzungen des Satzes 5 

ebenfalls zum Studium zugelassen werden. Durch die Zugangsprüfung wird festge-

stellt, ob die fachliche Eignung und die sprachlichen und methodischen Fähigkeiten 

für das Studium eines Studienganges oder bestimmter fachlich verwandter Studi-

engänge bestehen. Das Nähere regelt das für die Hochschulen zuständige Mitglied 

der Landesregierung durch Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung kann bestim-

men, ob und unter welchen Voraussetzungen mit einer bestandenen Zugangsprü-

fung an Vergabeverfahren im Sinne des Brandenburgischen Hochschulzulassungs-

gesetzes teilgenommen werden kann. Die Rechtsverordnung kann auch bestim-

men, dass die Hochschulen Einzelheiten der Zugangsprüfung und hierzu vorberei-

tender Hochschulkurse einschließlich der Möglichkeit einer auf die Kursdauer be-

grenzten Immatrikulation an der Hochschule durch Satzung regeln. Die in Satz 10 

genannten Satzungsregelungen können sich auch auf Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer von Hochschulsprachkursen erstrecken, die über eine Hochschulzugangs-

berechtigung im Sinne der Sätze 2 bis 6 verfügen. 

(2) Zugangsberechtigt zu einem Studium, das zu einem ersten berufsqualifizieren-

den Hochschulabschluss führt, ist, wer eine der nachfolgenden Qualifikationen 

nachweisen kann: 

1. die allgemeine Hochschulreife, 

2. die fachgebundene Hochschulreife, 

3. die Fachhochschulreife, 



 

 

4. die fachgebundene Fachhochschulreife, 

5. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, 

6. eine aufgrund der §§ 45, 51a, 122 der Handwerksordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), 

die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174, 

1776) geändert worden ist, bestandene Meisterprüfung oder den Erwerb einer 

der Meisterprüfung gleichwertigen Berechtigung gemäß § 7 Absatz 2a der 

Handwerksordnung, 

7. einen Fortbildungsabschluss aufgrund der §§ 53, 54 des Berufsbildungsgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174, 1776) 

geändert worden ist, oder nach den §§ 42, 42f der Handwerksordnung, sofern 

die Lehrgänge mindestens 400 Unterrichtsstunden umfasst haben, 

8. ein Befähigungszeugnis für den nautischen oder technischen Schiffsdienst 

nach der Seeleute-Befähigungsverordnung vom 8. Mai 2014 (BGBl. I S. 460), 

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juli 2021 (BGBl. I S. 3236) 

geändert worden ist, das auf einem mindestens 400 Unterrichtsstunden umfas-

senden Lehrgang beruht, 

9. einen Abschluss einer Fachschule in öffentlicher Trägerschaft oder einer staat-

lich anerkannten Fachschule in freier Trägerschaft im Sinne des § 28 des Bran-

denburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Au-

gust 2002 (GVBl. I S. 78), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. April 2022 

(GVBl. I Nr. 7) geändert worden ist, oder einen Abschluss einer vergleichbaren 

Ausbildung in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland, 

10. eine der unter den Nummern 6 und 7 genannten Fortbildung vergleichbare Qua-

lifikation aufgrund einer landesrechtlich geregelten Fortbildungsmaßnahme für 

Berufe im Gesundheitswesen oder im Bereich der sozialpflegerischen oder pä-

dagogischen Berufe oder 

11. den Abschluss der Sekundarstufe I oder einen gleichwertigen Abschluss und 

eine für das beabsichtigte Studium geeignete abgeschlossene Berufsausbil-

dung mit einer danach erworbenen mindestens zweijährigen Berufserfahrung. 

Die fachgebundene Hochschulreife und die fachgebundene Fachhochschulreife be-

rechtigen an einer Universität nur zum Studium in der entsprechenden Fachrich-

tung. Dies gilt für die fachgebundene Fachhochschulreife auch für das Studium an 

einer Fachhochschule. Für weiterbildende Bachelorstudiengänge ist in den Fällen 

des Satzes 1 Nummer 1 bis 10 darüber hinaus eine für das beabsichtigte Studium 

geeignete abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich. 



 

 

(3) Zugangsberechtigt zu einem Studium, das zu einem ersten berufsqualifizieren-

den Hochschulabschluss führt, ist auch, wer eine im Ausland erworbene Qualifika-

tion, die einer der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 bis 11 genannten entspricht, und 

die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachweist. Wer in einem Stu-

diengang mindestens zwei Semester an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland studiert und die in diesem Zeitraum erforderlichen Leistungsnachweise 

erworben hat, kann das Studium in dem gleichen oder einem eng verwandten Stu-

diengang an einer Hochschule im Land Brandenburg auch dann fortsetzen, wenn 

die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht vorliegen. Die Regelungen über die An-

erkennung von Leistungen bleiben unberührt. 

(4) Für den Zugang zu künstlerischen Studiengängen, die zu einem ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss führen, kann als weitere Voraussetzung oder anstelle 

einer Qualifikation nach Absatz 2 der Nachweis der künstlerischen Eignung, für den 

Zugang zu sportwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Studiengängen, 

die zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führen, als weitere Voraus-

setzung der Nachweis der besonderen Eignung für das Sport- oder Sprachstudium 

verlangt werden. Durch Satzung der Hochschule kann bestimmt werden, dass die 

künstlerische Eignung oder die besondere Eignung für das sport- oder sprachwis-

senschaftliche Studium in einem besonderen Verfahren festgestellt wird. Das Fest-

stellungsverfahren ist eine Hochschulprüfung im Sinne des § 22 und durch Satzung 

der Hochschule zu regeln. 

(5) Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsquali-

fizierender Hochschulabschluss gleich welchen Hochschultyps. Darüberhinausge-

hende Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen können die Hochschulen für 

Masterstudiengänge in den Satzungen festlegen, wenn dies wegen spezieller fach-

licher Anforderungen des jeweiligen Masterstudienganges nachweislich erforderlich 

ist. Weiterbildende Masterstudiengänge setzen darüber hinaus eine qualifizierte be-

rufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. In künst-

lerischen und besonderen weiterbildenden Masterstudiengängen kann an die Stelle 

des berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses eine Eingangsprüfung treten, bei 

der die Bewerberin oder der Bewerber Kenntnisse und Fähigkeiten nachweist, die 

einem geeigneten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss entsprechen. Weiter-

bildende Masterstudiengänge müssen sich darüber hinaus nach ihrer inhaltlichen 

und organisatorischen Ausgestaltung insbesondere an beruflich qualifizierte Bewer-

berinnen und Bewerber richten. Eingangsprüfungen sind Hochschulprüfungen nach 

§ 22 und durch Satzung der Hochschule zu regeln. Die Zugangsvoraussetzungen 

für einen lehramtsbezogenen Masterstudiengang richten sich nach den Bestimmun-

gen des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes vom 18. Dezember 2012 

(GVBl. I Nr. 45), das zuletzt durch das Gesetz vom 31. Mai 2018 (GVBl. I Nr. 10) 

geändert worden ist. 



 

 

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 ist auf Antrag der Zugang zu einem Master-

studiengang auch zu gewähren, wenn der Bachelorabschluss wegen Fehlens ein-

zelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt und aufgrund des bisherigen Studien-

verlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass der 

Bachelorabschluss rechtzeitig vor Beginn des Masterstudienganges erlangt wird 

und die Maßgaben, die nach Absatz 5 Voraussetzung für den Zugang zu dem Mas-

terstudiengang sind, ebenso rechtzeitig erfüllt sind. Soweit die Hochschulen in ihren 

Satzungen nach Absatz 5 Satz 2 Auswahlverfahren vorsehen, in die das Ergebnis 

des Bachelorabschlusses einbezogen ist, nehmen Bewerberinnen und Bewerber 

nach Satz 1 am Auswahlverfahren mit einer Durchschnittsnote, die aufgrund der 

bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird, teil. Das Ergebnis des Bachelorab-

schlusses bleibt insoweit unbeachtet. Eine Zulassung ist im Falle einer Bewerbung 

nach Satz 1 unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Bachelorabschluss und 

die mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen des Absatzes 5 innerhalb einer 

von der Hochschule gesetzten Frist nachgewiesen werden. Wird der Nachweis nicht 

fristgerecht geführt, erlischt die Zulassung. Das Nähere regeln die Hochschulen in 

den Satzungen nach Absatz 5 Satz 2. 

(7) Schülerinnen und Schüler, die nach einer einvernehmlichen Beurteilung von 

Schule und Hochschule besondere Begabungen aufweisen, können außerhalb des 

Immatrikulationsverfahrens nach § 15 Absatz 1 als Juniorstudierende eingeschrie-

ben werden. Sie erhalten damit das Recht, Module zu absolvieren, Studien- und 

Prüfungsleistungen zu erbringen und Leistungspunkte zu erwerben. Die nachge-

wiesenen Studien- und Prüfungsleistungen sowie Leistungspunkte sind bei einem 

späteren Studium nach Maßgabe der fachlichen Gleichwertigkeit anzuerkennen. 

§ 15 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 6, Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 und § 16 gelten 

entsprechend. Das Nähere können die Hochschulen in einer Satzung regeln. 

(8) Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Zentren für Studierendengewinnung und 

Studienvorbereitung an den Hochschulen können außerhalb des Immatrikulations-

verfahrens nach § 15 Absatz 1 als Collegestudierende eingeschrieben werden. Ab-

satz 7 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 11 

Studienkolleg; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Hochschulen können Studienkollegs einrichten, die Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber mit ausländischen Vorbildungsnachweisen, die keinen unmit-

telbaren Hochschulzugang eröffnen, die Eignung zur Aufnahme eines Studiums ver-

mitteln. Der Besuch des Studienkollegs dauert in der Regel zwei Semester und wird 

mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung kann auch ohne den vorherigen Be-

such des Studienkollegs abgelegt werden. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung regelt im Ein-

vernehmen mit dem für Schule zuständigen Mitglied der Landesregierung durch 



 

 

Rechtsverordnung das Nähere zur Ausgestaltung der Studienkollegs und der Prü-

fungen, insbesondere 

1. das Verfahren der Zulassung zum Studienkolleg und der Auswahl bei die Auf-

nahmekapazität übersteigender Bewerberzahl, 

2. die Festlegung der Lehrinhalte und -umfänge, 

3. die Zulassung zur Prüfung, die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsver-

fahren. 

(3) Studienbewerberinnen und Studienbewerber an Studienkollegs der Hochschu-

len werden für die Dauer der Ausbildung am Studienkolleg an der Hochschule im-

matrikuliert. Sie gehören keinem Fachbereich an. 

(4) Andere Einrichtungen an Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft, die Auf-

gaben nach Absatz 1 wahrnehmen, können als Studienkolleg staatlich anerkannt 

werden, wenn die Lehrinhalte, die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfah-

ren gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit stellt die für die Hochschulen zuständige 

oberste Landesbehörde fest. Die staatliche Anerkennung begründet keinen An-

spruch auf staatliche Zuschüsse. 

§ 12 

Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung von Zulassungszah-

len; Verordnungsermächtigungen 

(1) Ist zu erwarten, dass an Hochschulen des Landes nicht alle Bewerberinnen und 

Bewerber eines Studienganges zugelassen werden können, so setzt das für die 

Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im Benehmen mit der jewei-

ligen Hochschule durch Rechtsverordnung Zulassungszahlen fest. Zulassungszahl 

ist die Zahl der von der einzelnen Hochschule höchstens aufzunehmenden Bewer-

berinnen und Bewerber in einem Studiengang. Sie wird auf der Grundlage der jähr-

lichen Aufnahmekapazität festgesetzt. Zulassungszahlen dürfen nur für einen be-

stimmten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines Studienjahres, festgesetzt wer-

den. Zulassungszahlen sind für jede Hochschule festzusetzen, wenn ein Studien-

gang in die zentrale Vergabe von Studienplätzen einbezogen wird. 

(2) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass unter Berücksichtigung der 

personellen, räumlichen, sachlichen und fachspezifischen Gegebenheiten, auch be-

sonderer bildungs- oder forschungspolitischer Ziele, die Ausbildungskapazität ge-

nutzt wird. Die Qualität in Forschung und Lehre sowie die geordnete Wahrnehmung 

der Aufgaben der Hochschule insbesondere in Forschung, Lehre und Studium sind 

zu gewährleisten. 

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der Grundlage des Lehrangebots, des 

Ausbildungsaufwands und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ermittelt. Das 



 

 

zuständige Mitglied der Landesregierung regelt im Benehmen mit der jeweiligen 

Hochschule durch Rechtsverordnung die Normwerte sowie die Einzelheiten für die 

Kapazitätsermittlung und für die Festsetzung von Zulassungszahlen. Das für die 

Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann das Recht zur Bestim-

mung von Zulassungszahlen durch Rechtsverordnung auf die Hochschulen über-

tragen. In diesem Fall regeln die Hochschulen die Zulassungszahlen durch Satzung. 

(4) Bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität nach den Absätzen 2 und 3 können 

auf Antrag der jeweiligen Hochschule Maßnahmen unberücksichtigt bleiben, die 

1. der Minderung einer in einem Studiengang oder einer Lehreinheit bestehenden 

oder zu erwartenden Überlast, 

2. der Verbesserung der Studienbedingungen oder der Betreuungsrelationen oder 

3. der Umsetzung von Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern im Hoch-

schulbereich 

dienen, wenn die Maßnahmen durch eigene Mittel der jeweiligen Hochschule, durch 

gesondert zugewiesene staatliche Mittel oder mit Mitteln Dritter finanziert werden 

oder keine Finanzierung erfordern. 

§ 13 

Zentrale Vergabe von Studienplätzen; örtliche Zulassungsbeschränkungen; 

Verordnungsermächtigung 

(1) Sind für einen Studiengang für mehrere Hochschulen Zulassungszahlen fest-

gesetzt oder ist aus anderen Gründen eine zentrale Vergabe der Studienplätze sinn-

voll, können die Studienplätze zentral vergeben werden. Wird in einem Studien-

gang, der nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen ist, für eine Hoch-

schule eine Zulassungszahl festgesetzt, erfolgt die Studienplatzvergabe durch die 

Hochschule. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung regelt durch 

Rechtsverordnung im Benehmen mit den Hochschulen die Einbeziehung von Stu-

diengängen in das zentrale Vergabeverfahren nach Absatz 1 Satz 1 und die Fest-

setzung von Zulassungszahlen nach Absatz 1 Satz 2. 

§ 14 

Zulassungshindernisse 

Die Zulassung zu einem Studiengang muss versagt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 10 oder einer auf der Grundlage des § 10 ergange-

nen Rechtsvorschrift nicht vorliegen, 



 

 

2. die Zulassung zu einem Studiengang beantragt wird, für den eine frühere Zu-

lassung der Bewerberin oder des Bewerbers erloschen ist, weil sie oder er ent-

weder eine Prüfung in diesem Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder 

der Prüfungsanspruch nicht mehr besteht, oder 

3. für den Studiengang die Zulassungszahl festgesetzt ist und die Studienbewer-

berin oder der Studienbewerber keinen Studienplatz zugewiesen bekommen 

hat oder von der Zulassung nicht fristgerecht Gebrauch gemacht hat. 

§ 15 

Immatrikulation und Exmatrikulation; Verordnungsermächtigung 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber sind zu immatrikulieren, wenn die 

Voraussetzungen nach § 10 erfüllt sind und Versagungsgründe für die Immatrikula-

tion nicht vorliegen. Mit der Immatrikulation werden Studienbewerberinnen und Stu-

dienbewerber Mitglieder der Hochschule. Zum Weiterstudium haben sich die Stu-

dierenden zu jedem Semester fristgerecht anzumelden (Rückmeldung). Nach Maß-

gabe der Immatrikulationsordnung können Studierende von der Hochschule auf An-

trag aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zu einem ordnungsgemäßen Stu-

dium befristet befreit werden (Beurlaubung). In besonders begründeten Fällen ist 

eine Beurlaubung auch außerhalb der Rückmeldefristen zulässig. Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber für einen Masterstudiengang, der nicht weiterbildend 

ist, können abweichend von Satz 1 vorläufig immatrikuliert werden, wenn Versa-

gungsgründe für die Immatrikulation nicht vorliegen. In diesem Fall sind die Zu-

gangsvoraussetzungen für das Masterstudium der Hochschule bis zum Ablauf des 

ersten Semesters nach der Immatrikulation nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht 

erbracht, so entfällt die Immatrikulation rückwirkend. Eine nach Absatz 2 geleistete 

Gebühr wird nicht erstattet. 

(2) Bei der Immatrikulation und bei jeder Rückmeldung werden für Verwaltungsleis-

tungen, die die Hochschulen für die Studierenden im Rahmen der Durchführung des 

Studiums außerhalb der fachlichen Betreuung erbringen, Gebühren erhoben. 

Hierzu zählen Verwaltungsleistungen für die Immatrikulation, Rückmeldung, Beur-

laubung und Exmatrikulation. Außerdem zählen hierzu Verwaltungsleistungen, die 

im Rahmen der allgemeinen Studienberatung sowie durch die Akademischen Aus-

landsämter und die Prüfungsämter erbracht werden. Die Gebühr wird nicht erhoben 

in den Fällen der Beurlaubung vom Studium wegen 

1.  Krankheit der Studierenden,  

2. der Pflege naher Angehöriger der Studierenden im Sinne des Pflegezeitgeset-

zes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist,  



 

 

3. der Inanspruchnahme der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz vom 23. 

Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), das durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 

12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652, 2721) geändert worden ist,  

4. der Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I 

S. 33), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 

760, 767) geändert worden ist, und  

5. der Heranziehung zum Wehrpflicht- oder Zivildienst.  

Die Gebühr entfällt auch für Studierende, die aufgrund eines zwischenstaatlichen 

oder übernationalen Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft immatrikuliert 

sind oder werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie für Studierende im Rah-

men von Förderungsprogrammen, die ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln 

des Bundes oder der Länder finanziert werden. Sind Studienbewerberinnen oder 

Studienbewerber bereits in einem Studiengang oder Teilstudiengang an einer an-

deren Hochschule des Landes Brandenburg oder an einer Hochschule des Landes 

Berlin immatrikuliert, so erklären sie bei der Immatrikulation, an welcher Hochschule 

sie ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben wollen. Gebühren und Beiträge, einschließ-

lich der Sozialbeiträge zum Studierendenwerk, sind nur an der Hochschule zu ent-

richten, an der die Mitgliedschaftsrechte ausgeübt werden. Die Höhe der Gebühr 

nach Satz 1 beträgt 51 Euro. 

(3) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn die Studienbewerberin oder der Stu-

dienbewerber 

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist, 

2. die in dem gewählten Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder 

Prüfungen an einer Hochschule der Bundesrepublik Deutschland endgültig 

nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren hat, 

3. die Zahlung von Gebühren nach Absatz 2 oder nach § 5 Absatz 4 oder Beiträ-

gen nach § 17 Absatz 4 oder § 90 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht nachweist, 

4. für einen dualen Studiengang keinen Ausbildungs- oder Studienvertrag mit ei-

ner von der Hochschule zugelassenen Ausbildungsstätte oder einem vertraglich 

verbundenen Praxispartner nachweist, obwohl dies durch Satzung der Hoch-

schule vorgeschrieben ist; der Ausbildungs- oder Studienvertrag muss den von 

der Hochschule aufgestellten Grundsätzen für die Ausgestaltung der Vertrags-

verhältnisse entsprechen, 

5. vom Studium an einer anderen Hochschule im Wege eines Ordnungsverfahrens 

ausgeschlossen worden ist oder 



 

 

6. Pflichten nicht nachkommt, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften für eine 

Immatrikulation zu erfüllen sind. 

Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn das nach Absatz 8 Satz 1 geregelte 

Verfahren nicht eingehalten ist. 

(4) Die Immatrikulation kann widerrufen werden, wenn sich nachträglich Immatriku-

lationshindernisse herausstellen, bei deren Bekanntsein die Immatrikulation hätte 

versagt werden müssen. 

(5) Die Mitgliedschaft der Studierenden zur Hochschule endet mit der Exmatrikula-

tion. Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn 

1. sie die Abschlussprüfung einschließlich einer Wiederholungsprüfung zur Noten-

verbesserung bestanden oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht be-

standen haben, sofern sie nicht innerhalb von zwei Monaten die Notwendigkeit 

der Immatrikulation für die Erreichung eines weiteren Studienzieles nachwei-

sen, oder den Prüfungsanspruch verloren haben, 

2. sie der Verpflichtung zur Teilnahme an einer Studienfachberatung nach § 22 

Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 3 nicht nachgekommen sind o-

der den Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung abgelehnt oder die in ei-

ner Studienverlaufsvereinbarung gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 festgelegten An-

forderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise nicht er-

füllt haben; dies gilt nicht, wenn der betreffende Studierende auf diese Folgen 

nicht zusammen mit der Einladung oder bei Abschluss der Studienverlaufsver-

einbarung hingewiesen wurde, 

3. sie Gebühren nach Absatz 2 oder § 5 Absatz 4 oder Beiträge nach § 17 Ab-

satz 4 oder § 90 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 trotz Mahnung und Androhung der 

Exmatrikulation nicht gezahlt haben, 

4. sie das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen, 

5. bei einem Studium nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 das Ausbildungsverhältnis 

ohne den vorgesehenen Ausbildungsabschluss oder das Bildungsverhältnis 

ohne die vorgesehenen Praxisphasen rechtswirksam beendet und nicht inner-

halb von zwölf Wochen ein neuer Ausbildungs- oder Studienvertrag geschlos-

sen und der Hochschule nachgewiesen worden ist oder 

6. sie mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation belegt worden sind. 

Bei Bestehen einer Abschlussprüfung findet die Exmatrikulation nach Satz 2 Num-

mer 1 zum Ende des Semesters statt, in dem die Studierenden die Abschlussprü-

fung bestanden haben; das Recht einen Antrag auf Exmatrikulation zu stellen, bleibt 

davon unberührt. In den Fällen des Satzes 2 Nummer 5 wird die Frist auf Antrag der 



 

 

oder des Studierenden um einen Monat verlängert, wenn sie oder er nachweist, die 

rechtswirksame Beendigung nicht zu vertreten zu haben. 

(6) In der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen mit Hochschulzugangsberech-

tigung, die mindestens 16 Jahre alt sind, sind für Verfahrenshandlungen zur Auf-

nahme, Durchführung und Beendigung eines Studiums handlungsfähig im Sinne 

von § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 3 Nummer 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juli 2009 

(GVBl. I S. 262, 264), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 

(GVBl. I Nr. 8, S. 4) geändert worden ist, in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Nummer 

2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes 

vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist. Entsprechendes gilt für in 

der Geschäftsfähigkeit beschränkte Juniorstudierende, die mindestens 16 Jahre alt 

sind, hinsichtlich der Verfahrenshandlungen zur Durchführung des Juniorstudiums. 

(7) Studierende können exmatrikuliert werden, wenn sie sich nicht fristgerecht zu-

rückgemeldet oder das Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 

trotz schriftlicher Aufforderung oder Aufforderung mittels elektronischem Schriftfor-

mersatz und Androhung der Exmatrikulation nicht unverzüglich aufgenommen ha-

ben. 

(8) Einzelheiten des Verfahrens werden durch die Immatrikulationsordnung der 

Hochschule geregelt, die der Genehmigung der Präsidentin oder des Präsidenten 

bedarf. Sie ist der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor 

Inkrafttreten anzuzeigen. 

(9) Die Hochschulen können Personen, die andere hochschulische Weiterbildungs-

angebote nach § 26 Absatz 2 Satz 3 wahrnehmen wollen oder die einzelne Lehr-

veranstaltungen besuchen wollen, als Gasthörerinnen und Gasthörer im Rahmen 

der vorhandenen Studienmöglichkeiten zulassen. Der Nachweis des Vorliegens der 

Zugangsvoraussetzungen nach § 10 ist nicht erforderlich. Die Gasthörerinnen und 

Gasthörer sind nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen, es sei denn, es liegt ein Fall 

des § 26 Absatz 2 Satz 4 vor. Näheres können die Hochschulen durch Satzung 

regeln. 

(10) Die Hochschule kann durch Satzung zulassen, dass Studierende anderer 

Hochschulen im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten ohne Immatriku-

lation nach dieser Vorschrift an Lehrveranstaltungen teilnehmen, Module absolvie-

ren, Studien- und Prüfungsleistungen erbringen und Leistungspunkte erwerben 

können. Diese Berechtigung gilt für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von höchs-

tens 30 Tagen oder für Angebote mit maximal 360 Zeitstunden pro Semester. Die 

Teilnahme darf teilweise oder vollständig unter Verwendung von digitalen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien erfolgen. Näheres zu Zugangsvorausset-

zungen, Inhalten und Durchführung regelt die Hochschule in der Satzung nach Satz 



 

 

1. Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 und 6 sowie § 16 geltend 

entsprechend. 

(11)  Die Hochschulen dürfen von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, 

Studierenden, Promovierenden, Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, 

Absolventinnen und Absolventen sowie externen Nutzerinnen und Nutzern von 

Hochschuleinrichtungen die personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikel 9 Absatz 1 der Verord-

nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-

schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 

S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35), verarbeiten, die ins-

besondere für die Immatrikulation, die Rückmeldung, die Teilnahme an Lehrveran-

staltungen, Prüfungen, Absolventenbefragungen, die Nutzung von Hochschulein-

richtungen, die Beteiligung an der Evaluation von Lehre und Studium und für die 

Hochschulplanung erforderlich sind. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied 

der Landesregierung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, welche personen-

bezogenen Daten für diese Zwecke verarbeitet werden dürfen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zweck der Absolventenbefragung ist nur solange 

zulässig, wie die Absolventin oder der Absolvent der Verarbeitung nicht widerspro-

chen hat. Soweit die Übermittlung von nach Satz 1 verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben notwendig ist, können diese von 

der Hochschule im Rahmen des Zwecks ihrer gesetzlichen Aufgabe im erforderli-

chen Umfang an andere öffentliche Stellen übermittelt werden. 

§ 16 

Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren 

(1) Studierende, die  

1. vorsätzlich durch Anwendung von Gewalt, Aufforderung zur Gewalt oder durch 

Drohung mit Gewalt 

a) den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Einrichtung, die Tätigkeit eines 

Organs oder die Durchführung einer Veranstaltung der Hochschule behin-

dern oder zu behindern versuchen oder 

b) ein Hochschulmitglied oder eine Hochschulangehörige oder einen Hoch-

schulangehörigen von der Ausübung seiner oder ihrer Rechte und Pflichten 

abhalten oder abzuhalten versuchen, oder 

2. vorsätzlich im Rahmen des Hochschulbetriebs oder auf dem Hochschulgelände 

gegenüber einem anderen Hochschulmitglied oder Hochschulangehörigen Ge-

walt anwenden, 



 

 

begehen einen Ordnungsverstoß. Gleiches gilt, wenn Studierende an den in Satz 1 

genannten Handlungen teilnehmen oder wiederholt Anordnungen zuwiderhandeln, 

die gegen sie von der Hochschule wegen Verletzung ihrer Pflichten getroffen wor-

den sind. 

(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen ha-

ben, können Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen sind: 

1. Androhung der Exmatrikulation, 

2. Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule, 

3. Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem 

Semester, 

4. Exmatrikulation. 

Die Ordnungsmaßnahme nach Satz 2 Nummer 1 kann nur in Verbindung mit Ord-

nungsmaßnahmen nach Satz 2 Nummer 2 oder 3 ausgesprochen werden; die Ord-

nungsmaßnahmen nach Satz 2 Nummer 2 und 3 können nebeneinander verhängt 

werden. 

(3) Von Ordnungsmaßnahmen ist abzusehen, wenn Maßnahmen aufgrund des 

Hausrechts ausreichen, um weitere Verstöße im Sinne von Absatz 1 auszuschlie-

ßen. 

(4) Über das Ordnungsverfahren erlässt das zuständige Organ der Hochschule 

eine Satzung, die der Genehmigung der Präsidentin oder des Präsidenten bedarf. 

Die Satzung ist der zuständigen obersten Landesbehörde vor dem Inkrafttreten an-

zuzeigen. 

§ 17 

Studierendenschaft 

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine 

rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten 

selbst. Aufgaben der Studierendenschaft sind: 

1. die Wahrnehmung der Interessen der Studierenden, 

2. die Förderung der politischen Bildung einschließlich des staatsbürgerlichen Ver-

antwortungsbewusstseins und der Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven To-

leranz sowie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte auf der Grund-

lage der verfassungsmäßigen Ordnung, 

3. die Förderung der geistigen und musischen Interessen ihrer Mitglieder, 



 

 

4. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen nach § 3, insbe-

sondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen 

Fragestellungen, 

5. die Unterstützung ihrer Mitglieder bei der Erreichung der Studienziele, 

6. die Unterstützung der sozialen, kulturellen und fachlichen Belange ihrer Mitglie-

der, 

7. die Pflege der überregionalen und internationalen Beziehungen der Studieren-

den sowie die Förderung der Integration ausländischer Studierender, 

8. die Förderung des Sports im Rahmen des Hochschulsports und 

9. unter Beachtung der Kompetenzen der oder des Beauftragten für Antidiskrimi-

nierung nach § 77 der Schutz ihrer Mitglieder vor Diskriminierung. 

Stellungnahmen der Studierendenschaft zu wissenschaftspolitischen Fragestellun-

gen nach Satz 4 Nummer 4 können auch Fragen zur gesellschaftlichen Aufgaben-

stellung der Hochschulen sowie zur Anwendung der wissenschaftlichen Erkennt-

nisse und zur Abschätzung ihrer Folgen für die Gesellschaft behandeln. 

(2) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 68 entsprechend. 

Sie sollen gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Hochschule durchgeführt 

werden. Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht der Präsidentin oder 

des Präsidenten; § 5 Absatz 5 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Die Hochschule stellt 

der Studierendenschaft im Rahmen des Erforderlichen angemessene Verwaltungs-

räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung. 

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. Sie wird von ihrem obersten be-

schlussfassenden Organ beschlossen und enthält Vorschriften über ihre Änderung. 

Die Satzung ist der Präsidentin oder dem Präsidenten anzuzeigen. 

(4) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der 

Beiträge ist auf das Maß zu beschränken, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter 

Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erforder-

lich ist. Die Beiträge sind von der Hochschule kostenfrei einzuziehen. Die Haus-

halts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft bestimmt sich nach § 106 Ab-

satz 1 der Landeshaushaltsordnung. 

(5) Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beitragshöhe bedürfen der Geneh-

migung der Präsidentin oder des Präsidenten. Die Genehmigung des Haushaltspla-

nes darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Haus-

haltsführung verletzt worden sind. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stu-

dierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof Branden-

burg. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur ihr Vermögen. 



 

 

(6) Die Studierendenschaften der Hochschulen des Landes Brandenburg können 

zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen eine Landeskonferenz der Stu-

dierendenschaften bilden. Zur Vertretung der Angelegenheiten der Studierenden-

schaften wählt diese einen Rat der Sprecherinnen und Sprecher. Die Landeskonfe-

renz ist vor dem Erlass oder der Änderung von hochschulrechtlichen Gesetzen oder 

Rechtsverordnungen, die die Belange Studierender berühren, von der für Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde oder, wenn der Gesetzentwurf aus 

der Mitte des Landtages kommt, von dem zuständigen Ausschuss des Landtages 

rechtzeitig zu informieren und anzuhören. 

(7) Besteht an einer Hochschule ein Präsidium oder ein vergleichbares zur Unter-

stützung der Präsidentin oder des Präsidenten der Hochschule vorgesehenes, ge-

wähltes Leitungsgremium, so schlägt die Präsidentin oder der Präsident nach An-

hörung des obersten beschlussfassenden Organs der Studierendenschaft dem zu-

ständigen Organ der Hochschule ein Mitglied der Studierendenschaft zur Wahl in 

das Leitungsgremium vor. Das Nähere bestimmt die Grundordnung. Dem studenti-

schen Mitglied des Leitungsgremiums werden Auslagen und Reisekosten nach 

Maßgabe des § 63 des Landesbeamtengesetzes vom 3. April 2009 (GVBl. I S. 26), 

das zuletzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 2021 (GVBl. I Nr. 38) geändert 

worden ist, erstattet. 

Abschnitt 3 

Studium; Lehre; Prüfungen 

§ 18 

Ziel des Studiums; Studienreform 

(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf berufliche Tätigkeiten vorberei-

ten und ihnen die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Me-

thoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zu 

selbstständigem Denken und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, 

demokratischen und sozialen, den natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten 

Rechtsstaat befähigt werden. 

(2) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammenwirken mit den 

zuständigen Stellen und der Wirtschaft Inhalt und Form des Studiums im Hinblick 

auf die Entwicklung in Wissenschaft und Kunst, Stand und Fortschritt der Digitali-

sierung, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderun-

gen in der Berufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 



 

 

§ 19 

Studiengänge 

(1) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. 

Als berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studienganges, durch den die 

fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche 

Einführung vermittelt wird. Soweit das jeweilige Studienziel berufspraktische Studi-

enphasen erfordert, sind sie mit den übrigen Teilen des Studiums inhaltlich, zeitlich 

und organisatorisch abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen. Studien-

gänge können gemeinsam von mehreren Hochschulen, auch hochschultypenüber-

greifend, durchgeführt werden. Für einen neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb 

erst aufgenommen werden, wenn die entsprechende Prüfungsordnung genehmigt 

ist. 

(2) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen ein be-

rufsqualifizierender Abschluss erworben werden kann (Regelstudienzeit). Die Re-

gelstudienzeit schließt Zeiten von in den Studiengang eingeordneter berufsprakti-

scher Tätigkeit sowie praktische Studien- und Prüfungszeiten ein. Sie ist maßge-

bend für die Gestaltung der Studiengänge, die Sicherstellung des Lehrangebots, die 

Gestaltung des Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Feststellung der 

Ausbildungskapazitäten und die Berechnung von Studierendenzahlen bei der Hoch-

schulplanung. 

(3) Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen, die zu einem Bachelorgrad 

führen, mindestens drei und höchstens vier Jahre. Bei Studiengängen, die zu einem 

Mastergrad führen, beträgt die Regelstudienzeit mindestens ein Jahr und höchstens 

zwei Jahre. Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nach den Sätzen 1 und 

2 führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf Jahre. Abweichend von 

Satz 3 können in künstlerischen Kernfächern an der Filmuniversität auf Antrag der 

Hochschule konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge mit einer Gesamtre-

gelstudienzeit von bis zu sechs Jahren eingerichtet werden. Bei Fachhochschulstu-

diengängen, die zu einem Diplomgrad führen, beträgt die Regelstudienzeit höchs-

tens vier Jahre, bei anderen Studiengängen, die zu einem Diplom- oder Magister-

grad führen, höchstens vierundeinhalb Jahre. 

(4) Soweit Studiengänge in Teilzeit studierbar sind, sollen die Hochschulen sie so 

organisieren und einrichten, dass Studierenden auf ihren Antrag ein Studium auch 

in Teilzeitform möglich wird. Die Immatrikulation oder Rückmeldung als Teilzeitstu-

dierende oder Teilzeitstudierender soll semesterweise oder für jeweils ein Studien-

jahr ermöglicht werden. Auf Antrag von mindestens 20 Prozent der Studierenden 

eines Studienganges hat die Hochschule den Bedarf für die Einrichtung eines Stu-

dienganges in Teilzeit zu ermitteln. Für Studiengänge, die in Teilzeitform angeboten 

werden, oder bei einer Immatrikulation als Teilzeitstudierende oder Teilzeitstudie-

render ist die Regelstudienzeit nach Absatz 3 entsprechend zu verlängern. Von Ab-

satz 3 abweichende Regelstudienzeiten dürfen im Übrigen bei entsprechender stu-

dienorganisatorischer Gestaltung im Ausnahmefall festgesetzt werden. 



 

 

(5) Die Einrichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung von Studiengängen ist 

der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde mindestens sechs 

Monate vor Aufnahme des Lehrbetriebs anzuzeigen. Die für die Hochschulen zu-

ständige oberste Landesbehörde kann der Einrichtung, wesentlichen Änderung o-

der Aufhebung innerhalb von drei Monaten widersprechen oder hierfür Maßgaben 

erteilen, wenn dies insbesondere aus hochschul- oder wissenschaftspolitischen 

Gründen erforderlich ist. § 5 Absatz 5 bleibt unberührt. Für Studiengänge, deren 

Einrichtung, Änderung oder Aufhebung in einem Hochschulvertrag oder einer an-

deren Ziel- oder Leistungsvereinbarung zwischen der Hochschule und dem für die 

Hochschulen zuständigen Mitglied der Landesregierung konkret vereinbart worden 

ist, beträgt die Frist nach Satz 1 mindestens zwei Monate vor Aufnahme oder Auf-

gabe des Lehrbetriebs. 

(6) Neu eingerichtete und wesentlich geänderte Bachelor- und Masterstudien-

gänge sind durch eine anerkannte unabhängige Einrichtung daraufhin zu überprü-

fen, ob fachlich-inhaltliche Mindeststandards und die Berufsrelevanz der Ab-

schlüsse gewährleistet sind (Akkreditierung). Künstlerische Studiengänge sollen ak-

kreditiert werden. Im Rahmen der Akkreditierung sind auch die Schlüssigkeit des 

Studienkonzepts und die Studierbarkeit des Studiengangs unter Einbeziehung des 

Selbststudiums, die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten sowie 

die wechselseitige Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- oder Studi-

engangwechsel zu überprüfen und zu bestätigen. Die Akkreditierung ist regelmäßig 

und in angemessenen Zeitabständen zu wiederholen (Reakkreditierung). Akkredi-

tierung und Reakkreditierung sollen gemäß dem Studienakkreditierungsstaatsver-

trag vom 20. Juni 2017 (GVBl. I Nr. 32) erfolgen. Wird die Akkreditierung oder Reak-

kreditierung verweigert, entscheidet die für die Hochschulen zuständige oberste 

Landesbehörde über die Aufhebung des Studienganges. Das Gleiche gilt, wenn Ak-

kreditierungsauflagen nicht erfüllt werden. 

§ 20 

Studienordnungen 

(1) Für jeden Studiengang stellen die Fachbereiche eine Studienordnung auf. 

Diese regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung nach § 23 und der Rahmen-

ordnung nach § 24 Inhalt und Aufbau des Studiums einschließlich einer in den Stu-

diengang eingeordneten berufspraktischen Studienphase. Die Studieninhalte, der 

Studienablauf und die Prüfungen sind so zu organisieren, dass das Studium in der 

Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Die Belange Studierender mit Kin-

derbetreuungs- und Pflegepflichten sowie von Studierenden mit Behinderungen 

sind zu berücksichtigen. 

(2) Die Studienordnungen werden von dem in der Grundordnung bestimmten Or-

gan des Fachbereichs erlassen und bedürfen der Genehmigung der Präsidentin o-

der des Präsidenten. Studienordnungen für Studiengänge, die auf den Erwerb einer 



 

 

Laufbahnbefähigung hinführen, sind der für die Hochschulen zuständigen obersten 

Landesbehörde anzuzeigen. Diese kann Änderungen verlangen, wenn die Studien-

ordnung nicht gewährleistet, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der 

Laufbahnbefähigung erfüllt sind. Fordert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach 

Vorlage zu Änderungen auf, tritt die Studienordnung nach Veröffentlichung im amt-

lichen Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft. 

§ 21 

Studienberatung 

(1) Die Hochschule informiert Studienberechtigte über die Vorzüge eines Hoch-

schulstudiums. Sie unterrichtet Studienbewerberinnen und Studienbewerber sowie 

Studierende über die Studienmöglichkeiten sowie über die Inhalte, den Aufbau und 

die Anforderungen eines Studiums. Die Hochschule kann durch Satzung die ver-

pflichtende Teilnahme an einer Studienberatung vor einem Antrag auf Zulassung 

zum Studium oder vor einem Antrag auf Immatrikulation vorschreiben. Während des 

gesamten Studiums unterstützt sie die Studierenden durch eine studienbegleitende 

fachliche Beratung. Die Studierenden sind so zu beraten und zu betreuen, dass sie 

ihr Studium zielgerichtet auf den Studienabschluss hin gestalten und in der Regel-

studienzeit beenden können. Die Hochschule soll bei der Studienberatung insbe-

sondere mit den für Berufsberatung und staatliche Prüfungen zuständigen Stellen 

zusammenwirken. 

(2) Jede und jeder Studierende wird einer Mentorin oder einem Mentor zugeordnet, 

die sie oder ihn während ihres oder seines Studiums nach Bedarf insbesondere in 

der Studiengestaltung, bei der zeitlichen Planung und der inhaltlichen Ausrichtung 

ihres oder seines Studiums beratend unterstützt. Mentorinnen und Mentoren gehö-

ren dem Fachbereich der oder des Studierenden an; sie können Hochschullehrerin-

nen und Hochschullehrer, Akademische Beschäftigte, geeignete Studentische Be-

schäftigte oder Tutorinnen oder Tutoren sein. Die Zuordnung erfolgt innerhalb eines 

Jahres nach Aufnahme des Studiums an der Hochschule. 

(3) Die Studienordnungen nach § 20 haben vorzusehen, dass die Studierenden im 

Falle des § 22 Absatz 2 Satz 2 zur Teilnahme an einer Studienfachberatung ver-

pflichtet sind. Die Studienfachberatung hat durch eine Hochschullehrerin, einen 

Hochschullehrer, eine Akademische Beschäftigte oder einen Akademischen Be-

schäftigten zu erfolgen. Ziel der Studienfachberatung nach Satz 1 ist der Abschluss 

einer Vereinbarung, in der das weitere Studium geplant wird und sich die oder der 

Studierende zu bestimmten Maßnahmen zur Erreichung der Studienziele verpflich-

tet und weitere zur Förderung des weiteren Studienverlaufs geeignete Maßnahmen 

der Hochschule vereinbart werden (Studienverlaufsvereinbarung). Bei der Festle-

gung von Verpflichtungen ist die persönliche Situation der oder des Studierenden 

angemessen zu berücksichtigen. Einzelheiten des Verfahrens werden durch die 

Hochschulen in den Studienordnungen nach § 20 geregelt. 



 

 

§ 22 

Prüfungen 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche 

Prüfung oder eine kirchliche Prüfung abgeschlossen. In Studiengängen mit einer 

Regelstudienzeit von mindestens vier Jahren, die nicht zu einem Bachelorabschluss 

führen, findet bis zum Ende des zweiten Studienjahres eine Zwischenprüfung statt. 

Prüfungen werden in der Regel studienbegleitend durchgeführt. In den Diplom- und 

Magisterstudiengängen und in Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung ab-

schließen, setzt der Übergang in das Hauptstudium in der Regel die erfolgreiche 

Ablegung der Zwischenprüfung voraus. 

(2) Haben Studierende eine nach der Prüfungsordnung erforderliche studienbeglei-

tende Prüfungsleistung, eine Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht be-

standen, so findet § 15 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 Anwendung. Haben sie eine Prü-

fung im Sinne von Satz 1 nicht innerhalb einer in der Prüfungsordnung zu bestim-

menden angemessenen Frist, die vier Semester nicht unterschreiten darf, erfolg-

reich abgelegt, so sind sie verpflichtet, an einer Studienfachberatung im Sinne von 

§ 21 Absatz 3 teilzunehmen. Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung einer Prü-

fungsfrist von ihnen nicht zu vertreten ist. Die Prüfungsordnungen legen darüber 

hinaus fest, in welchen Fällen eine angemessene Verlängerung der Prüfungsfrist zu 

gewähren ist. 

(3) § 20 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) Hochschulprüfungen können vor Ablauf einer für die Meldung festgelegten Frist 

abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen 

nachgewiesen sind. 

(5) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an den Hochschulen hauptbe-

ruflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal, Lehrbeauftragte und in 

der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen befugt. Hochschulprü-

fungen sollen nur von Personen abgenommen werden, die Lehraufgaben erfüllen. 

Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindes-

tens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation be-

sitzen. 

(6) Die Hochschulen sind berechtigt, von Prüfungskandidatinnen und Prüfungskan-

didaten eine Versicherung an Eides Statt abzunehmen, dass sie die Prüfungsleis-

tung selbstständig und ausschließlich unter Verwendung zulässiger Hilfsmittel er-

bracht haben. 



 

 

§ 23 

Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen; Verordnungsermächtigung 

(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen der Fachberei-

che und der Rahmenordnung nach § 24 abgelegt. Die Prüfungsanforderungen und 

-verfahren sind so zu gestalten, dass die Abschlussprüfung innerhalb der Regelstu-

dienzeit vollständig abgelegt werden kann. § 20 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

Prüfungsordnungen müssen die Inanspruchnahme der Schutzfristen aus § 3 des 

Mutterschutzgesetzes sowie der Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setzes ermöglichen. Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit nachgewiesenen 

körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen und Behinderungen 

zur Anerkennung gleichwertiger Leistungen in anderer Form oder verlängerter Zeit 

ist vorzusehen. 

(2) Prüfungsordnungen werden von dem nach der Grundordnung zuständigen Or-

gan des Fachbereichs erlassen und bedürfen der Genehmigung der Präsidentin o-

der des Präsidenten. Die Genehmigung ist insbesondere zu versagen, wenn die 

Prüfungsordnung eine mit § 19 Absatz 3 unvereinbare Regelstudienzeit vorsieht. 

Prüfungsordnungen, die Grundlage von Prüfungen sind, aufgrund derer eine Lauf-

bahnbefähigung verliehen wird, sind der für die Hochschulen zuständigen obersten 

Landesbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. § 20 Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt ent-

sprechend. 

(3) Für alle geeigneten Studiengänge sind in den Prüfungsordnungen die Voraus-

setzungen zu bestimmen, unter denen eine innerhalb der Regelstudienzeit abge-

legte Abschlussprüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht unternommen gilt 

(Freiversuch). Eine im Freiversuch bestandene Prüfung kann zur Notenverbesse-

rung wiederholt werden. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann insbe-

sondere zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- 

und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse durch Rechtsverordnung Nähe-

res zur Gestaltung von Prüfungsordnungen bestimmen. Zur Steigerung der Qualität 

von Studium und Lehre kann die Rechtsverordnung zur Erprobung an einzelnen 

Hochschulen oder hochschulübergreifend neue Prüfungsformate zulassen. 

(5) Prüfungsordnungen dürfen vorsehen, dass Prüfungen, die ihrer Natur nach da-

für geeignet sind, in elektronischer Form und ohne Verpflichtung, persönlich in ei-

nem bestimmten Prüfungsraum anwesend sein zu müssen, durchgeführt werden 

können. Im Fall des Satzes 1 muss die Prüfungsordnung insbesondere Bestimmun-

gen enthalten 

1. zur Sicherung des Datenschutzes, 

2. zur Sicherstellung der persönlichen Leistungserbringung durch die Prüflinge 

während der gesamten Prüfungsdauer, 



 

 

3. zur eindeutigen Authentifizierung der Prüflinge, 

4. zur Verhinderung von Täuschungshandlungen, 

5. zum Umgang mit technischen Problemen und 

6. zur Sicherstellung einer Wahlmöglichkeit in Form einer termingleichen Präsenz-

prüfung als Alternative. 

§ 24 

Rahmenordnungen für Studium, Prüfungen, Zugang und Zulassung 

(1) In Rahmenordnungen für Studium, Prüfungen, Zugang und Zulassung erlassen 

die Hochschulen Bestimmungen zu folgenden Regelungsbereichen: 

1. allgemeine Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen zum Bachelor- und 

Masterstudium, 

2. das Zulassungsverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen, 

3. Studienberatung, 

4. Teilzeitstudium, 

5. Aufbau, Modularisierung und Leistungspunktesystem, 

6. Regelstudienzeit und Abschlussgrade, 

7. Lehr- und Lernformen, 

8. Zeiträume für Studienaufenthalte an anderen Hochschulen und in der Praxis 

(Mobilitätsfenster), 

9. Bildung der Modul- und Gesamtnoten, 

10. Härteregelungen und Nachteilsausgleich nach § 20 Absatz 1 Satz 4, 

11. Regelungen zu den Fristen nach § 23 Absatz 1 Satz 4, 

12. Nachteilsausgleich nach § 23 Absatz 1 Satz 5, 

13. Anerkennung und Verfahren zur Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-

gen eines vorangegangenen Studiums bei der Aufnahme oder Fortsetzung ei-

nes Studiums nach § 25 Absatz 4 sowie zur Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten nach § 25 Ab-

satz 5, 



 

 

14. Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen einschließlich der 

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Hochschulprüfungen in digitaler 

Form, 

15. Zulassungsvoraussetzungen zu Hochschulprüfungen, 

16. Prüfungsanforderungen und -verfahren unter Berücksichtigung der Vorgaben 

von § 23 Absatz 1 Satz 2, 

17. Verfahren zur Wiederholung von Prüfungen und bei Verhinderung einer Teil-

nahme an Prüfungen, 

18. Prüfungsformen, 

19. Anfertigung von Abschlussarbeiten, 

20. Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement. 

Studiengangsspezifisch darüber hinaus erforderliche Regelungen trifft die Hoch-

schule in den entsprechenden Ordnungen. 

(2) Die Rahmenordnungen werden von dem nach der Grundordnung zuständigen 

Organ im Benehmen mit den organisatorischen Grundeinheiten der Hochschule er-

lassen. Sie bedürfen der Genehmigung der Präsidentin oder des Präsidenten und 

der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. Die Genehmigung 

der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde gilt drei Monate nach 

Eingang des vollständigen Antrags als erteilt, wenn diese der jeweiligen Rahmen-

ordnung nicht zuvor widerspricht. Bis zum Inkrafttreten der Rahmenordnung sind 

die Prüfungsordnungen der organisatorischen Grundeinheiten der Hochschule der 

für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor Inkrafttreten anzu-

zeigen. 

§ 25 

Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen 

(1) In einer besonderen Hochschulprüfung können Studienbewerberinnen und Stu-

dienbewerber nachweisen, dass sie über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die 

eine Einstufung in ein höheres Fachsemester rechtfertigen (Einstufungsprüfung). 

(2) Eine in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene Studienleistung wird 

auch durch die erfolgreiche Teilnahme an einer entsprechenden Fernstudieneinheit 

nachgewiesen, soweit diese der entsprechenden Leistung des Präsenzstudiums in-

haltlich gleichwertig ist. Die Gleichwertigkeit wird bei Studiengängen, die mit einer 

Hochschulprüfung abgeschlossen werden, von der Hochschule, bei Studiengän-

gen, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, von der für die Prü-

fung zuständigen Stelle festgestellt. 



 

 

(3) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen des Präsenz- und des 

Fernstudiums wird ein Leistungspunktsystem eingeführt, das auch die Übertragung 

erbrachter Leistungen auf andere Studiengänge derselben oder einer anderen 

Hochschule ermöglicht. 

(4) Bei der Aufnahme oder Fortsetzung eines Studiums oder bei einem Studien-

gangwechsel entscheidet die Hochschule, an der das Studium aufgenommen oder 

fortgesetzt werden soll, über die Anerkennung von Leistungen eines vorangegan-

genen Studiums oder eines zur Abschlussbezeichnung „Bachelor“ führenden Aus-

bildungsgangs an einer Berufsakademie. Leistungen sind anzuerkennen, sofern sie 

sich nicht wesentlich unterscheiden. Lehnt die Hochschule die Anerkennung nach 

Satz 2 ab, wird auf Antrag eine Anerkennungsprüfung durch die Hochschule durch-

geführt, sofern die oder der Studierende oder die Studienbewerberin oder der Stu-

dienbewerber glaubhaft macht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten an-

derweitig erworben zu haben. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Studien- und Prü-

fungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind. 

(5) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind 

bis zu 50 Prozent auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn sie nach Inhalt und 

Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 

§ 26 

Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 

(1) Die Hochschulen sollen zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher, künstleri-

scher und beruflicher Qualifikationen oder zur Heranbildung des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Nachwuchses Angebote der wissenschaftlichen und künstleri-

schen Weiterbildung entwickeln. Die Inhalte der wissenschaftlichen und künstleri-

schen Weiterbildung sollen mit dem übrigen Lehrangebot abgestimmt werden und 

berufspraktische Erfahrungen und Bedürfnisse einbeziehen. Studienangebote in 

der Weiterbildung können auf privatrechtlicher Grundlage durchgeführt werden. § 5 

Absatz 4 Satz 4 bleibt unberührt; insoweit ist auch die Erhebung von Entgelten auf 

privatrechtlicher Grundlage ausgeschlossen. 

(2) Weiterbildende Studiengänge schließen mit einem Bachelor- oder Mastergrad 

ab. Sie werden durch Studien- und Prüfungsordnungen geregelt. Für andere hoch-

schulische Weiterbildungsangebote kann der Abschluss mit einem Zertifikat vorge-

sehen werden, das nach Inhalt und Form die Möglichkeit der Verwechslung mit der 

Verleihung eines Hochschulgrades ausschließen muss. Sehen solche Angebote 

zum Abschluss eine Hochschulprüfung vor, dürfen bei bestandener Prüfung für die 

Studien- und Prüfungsleistungen Leistungspunkte vergeben werden. 

(3) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal kann 

Lehraufträge im Bereich der Weiterbildung auch als Nebentätigkeit wahrnehmen, 



 

 

sofern die Lehrverpflichtung erfüllt ist. Die Hochschulen setzen die Höhe der Vergü-

tung für Lehraufgaben im Rahmen der erzielten Einnahmen aus Gebühren und pri-

vatrechtlichen Entgelten fest. Wissenschaftliches und künstlerisches Personal, das 

ausschließlich aus Weiterbildungsentgelten finanziert wird, bleibt bei der Berech-

nung der Aufnahmekapazität für die grundständigen Studiengänge unberücksich-

tigt. 

(4) Die Hochschulen können in der wissenschaftlichen und künstlerischen Weiter-

bildung mit geeigneten Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs im Rah-

men eines Kooperationsvertrages zusammenarbeiten, wenn die Hochschulen für 

Studieninhalte und Prüfungen verantwortlich bleiben und das Weiterbildungsange-

bot in das hochschulische Qualitätsmanagement einbezogen wird. Mit dem Koope-

rationsvertrag können Durchführung und Vermarktung des Weiterbildungsangebots 

der kooperierenden Einrichtung übertragen werden. Ist die kooperierende Einrich-

tung ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, hat die Hochschule 

durch eine Beteiligung an dem Unternehmen oder auf andere Weise maßgeblichen 

Einfluss auf die Geschäftstätigkeit zu nehmen und sicherzustellen, dass dessen Ge-

winne in angemessenem Umfang der Hochschule zugutekommen. Die Pflicht zur 

Sicherstellung der Gewinnzuführung an die Hochschule besteht nicht, wenn es sich 

bei der kooperierenden Einrichtung um ein Unternehmen in einer Rechtsform des 

privaten Rechts handelt, welches dem Zweck nach der Gemeinnützigkeit verpflich-

tet ist. Die Hochschulen vereinbaren in dem Kooperationsvertrag, dass sie für ihre 

Leistungen angemessene Entgelte erzielen oder ihnen entsprechende Erträge zu-

fließen. Der Kooperationsvertrag ist der für die Hochschulen zuständigen obersten 

Landesbehörde zuvor anzuzeigen. 

§ 27 

Lehrangebot 

(1) Die Hochschule stellt das zur Einhaltung der Studienordnungen erforderliche 

Lehrangebot sicher. Dabei sollen Möglichkeiten von Fernstudien und der Digitalisie-

rung genutzt werden. 

(2) Für Lehre, die mit Mitteln Dritter finanziert wird, gilt § 38. 

§ 28 

Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre 

(1) Die Hochschulen entwickeln ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Aufga-

benerfüllung in Forschung und Lehre, Studium und Weiterbildung, bei der Förde-

rung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, bei der internatio-

nalen, insbesondere europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich und bei 

der Durchsetzung der Chancengleichheit der Geschlechter. Dieses System bein-



 

 

haltet insbesondere Qualitätssicherungsinstrumente im Bereich von Studium, Prü-

fungen und Lehre und schließt Maßnahmen der Hochschulen zur Entwicklung und 

Förderung der Lehrkompetenz ebenso ein wie die Betreuung und Beratung der Stu-

dierenden. Die Hochschulen führen Verbleibstatistiken und werten diese aus. Das 

an den Hochschulen hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal 

soll regelmäßig an Maßnahmen der Hochschulen zur Entwicklung und Förderung 

der Lehrkompetenz einschließlich digitaler Lehre teilnehmen. 

(2) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems 

ist die regelmäßige Durchführung interner Evaluationen, insbesondere im Bereich 

der Lehre. Die Studierenden und die Absolventinnen und Absolventen sind bei der 

Evaluation der Lehre zu beteiligen. Die Studierenden wirken an der Erarbeitung der 

Evaluationsverfahren mit. Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschulen sind zur 

Mitwirkung an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung der erforderli-

chen Auskünfte, verpflichtet. Die Hochschulen regeln das Verfahren der Evaluation 

durch Satzung. 

(3) Die Hochschulen legen der für sie zuständigen obersten Landesbehörde nach 

deren Vorgaben regelmäßig Berichte zum Qualitätsmanagement vor. Die Berichte 

enthalten insbesondere Aussagen zum Ausbaustand des internen Qualitätssiche-

rungssystems, zu den implementierten Verfahren der Qualitätssicherung, den Er-

gebnissen interner Evaluationen sowie den Schlussfolgerungen der Hochschule im 

Hinblick auf eine weitere Verbesserung der Qualität ihrer Aufgabenerfüllung und 

des Qualitätssicherungssystems unter Einbeziehung der Verbleibstatistiken. Sie 

dienen zugleich der regelmäßig durchzuführenden Evaluation durch externe Begut-

achtungen in den in Absatz 1 genannten Leistungsbereichen. Solcher bedarf es 

nicht, soweit die Leistungsbereiche von anderen regelmäßig durchzuführenden Ver-

fahren der externen Qualitätssicherung hinreichend umfasst sind. 

Abschnitt 4 

Hochschulgrade; Promotion und Habilitation 

§ 29 

Hochschulgrade  

(1) Aufgrund von Hochschulprüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender 

Abschluss erworben wird, verleiht die Hochschule einen Bachelorgrad. Aufgrund 

von Prüfungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss erworben 

wird, verleiht die Hochschule einen Mastergrad. Bachelorabschlüsse verleihen 

grundsätzlich dieselben Berechtigungen wie Diplomabschlüsse an Fachhochschu-

len. Masterabschlüsse verleihen dieselben Berechtigungen wie Diplom- und Magis-

terabschlüsse an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen. 



 

 

(2) Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss 

erworben wird, kann die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrich-

tung verleihen. Aufgrund der Hochschulprüfung an Fachhochschulen oder in Fach-

hochschulstudiengängen anderer Hochschulen kann der Diplomgrad mit dem Zu-

satz „Fachhochschule“ („FH“) verliehen werden. Die Hochschule kann einen Dip-

lomgrad auch aufgrund einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit 

der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. Die Universitäten können 

für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums einen Magistergrad ver-

leihen. Eine Hochschule kann für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Stu-

diums aufgrund einer Vereinbarung mit einer ausländischen Hochschule andere als 

die in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verleihen. Ein Grad nach Satz 5 kann 

auch zusätzlich zu einem der in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verliehen 

werden. 

(3) Die Filmuniversität kann für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studi-

ums andere als die in Absatz 2 genannten Grade verleihen. 

(4) Den Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade fügen die Hoch-

schulen eine Anlage in deutscher und englischer Sprache bei, die insbesondere die 

wesentlichen, dem Abschluss zugrundeliegenden Studieninhalte, den Studienver-

lauf, die mit dem Abschluss erworbene Qualifikation sowie die verleihende Hoch-

schule enthalten muss (Diploma Supplement). 

§ 30 

Verleihung und Führung von Graden 

(1) Von einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule verlie-

hene Hochschulgrade, -bezeichnungen oder -titel sowie entsprechende staatliche 

Grade, Bezeichnungen oder Titel (Grade) können im Geltungsbereich dieses Ge-

setzes geführt werden. 

(2) Grade dürfen nur nach den §§ 29, 32 und 34 verliehen werden. Bezeichnungen, 

die Graden zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen nicht verliehen werden. 

(3) Grade werden nach dem personenstandsrechtlichen Status in weiblicher, 

männlicher oder in geschlechtsneutraler Sprachform verliehen. Erfolgt nach Erlan-

gung einer Urkunde über die Erlangung eines Grades eine Namens- oder Ge-

schlechtsänderung nach den gesetzlichen Regelungen des Personenstandsrechts, 

ist der zur Führung des Grades berechtigten Person auf Antrag unter Anpassung 

nur der Angaben zu Vornamen, Familiennamen oder Geschlecht eine Zweitschrift 

der Urkunde über die Verleihung des Grades zu erteilen. Der Antrag ist schriftlich 

oder durch elektronischen Schriftformersatz zu stellen und zu begründen. Die Zweit-

schrift der Urkunde ist mit dem Zusatz, dass die Zweitschrift an die Stelle der Ur-

schrift tritt, und mit dem Datum der Ausstellung der Zweitschrift zu versehen. Die 



 

 

Urschrift der Urkunde ist bei Aushändigung der Zweitschrift einzuziehen. Die Ertei-

lung einer Zweitschrift aufgrund nachträglicher Namensänderung infolge von Ehe-

schließung und Ehescheidung sowie Begründung und Beendigung einer eingetra-

genen Lebenspartnerschaft ist abweichend von Satz 2 ausgeschlossen. 

(4) Bei Verlust einer Urkunde über die Erlangung eines akademischen Grades ist 

der zur Führung des Hochschulgrades berechtigten Person auf Antrag nach Akten-

lage eine Zweitschrift der Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades 

zu erteilen. Die Zweitschrift ist mit dem Zusatz, dass die Zweitschrift an die Stelle 

der Urschrift tritt und mit dem Datum der Ausstellung der Zweitschrift zu versehen. 

Der Antrag ist schriftlich oder durch elektronischen Schriftformersatz zu stellen und 

zu begründen; der Verlust ist glaubhaft zu machen. 

§ 31 

Ausländische Hochschulgrade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Her-

kunftslandes anerkannten Hochschule und aufgrund eines nach dem Recht des 

Herkunftslandes anerkannten Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß 

durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen worden ist, darf in der Form, in 

der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule geführt werden. 

Dabei kann die verliehene Form, soweit erforderlich, in lateinische Schrift übertra-

gen und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Ab-

kürzung verwendet und eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt wer-

den. Hochschulgrade aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines an-

deren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

sowie des Europäischen Hochschulinstituts Florenz und der Päpstlichen Hochschu-

len können ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden. Eine Umwandlung in einen 

entsprechenden deutschen Grad findet nicht statt; eine Ausnahme hiervon gilt für 

Berechtigte nach § 10 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), das zuletzt durch Artikel 162 

der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328, 1347) geändert worden ist. Die 

Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ausländische staatliche oder kirchliche Grade. 

(2) Wer in einem wissenschaftlichen Promotionsverfahren einen Doktorgrad ent-

weder in den in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Staaten oder Institutionen oder an 

Universitäten der sogenannten Carnegie-Liste der Vereinigten Staaten von Amerika 

erworben hat, kann anstelle der im Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich 

allgemein üblichen Abkürzung gemäß Absatz 1 Satz 2 die Abkürzung „Dr.“ ohne 

fachlichen Zusatz und ohne Herkunftsbezeichnung führen. Dies gilt nicht für Dok-

torgrade, die ohne Promotionsstudien und -verfahren vergeben werden (soge-

nannte Berufsdoktorate) und für Doktorgrade, die nach den rechtlichen Regelungen 

des Herkunftslandes nicht der dritten Ebene der sogenannten Bologna-Klassifika-

tion der Studienabschlüsse zugeordnet sind. Die für die Hochschulen zuständige 



 

 

oberste Landesbehörde kann durch Erlass für Doktorgrade aus bestimmten Staaten 

die Führung der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz mit Herkunftsbezeichnung 

zulassen. Die gleichzeitige Führung der im Herkunftsland zugelassenen oder nach-

weislich allgemein üblichen Abkürzungen und der Abkürzung „Dr.“ ist nicht zulässig. 

(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslan-

des zur Verleihung berechtigten Hochschule oder anderen Stelle verliehen wurde, 

darf nach Maßgabe der für die Verleihung geltenden Rechtsvorschriften in der ver-

liehenen Form unter Angabe der verleihenden Stelle geführt werden. Dies gilt nicht, 

wenn die verleihende Stelle kein Recht zur Vergabe des entsprechenden Grades 

nach Absatz 1 besitzt. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten sinngemäß für sonstige Hochschultitel und Hoch-

schultätigkeitsbezeichnungen. 

(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit 

anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarungen 

der Länder der Bundesrepublik Deutschland die Inhaberinnen und Inhaber auslän-

discher Grade abweichend von den Absätzen 1 bis 3 begünstigen, gehen diese 

Regelungen vor. 

(6) Eine von den Absätzen 1 bis 4 abweichende Grad- oder Titelführung ist unter-

sagt. Grade oder Titel, die durch Kauf oder sonst in unrechtmäßiger Weise erwor-

ben wurden, dürfen nicht geführt werden. Wer einen Grad oder Titel gemäß den 

Absätzen 1 bis 4 führt, hat auf Verlangen der jeweils zuständigen Ordnungsbehörde 

die Berechtigung nachzuweisen. Ausländische Grade dürfen nicht gegen Entgelt 

vermittelt werden. 

(7) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann eine von ihr 

vor dem 24. März 2004 erteilte Genehmigung zur Führung eines ausländischen 

Grades auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zurücknehmen, 

1. wenn Umstände bekannt werden, dass die für den Erwerb des Grades voraus-

zusetzenden Prüfungsleistungen offensichtlich nicht erbracht worden sind oder 

qualitativ hinter den maßgeblichen Anforderungen an den Erwerb eines ent-

sprechenden deutschen akademischen Grades erheblich zurückbleiben, 

2. wenn Umstände bekannt werden, dass der Grad aufgrund von Studien- und 

Prüfungsleistungen verliehen wurde, die bei einer in der Bundesrepublik 

Deutschland arbeitenden privaten Bildungseinrichtung ohne staatliche Aner-

kennung erbracht worden sind, oder 

3. sobald Anzeichen dafür vorliegen, dass die Verleihung des Grades von der Zah-

lung von Geld oder der Erbringung geldwerter Leistungen abhängig gemacht 

wurde, soweit es sich nicht um übliche Studien- oder Prüfungsgebühren han-

delt. 



 

 

§ 32 

Promotion; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Universitäten haben das Promotionsrecht. Die Filmuniversität hat dieses 

Recht für ihre überwiegend wissenschaftlichen Fächer und für wissenschaftlich-

künstlerische Promotionen, wenn diese Promotionsvorhaben unter Einbeziehung 

wissenschaftlicher Professuren betreut werden und ein enger Zusammenhang zwi-

schen künstlerischer und wissenschaftlicher Forschung besteht. Das Nähere zur 

Bestimmung der überwiegend wissenschaftlichen Fächer sowie zur Erfüllung der 

Voraussetzungen für wissenschaftlich-künstlerische Promotionen regelt das für die 

Hochschulen zustände Mitglied der Landesregierung durch Rechtsverordnung. So-

weit das Promotionsrecht gegeben ist, darf auch die Doktorwürde ehrenhalber ver-

liehen werden. 

(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftli-

cher Arbeit. Sie wird aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation), die auf 

selbstständiger Forschungstätigkeit beruht, und einer mündlichen Prüfung vorge-

nommen. § 22 Absatz 6 findet Anwendung. 

(3) Aufgrund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen. Die Verleihung kann 

auch in Gestalt des Doktorgrades „Doctor of Philosophy (Ph.D.)“ erfolgen. Der Grad 

„Doctor of Philosophy“ kann auch in Form der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zu-

satz geführt werden. Eine gleichzeitige Führung der Abkürzungen „Ph.D.“ und „Dr.“ 

ist unzulässig. Näheres regelt die Promotionsordnung, die das nach der Grundord-

nung zuständige Organ des Fachbereichs erlässt und die der Genehmigung der 

Präsidentin oder des Präsidenten bedarf. 

(4) Der Zugang zur Promotion setzt grundsätzlich den erfolgreichen Abschluss ei-

nes Hochschulstudiums voraus. Masterabschlüsse, die an Universitäten und gleich-

gestellten Hochschulen oder an Fachhochschulen erworben wurden, berechtigen 

grundsätzlich zur Promotion. Wer den Masterabschluss an einer Fachhochschule 

erworben hat, unterliegt den gleichen Zugangsvoraussetzungen zur Promotion wie 

die Absolventinnen und Absolventen mit Masterabschluss einer Universität. Inha-

berinnen und Inhaber eines Bachelorgrades können auch ohne Erwerb eines wei-

teren Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittelbar zur Pro-

motion zugelassen werden. 

(5) In die Promotionsordnungen der Universitäten sind nach Anhörung der koope-

rierenden Fachhochschulen Bestimmungen über ein kooperatives Verfahren zwi-

schen der Universität und den Fachhochschulen aufzunehmen. Der Erwerb eines 

universitären Abschlusses darf nicht zur Voraussetzung für eine Zulassung zum 

Promotionsverfahren gemacht werden. Die Dissertation soll von einer Hochschul-

lehrerin oder einem Hochschullehrer einer Universität und einer Professorin oder 

einem Professor einer Fachhochschule betreut werden. Professorinnen oder Pro-

fessoren von Fachhochschulen sollen zu Gutachterinnen und Gutachtern und Prü-

ferinnen und Prüfern in Promotionsverfahren nach Satz 1 bestellt werden. 



 

 

(6) Wer zur Promotion zugelassen wird, erhält von der Hochschule eine schriftliche 

oder elektronische Bestätigung über den Zeitpunkt des Promotionsbeginns nach 

Maßgabe der Promotionsordnung. Promovierende werden als Promotionsstudie-

rende an der Hochschule immatrikuliert, sofern sie nicht in einem hauptberuflichen 

Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule stehen oder wegen einer Berufstätig-

keit außerhalb der Hochschule oder aus anderen Gründen auf die Einschreibung 

verzichten. In kooperativen Promotionsverfahren zwischen Universitäten und Fach-

hochschulen können die Promovierenden an der Fachhochschule eingeschrieben 

werden, wenn sie nicht an der Universität eingeschrieben sind. 

(7) Die Promotionsordnung ist vor dem Inkrafttreten der für die Hochschulen zu-

ständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen. Ist die Promotion als Studiengang 

strukturiert, so ist auch dessen Einrichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung 

der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen; § 19 

Absatz 5 gilt entsprechend. 

(8) Rechte und Pflichten der Promovierenden, der jeweiligen wissenschaftlichen 

Betreuer sowie der Fachbereiche sind in Promotionsvereinbarungen zu regeln. Nä-

heres bestimmen die Hochschulen durch Satzung. Zur Unterstützung von Auf-

nahme, Durchführung und erfolgreichem Abschluss von Promotionsvorhaben kön-

nen an den Universitäten fächerübergreifende Graduiertenzentren geschaffen wer-

den. Ihr Angebot soll allen Promovierenden zur Verfügung stehen. 

(9) Die Promovierenden einer Hochschule mit Promotionsrecht wählen eine Vertre-

tung, die in den die Promovierenden betreffenden Angelegenheiten von den Orga-

nen und Gremien der Hochschule anzuhören ist. Die Vertretung hat gegenüber den 

Organen und Gremien der Hochschule ein Initiativrecht, mit dem sie die Befassung 

der Organe und Gremien mit Angelegenheiten der Promovierenden der Hochschule 

verlangen kann. Das Nähere zur Wahl der Vertretung, zum Verfahren der Anhörung 

und zum Verfahren und den Anforderungen bei der Wahrnehmung des Initiativ-

rechts regeln die Hochschulen durch Satzung. Auf die Promovierenden an einem 

Promotionskolleg der Fachhochschulen finden die Vorschriften dieses Absatzes mit 

der Maßgabe Anwendung, dass die Promovierenden eine eigene Vertretung an 

dem Promotionskolleg wählen, die die Belange der Promovierenden gegenüber den 

das Promotionskolleg tragenden Fachhochschulen vertritt. 

§ 33 

Promotionskolleg der Fachhochschulen; Verordnungsermächtigung 

(1) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann einer 

gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtung der Fachhochschulen zur Durchfüh-

rung von Promotionen (Promotionskolleg) oder fachlich abgrenzbaren Teilen dieser 

Einrichtung auf Antrag der Fachhochschulen das Promotionsrecht verleihen. Die 

Errichtung des Promotionskollegs erfolgt durch eine Kooperationsvereinbarung der 



 

 

Fachhochschulen. Nach Maßgabe der Kooperationsvereinbarung können Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer der Universitäten und der vom Land staatlich 

anerkannten Hochschulen an der Durchführung von Promotionen an dem Promoti-

onskolleg mitwirken. 

(2) Voraussetzung für die Verleihung des Promotionsrechts ist, dass 

1. die dem Promotionskolleg zugeordneten Professorinnen und Professoren, so-

weit die Verleihung des Promotionsrechts beantragt wird, besondere Leistun-

gen in der anwendungsbezogenen Forschung erbringen und eine angemes-

sene Forschungsstärke nachweisen, 

2. ihrer Anzahl nach eine hinreichend breite Vertretung des Fachs gewährleisten 

und 

3. die Promotionsverfahren eine Gleichwertigkeit mit Promotionsverfahren an den 

Universitäten erwarten lassen. 

Der erstmaligen Verleihung des Promotionsrechts und jeder Bestätigung der Ver-

leihung geht eine Begutachtung voraus, in der das Vorliegen der Voraussetzungen 

nach Satz 1 geprüft wird. Die Begutachtung erfolgt durch eine von der für die Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde bestimmten geeigneten sachver-

ständigen Einrichtung oder Gutachtergruppe aus mindestens fünf externen Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Verleihung des Promotionsrechts und 

jede die Verleihung bestätigende Verlängerung erfolgt für längstens acht Jahre. Die 

Verleihung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr 

erfüllt sind und auch unter Auflagen nicht binnen eines Jahres wiederhergestellt 

werden können. 

(3) Die Fachhochschulen errichten das Promotionskolleg durch eine Kooperations-

vereinbarung, die insbesondere Regelungen trifft 

1. zu den Aufgaben und Zielen des Promotionskollegs, 

2. zu seiner Struktur, Organisation und Leitung, 

3. zum Verfahren der Zuordnung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 

zum Promotionskolleg, zu den Leistungskriterien, die dieser Zuordnung zu-

grunde liegen, 

4. zu den Leistungskriterien, die dieser Zuordnung zugrunde liegen, 

5. zur Zulassung der Zugangsberechtigten nach § 32 Absatz 4 zum Promotions-

kolleg, 

6. zur Qualitätssicherung der Promotionsverfahren, 

7. zur Zusammenarbeit mit den Universitäten und 



 

 

8. zur Finanzierung des Promotionskollegs. 

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg kann sich an 

der Kooperationsvereinbarung beteiligen, um ausschließlich zur Mitwirkung an ko-

operativen Promotionsverfahren berechtigte Professorinnen und Professoren für 

anwendungsbezogene Studiengänge dem Promotionskolleg zuordnen zu können. 

Die Kooperationsvereinbarung bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen 

zuständigen obersten Landesbehörde. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann Nähe-

res zu den Voraussetzungen und zur Feststellung der Voraussetzungen für die Ver-

leihung des Promotionsrechts sowie zum Verfahren nach Absatz 2 und im Einver-

nehmen mit den Fachhochschulen zur Rechtsform, Organisation und Struktur des 

Promotionskollegs durch Rechtsverordnung bestimmen. 

§ 34 

Habilitation 

(1) Die Universitäten haben das Habilitationsrecht, die Filmuniversität für ihre über-

wiegend wissenschaftlichen Fächer nach Maßgabe der Verleihung durch das für die 

Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung. § 32 Absatz 1 Satz 3 gilt 

entsprechend. Die Habilitation dient als Nachweis der Befähigung, ein wissenschaft-

liches Gebiet in Forschung und Lehre selbstständig zu vertreten. 

(2) Näheres regelt die Habilitationsordnung. Sie wird von dem nach der Grundord-

nung zuständigen Organ des Fachbereichs erlassen und bedarf der Genehmigung 

der Präsidentin oder des Präsidenten. 

(3) Die Habilitationsordnung ist vor dem Inkrafttreten der für die Hochschulen zu-

ständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

(4) § 22 Absatz 6 findet Anwendung. 

§ 35 

Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses; Ver-

ordnungsermächtigung 

(1) Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses wer-

den nach Maßgabe der im Haushalt dafür vorgesehenen Mittel Stellen und Stipen-

dien für hochqualifizierte wissenschaftliche und künstlerische Nachwuchskräfte be-

reitgestellt und gewährt. Dabei sind Frauen besonders zu berücksichtigen. 

(2) Zur Bestimmung von Zweck, Art und Umfang der Förderung sowie der Gründe 

für ihren Widerruf kann das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-

gierung eine Rechtsverordnung erlassen. 



 

 

§ 36 

Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsmaßnahmen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 Grade oder entgegen § 30 Absatz 2 Satz 2 Gra-

den zum Verwechseln ähnliche Bezeichnungen verleiht, 

2. Grade oder Titel führt, obwohl dies nach § 31 Absatz 6 Satz 1 untersagt ist, 

3. entgegen § 31 Absatz 6 Satz 2 Grade oder Titel führt, die durch Kauf oder sonst 

in unrechtmäßiger Weise erworben wurden, oder 

4. entgegen § 31 Absatz 6 Satz 4 ausländische Grade gegen Entgelt vermittelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro 

geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung 

von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist die für die Hochschulen zuständige 

oberste Landesbehörde. Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbe-

hörde kann die von den §§ 30 bis 32 abweichende Führung von Hochschulgraden, 

Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbezeichnungen untersagen. 

Abschnitt 5 

Forschung 

§ 37 

Aufgaben und Koordination der Forschung 

(1) Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse, der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre 

und Studium sowie der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie 

schafft damit auch die Grundlagen für den Wissens- und Technologietransfer in 

Wirtschaft und Gesellschaft. Gegenstand der Forschung in den Hochschulen kön-

nen unter Berücksichtigung der Aufgaben der Hochschule alle wissenschaftlichen 

Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis ein-

schließlich der Folgen sein, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse ergeben können. 

(2) Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer insbesondere, 

indem sie Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung und Ergebnisse, die unter 

Nutzung öffentlich finanzierter Ressourcen entstanden sind, grundsätzlich unbe-

schränkt und in digitaler Form (Open Access), auch maschinenlesbar, zugänglich 



 

 

machen, sofern nicht berechtigte Interessen der Hochschule oder Dritter entgegen-

stehen. Die Hochschulen sollen es ermöglichen, wissenschaftliche Arbeiten, For-

schungsdaten und -ergebnisse ihrer Einrichtungen und ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in geeigneter Weise auch in elektronischer Form über das Internet zu 

publizieren. 

(3) Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungsvorhaben und Forschungs-

schwerpunkten und zur Planung und Durchführung gemeinsamer Forschungsvor-

haben wirken die Hochschulen untereinander, mit anderen Forschungseinrichtun-

gen und mit Einrichtungen der überregionalen Forschungsplanung und Forschungs-

förderung zusammen. 

(4) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für Entwicklungsvorhaben im Rah-

men angewandter Forschung sowie für künstlerische Entwicklungsvorhaben sinn-

gemäß. 

§ 38 

Forschung und Lehre mit Mitteln Dritter 

(1) Die in der Forschung und Lehre tätigen Hochschulmitglieder sind berechtigt, im 

Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungs- und Lehrvorhaben 

durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Ihre Verpflichtung zur Er-

füllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchführung von Vorha-

ben nach Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung und -lehre. 

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Forschungs- oder Lehrvorhaben nach 

Absatz 1 in der Hochschule durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben 

der Hochschule sowie die Rechte und Pflichten anderer Personen dadurch nicht 

beeinträchtigt werden und entstehende Folgelasten angemessen berücksichtigt 

worden sind. Die Forschungsergebnisse sollen in der Regel in absehbarer Zeit ver-

öffentlicht werden. 

(3) Ein Forschungs- oder Lehrvorhaben nach Absatz 1 ist der Hochschule anzuzei-

gen. Die Durchführung eines solchen Vorhabens darf nicht von einer Genehmigung 

abhängig gemacht werden. Die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und 

Einrichtungen der Hochschule darf nur untersagt oder durch Auflagen beschränkt 

werden, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern. 

(4) Die Mittel für Forschungs- und Lehrvorhaben, die in der Hochschule durchge-

führt werden, sollen von der Hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind für den 

vom Geldgeber bestimmten Zweck zu verwenden und nach dessen Bedingungen 

zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Treffen 

die Bedingungen keine Regelung, so gelten ergänzend die Bestimmungen des Lan-

des. Auf Antrag des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, soll von der 



 

 

Verwaltung der Mittel durch die Hochschule abgesehen werden, sofern dies mit den 

Bedingungen der Geldgeberin oder des Geldgebers vereinbar ist; Satz 3 gilt in die-

sem Falle nicht. 

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

Forschungs- und Lehrvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen 

vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der Hochschule im Arbeitsvertragsverhält-

nis eingestellt werden. Die Einstellung setzt voraus, dass die Mitarbeiterin oder der 

Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben durchführt, vorgeschla-

gen wurde. Sofern dies mit den Bedingungen der Geldgeberin oder des Geldgebers 

vereinbar ist, kann das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die Arbeitsverträge 

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abschließen. 

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungs- und Lehrvorhaben, die in 

der Hochschule durchgeführt werden, insbesondere aus Einnahmen, die der Hoch-

schule als Entgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrich-

tungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Ver-

fügung. 

Abschnitt 6 

Personal der Hochschule 

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 39 

Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten; Verordnungser-

mächtigung 

(1) Die an der Hochschule tätigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes (Hoch-

schulbedienstete) stehen im Dienst des Landes. Das für die Hochschulen zustän-

dige Mitglied der Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Aufgaben und Be-

fugnisse einer obersten Dienstbehörde sowie Rechte und Pflichten einer Arbeitge-

berin oder eines Arbeitgebers und einer Ausbilderin oder eines Ausbilders auf die 

Hochschulen übertragen. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung ist Dienst-

vorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Präsidentin oder des Präsidenten. Die Prä-

sidentin oder der Präsident ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des wis-

senschaftlichen und künstlerischen Personals sowie des nichtwissenschaftlichen 

Personals der Hochschule. 



 

 

§ 40 

Verarbeitung personenbezogener Daten; Verordnungsermächtigung 

Die Hochschulen können von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal per-

sonenbezogene Daten zur Beurteilung der Bewerbungssituation, der Lehr- und For-

schungstätigkeit, des Studienangebots sowie des Ablaufs von Studium und Prüfun-

gen verarbeiten. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung 

kann durch Rechtsverordnung regeln, unter welchen Voraussetzungen eine Aus-

kunftspflicht besteht oder eine Verarbeitung ohne Einwilligung der betroffenen Per-

sonen durchgeführt werden kann; dabei sind der Zweck, der Inhalt und der Umfang 

der Auskunftspflicht sowie die Erhebungsmerkmale und das Erhebungsverfahren 

festzulegen. Hierzu gehören insbesondere Regelungen über 

1. die Erhebung der personenbezogenen Daten, 

2. die Speicherung, 

3. das Verfahren der Auswertung, 

4. die Übermittlung der personenbezogenen Daten, insbesondere die berechtigten 

Empfängerinnen und Empfänger, 

5. die Unterrichtung der betroffenen Personen über Zweck und Inhalt der Befra-

gungen oder Evaluationen, 

6. die Ausgestaltung der Auskunftsrechte der betroffenen Personen, 

7. die Anonymisierung sowie 

8. die Löschung. 

Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist unzulässig. § 25 des Brandenburgischen 

Datenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 2 

Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hoch-

schule; Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager 

§ 41 

Hauptberuflich wissenschaftliche und künstlerische Personalkategorien 

Das hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal an den Hoch-

schulen besteht aus den Professorinnen und Professoren, den Qualifizierungspro-



 

 

fessorinnen und Qualifizierungsprofessoren, den Akademischen Beschäftigten so-

wie darüber hinaus an den Universitäten und Kunsthochschulen den Juniorprofes-

sorinnen und Juniorprofessoren. Zu den Akademischen Beschäftigten gehören die 

Akademischen Mitarbeiterinnen und Akademischen Mitarbeiter sowie an den Uni-

versitäten und Kunsthochschulen auch die Akademischen Dozentinnen und Akade-

mischen Dozenten und die Akademischen Juniordozentinnen und Akademischen 

Juniordozenten.  

§ 42 

Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern; Verordnungser-

mächtigung 

(1) Die Stellen für Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Ju-

niorprofessoren sowie Qualifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofesso-

ren (Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer) sind öffentlich und im Regelfall in-

ternational auszuschreiben. Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfül-

lenden Aufgaben enthalten und in Übereinstimmung mit einer von der für die Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde genehmigten Personalplanung ste-

hen, die Bestandteil des Entwicklungsplanes nach § 3 Absatz 4 ist. Mit Einwilligung 

der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde darf die Ausschrei-

bung fachlich offen erfolgen. Die Ausschreibung ist der für die Hochschulen zustän-

digen obersten Landesbehörde mindestens drei Wochen vor der Veröffentlichung 

elektronisch anzuzeigen, es sei denn, die fachliche Ausrichtung der Professur und 

die besoldungsrechtliche Wertigkeit der Stelle ist im Struktur- und Entwicklungsplan 

der Hochschule festgelegt und entspricht der von der für die Hochschulen zustän-

digen obersten Landesbehörde genehmigten Personalplanung. Ausschreibungen 

im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausschreibungen durch Forschungsförde-

rungsorganisationen im Rahmen von Förderprogrammen für Personen, die die Ein-

stellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erfüllen. 

Einer Ausschreibung und der Durchführung eines Berufungsverfahrens bedarf es 

nicht, wenn 

1. ein befristetes Angestelltenverhältnis oder ein Beamtenverhältnis auf Zeit mit 

einer Professorin oder einem Professor nach Fristablauf fortgesetzt werden soll 

und die Erstausschreibung der Stelle diese Möglichkeit vorgesehen hat, 

2. dadurch der Ruf an eine fachlich herausragende Hochschullehrerin oder einen 

fachlich herausragenden Hochschullehrer, an deren oder dessen Verbleib die 

Hochschule ein besonderes Interesse nachweist, auf eine andere Stelle abge-

wehrt werden kann oder 

3. Personen übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Professorin-

nen- oder Professorenstelle oder zur Vertretung von Professorinnen oder Pro-

fessoren die Wahrnehmung der Aufgaben einer Professur übertragen werden 

soll (Professorinnen- oder Professorenstellvertretung). 



 

 

In den Fällen des Satzes 6 Nummer 2 bedarf es der Einwilligung der für die Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde. Einer Ausschreibung bedarf es 

nicht, wenn 

1. im begründeten Einzelfall im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten 

eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor der Hochschule auf eine Pro-

fessur berufen werden soll, 

2. unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Evaluation die Berufung auf eine 

höherwertige Professur bereits in der Erstausschreibung vorgesehen war oder 

3. im Ausnahmefall eine durch exzellente Lehr- und Forschungsleistungen ausge-

wiesene Professorin oder ausgewiesener Professor, deren oder dessen Ver-

bleib für das Profil des Fachbereiches von besonderer Bedeutung ist, auf eine 

höherwertige Professur berufen werden soll. 

In den Fällen des Satzes 8 Nummer 3 gilt Absatz 8 Satz 2 und 4 entsprechend; in 

dem Berufungsvorschlag hat die Berufungskommission das Vorliegen der Voraus-

setzungen nach Satz 8 Nummer 3 zu begründen. 

(2) Zur Vorbereitung von Berufungsvorschlägen werden Berufungskommissionen 

gebildet. Die Mitglieder der Berufungskommission werden vom zuständigen Organ 

des Fachbereichs gewählt mit Ausnahme eines stimmberechtigten Mitglieds, das 

die Präsidentin oder der Präsident bestimmt und innerhalb der Berufungskommis-

sion keiner Gruppe zugerechnet wird. Die Wahl der Mitglieder der Berufungskom-

mission durch das zuständige Organ des Fachbereichs erfolgt nach Gruppen ge-

trennt, mit Ausnahme derjenigen Mitglieder, die sich keiner Gruppe zuordnen las-

sen. Ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer kann 

einem anderen Fachbereich angehören. Die Gruppe der Akademischen Beschäf-

tigten sowie die Gruppe der Studierenden stellen jeweils mindestens ein Mitglied. 

In Fachbereichen an Fachhochschulen mit weniger als drei Akademischen Beschäf-

tigten kann in Ausnahmefällen anstelle der Akademischen Beschäftigten nach 

Satz 5 ein Mitglied der Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

entsprechender wissenschaftlicher Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Be-

troffenheit stimmberechtigtes Mitglied der Berufungskommission sein. Den vom zu-

ständigen Organ des Fachbereichs gewählten Vorsitz führt eine Hochschullehrerin 

oder ein Hochschullehrer der Hochschule. Für das Stimmgewicht der Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrer gilt § 67 Absatz 1 Satz 6 und 8 entsprechend. Den 

Berufungskommissionen sollen hochschulexterne sachverständige Personen ange-

hören. Mindestens 40 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein, 

darunter mindestens eine Hochschullehrerin. Bei der Besetzung von Stellen für Pro-

fessorinnen und Professoren mit der Qualifikation gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 Buchstabe a oder b soll die Mehrheit der Professorinnen und Professo-

ren in der Berufungskommission die entsprechende Qualifikation besitzen. 



 

 

(3) Der Berufungsvorschlag hat mindestens die Namen von drei Bewerberinnen o-

der Bewerbern in einer Rangfolge zu enthalten; er kann Nichtbewerberinnen oder 

Nichtbewerber berücksichtigen. Dem Berufungsvorschlag sollen mindestens zwei 

vergleichende Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten, auswärtigen 

Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern oder Künstlerinnen oder Künstlern bei-

gefügt werden. Davon kann abgesehen werden, wenn der Berufungskommission 

mindestens drei hochschulexterne sachverständige Personen angehören und diese 

an der Beschlussfassung über den Berufungsvorschlag mitgewirkt haben. Mit dem 

Vorschlag sind außerdem auf Verlangen der für die Hochschulen zuständigen 

obersten Landesbehörde alle eingegangenen Bewerbungen vorzulegen. Die für die 

Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde, in den Fällen des Absatzes 5 die 

Präsidentin oder der Präsident, kann in besonders begründeten Ausnahmefällen 

einen Berufungsvorschlag mit weniger als drei Namen zulassen. Bei der Berufung 

auf eine Professur können Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren der eige-

nen Hochschule nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die 

Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufen-

den Hochschule wissenschaftlich tätig waren. Im Ausnahmefall können sie auch 

dann berücksichtigt werden, wenn sie aufgrund ausgezeichneter Lehr- und For-

schungsleistungen einen Ruf an eine andere Universität oder Forschungseinrich-

tung erhalten haben. Akademische Beschäftigte der eigenen Hochschule können 

nur in begründeten Ausnahmefällen und, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des 

Satzes 6 vorliegen, bei der Berufung auf eine Professur berücksichtigt werden. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung beruft auf 

Vorschlag des zuständigen Organs der Hochschule die Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer, soweit das Recht zur Berufung der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer nicht nach Absatz 5 der Hochschule übertragen ist. Eine Bindung 

an die im Berufungsvorschlag genannte Rangfolge besteht nicht. Wird keine vorge-

schlagene Bewerberin oder kein vorgeschlagener Bewerber berufen, ist ein neuer 

Vorschlag einzureichen. Die Berufung von Nichtbewerberinnen und Nichtbewerbern 

ist zulässig. 

(5) Das für Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann allen oder 

einzelnen Hochschulen das Recht zur Berufung der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer nach Absatz 4 Satz 1 jeweils durch Rechtsverordnung übertragen. 

Soweit das Berufungsrecht der Hochschule übertragen ist, entscheidet die Präsi-

dentin oder der Präsident. Die Übertragung des Berufungsrechts setzt voraus, dass 

die Hochschule eine Berufungsordnung erlassen hat, die von der für die Hochschu-

len zuständigen obersten Landesbehörde genehmigt worden ist. In den Berufungs-

ordnungen, die als Satzung zu erlassen sind, treffen die Hochschulen nähere Re-

gelungen über das Berufungsverfahren, insbesondere Regelungen über den Inhalt 

der Stellenausschreibungen, über die Wahl und Zusammensetzung der Berufungs-

kommission, über das Auswahlverfahren und dessen Dokumentation, über die Gut-

achten nach Absatz 3 Satz 2, über den Beschluss zur Berufungsliste, über die In-

formation und Betreuung von Bewerberinnen und Bewerbern sowie über Fristen für 



 

 

die Durchführung des Berufungsverfahrens und die Rufannahme, nach deren Über-

schreitung das Berufungsverfahren als unerledigt abgeschlossen gilt. Erlässt eine 

Hochschule keine Berufungsordnung, obwohl sie ansonsten die Gewähr für die Ge-

setzmäßigkeit der Berufungsverfahren und die Effektivität der Berufungspraxis bie-

tet, so kann das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung eine 

vorläufige Berufungsordnung erlassen, die mit Inkrafttreten der Berufungsordnung 

der Hochschule außer Kraft tritt. 

(6) Zur Unterstützung der Rechtsaufsicht kann eine Sachverständigenkommission 

eingesetzt werden, die stichprobenartig die Gesetzmäßigkeit des Berufungsverfah-

rens und die Effektivität der Berufungspraxis an den Hochschulen, denen das Be-

rufungsrecht übertragen wurde, überprüft. Bestehen berechtigte Zweifel an der Ge-

setzmäßigkeit des Berufungsverfahrens oder der Effektivität der Berufungspraxis 

an einer Hochschule, kann der Hochschule das Berufungsrecht durch Rechtsver-

ordnung des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung ent-

zogen werden. In der Sachverständigenkommission sind vertreten: 

1. jeweils eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer  

a) einer Universität, 

b) einer Fachhochschule, 

c) mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Hochschuldidaktik, 

2. eine hochschulexterne sachverständige Person und 

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der für die Hochschulen zuständigen obers-

ten Landesbehörde. 

In der Sachverständigenkommission soll kein Mitglied einer staatlichen Hochschule 

des Landes Brandenburg mitwirken. Mindestens ein Mitglied soll die Befähigung 

zum Richteramt haben. Mindestens zwei Mitglieder sollen Frauen sein. Die Mitglie-

der nach Satz 3 Nummer 1 bis 4 werden von dem für die Hochschulen zuständigen 

Mitglied der Landesregierung befristet bestellt. Das Nähere regelt das für die Hoch-

schulen zuständige Mitglied der Landesregierung durch eine Verwaltungsvorschrift. 

Die Mitgliedschaft in der Sachverständigenkommission gehört für Landesbediens-

tete zu den dienstlichen Aufgaben. Für auswärtige Mitglieder der Sachverständi-

genkommission gilt § 86 Absatz 7 Satz 1 entsprechend. 

(7) Bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern gilt § 7 Ab-

satz 4 entsprechend. 

(8) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 bis 4 können in Ausnahmefällen aufgrund ex-

zellenter Lehr- und Forschungsleistungen herausragend ausgewiesene Persönlich-

keiten ohne Ausschreibung der Stelle in einem außerordentlichen Berufungsverfah-

ren berufen werden. Soweit das Berufungsrecht einer Hochschule nach Absatz 5 



 

 

übertragen ist, erfolgt die Berufung im Einvernehmen mit der für die Hochschulen 

zuständigen obersten Landesbehörde. In dem Berufungsvorschlag hat die Beru-

fungskommission zu begründen, inwiefern die Persönlichkeit die mit der zu beset-

zenden Professur verbundenen hohen Qualitätsstandards erfüllt und aufgrund ihrer 

Erfahrungen und bisherigen Leistungen offenkundig geeignet ist, das Profil des 

Fachbereichs und der Hochschule zu stärken. Dem Berufungsvorschlag sind min-

destens vier Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten auswärtigen 

Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern oder Künstlerinnen oder Künstlern bei-

zufügen, von denen mindestens zwei im Ausland tätig sein sollen. Zur Beschleuni-

gung des außerordentlichen Berufungsverfahrens können die Hochschulen in ihren 

Berufungsordnungen Abweichungen von der Wahl und Zusammensetzung der Be-

rufungskommission nach Absatz 2 Satz 2 bis 7 sowie von der Zuständigkeit für die 

Entscheidung über den Berufungsvorschlag nach § 70 Absatz 2 Nummer 7 Vari-

ante 3 und § 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 regeln. 

(9) Zur Förderung der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen einer 

Hochschule und einer außerhochschulischen Forschungseinrichtung können diese 

die Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren vereinbaren. Die Verein-

barung bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen zuständigen obersten 

Landesbehörde; die Genehmigung gilt drei Monate nach Eingang des vollständigen 

Antrags bei der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde als er-

teilt, wenn diese nicht zuvor der Vereinbarung widerspricht. Die Besetzung der Be-

rufungskommission erfolgt grundsätzlich nach Absatz 2 Satz 2. Abweichend hier-

von ist die Forschungseinrichtung berechtigt, die Hälfte der Mitglieder zu bestim-

men, die den Gruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und der 

Akademischen Beschäftigten zuzuordnen sind. Bewerberinnen und Bewerber kön-

nen aufgrund eines gemeinsamen Berufungsverfahrens in die mitgliedschaftsrecht-

liche Stellung einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers nach § 66 an 

der Hochschule, die am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligt war, auch be-

rufen werden, ohne dass ein Beamten- oder Angestelltenverhältnis zum Land be-

gründet wird. In diesem Fall wird die berufene Bewerberin oder der berufene Be-

werber in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis an der am gemeinsamen Beru-

fungsverfahren beteiligten Forschungseinrichtung außerhalb des Hochschulbe-

reichs beschäftigt mit der Verpflichtung, mindestens zwei Semesterwochenstunden 

an der am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligten Hochschule zu lehren und 

dem Recht, für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses an der Forschungsein-

richtung außerhalb des Hochschulbereichs die Bezeichnung „Professorin“ oder 

„Professor“ als Berufsbezeichnung zu führen. Die für die Hochschulen zuständige 

oberste Landesbehörde kann im Falle von Satz 5 einen Verzicht auf die Ausschrei-

bung zulassen. 

(10) An jeder Hochschule wird mindestens eine Berufungsbeauftragte oder ein 

Berufungsbeauftragter bestellt. Berufungsbeauftragte wirken qualitätssichernd und 

standardbildend als nicht stimmberechtigte Mitglieder der Berufungskommissionen 

in den Berufungsverfahren mit. Sie unterrichten die Hochschulleitungen regelmäßig 



 

 

über den Fortgang des Verfahrens und achten darauf, dass die strategischen Ziele 

hinsichtlich der Hochschulentwicklung sowie die in der Ausschreibung formulierten 

Auswahlkriterien Berücksichtigung finden. 

(11) Die Ausstattung des Fachgebietes einer Hochschullehrerin oder eines Hoch-

schullehrers wird befristet gewährt. Die Frist beträgt in der Regel fünf Jahre. 

(12) Die Zusage zusätzlicher Mittel nach Absatz 11 in Berufungs- und Bleibever-

einbarungen kann mit der Verpflichtung verbunden werden, dass die Professorin 

oder der Professor für eine angemessene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit an 

der Hochschule bleiben wird. Für den Fall eines von der Professorin oder dem Pro-

fessor zu vertretenden vorzeitigen Ausscheidens aus der Hochschule kann eine 

vollständige oder teilweise Erstattung der Mittel nach Satz 1 vereinbart werden. Die 

Erstattung setzt voraus, dass nach dem Ausscheiden der Professorin oder des Pro-

fessors eine anderweitige Nutzung oder Verwertung dieser Mittel nicht oder nur mit 

wirtschaftlichem Verlust möglich ist. 

§ 43 

Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren 

(1) Als Professorin oder Professor kann eingestellt werden, wer die allgemeinen 

dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und mindestens folgende weitere Voraus-

setzungen nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. pädagogische Eignung, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der Regel durch die Qua-

lität einer Promotion oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit und 

4. darüber hinaus, je nach den Anforderungen der Stelle, 

a) zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen oder 

b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaft-

licher oder künstlerischer Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens 

dreijährigen beruflichen Praxis, von der mindestens zwei Jahre außerhalb 

des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen, und 

c) umfassende Kompetenzen im Wissenschaftsmanagement, insbesondere in 

Bereichen mit hohem Drittmittelaufkommen oder erheblicher Personalver-

antwortung. 

Der Nachweis der außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübten beruflichen Praxis 

kann auch dadurch, erfolgen, dass über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren 



 

 

der überwiegende Teil der beruflichen Tätigkeit in Kooperation zwischen Hoch-

schule und außerhochschulischer beruflicher Praxis erbracht wurde. 

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 4 Buchstabe a werden im Rahmen einer Juniorprofessur, im Rahmen einer Tä-

tigkeit als Akademische Beschäftigte oder Akademischer Beschäftigter an einer 

Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen 

einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirtschaft oder in einem anderen gesell-

schaftlichen Bereich im In- und Ausland erbracht oder durch eine Habilitation nach-

gewiesen. Die Qualität der für die Besetzung einer Professur erforderlichen zusätz-

lichen wissenschaftlichen Leistungen wird ausschließlich und umfassend im Beru-

fungsverfahren bewertet. Das Brandenburgische Berufsqualifikationsfeststellungs-

gesetz findet mit Ausnahme des § 17 des Brandenburgischen Berufsqualifikations-

feststellungsgesetzes keine Anwendung. 

(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungs-

wissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, 

kann nur berufen werden, wer eine zweijährige Schulpraxis oder für die Aufgaben-

wahrnehmung vergleichbar dienliche Erfahrung nachweist. Professorinnen und Pro-

fessoren an Fachhochschulen und Professorinnen und Professoren für anwen-

dungsbezogene Studiengänge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungs-

voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b erfüllen; in begrün-

deten Ausnahmefällen können sie auch unter der Voraussetzung des Absatzes 1 

Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a eingestellt werden. 

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle ent-

spricht, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 3 als Professorin oder Professor 

eingestellt werden, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und 

pädagogische Eignung nachweist. 

§ 44 

Dienstrechtliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule 

obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst durch Forschung, Lehre und Wei-

terbildung sowie durch Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-

wuchses in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses 

selbstständig wahr. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehören auch die Beteili-

gung an den Aufgaben der Studienreform und Studienberatung, die Mitwirkung an 

der Selbstverwaltung der Hochschule, die Abnahme von Hochschulprüfungen, die 

Beteiligung an Staatsprüfungen und die Förderung des Wissens- und Technologie-

transfers. Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissenschaftsför-

derung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag 

der Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers zur dienstlichen Aufgabe erklärt 



 

 

werden, wenn dies mit der Erfüllung ihrer oder seiner übrigen Aufgaben vereinbar 

ist. 

(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind im Rahmen der für ihr 

Dienstverhältnis geltenden Regelungen verpflichtet, Lehrveranstaltungen ihrer Fä-

cher in allen Studiengängen abzuhalten. Soweit es ihnen zumutbar ist, kann ihnen 

auch die Durchführung anderer Lehrveranstaltungen übertragen werden. Sie haben 

im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen die zur Sicherstellung 

des Lehrangebots getroffenen Entscheidungen der Hochschulorgane zu verwirkli-

chen. 

(3) Art und Umfang der von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern wahrzu-

nehmenden Aufgaben richten sich unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in ange-

messenen Abständen nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der 

Funktionsbeschreibung der Stelle. Ihnen können überwiegend Aufgaben in der For-

schung, Lehre oder im Wissens- und Technologietransfer übertragen werden. Bei 

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren dürfen Festlegungen nach den Sätzen 

1 und 2 das Ziel der Qualifizierung für die Berufung zu Professorinnen und Profes-

soren an einer Universität nicht beeinträchtigen. 

(4) Zur Durchführung von Vorhaben in der Forschung, Lehre oder im Wissens- und 

Technologietransfer oder zur Aktualisierung ihrer Kenntnisse in der Berufspraxis 

sollen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer von der Präsidentin oder dem 

Präsidenten in angemessenen Zeitabständen unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge 

auf Antrag für ein Semester von ihren übrigen dienstlichen Aufgaben freigestellt 

werden, wenn eine ordnungsgemäße Vertretung gewährleistet ist und über die Ver-

tretung hinaus keine zusätzlichen Kosten entstehen. Über die Ergebnisse der durch-

geführten Vorhaben ist der Dekanin oder dem Dekan zu berichten. Eine Freistellung 

darf nur erfolgen, wenn die Hochschullehrerin oder der Hochschullehrer der zu er-

bringenden Lehrverpflichtung vor einer Freistellung nachgekommen ist. Eine Frei-

stellung darf frühestens nach jedem siebten Semester gewährt werden. Für jedes 

Jahr einer Amtszeit als Dekanin oder Dekan oder als Vertretung der Dekanin oder 

des Dekans, sofern damit vorrangig Aufgaben der Lehrplanung und Lehrorganisa-

tion verbunden sind, verkürzt sich die Frist um ein Semester. Die Präsidentin oder 

der Präsident kann Freistellungen von mehr als einem Semester oder früher als 

nach sieben Semestern bei Vorliegen besonderer Gründe gewähren, wenn eine 

ordnungsgemäße Vertretung gewährleistet ist und über die Vertretung hinaus keine 

zusätzlichen Kosten entstehen. 

§ 45 

Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren 

(1) Mit Professorinnen und Professoren können Angestelltenverhältnisse oder Be-

amtenverhältnisse auf Lebenszeit oder auf Zeit begründet werden; eine Probezeit 



 

 

ist nicht zurückzulegen. Wird ein Angestelltenverhältnis begründet, soll die Vergü-

tung, soweit allgemeine dienst- oder haushaltsrechtliche Regelungen nicht entge-

genstehen, der Besoldung verbeamteter Professorinnen und Professoren entspre-

chen. Insbesondere bei der Erstberufung zur Professorin oder zum Professor und 

bei der Berufung zur Professorin oder zum Professor zwecks Deckung eines vo-

rübergehenden Lehrbedarfs ist die Begründung eines befristeten Angestelltenver-

hältnisses oder eines Beamtenverhältnisses auf Zeit zulässig; dies gilt nicht im Falle 

der Erstberufung einer Juniorprofessorin oder eines Juniorprofessors, die oder der 

sich nach § 48 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bewährt hat, und im Falle einer außer-

ordentlichen Berufung. Die Dauer des befristeten Angestelltenverhältnisses oder 

des Beamtenverhältnisses auf Zeit ist auf höchstens fünf Jahre begrenzt, im Falle 

der Erstberufung beträgt sie mindestens zwei Jahre. Eine erneute zeitlich be-

schränkte Berufung zur Professorin oder zum Professor ist zulässig, sofern hier-

durch im Falle eines befristeten Angestelltenverhältnisses eine Gesamtdauer von 

zehn Jahren, im Falle eines Beamtenverhältnisses auf Zeit eine Gesamtdauer von 

fünf Jahren, nicht überschritten wird. 

(2) Ist im Falle einer Erstberufung die Professorin oder der Professor in ein Beam-

tenverhältnis auf Zeit berufen worden, so kann das Beamtenverhältnis vor Ablauf 

der Amtszeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt werden, wenn 

die Stelle vor der befristeten Besetzung unbefristet ausgeschrieben war und die 

Professorin oder der Professor den Ruf auf eine unbefristete und mindestens gleich-

wertige Professur an einer anderen Hochschule vorlegt oder ein gleichwertiges Ein-

stellungsangebot eines anderen Arbeitgebers glaubhaft macht. Für Professorinnen 

und Professoren in einem befristeten Angestelltenverhältnis gilt Entsprechendes. 

(3) Für die Berufung von Professorinnen und Professoren in das Beamtenverhält-

nis auf Lebenszeit gilt § 3 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 3. April 2009 

(GVBl. I S. 26), das zuletzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 2021 (GVBl. I Nr. 

38) geändert worden ist, mit der Abweichung, dass die Vollendung des 50. Lebens-

jahres maßgeblich ist. 

§ 46 

Dienstrechtliche Sonderregelungen 

(1) Die in § 41 genannten Hochschulbediensteten sollen ihren Erholungsurlaub in 

der vorlesungsfreien Zeit nehmen. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer kön-

nen innerhalb dieser Zeit den Zeitpunkt des Erholungsurlaubs unter Berücksichti-

gung dienstlicher Belange selbst bestimmen. Sie haben Erholungsurlaub und 

Dienstreisen der Präsidentin oder dem Präsidenten über die Dekanin oder den De-

kan anzuzeigen; Dienstreisen, die der Wahrnehmung von Lehr- oder Prüfungsver-

pflichtungen entgegenstehen, bedürfen der dienstrechtlichen Genehmigung durch 

die Dekanin oder den Dekan. Genehmigungspflichten nach reisekostenrechtlichen 

Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 



 

 

(2) Auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in einem Beamtenverhältnis fin-

den die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften über die Probezeit, die Lauf-

bahnen und den einstweiligen Ruhestand keine Anwendung. Ein Eintritt in den Ru-

hestand mit Ablauf der Dienstzeit ist für die Beamtinnen und Beamten auf Zeit aus-

geschlossen. 

(3) Wenn dringende dienstliche Gründe im Einzelfall die Fortführung der Dienstge-

schäfte erfordern, kann die für die Versetzung in den Ruhestand zuständige Stelle 

mit Zustimmung der Beamtin oder des Beamten den Eintritt von Professorinnen und 

Professoren in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze über das im Lan-

desbeamtengesetz festgelegte Ruhestandsalter um eine bestimmte Frist, die min-

destens ein Jahr und höchstens drei Jahre beträgt, hinausschieben. 

(4) Bei Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern in einem Beamtenverhältnis 

auf Zeit ist das Dienstverhältnis, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 

auf Antrag der Beamtin oder des Beamten aus folgenden Gründen zu verlängern: 

1. Beurlaubung nach einem Landesgesetz zur Ausübung eines mit ihrem oder sei-

nem Amt zu vereinbarenden Mandats, 

2. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine 

außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissen-

schaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

3. Wehrpflicht- oder Zivildienst oder 

4. Inanspruchnahme von Elternzeit nach den auf Beamtinnen und Beamte anzu-

wendenden landesrechtlichen Regelungen über die Elternzeit oder ein Beschäf-

tigungsverbot nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes oder ent-

sprechenden landesrechtlichen Regelungen in dem Umfang, in dem eine Er-

werbstätigkeit nicht erfolgt ist. 

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer Teilzeitbeschäftigung, einer Ermäßigung der 

Arbeitszeit nach einem der in Satz 1 Nummer 1 genannten Landesgesetze oder 

Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehin-

dertenvertretung oder als Gleichstellungsbeauftragte, wenn die Ermäßigung min-

destens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betragen hat. Eine Verlängerung 

darf den Umfang der Beurlaubung oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den 

Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 und des Satzes 2 die Dauer von jeweils zwei 

Jahren nicht überschreiten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 

und Satz 2 dürfen insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Verlän-

gerungen nach Satz 1 Nummer 4 dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlängerun-

gen zusammentreffen, insgesamt vier Jahre nicht überschreiten. Wird die Fortfüh-

rung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit von der Bewährung der Professorin oder 

des Professors abhängig gemacht, kann in Fällen einer Notlage im Sinne von § 9 

Absatz 4 auf Antrag der Beamtin oder des Beamten das Beamtenverhältnis auf Zeit 



 

 

ein- oder mehrmalig um insgesamt höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn 

unmittelbar auf die Notlage zurückzuführende Umstände, die die Beamtin oder der 

Beamte nicht zu vertreten hat, die Bewährung gefährden. 

(5) Soweit für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ein befristetes Angestell-

tenverhältnis begründet worden ist, gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Die Vorschriften über die regelmäßige Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten 

finden auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer keine Anwendung. Die Re-

gelungen über die Teilzeitbeschäftigung, Ermäßigung der Arbeitszeit und Beurlau-

bung der Beamtinnen und Beamten sowie die Vorschriften über den Verlust der 

Bezüge wegen nicht genehmigten schuldhaften Fernbleibens vom Dienst gelten für 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer entsprechend. Den Professorinnen und 

Professoren stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis 

verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und zur Beteiligung 

an Prüfungsverfahren zu. Die Höchstdauer der Beurlaubung nach § 79 Absatz 1 

und § 81 des Landesbeamtengesetzes gilt nicht bei gemeinsamen Berufungen im 

Sinne von § 42 Absatz 9. Die Beurlaubung bei gemeinsamen Berufungen kann 

auch in geringerem Maße als dem vollen Umfang erfolgen (Aachener Modell). 

(7) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer können nur mit ihrer Zustimmung 

abgeordnet oder versetzt werden. Die Abordnung oder Versetzung in ein gleichwer-

tiges Amt an einer anderen Hochschule des Landes Brandenburg ist auch ohne 

Zustimmung der Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers zulässig, wenn die 

Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der sie oder er tätig ist, aufgelöst 

oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird oder wenn die Stu-

dien- oder Fachrichtung, in der sie oder er tätig ist, ganz oder teilweise aufgegeben 

oder an eine andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine 

Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Ein-

stellung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern auf eine Anhörung. 

(8) Das Recht von Professorinnen und Professoren aufgrund eines nach § 76 des 

Hochschulrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 

1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 

2019 (BGBl. I S. 1622) geändert worden ist, ergangenen Gesetzes eines anderen 

Landes, von ihren amtlichen Pflichten entbunden zu werden (Entpflichtung), bleibt 

bei einem Wechsel in den Dienst des Landes unberührt. Die Entpflichtung wird mit 

dem Ende des Monats wirksam, in dem das laufende Semester endet. 



 

 

§ 47 

Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-

ren 

(1) Als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor kann eingestellt werden, wer die all-

gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die folgenden weiteren Vo-

raussetzungen nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. pädagogische Eignung, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der Regel durch die her-

ausragende Qualität einer Promotion oder im Fall einer künstlerischen Junior-

professur zu künstlerischer Arbeit. 

§ 43 Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. Eine Habilitation im ausgeschriebenen Fach 

kann nach Maßgabe der Stellenausschreibung einer Einstellung entgegenstehen. 

(2) Die Zeiten einer hauptberuflichen wissenschaftlichen Tätigkeit zwischen der 

letzten Prüfungsleistung der Promotion und der Bewerbung auf eine Juniorprofes-

sur dürfen in der Regel vier Jahre nicht überschreiten. Im Fall der Bewerbung auf 

eine Juniorprofessur, deren Ausschreibung unter der Voraussetzung einer erfolg-

reichen Evaluation den unmittelbaren Übergang auf eine Lebenszeitprofessur vor-

sieht (Tenure Track), dürfen die Zeiten einer hauptberuflichen wissenschaftlichen 

Tätigkeit zwischen der letzten Prüfungsleistung der Promotion und der Bewerbung 

in der Regel sechs Jahre nicht überschreiten. Diese Zeiten verlängern sich im Um-

fang einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel der regelmäßigen 

Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines oder mehrerer Kinder unter 18 

Jahren oder pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger gewährt worden ist; im Fall der 

Betreuung oder Pflege von Kindern unter 18 Jahren verlängern sie sich auch ohne 

Ermäßigung der Arbeitszeit um zwei Jahre je Kind. Ausnahmen von den Regelun-

gen der Sätze 1 und 2 sind nur in besonders begründeten Fällen zulässig. 

§ 48 

Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

(1) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis zu 

vier Jahren zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis 

einer Juniorprofessorin oder eines Juniorprofessors soll mit ihrer oder seiner Zu-

stimmung auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden, wenn sie oder er sich als 

Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; anderenfalls kann das Beam-

tenverhältnis mit ihrer oder seiner Zustimmung um höchstens ein Jahr verlängert 

werden. Im Falle einer Notlage im Sinne von § 9 Absatz 4 kann das nach den Sätzen 

1 und 2 begründete Beamtenverhältnis auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 



 

 

ein- oder mehrmalig um insgesamt höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn 

unmittelbar auf die Notlage zurückzuführende Umstände, die die Beamtin oder der 

Beamte nicht zu vertreten hat, die Bewährung gefährden. Eine weitere Verlänge-

rung ist nur zulässig: 

1. in den Fällen des § 46 Absatz 4 oder 

2. auf Antrag der Beamtin oder des Beamten bei Betreuung eines minderjährigen 

Kindes um bis zu zwei Jahre je betreutem Kind, soweit dienstliche Gründe nicht 

entgegenstehen und die Verlängerung notwendig ist, um die nach § 43 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a erforderlichen zusätzlichen wissenschaftlichen 

oder künstlerischen Leistungen erfolgreich nachzuweisen. 

Eine erneute Einstellung als Juniorprofessorin oder als Juniorprofessor ist unzuläs-

sig. 

(2) Die Entscheidung über die Bewährung einer Juniorprofessorin oder eines Juni-

orprofessors nach Absatz 1 Satz 2 trifft die Dekanin oder der Dekan auf der Grund-

lage einer Stellungnahme des nach der Grundordnung zuständigen Organs des 

Fachbereichs unter Berücksichtigung eines Bewertungsverfahrens, das mindestens 

zwei externe Gutachten umfasst. Die Gutachterinnen oder Gutachter werden vom 

zuständigen Organ des Fachbereichs bestimmt. Näheres ist durch Satzung der 

Hochschule zu regeln. 

(3) Mit Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren können auch Angestelltenver-

hältnisse begründet werden. In diesem Fall gelten die Absätze 1 und 2 entspre-

chend. 

§ 49 

Qualifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofessoren 

(1) Als Qualifizierungsprofessorin oder Qualifizierungsprofessor an Fachhochschu-

len und für anwendungsbezogene Studiengänge an anderen Hochschulen kann 

eingestellt werden, wer die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 

und mindestens folgende weitere Voraussetzungen nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium und 

2. darüber hinaus 

a) eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der Regel durch 

die Qualität einer Promotion oder besondere Befähigung zu künstlerischer 

Arbeit oder 

b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaft-

licher oder künstlerischer Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens 



 

 

dreijährigen beruflichen Praxis, von der mindestens zwei Jahre außerhalb 

des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen; § 43 Absatz 1 Satz 

2 gilt entsprechend. 

Darüber hinaus soll die pädagogische Eignung nachgewiesen werden. 

(2) Nach Maßgabe der Stellenausschreibung wird im Rahmen der Qualifizierungs-

professur die Möglichkeit eröffnet, die für eine Professur an einer Fachhochschule 

fehlenden Einstellungsvoraussetzungen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

3 oder Nummer 4 Buchstabe b und, sofern das Vorliegen von pädagogischer Eig-

nung nicht oder nicht in ausreichendem Maße bereits im Berufungsverfahren für die 

Qualifizierungsprofessur festgestellt werden konnte, die Einstellungsvoraussetzun-

gen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu erwerben. Im Fall des Fehlens 

der Einstellungsvoraussetzung im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buch-

stabe b erfolgt die Beschäftigung als Qualifizierungsprofessorin oder Qualifizie-

rungsprofessor an der Hochschule in Teilzeit im hälftigen Umfang einer vollen Pro-

fessur. Parallel dazu wird mit dem hälftig verbleibenden Beschäftigungsumfang eine 

geeignete, aus Mitteln Dritter finanzierte berufliche Tätigkeit ausgeübt. 

(3) Die Qualifizierungsprofessur wird in einem auf bis zu vier Jahre befristeten An-

gestelltenverhältnis ausgeübt. Dessen Entfristung erfolgt nach Maßgabe der Aus-

schreibung für den Fall der vollständigen Erfüllung der Einstellungsvoraussetzun-

gen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen nach § 43 und der 

Bewährung als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer. Das Vorliegen dieser Vo-

raussetzungen ist im Rahmen eines Berufungsverfahrens festzustellen. Die Über-

nahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit kann für diesen Fall vereinbart wer-

den, wenn die Voraussetzungen für eine Verbeamtung vorliegen. Näheres zum Be-

rufungsverfahren und zur Bewährungsfeststellung ist durch Satzung der Hochschu-

len zu regeln. 

(4) Eine Verlängerung des befristeten Angestelltenverhältnisses ist nur zulässig: 

1. in den Fällen des § 46 Absatz 5 oder 

2. auf Antrag der Qualifizierungsprofessorin oder des Qualifizierungsprofessors 

bei Betreuung eines minderjährigen Kindes um bis zu zwei Jahre je betreutem 

Kind, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die Verlängerung 

notwendig ist, um die fehlende Einstellungsvoraussetzung erfolgreich nachzu-

weisen. 

Im Falle einer Notlage im Sinne von § 9 Absatz 4 kann das befristete Angestellten-

verhältnis auf Antrag der Qualifizierungsprofessorin oder des Qualifizierungsprofes-

sors ein- oder mehrmalig um insgesamt höchstens ein Jahr verlängert werden, 

wenn unmittelbar auf die Notlage zurückzuführende Umstände, die die Qualifizie-

rungsprofessorin oder der Qualifizierungsprofessor nicht zu vertreten hat, die Erlan-



 

 

gung der jeweils fehlenden Einstellungsvoraussetzung für Professorinnen und Pro-

fessoren an Fachhochschulen nach § 43 oder die Bewährung gefährden. Eine er-

neute Einstellung als Qualifizierungsprofessorin oder als Qualifizierungsprofessor 

ist unzulässig. 

(5) Qualifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofessoren erhalten im Rah-

men und im Umfang ihres Angestelltenverhältnisses mit der Hochschule eine Ver-

gütung entsprechend der für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren vorgese-

henen Besoldung. 

§ 50 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit Schwerpunktbildung 

(1) Universitäten können Professuren mit Schwerpunkt in der Lehre einrichten. Der 

Anteil dieser Professuren an der Gesamtzahl der Professorinnen- und Professoren-

stellen einer Universität darf 20 Prozent nicht übersteigen. Für die Einstellung als 

Professorin oder Professor mit Schwerpunkt in der Lehre gilt § 43 mit der Maßgabe, 

dass die pädagogische Eignung nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 durch erfolg-

reiche Absolvierung der Juniorprofessur mit Schwerpunkt in der Lehre oder durch 

eine vergleichbare Lehrqualifikation nachgewiesen wird. Die von Professorinnen 

und Professoren mit Schwerpunkt in der Lehre wahrzunehmenden Aufgaben wei-

sen nach Art und Umfang dauerhaft einen Schwerpunkt in der Lehre auf. Der Um-

fang ihrer Lehrverpflichtung übersteigt denjenigen von Professorinnen und Profes-

soren an Universitäten ohne Schwerpunkt in der Lehre um maximal 50 Prozent. Ein 

Wechsel zwischen einer Professur mit Schwerpunkt in der Lehre und einer Profes-

sur ohne Schwerpunkt in der Lehre ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 42 

und 43 in Verbindung mit Satz 3 möglich. 

(2) Soweit Universitäten Professuren mit Schwerpunkt in der Lehre vorsehen, kön-

nen sie auch Juniorprofessuren mit Schwerpunkt in der Lehre einrichten. Der Anteil 

dieser Juniorprofessuren an der Gesamtzahl der Juniorprofessorenstellen einer 

Universität darf 20 Prozent nicht übersteigen. Der Umfang ihrer Lehrverpflichtung 

kann die maximale Lehrverpflichtung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-

ren ohne Schwerpunkt in der Lehre um maximal 35 Prozent übersteigen. § 48 gilt 

mit der Maßgabe, dass in dem Bewertungsverfahren nach § 48 Absatz 2 bei Juni-

orprofessuren mit Schwerpunkt in der Lehre besonderes Gewicht auf die pädagogi-

sche Eignung zu legen ist. In der Satzung nach § 48 Absatz 2 Satz 3 sind insbeson-

dere Kriterien zur Beurteilung der pädagogischen Eignung von Juniorprofessorin-

nen und Juniorprofessoren mit Schwerpunkt in der Lehre sowie von diesen zu er-

greifende didaktische Qualifikationsmaßnahmen zu regeln. Die für die Hochschulen 

zuständige oberste Landesbehörde kann durch Erlass Näheres zur didaktischen 

Qualifikation regeln. Wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor mit 

Schwerpunkt in der Lehre auf eine Professur mit Schwerpunkt in der Lehre in einem 



 

 

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Angestelltenverhält-

nis berufen werden soll, kann von einer Ausschreibung der Stelle abgesehen wer-

den. Die für eine Berufung auf eine Professur ohne Schwerpunkt in der Lehre nach 

§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a erforderlichen zusätzlichen wissen-

schaftlichen Leistungen können auch im Rahmen der Juniorprofessur mit Schwer-

punkt in der Lehre erbracht werden. 

(3) Fachhochschulen können Professuren mit Schwerpunkt in der Forschung ein-

richten. Der Anteil dieser Professuren an der Gesamtzahl der Professorenstellen 

einer Fachhochschule darf 20 Prozent nicht übersteigen. Der Umfang der Lehrver-

pflichtung von Professorinnen und Professoren mit Schwerpunkt in der Forschung 

darf maximal 50 Prozent unter der Lehrverpflichtung von Professorinnen und Pro-

fessoren an Fachhochschulen ohne Schwerpunkt in der Forschung liegen. Für die 

Einstellung als Professorin oder Professor mit Schwerpunkt in der Forschung gilt 

§ 43 mit der Maßgabe, dass die Voraussetzungen nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 4 Buchstabe a und b erfüllt sein müssen oder zusätzlich zu den Voraussetzun-

gen nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b besondere wissenschaftli-

che Leistungen in der Forschung nachgewiesen werden. Die Übernahme einer Pro-

fessur mit Schwerpunkt in der Forschung ist auch vorübergehend möglich. 

(4) Hochschulen können eine Schwerpunktbildung im Transfer für Professuren vor-

sehen, deren Tätigkeit durch die Mitwirkung an Projekten des Wissens- und Tech-

nologietransfers oder übergreifenden Aufgaben im Wissens- und Technologietrans-

fer maßgeblich geprägt wird (Transferprofessur). Die Übernahme einer Transferpro-

fessur ist zeitlich gebunden an die entsprechende Aufgabenwahrnehmung. Der An-

teil dieser Professuren an der Gesamtzahl der Professorenstellen einer Hochschule 

darf 10 Prozent nicht übersteigen. Der Umfang der Lehrverpflichtung von Professo-

rinnen und Professoren mit Schwerpunkt im Transfer darf maximal 50 Prozent unter 

der Lehrverpflichtung von Professorinnen und Professoren an dieser Hochschule 

ohne einen Schwerpunkt liegen. 

(5) Im Übrigen finden auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit Schwer-

punktbildung die allgemeinen Vorschriften für Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer Anwendung. Professuren mit Schwerpunktbildung dürfen nicht mitei-

nander kombiniert werden. 

§ 51 

Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ 

(1) Mit der Berufung zur Professorin oder zum Professor, zur Juniorprofessorin o-

der zum Juniorprofessor oder zur Qualifizierungsprofessorin oder zum Qualifizie-

rungsprofessor ist die akademische Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ 

verliehen. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren und Qualifizierungsprofes-

sorinnen und Qualifizierungsprofessoren führen die akademische Bezeichnung bis 

zum Ende ihres Dienstverhältnisses. 



 

 

(2) Die Weiterführung der Bezeichnung kann durch die Hochschule mit Zustim-

mung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde wegen erwie-

sener Unwürdigkeit versagt werden. Die Bezeichnung darf nach dem Ausscheiden 

aus der Hochschule wegen Erreichens der Altersgrenze oder Dienstunfähigkeit wei-

tergeführt werden. Scheidet eine Professorin oder ein Professor aus anderen Grün-

den aus der Professur aus, so darf die Bezeichnung nur weitergeführt werden, wenn 

die Hochschule im Einvernehmen mit der für die Hochschulen zuständigen obersten 

Landesbehörde dem zustimmt oder die Person mindestens fünf Jahre in einem 

Dienstverhältnis als Professorin oder Professor stand. Auf diesen Zeitraum werden 

Zeiten, die in einem Dienstverhältnis als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor o-

der als Qualifizierungsprofessorin oder als Qualifizierungsprofessor abgeleistet wur-

den, nicht angerechnet. 

§ 52 

Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern obliegen weisungsgebunden 

im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Hochschule wissenschaftliche Dienstleistun-

gen, insbesondere in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Weiterbildung, nach 

Maßgabe ihrer Tätigkeitsbeschreibung. 

(2) Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Beschäftigung zur Förde-

rung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt, wer-

den in der Regel nach Maßgabe des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom 12. 

April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 

2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist, in befristeten Arbeitsverhältnissen be-

schäftigt. Die Dauer des Erstvertrages soll drei Jahre nicht unterschreiten. Von der 

Möglichkeit der Vertragsverlängerung nach § 2 Absatz 1 Satz 4 und 5 des Wissen-

schaftszeitvertragsgesetzes und nach § 2 Absatz 1 Satz 6 des Wissenschaftszeit-

vertragsgesetzes soll Gebrauch gemacht werden. Die Regelungen des Wissen-

schaftszeitvertragsgesetzes bleiben unberührt. Akademische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnisse überwiegend aus Mitteln Dritter finanziert 

werden, werden in unbefristeten oder nach Maßgabe des Wissenschaftszeitver-

tragsgesetzes in befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. 

(3) Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überwiegend dauerhaft an-

fallende wissenschaftliche Dienstleistungen im Sinne des Absatz 1 wahrnehmen, 

werden in der Regel in unbefristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Dies gilt ins-

besondere nicht in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 oder wenn die Beschäftigung 

zur Vertretung einer anderen Mitarbeiterin oder eines anderen Mitarbeiters erfolgt. 

(4) Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll im Rahmen ihrer Dienst-

aufgaben Gelegenheit zu eigener vertiefter wissenschaftlicher oder künstlerischer 

Arbeit gegeben werden. Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die be-



 

 

fristet beschäftigt werden und deren Beschäftigung zur Förderung der eigenen wis-

senschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt, steht für die eigene ver-

tiefte wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit mindestens ein Drittel der jeweili-

gen Arbeitszeit zur Verfügung. 

(5) Einstellungsvoraussetzung für Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ist neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen in der Regel ein ab-

geschlossenes Hochschulstudium. Abweichend von Satz 1 kann das abgeschlos-

sene Hochschulstudium je nach den fachlichen Anforderungen durch eine mindes-

tens dreijährige künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden. Soweit Akademische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zuge-

ordnet sind, erbringen sie ihre wissenschaftlichen Dienstleistungen unter deren 

fachlicher Verantwortung und Betreuung. Die Tätigkeitsbeschreibungen können je-

derzeit nach Anhörung der oder des Betroffenen nach dem Bedarf der Hochschule 

geändert werden. 

§ 53 

Akademische Dozentinnen und Dozenten, Akademische Juniordozentinnen 

und Juniordozenten 

(1) Akademische Juniordozentinnen und Juniordozenten nehmen an den Universi-

täten und Kunsthochschulen aufgrund einer Vereinbarung mit der Hochschule nach 

Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in befris-

teten Arbeitsverhältnissen zum Zweck der eigenen wissenschaftlichen oder künst-

lerischen Qualifizierung und zur weiteren Spezialisierung Aufgaben mit einer 

Schwerpunktsetzung in 

1. Wissenschaft und Forschung oder 

2. Wissenschaft und Lehre 

nach Maßgabe ihrer Tätigkeitsbeschreibung wahr. Ihnen steht während der Qualifi-

zierung für die eigene vertiefte wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit mindes-

tens ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit zur Verfügung. Wenn sie sich als Akade-

mische Juniordozentin oder Akademischer Juniordozent bewährt und die in der Ver-

einbarung festgelegten Leistungen sowie die sonstigen Einstellungsvoraussetzun-

gen erfüllt haben, werden sie nach Maßgabe der Ausschreibung unter Fortführung 

des Arbeitsverhältnisses mit der Schwerpunktsetzung befristet oder unbefristet als 

Akademische Dozentin oder Akademischer Dozent weiterbeschäftigt; ihnen können 

in diesem Fall Aufgaben in Wissenschaft und Forschung zur selbstständigen Wahr-

nehmung übertragen werden. Unbefristet beschäftigten Akademischen Dozentin-

nen und Dozenten soll im Rahmen ihrer Dienstaufgaben Gelegenheit zu eigener 

vertiefter wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit gegeben werden; für befris-

tet beschäftigte Akademische Dozentinnen und Dozenten gilt Satz 2. Die Bezeich-



 

 

nung Akademische Dozentin oder Akademischer Dozent und Akademische Juni-

ordozentin oder Akademischer Juniordozent kann mit einem Zusatz für den jeweils 

wahrgenommenen Schwerpunkt geführt werden. Die Tätigkeitsbeschreibungen 

können jederzeit nach Anhörung der oder des Betroffenen nach dem Bedarf der 

Hochschule geändert werden. 

(2) Stellen für Akademische Juniordozentinnen und Juniordozenten sind öffentlich 

auszuschreiben. Eingestellt werden kann, wer die allgemeinen dienstrechtlichen 

Voraussetzungen erfüllt und mindestens folgende weitere Voraussetzungen nach-

weist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium und 

2. eine Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine Pro-

motion nachgewiesen wird, oder eine besondere Befähigung zu künstlerischer 

Arbeit. 

Bewerberinnen und Bewerber sollen darüber hinaus pädagogisch geeignet sein. 

Kann pädagogische Eignung im Bewerbungsverfahren nicht hinreichend festgestellt 

werden, muss die Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 auch den Erwerb dieser Fä-

higkeit vorsehen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann bei Erfüllung der Einstellungsvorausset-

zungen nach Absatz 2 und dem Vorliegen von pädagogischer Eignung als Akade-

mische Dozentin oder Akademischer Dozent auch eingestellt werden, wer nach ab-

geschlossener Promotion bereits zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen o-

der künstlerischen Qualifizierung beschäftigt war und eine Schwerpunktsetzung im 

Sinne des Absatzes 1 sowie aufgrund der bisherigen Tätigkeiten die Eignung als 

Akademische Dozentin oder Akademischer Dozent nachweist. 

§ 54 

Dauerstellenkonzept für Akademische Beschäftigte 

Die Hochschulen erstellen in einem transparenten Prozess unter Beteiligung der 

zuständigen Personalvertretungen Dauerstellenkonzepte für die Beschäftigung von 

Akademischen Beschäftigten, die hochschulspezifische Zielvorgaben für den Anteil 

unbefristeter Arbeitsverhältnisse mit Akademischen Beschäftigten enthalten und 

von dem nach der Grundordnung zuständigen zentralen Organ der Hochschule be-

schlossen werden. Ausgenommen sind solche Beschäftigungsverhältnisse, die aus 

Mitteln Dritter finanziert werden. Die Dauerstellenkonzepte zeigen die Hochschulen 

gemeinsam mit ihren Struktur- und Entwicklungsplänen der für die Hochschulen zu-

ständigen obersten Landesbehörde an. 



 

 

§ 55 

Lehrverpflichtung; Verordnungsermächtigung 

Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung den Umfang der Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Personals zu regeln. Angehörige des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals mit Lehraufgaben können verpflichtet werden, Lehr- und 

Prüfungsaufgaben an einer weiteren Hochschule zu erbringen, wenn dies zur Ge-

währleistung des Lehrangebots an dieser Hochschule erforderlich ist. 

§ 56 

Nebentätigkeit; Verordnungsermächtigung 

(1) Nebentätigkeiten des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals sind an-

zeigepflichtig. 

(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen der oder des Dienst-

vorgesetzten oder der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde 

eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern 

diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und sie oder ihn 

nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 

(3) Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes unterliegen 

nicht 

1. eine Nebentätigkeit nach Absatz 2, 

2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten 

unterliegenden Vermögens, 

3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Be-

rufsverbänden, 

4. eine unentgeltliche Nebentätigkeit, 

5. wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten sowie mit Lehr- und 

Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gutachtertätigkeit, 

sofern für sie ein Entgelt von nicht mehr als 1 200 Euro im Kalenderjahr erzielt 

wird. 

(4) Folgende Tätigkeiten sind gegenüber der Hochschule anzuzeigen, auch wenn 

sie unentgeltlich ausgeübt werden: 

1. die Wahrnehmung eines nicht unter Absatz 3 Nummer 1 fallenden Nebenamtes, 



 

 

2. eine andere als in § 83 Absatz 4 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes genannte 

Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft oder die Übernahme einer Testa-

mentsvollstreckung, 

3. die Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, Ausübung eines freien Berufes 

oder Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten und 

4. der Eintritt in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossen-

schaft sowie die Übernahme einer Treuhänderschaft. 

(5) Die Hochschule oder die von ihr bestimmte Stelle kann aus begründetem An-

lass verlangen, dass die Beamtin oder der Beamte über eine von ihr oder ihm aus-

geübte anzeigefreie Nebentätigkeit, insbesondere über deren Art und Umfang so-

wie über die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, schriftlich oder elektronisch 

Auskunft erteilt. Die rechtlich geschützte Tätigkeit der Gewerkschaften und Berufs-

verbände darf durch die Auskunftspflicht nicht ausgeforscht oder eingeschränkt wer-

den. 

(6) Soweit die Nebentätigkeit geeignet ist, dienstliche Interessen zu beeinträchti-

gen, ist ihre Übernahme durch die Hochschule einzuschränken oder ganz oder teil-

weise zu verbieten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Nebentätigkeit 

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark 

in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner 

dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit ihren oder seinen dienst-

lichen Pflichten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 

der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. mit der im Hauptamt ausgeübten Tätigkeit in einem gesteigert korruptionsge-

fährdeten Arbeitsbereich im Zusammenhang stehen kann, 

5. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beein-

flussen kann, 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann, 

7. sich wegen gewerbsmäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, 

Umfang, Dauer oder Häufigkeit als Ausübung eines Zweitberufs darstellt. 

(7) Die Voraussetzung des Absatzes 6 Satz 2 Nummer 1 gilt in der Regel als erfüllt, 

wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der 

Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. So-



 

 

fern die hauptberufliche Tätigkeit in Teilzeit ausgeübt wird, findet Satz 1 dahinge-

hend Anwendung, dass die Summe der wöchentlichen Arbeitszeit aus Haupt- und 

Nebenamt 40 Stunden nicht übersteigt. 

(8) Nach ihrer Übernahme ist die Nebentätigkeit einzuschränken oder ganz oder 

teilweise zu verbieten, soweit bei ihrer Ausübung dienstliche Interessen beeinträch-

tigt werden. Die Nebentätigkeit kann auch verboten werden, wenn die im Zusam-

menhang mit der Übernahme oder Ausübung obliegenden Anzeige-, Nachweis-, 

Auskunfts- oder sonstigen Mitwirkungspflichten verletzt wurden. 

(9) Abweichend von Absatz 6 dürfen Nebentätigkeiten, die denen des § 86 Absatz 

1 Nummer 1 bis 5 des Landesbeamtengesetzes entsprechen, nur dann ganz oder 

teilweise verboten werden, wenn die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung 

dienstliche Pflichten verletzt. 

(10) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres zur Nebentätigkeit des wissenschaftli-

chen und künstlerischen Personals, der Präsidentinnen und Präsidenten sowie der 

hauptamtlichen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten zu regeln. Die Rechtsver-

ordnung hat insbesondere Folgendes vorzusehen: 

1. Nebentätigkeiten dürfen die dienstlichen Interessen nicht beeinträchtigen, 

2. das Verfahren und die Konkretisierung von Einschränkungen und Verboten von 

Nebentätigkeiten nach den Absätzen 6 bis 9, 

3. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material der Hoch-

schule sowie das dafür abzuführende Nutzungsentgelt, 

4. der Nachweis der Einkünfte aus Nebentätigkeit und 

5. die Ablieferungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen 

Dienst. 

Das Nutzungsentgelt richtet sich nach den der Hochschule entstehenden Kosten 

und muss den besonderen Vorteil berücksichtigen, welcher der oder dem Hoch-

schulbediensteten durch die Inanspruchnahme entsteht. 

(11) Die Absätze 1 bis 9 sind für die Präsidentinnen und Präsidenten sowie die 

hauptberuflichen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten entsprechend anwend-

bar. 



 

 

§ 57 

Gastprofessorinnen und Gastprofessoren und Gastdozentinnen und Gastdo-

zenten 

Als Gastprofessorin oder Gastprofessor kann durch die Hochschulen in einem An-

gestelltenverhältnis oder in freier Mitarbeiterschaft für einen Zeitraum von höchstens 

drei Jahren beschäftigt werden, wer die Voraussetzungen des § 43 erfüllt. Eine wei-

tere Verlängerung ist nicht zulässig. Eine erneute Einstellung ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen nach mehrjähriger Unterbrechung zulässig. Die Sätze 1 bis 3 gel-

ten entsprechend für Gastdozentinnen und Gastdozenten. 

§ 58 

Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager 

(1) Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager nehmen nach Maß-

gabe ihrer Tätigkeitsbeschreibung Aufgaben insbesondere der Planung, Koordina-

tion und Steuerung wahr, mit denen die Rahmenbedingungen für die Aufgabener-

ledigung der Hochschulen geschaffen und weiterentwickelt werden. 

(2) Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager, die überwiegend 

dauerhaft anfallende Aufgaben im Sinne des Absatzes 1 wahrnehmen, werden in 

der Regel in unbefristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Dies gilt insbesondere 

nicht in den Fällen des Absatzes 4 und wenn sie aus Mitteln Dritter finanziert oder 

zur Vertretung einer anderen Arbeitnehmerin oder eines anderen Arbeitnehmers 

beschäftigt werden. 

(3) Stellen für Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager sind öf-

fentlich auszuschreiben. Eingestellt werden kann, wer die allgemeinen dienstrecht-

lichen Voraussetzungen erfüllt und mindestens folgende weitere Voraussetzungen 

nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. Kenntnisse und Fähigkeiten im Wissenschaftsmanagement, die durch entspre-

chende Berufserfahrungen oder das Absolvieren von geeigneten Weiterbil-

dungsmaßnahmen nachgewiesen werden. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 kann eine Einstellung auch ohne 

Vorliegen von Vorkenntnissen oder Erfahrung im Wissenschaftsmanagement erfol-

gen, sofern die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für eine befristete Einstellung 

vorliegen. In diesem Fall erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung mit der Hoch-

schule zunächst eine Befristung des Arbeitsverhältnisses auf in der Regel längstens 

zwei Jahre, innerhalb derer Kenntnisse und Fähigkeiten im Wissenschaftsmanage-

ment insbesondere durch das Absolvieren geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen 



 

 

erworben werden. Nach Fristablauf und Feststellung der Bewährung wird die Be-

schäftigung ohne erneute Ausschreibung unter Entfristung des Arbeitsverhältnisses 

unbefristet als Wissenschaftsmanagerin oder Wissenschaftsmanager fortgeführt, 

wenn die in der Vereinbarung festgelegten Kenntnisse und Fähigkeiten erworben 

wurden. 

Unterabschnitt 3 

Nebenberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

§ 59 

Personalkategorien 

(1) Das nebenberuflich tätige Personal mit wissenschaftlichen oder künstlerischen 

Aufgaben an den Universitäten besteht aus den nebenberuflichen Professorinnen 

und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, den außerplan-

mäßigen Professorinnen und Professoren, den Privatdozentinnen und Privatdozen-

ten, den Lehrbeauftragten und den Studentischen Beschäftigten. 

(2) Das nebenberufliche Personal mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Auf-

gaben an Kunsthochschulen und den Fachhochschulen besteht aus den nebenbe-

ruflichen Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarpro-

fessoren, den Lehrbeauftragten und den Studentischen Beschäftigten. 

§ 60 

Nebenberufliche Professorinnen und Professoren 

(1) Insbesondere in künstlerischen Studiengängen können Professorinnen und 

Professoren nebenberuflich in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener 

Art oder in einem privatrechtlichen Angestelltenverhältnis mit weniger als der Hälfte 

der Dienstaufgaben der hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren be-

fristet oder unbefristet beschäftigt werden, wenn der Hauptberuf zu den Aufgaben 

der Professur in einem förderlichen inhaltlichen Zusammenhang steht und durch ihn 

eine Beeinträchtigung dienstlicher Belange nicht zu besorgen ist. Im Falle einer 

Erstberufung ist das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis oder das privatrechtliche 

Angestelltenverhältnis auf mindestens zwei, höchstens jedoch fünf Jahre zu befris-

ten. § 42 gilt entsprechend. Der Anteil der nebenberuflichen Professuren an der Ge-

samtzahl der Professuren darf 20 Prozent nicht übersteigen. 

(2) Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eigener Art wird durch Vertrag in An-

lehnung an die für hauptberufliche Professorinnen und Professoren im Beamtenver-

hältnis geltenden Vorschriften geregelt. § 46 Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. Ab-

weichend von § 67 Absatz 1 Satz 1 können nebenberufliche Professorinnen und 



 

 

Professoren stimmberechtigte Mitglieder in Berufungskommissionen nach § 42 Ab-

satz 2 in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sein. 

(3) Nebenberuflich beschäftigten Professorinnen und Professoren können aus-

schließlich oder überwiegend Aufgaben in der Lehre übertragen werden. 

(4) Die Führung der akademischen Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ 

kann nach ihrer Anhörung der betroffenen Person untersagt werden, wenn 

1. der Hauptberuf nicht nur vorübergehend wegfällt, 

2. sie sich der Führung der Bezeichnung als unwürdig erweist oder 

3. sie mindestens zwei Monate schuldhaft ihre Dienstaufgaben nicht erfüllt. 

Im Übrigen bleibt § 51 unberührt. 

§ 61 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren und Ehrenprofessorinnen 

und Ehrenprofessoren 

(1) Zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor kann bestellt werden, wer 

in einem Fach aufgrund besonderer wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistun-

gen den Anforderungen entspricht, die an Professorinnen und Professoren gestellt 

werden. Die Bestellung setzt eine mehrjährige Lehrtätigkeit an einer Hochschule 

voraus. Von diesen Voraussetzungen kann bei besonderen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Leistungen in einer mehrjährigen beruflichen Praxis abgesehen wer-

den. Zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor einer Hochschule darf 

nicht bestellt werden, wer dort hauptberuflich tätig ist. Näheres zum Verfahren und 

zur Qualitätssicherung bestimmen die Hochschulen in einer Satzung, die von der 

für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde zu genehmigen ist. Die 

Genehmigung gilt drei Monate nach Eingang des vollständigen Antrags bei der für 

die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde als erteilt, wenn diese nicht 

zuvor der Satzung widerspricht. In ihre Überprüfung nach § 42 Absatz 6 bezieht die 

Sachverständigenkommission Verfahren zur Bestellung von Honorarprofessorinnen 

und Honorarprofessoren ein. 

(2) Die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren werden auf Antrag eines 

Fachbereichs von der Präsidentin oder dem Präsidenten bestellt und verabschiedet. 

Mit der Bestellung ist die Berechtigung zur Führung der akademischen Bezeichnung 

„Professorin“ oder „Professor“ verbunden. Bereits bestellten Honorarprofessorinnen 

und Honorarprofessoren gilt die Bezeichnung mit Inkrafttreten dieses Gesetzes als 

mit der Bestellung verliehen. Die Hochschule kann die Aufhebung der Bestellung 

durch Satzung regeln. Die Bezeichnung darf auch nach der Verabschiedung geführt 

werden, sofern zwischen der Bestellung als Honorarprofessorin oder Honorarpro-



 

 

fessor und der Verabschiedung mindestens fünf Jahre liegen und in diesem Zeit-

raum die Lehrverpflichtung erfüllt wurde. Darüber entscheidet die Hochschule auf 

Antrag. 

(3) Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren stehen als solche in keinem 

Dienstverhältnis zur Hochschule. Sie haben regelmäßig Lehrveranstaltungen 

durchzuführen. Die Präsidentin oder der Präsident regelt den Umfang ihrer Lehrver-

pflichtung. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung hat das 

Recht, Personen, die sich in besonderer Weise auf dem Gebiet der Wissenschaft, 

Forschung, Kultur oder Technik für das Land Brandenburg verdient gemacht haben, 

zu Professorinnen und Professoren ehrenhalber zu bestellen. Diese werden als sol-

che nicht Mitglieder oder Angehörige einer Hochschule. Mit der Bestellung wird die 

Bezeichnung „Professorin ehrenhalber (e.h.)“ oder „Professor ehrenhalber (e.h.)“ 

verliehen, die als Ehrentitel „Professorin“ oder „Professor“ geführt werden darf. Die 

gewürdigten Leistungen sollen einen wissenschaftlichen oder künstlerischen Bezug 

aufweisen oder einen besonderen Verdienst um die Hochschulen im Land Branden-

burg darstellen. 

§ 62 

Privatdozentinnen und Privatdozenten 

(1) Wer nach § 34 Absatz 1 Satz 3 die Lehrbefähigung nachweist, kann die Befug-

nis erhalten, an der Hochschule Lehrveranstaltungen selbstständig durchzuführen 

(Lehrbefugnis). Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet auf Antrag der oder 

des Habilitierten über den Inhalt und den Umfang der Lehrbefugnis. Sie kann ver-

liehen werden, wenn von der Lehrtätigkeit der Bewerberin oder des Bewerbers eine 

sinnvolle Ergänzung des Lehrangebots der Hochschule zu erwarten ist und keine 

Gründe entgegenstehen, welche eine Berufung zur Professorin oder zum Professor 

gesetzlich ausschließen. 

(2) Wird ihr oder ihm die Lehrbefugnis verliehen, ist die oder der Habilitierte berech-

tigt, die Bezeichnung „Privatdozentin“ oder „Privatdozent“ zu führen. Ein Dienstver-

hältnis wird damit nicht begründet. Die Bezeichnung darf auch nach Beendigung 

der Lehre an der Hochschule mit ihrer Zustimmung geführt werden, sofern zwischen 

der Verleihung der Lehrbefugnis und der Beendigung der Lehre mindestens fünf 

Jahre liegen und in diesem Zeitraum die Lehrverpflichtung erfüllt wurde. 

(3) § 61 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Lehrbefugnis erlischt mit Wegfall der Lehr-

befähigung oder durch Erlangung der Lehrbefugnis an einer anderen Hochschule, 

sofern nicht die Hochschule die Fortdauer beschließt. Die Entscheidungen zur Be-

endigung der Lehrbefugnis trifft die Präsidentin oder der Präsident auf Antrag des 

Fachbereichs. 



 

 

(4) Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren, die sich nach § 48 Absatz 1 

Satz 2 und Absatz 2 bewährt haben, soll nach Ende ihres Dienstverhältnisses auf 

Antrag die Lehrbefähigung zuerkannt und die Lehrbefugnis entsprechend der Ab-

sätze 1 bis 3 verliehen werden. 

§ 63 

Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren 

Die Präsidentin oder der Präsident kann auf Antrag der Dekanin oder des Dekans 

Privatdozentinnen oder Privatdozenten, die mindestens vier Jahre habilitiert sind 

und hervorragende Leistungen in Forschung und Lehre erbracht haben, die Würde 

einer außerplanmäßigen Professorin oder eines außerplanmäßigen Professors ver-

leihen. Damit ist die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Pro-

fessor“ verbunden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Juniorprofessorinnen 

und Juniorprofessoren, auf die § 62 Absatz 4 Anwendung findet. § 62 Absatz 2 Satz 

3 gilt entsprechend. 

§ 64 

Lehrbeauftragte 

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge erteilt werden. Die Lehr-

beauftragten nehmen die ihnen übertragenen Lehraufgaben selbstständig wahr. 

Hauptberuflich tätiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal darf nur im 

Falle des § 26 Absatz 3 an seiner Hochschule Lehraufträge erhalten. 

(2) Lehrbeauftragte sollen mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung sowie eine mehrjährige berufliche Praxis 

aufweisen; in anwendungsbezogenen und künstlerischen Studiengängen muss die 

berufliche Praxis außerhalb des Hochschulbereichs erworben sein. 

(3) Der Lehrauftrag begründet ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener 

Art zur Hochschule; er begründet kein Dienstverhältnis. Er wird für höchstens vier 

Semesterwochenstunden und in der Regel für längstens zwei Semester von der 

Dekanin oder dem Dekan erteilt. Lehraufträge dürfen an Personen, deren einschlä-

gige hauptberufliche Praxis nicht andauert und mehr als zwei Jahre zurückliegt, nur 

in vier aufeinanderfolgenden Semestern vergeben werden. Für Personen, die aus 

Altersgründen aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, gilt diese Einschränkung 

nicht, sofern ihre berufliche Erfahrung weiterhin für die Erteilung des Lehrauftrages 

maßgebend und hinreichend aktuell ist. In künstlerischen Studiengängen können 

Lehraufträge auch zur Sicherstellung des Lehrangebots in einem Fach erteilt wer-

den. Der Umfang der Lehrtätigkeit einer oder eines Lehrbeauftragten darf insgesamt 

die Hälfte des Umfangs der Lehrverpflichtung entsprechender hauptberuflicher 



 

 

Lehrkräfte nicht erreichen. Der Lehrauftrag kann aus wichtigem Grund zurückge-

nommen oder widerrufen werden. Satz 2 findet auf künstlerische Studiengänge 

keine Anwendung. 

(4) Der Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn die oder der Lehrbeauf-

tragte auf eine Vergütung schriftlich verzichtet oder die durch den Lehrauftrag ent-

stehende Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben einer oder eines haupt-

beruflich im öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. Lehrauf-

tragsentgelte werden, außer im Falle genehmigter Unterbrechungen, nur insoweit 

gezahlt, als die Lehrtätigkeit auch tatsächlich ausgeübt wird. 

§ 65 

Studentische Beschäftigte 

(1) Studierende, mit Ausnahme von Promotionsstudierenden, können als Studen-

tische Beschäftigte an der Hochschule beschäftigt werden. Befristete Beschäfti-

gungsverhältnisse werden in der Regel für mindestens ein Jahr begründet. Dies gilt 

auch für Verlängerungen. 

(2) Sie haben die Aufgabe, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, in begrün-

deten Ausnahmefällen auch sonstiges wissenschaftliches oder künstlerisches Per-

sonal, bei den dienstlichen Aufgaben sowie andere Studierende unter der fachlichen 

Anleitung einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers im Rahmen der Stu-

dienordnung bei ihrem Studium zu unterstützen. Die Aufgaben sollen zugleich der 

eigenen Aus- oder Weiterbildung dienen. 

Abschnitt 7 

Mitgliedschaft und Mitwirkung 

§ 66 

Mitglieder und Angehörige 

(1) Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule nicht nur vorübergehend 

oder gastweise hauptberuflich Tätigen sowie die eingeschriebenen Studierenden 

einschließlich der Promotionsstudierenden. Hauptberuflich ist die Tätigkeit, wenn 

die Arbeitszeit oder der Umfang der Dienstaufgaben mindestens die Hälfte der re-

gelmäßigen Arbeitszeit oder die Hälfte des durchschnittlichen Umfangs der Dienst-

aufgaben des entsprechenden vollbeschäftigten Personals beträgt. Nicht nur vo-

rübergehend ist eine Tätigkeit, die auf mehr als sechs Monate innerhalb eines Jah-

res angelegt ist. Mitglieder sind auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

die nach gemeinsamer Berufung überwiegend an einer Forschungseinrichtung au-

ßerhalb der Hochschule tätig sind und Aufgaben in Lehre und Forschung an der 



 

 

Hochschule wahrnehmen. Nach Maßgabe der Grundordnung kann auf ihren oder 

seinen Antrag dem Mitglied einer kooperierenden Hochschule der Status eines Mit-

glieds der Hochschule verliehen werden, wenn die Kooperation zwischen den Hoch-

schulen kraft Gesetzes oder Vertrags auf Dauer angelegt ist und das Mitglied der 

kooperierenden Hochschule im Umfang einer hauptberuflichen Tätigkeit Aufgaben 

an der Hochschule wahrnimmt. 

(2) Die anderen an der Hochschule Tätigen sind Angehörige der Hochschule. Pro-

fessorinnen und Professoren werden nach Eintritt in den Ruhestand Angehörige der 

Hochschule, soweit sie an der Hochschule weiter forschen oder lehren. Aus der 

Mitgliedschaft der Hochschule ausgeschiedene Studierende und Promovierende, 

die an der Hochschule einen Hochschul- oder Doktorgrad erworben haben, können 

nach Maßgabe der Grundordnung Angehörige der Hochschule sein. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident kann auf Antrag des zuständigen Organs 

der Hochschule einer Honorarprofessorin oder einem Honorarprofessor den Status 

eines Mitglieds der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer verlei-

hen, wenn sie oder er die Einstellungsvoraussetzungen nach § 43 erfüllt sowie Auf-

gaben der Hochschule in Forschung und Lehre selbstständig wahrnimmt. Lehrbe-

auftragte, die sich länger als drei Jahre mit mindestens vier Semesterwochenstun-

den an der Lehre der Hochschule beteiligen, erhalten auf eigenen Antrag den Status 

eines Mitglieds der Hochschule in der Mitgliedergruppe der Akademischen Beschäf-

tigten, sofern sie weder Mitglied einer anderen Hochschule sind noch hauptberuflich 

eine andere Tätigkeit ausüben. 

§ 67 

Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung; Mitgliederinitiative 

(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung und der Erfüllung der Aufgaben der 

Hochschule nach Maßgabe dieses Gesetzes und der Grundordnung ist Recht und 

Pflicht aller Mitglieder. Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, sich so zu 

verhalten, dass die Hochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen können und 

kein Mitglied der Hochschule gehindert wird, seine Rechte und Pflichten an der 

Hochschule wahrzunehmen. Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitglie-

dergruppen und innerhalb der Mitgliedergruppen bestimmen sich nach der Qualifi-

kation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder. Für die Vertretung 

in den nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Gremien bilden die Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrer, die Akademischen Beschäftigten, die Studieren-

den einschließlich der Promotionsstudierenden ohne Beschäftigungsverhältnis an 

der Hochschule und die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je eine Gruppe; 

alle Mitgliedergruppen müssen vertreten sein und wirken nach Maßgabe des Satzes 

2 grundsätzlich stimmberechtigt an Entscheidungen mit. Abweichend von Satz 3 ist 

das Fehlen studentischer Mitglieder in einem in der Grundordnung für den Fachbe-

reich vorgesehenen Organ unerheblich, soweit sich Studierende bei den Wahlen zu 



 

 

diesem Organ auch in einem zweiten Wahldurchgang nicht zur Wahl gestellt haben. 

In nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Entscheidungsgremien verfügen 

die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bei der Entscheidung in Angelegen-

heiten, die unmittelbar die Lehre mit Ausnahme der Bewertung der Lehre betreffen, 

mindestens über die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung, 

künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Juniorprofessorinnen 

und Juniorprofessoren unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen. Die 

Studierenden verfügen in Angelegenheiten, die unmittelbar Studienorganisation 

und Lehre betreffen, über einen Stimmenanteil von mindestens 30 Prozent. In An-

gelegenheiten, die die Entscheidung über Habilitationen, die Berufung von Profes-

sorinnen und Professoren oder die Bewährung von Juniorprofessorinnen und Juni-

orprofessoren als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer unmittelbar betreffen, 

verfügen Professorinnen und Professoren und Juniorprofessorinnen und Juniorpro-

fessoren, welche sich nach § 48 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bewährt haben, über 

die Mehrheit der Stimmen. 

(2) Die Mitglieder eines Gremiums werden, soweit sie dem Gremium nicht kraft 

Amtes angehören, nach Maßgabe der für das Gremium geltenden Satzung für eine 

bestimmte Amtszeit bestellt oder gewählt; sie sind an Weisungen nicht gebunden. 

In allen Gremien sollen Frauen und Männer jeweils mindestens ein Drittel der 

stimmberechtigten Mitglieder sein. 

(3) Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung 

nicht benachteiligt werden. 

(4) Die Mitglieder der Hochschule können beantragen, dass das nach diesem Ge-

setz und der Grundordnung zuständige zentrale Organ über eine konkret bezeich-

nete Angelegenheit der Hochschule berät und entscheidet. Anträge, die die Freiheit 

von Forschung und Lehre berühren, sind unzulässig. Der Antrag muss ein Mindest-

quorum von 15 Prozent der Mitglieder der Hochschule erreichen. Der Antrag ist zu 

begründen, muss ein konkretes Begehren sowie die Unterschriften der das Mindest-

quorum begründenden Mitglieder der Hochschule ausweisen und zwei Vertretungs-

berechtigte der unterzeichnenden Mitglieder der Hochschule benennen. In der Be-

ratung des zuständigen zentralen Hochschulorgans sind die beiden vertretungsbe-

rechtigten Mitglieder der Hochschule anzuhören. Über den Antrag ist binnen einen 

Monats nach der Anhörung zu entscheiden; die Entscheidung ist hochschulöffent-

lich bekannt zu geben. Bei Ablehnung des im Antrag ausgewiesenen konkreten Be-

gehrens ist ein erneuter Antrag zur Beratung und Entscheidung über dieses Begeh-

ren nach Ablauf von einem Jahr seit Bekanntgabe der Ablehnung zulässig. Näheres 

können die Hochschulen durch Satzung regeln. 



 

 

§ 68 

Wahlen 

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen in den Organen der 

Hochschule werden in freier, gleicher und geheimer Wahl von den jeweiligen Mit-

gliedergruppen und in der Regel nach den Grundsätzen der personalisierten Ver-

hältniswahl gewählt. Durch Bestimmung der Grundordnung kann von der Verhält-

niswahl insbesondere abgesehen werden, wenn wegen einer überschaubaren Zahl 

von Wahlberechtigten in einer Mitgliedergruppe die Mehrheitswahl angemessen ist. 

Mitglieder nach § 66 Absatz 1 Satz 5 und Angehörige der Hochschule haben nur 

aktives Wahlrecht, in den Fällen des § 66 Absatz 2 Satz 3 Angehörige nur, soweit 

dies die Grundordnung vorsieht. Die Hochschulen können zulassen, dass Wahlen 

in elektronischer Form durchgeführt werden. 

(2) Die Wahlordnung der Hochschule trifft unter Beachtung des Absatzes 1 Rege-

lungen über die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts, über Nachrücke-

rinnen und Nachrücker, Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Fristen sowie Grunds-

ätze für die Durchführung von Wahlen an den Hochschulen, einschließlich der Wah-

len in der Studierendenschaft. Sie wird vom zuständigen Organ der Hochschule, für 

die Wahlen in der Studierendenschaft von ihrem obersten beschlussfassenden Or-

gan, erlassen. 

§ 69 

Öffentlichkeit 

(1) Die nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Organe und andere in diesem 

Gesetz, in der Grundordnung oder anderen Satzungen der Hochschule geregelten 

Gremien (Gremien) tagen hochschulöffentlich, soweit in diesem Gesetz nichts An-

deres bestimmt ist. Sie können den Ausschluss der Hochschulöffentlichkeit zur Ver-

meidung von Störungen beschließen. Die Mitglieder und Angehörigen der Hoch-

schule sind regelmäßig über die Tätigkeit der Gremien zu unterrichten. 

(2) Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nicht öffentlicher Sitzung 

behandelt. Entscheidungen über Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer 

Abstimmung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht öffentlicher Gremiensit-

zungen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 



 

 

Abschnitt 8 

Zentrale Hochschulorganisation 

§ 70 

Zentrale Hochschulorgane 

(1) Zentrale Hochschulorgane sind die Präsidentin oder der Präsident und die in 

der Grundordnung bestimmten weiteren Organe. 

(2) Die Grundordnung regelt die Organisationsstruktur der Hochschule und die Zu-

ständigkeiten der Organe, soweit durch dieses Gesetz nichts Anderes bestimmt ist, 

insbesondere 

1. Erlass und Änderung der Grundordnung, 

2. Erlass und Änderung sonstiger Satzungen der Hochschule, soweit nicht die Zu-

ständigkeit der Fachbereiche begründet ist, 

3. Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten, 

4. die Vertretung der Präsidentin oder des Präsidenten, 

5. die Aufsicht über die Präsidentin oder den Präsidenten, insbesondere in Bezug 

auf den Rechenschaftsbericht und die Entlastung der Präsidentin oder des Prä-

sidenten sowie in Bezug auf den Entwurf des Haushaltsplanes, 

6. die Zuständigkeit zur Entscheidung in grundsätzlichen Fragen der Lehre, der 

Forschung, des Studiums und der Prüfungen sowie der Förderung des wissen-

schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, 

7. die Zuständigkeit zur Entscheidung über den Entwicklungsplan der Hochschule, 

zur Stellungnahme über Hochschulverträge und andere Ziel- und Leistungsver-

einbarungen gemäß § 5 Absatz 7 und zur Entscheidung über die Vorschläge 

der Fachbereiche für die Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern, 

8. die Zuständigkeit zur Stellungnahme zu den Satzungen der Fachbereiche. 

(3) Ein nach Absatz 1 durch die Grundordnung bestimmtes weiteres zentrales 

Hochschulorgan richtet eine Ethikkommission ein. Die Ethikkommission befasst 

sich insbesondere mit Fragestellungen zum möglichen Einsatz von Forschungser-

gebnissen für nicht friedliche Zwecke sowie zu Forschungsvorhaben am Menschen 

sowie an Tieren und gibt dazu Empfehlungen ab. In der Ethikkommission sind so-

wohl Mitglieder der Hochschule als auch externe sachverständige Personen vertre-

ten. 



 

 

§ 71 

Präsidentin oder Präsident 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Hochschule in eigener Zuständig-

keit und Verantwortung und vertritt sie nach außen. Sie oder er legt dem zuständi-

gen aufsichtführenden Organ der Hochschule jährlich sowie auf dessen begründe-

tes Verlangen Rechenschaft über die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und ist 

in Bezug darauf diesem Organ zur umfassenden Information und Auskunft verpflich-

tet. Die Präsidentin oder der Präsident ist für alle Aufgaben der Hochschule zustän-

dig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie oder er ist insbesondere 

zuständig für 

1. die Vorbereitung von Konzepten für die Hochschulentwicklung, insbesondere 

des Struktur- und Entwicklungsplanes nach § 3 Absatz 4, 

2. die Einrichtung und Auflösung von Fachbereichen, Zentralen Einrichtungen und 

Betriebseinheiten sowie von Studiengängen im Einvernehmen mit dem zustän-

digen Organ der Hochschule, 

3. die Koordination der Tätigkeit der Fachbereiche und Zentralen Einrichtungen, 

insbesondere in Bezug auf Lehre und Forschung, 

4. die Evaluation der Forschung an den Fachbereichen und Zentralen Einrichtun-

gen auf der Grundlage der Forschungsberichte, 

5. die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts sowie die befristete und leis-

tungsbezogene Zuweisung von Mitteln und Stellen an die Fachbereiche und 

Zentralen Einrichtungen nach Maßgabe der Ergebnisse der Evaluation und 

6. die Wahrung der Ordnung und die Ausübung des Hausrechts. 

Die Präsidentin oder der Präsident kann an den Sitzungen der Organe der Hoch-

schule teilnehmen, hat Rede- und Antragsrecht, ist über ihre Beschlüsse unverzüg-

lich zu unterrichten und hat sie zu beanstanden, wenn sie rechtswidrig sind. Die 

Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Das Nähere bestimmt die Grundord-

nung. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident wird aufgrund des Wahlvorschlages einer 

Findungskommission vom zuständigen Organ der Hochschule auf Zeit gewählt und 

von dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der Landesregierung bestellt. 

Die Findungskommission besteht aus fünf Mitgliedern, von denen drei vom Landes-

hochschulrat für die Dauer von drei Jahren sowie je eines von der für die Hochschu-

len zuständigen obersten Landesbehörde und dem zuständigen Organ der betroffe-

nen Hochschule bestellt werden. Den Vorsitz in der Findungskommission hat eines 

der vom Landeshochschulrat bestellten Mitglieder. Sie erstellt einen Wahlvorschlag, 

der der Zustimmung aller Mitglieder bedarf und bis zu drei Personen umfassen 

kann. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der jeweiligen Hochschule kann mit 



 

 

beratender Stimme am Auswahlverfahren zur Erstellung des Wahlvorschlages teil-

nehmen. Das Nähere zum Wahlverfahren bestimmt die Grundordnung. 

(3) Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann bestellt werden, wer aufgrund einer 

mehrjährigen verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, 

Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, an Kunsthochschulen insbesondere 

auch in Kunst und Kultur, erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes 

gewachsen ist; sie oder er soll über eine abgeschlossene Hochschulausbildung ver-

fügen. Die Präsidentin oder der Präsident nimmt ihr oder sein Amt hauptberuflich 

wahr. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Wird die Präsidentin oder der Präsident aus einem Beamtenverhältnis bestellt, 

so wird sie oder er in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die allgemeinen be-

amtenrechtlichen Vorschriften über die Laufbahnen finden keine Anwendung. In 

sonstigen Fällen übt sie oder er das Amt in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-

hältnis eigener Art aus. Die Präsidentin oder der Präsident tritt mit Ablauf der Amts-

zeit nur dann in den Ruhestand, wenn sie oder er eine Dienstzeit von mindestens 

zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder 

aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zur Beamtin oder zum Beamten auf 

Zeit ernannt worden war; dabei findet § 122 des Landesbeamtengesetzes mit der 

Maßgabe Anwendung, dass die Bereitschaft zur Wiederwahl von der Präsidentin 

oder dem Präsidenten schriftlich oder elektronisch gegenüber dem für die Wahl der 

Präsidentin oder des Präsidenten zuständigen Organ zu erklären ist. Sind diese Vo-

raussetzungen nicht erfüllt und war sie oder er vorher im öffentlichen Dienst tätig, 

ist sie oder er anschließend auf Antrag mindestens mit einer vergleichbaren Rechts-

stellung, wie sie zum Zeitpunkt der Bestellung zur Präsidentin oder zum Präsidenten 

bestand, in den Landesdienst zu übernehmen. In den Fällen des Satzes 4 und für 

Personen, die vorher nicht im öffentlichen Dienst tätig waren, sowie für den Fall der 

Entlassung aus dem Amt auf eigenen Antrag kann eine solche Übernahme in den 

Landesdienst vereinbart werden. War die Präsidentin oder der Präsident vor Amts-

antritt beamtete Professorin oder beamteter Professor an einer Hochschule des 

Landes Brandenburg und tritt sie oder er in den Ruhestand, so ist sie oder er auf 

Antrag mit einer vergleichbaren Rechtsstellung, wie sie oder er sie zum Zeitpunkt 

der Bestellung zur Präsidentin oder zum Präsidenten hatte, in den Dienst ihrer oder 

seiner früheren Hochschule zu übernehmen. Die Anträge nach den Sätzen 4 und 6 

sind innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Amtszeit beim für die Hochschulen 

zuständigen Mitglied der Landesregierung zu stellen. § 46 Absatz 3 gilt für Präsi-

dentinnen und Präsidenten entsprechend. 

(5) Die Grundordnung kann bestimmen, dass die Präsidentin oder der Präsident 

sich Rektorin oder Rektor nennen darf, sofern sie oder er Professorin oder Professor 

an dieser Hochschule war. Soweit die Aufgaben des Präsidentinnen- oder Präsi-

dentenamtes nicht berührt werden, ist eine Tätigkeit in Lehre und Forschung zuläs-

sig. Nach Ablauf der Amtszeit als Präsidentin oder Präsident wird eine Professorin 



 

 

oder ein Professor auf Antrag bis zur Dauer eines Jahres zugunsten der For-

schungsaufgaben freigestellt. 

(6) Ist mit Ablauf der Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten keine Nachfol-

gerin oder kein Nachfolger bestellt, nimmt in der Regel die bisherige Präsidentin 

oder der bisherige Präsident die Aufgaben bis zur Bestellung einer Nachfolgerin 

oder eines Nachfolgers geschäftsführend wahr. Hat die bisherige Präsidentin oder 

der bisherige Präsident bei einer erneuten Kandidatur nicht die für eine Wiederwahl 

erforderliche Mehrheit erreicht oder ist aus anderen Gründen gehindert, die Aufga-

ben der Präsidentin oder des Präsidenten geschäftsführend wahrzunehmen, kann 

das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im Benehmen mit 

dem Landeshochschulrat und dem zuständigen Organ der Hochschule eine bishe-

rige Vertreterin oder einen bisherigen Vertreter der Präsidentin oder des Präsiden-

ten beauftragen, die Geschäfte der Präsidentin oder des Präsidenten bis zur Bestel-

lung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wahrzunehmen. 

§ 72 

Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident kann vom zuständigen Organ der Hoch-

schule mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abgewählt werden. Die 

Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Monaten nach Amtsantritt zulässig. Vor Ein-

leitung eines Abwahlverfahrens hat das zuständige Organ der Hochschule dem 

Landeshochschulrat schriftlich oder elektronisch die Gründe des Abwahlbegehrens 

mitzuteilen und der Präsidentin oder dem Präsidenten Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu den Gründen des Abwahlbegehrens zu geben. Die Abwahl kann nur 

dadurch erfolgen, dass das zuständige Organ der Hochschule auf Vorschlag eines 

oder mehrerer seiner Mitglieder eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt und 

das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung ersucht, die Prä-

sidentin oder den Präsidenten abzuberufen. Das für die Hochschulen zuständige 

Mitglied der Landesregierung muss dem Ersuchen bei ordnungsgemäßer Durchfüh-

rung des Abwahlverfahrens entsprechen und nach Maßgabe des § 71 Absatz 3 die 

Gewählte oder den Gewählten bestellen. 

(2) Die Abwahl kann auch durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer erfolgen. Dazu bedarf es eines Abwahlbegehrens, das von mindestens 

einem Drittel der nach der Wahlordnung der Hochschule wahlberechtigten Mitglie-

der der Gruppe unter Angabe des Datums der Unterzeichnung unterzeichnet sein 

muss. Das Abwahlbegehren kommt nur zustande, wenn es binnen einer Frist von 

einem Monat nach der ersten Unterzeichnung dem Landeshochschulrat eingereicht 

wird. Der Landeshochschulrat lässt binnen eines Monats das Abwahlbegehren zu, 

wenn das fristgemäße Erreichen des erforderlichen Quorums nachgewiesen ist. In 

diesem Fall setzt der Landeshochschulrat aus seinen Reihen einen Abwahlaus-



 

 

schuss ein, zu dessen Unterstützung er eine Beamtin oder einen Beamten des Lan-

des mit der Befähigung zum Richteramt hinzuziehen kann. Zugleich gibt er der Prä-

sidentin oder dem Präsidenten sowie dem zu ihrer oder seiner Wahl zuständigen 

Organ der Hochschule Kenntnis von der Zulassung des Abwahlbegehrens. Das für 

die Wahl zuständige Organ führt über das Abwahlbegehren binnen zwei Wochen 

eine Aussprache durch, in der der Präsidentin oder dem Präsidenten Gelegenheit 

zur Stellungnahme gegeben werden muss. Die Abstimmung über das Abwahlbe-

gehren erfolgt in freier, gleicher und geheimer Wahl unter den wahlberechtigten Mit-

gliedern der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer frühestens ei-

nen Monat und spätestens sechs Wochen nach der Aussprache gemäß Satz 7 an 

drei aufeinanderfolgenden Werktagen. Die Präsidenten oder der Präsident ist ab-

gewählt, wenn zwei Drittel der wahlberechtigten Mitglieder der Gruppe für die Ab-

wahl stimmen. Die Zulassung des Abwahlbegehrens, der Abstimmungszeitraum 

und das Ergebnis der Abstimmung sind hochschulöffentlich bekanntzumachen. Das 

Nähere bestimmt die Wahlordnung der Hochschule. Der Abwahlausschuss unter-

richtet die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde am Tag der Fest-

stellung über das Ergebnis der Abstimmung. 

(3) Nach einer Abwahl gemäß Absatz 2 ist das Verfahren zur Neuwahl einer Präsi-

dentin oder eines Präsidenten unverzüglich einzuleiten. Ist keine hauptberufliche 

Vizepräsidentin oder kein hauptberuflicher Vizepräsident nach § 74 bestellt, beauf-

tragt das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im Beneh-

men mit dem Landeshochschulrat und dem zuständigen Organ der Hochschule eine 

bisherige Vertreterin oder einen bisherigen Vertreter der abgewählten Präsidentin 

oder des abgewählten Präsidenten, die Geschäfte der Präsidentin oder des Präsi-

denten bis zur Bestellung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wahrzuneh-

men. 

(4) Die abgewählte Präsidentin oder der abgewählte Präsident scheiden mit Ablauf 

des Tages ihrer oder seiner Abwahl aus dem Amt aus. Eine abgewählte Präsidentin 

oder ein abgewählter Präsident im Beamtenverhältnis auf Zeit erhält bis zum Ablauf 

ihrer oder seiner Amtszeit Besoldung und Versorgung nach den für abgewählte 

Wahlbeamte geltenden Vorschriften. War die abgewählte Präsidentin oder der ab-

gewählte Präsident vor Amtsantritt Professorin oder Professor an derselben Hoch-

schule, ist sie oder er auf Antrag in ein Professorenamt an dieser Hochschule zu 

übernehmen. War die abgewählte Präsidentin oder der abgewählte Präsident vor 

Amtsantritt nicht Professorin oder Professor an derselben Hochschule, kann sie o-

der er auf Antrag in eine vergleichbare Rechtsstellung in den Landesdienst über-

nommen werden, wie sie oder er sie zum Zeitpunkt der Bestellung innehatte. Der 

Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Abwahl bei dem für die Hochschulen 

zuständigen Mitglied der Landesregierung zu stellen. Mit der Übernahme enden das 

Beamtenverhältnis auf Zeit durch Entlassung und die auf dieser Grundlage beste-

henden Ansprüche auf Besoldung und Versorgung nach Satz 2. Dies gilt nicht, 

wenn die Präsidentin oder der Präsident wiedergewählt war und ohne Wiederwahl 

in den Ruhestand getreten wäre. 



 

 

§ 73 

Präsidium 

(1) Die Grundordnung kann anstelle der Präsidentin oder des Präsidenten ein Prä-

sidium als zentrales Hochschulorgan bestimmen. In diesem Fall nimmt das Präsi-

dium die in diesem Gesetz der Präsidentin oder dem Präsidenten zugewiesenen 

Rechte und Pflichten sowie Aufgaben und Zuständigkeiten wahr, soweit dieses Ge-

setz keine abweichende Regelung trifft. Das Präsidium besteht aus der Präsidentin 

oder dem Präsidenten, der Kanzlerin oder dem Kanzler und einem weiteren haupt-

beruflichen Präsidiumsmitglied (Vizepräsidentin oder Vizepräsident). Die Grundord-

nung kann weitere nebenberufliche Mitglieder vorsehen. Für die Vizepräsidentin o-

der den Vizepräsidenten gilt § 75 Absatz 3 entsprechend. Die Amtszeit eines stu-

dentischen Präsidiumsmitglieds beträgt ein Jahr. Die Grundordnung kann vorsehen, 

dass die Amtszeit der nebenberuflichen Präsidiumsmitglieder spätestens mit der 

Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten endet. 

(2) Soweit dieses Gesetz für die Wahl und Amtszeit der Mitglieder des Präsidiums 

nicht besondere Regelungen trifft, werden sie vom zuständigen Organ der Hoch-

schule für sechs Jahre gewählt und von dem Präsidium bestellt. Die Wiederwahl ist 

zulässig. Die Mitglieder des Präsidiums, mit Ausnahme der Präsidentin oder des 

Präsidenten, deren oder dessen Abwahl sich nach § 72 bestimmt, können vom zu-

ständigen Organ der Hochschule mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglie-

der abgewählt werden. Die Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Monaten nach 

Amtsantritt zulässig. Vor Einleitung eines Abwahlverfahrens hat das zuständige Or-

gan der Hochschule dem Präsidium schriftlich die Gründe des Abwahlbegehrens 

mitzuteilen und dem zur Abwahl gestellten Mitglied des Präsidiums Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu den Gründen des Abwahlbegehrens zu geben. Das Verfahren 

zur Abwahl durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer be-

stimmt die Grundordnung. Nach einer Abwahl ist das Verfahren zur Neuwahl unver-

züglich einzuleiten. Im Falle der Abwahl der Kanzlerin oder des Kanzlers oder der 

Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten gilt § 72 Absatz 4 entsprechend. Näheres 

zur Wahl und Abwahl regelt die Grundordnung; Regelungen in der Grundordnung 

zur Findung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten müssen die Herstellung des 

Einvernehmens der Präsidentin oder des Präsidenten zu den Wahlvorschlägen vor-

sehen. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident führt den Vorsitz des Präsidiums und verfügt 

über die Richtlinienkompetenz. Bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme 

den Ausschlag. Sie oder er vertritt die Hochschule nach außen. Über die Geschäfts-

verteilung und Vertretung entscheidet das Präsidium auf Vorschlag der Präsidentin 

oder des Präsidenten. Die Geschäftsverteilung legt die Zuständigkeiten im Präsi-

dium und die Entscheidungsverfahren für die Leitung der Hochschule fest. Näheres 

wird in der Geschäftsordnung des Präsidiums geregelt. 

(4) Die Einrichtung eines Präsidiums als zentrales Hochschulorgan gemäß Absatz 

1 durch die Grundordnung wird wirksam mit Ablauf der Amtszeit der zum Zeitpunkt 



 

 

der Änderung der Grundordnung gewählten Präsidentin oder des gewählten Präsi-

denten und muss mindestens 18 Monate vor Ablauf dieser Amtszeit von dem für die 

Änderung der Grundordnung zuständigen Organ der Hochschule beschlossen sein. 

Ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Einrichtung des Präsidiums die Kanzle-

rin oder der Kanzler nach § 75 Absatz 2 bestellt, so ist sie oder er nicht Mitglied des 

Präsidiums; § 75 Absatz 1 Satz 1 1. Halbsatz gilt mit der Maßgabe, dass an die 

Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten das Präsidium tritt. 

§ 74 

Hauptberufliche Vizepräsidentin oder hauptberuflicher Vizepräsident in der 

Präsidialverfassung 

(1) Die Grundordnung kann in der Präsidialverfassung die Vertretung der Präsiden-

tin oder des Präsidenten durch eine hauptberuflich tätige Vizepräsidentin oder einen 

hauptberuflich tätigen Vizepräsidenten vorsehen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 

Für eine im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener Art wahrgenommene Vi-

zepräsidentschaft kann die Grundordnung eine abweichende Amtszeit bestimmen. 

Die Wiederwahl ist zulässig. § 71 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(2) Die hauptberufliche Vizepräsidentin oder der hauptberufliche Vizepräsident 

kann vom zuständigen Organ der Hochschule mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 

seiner Mitglieder abgewählt werden. Die Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Mo-

naten nach Amtsantritt zulässig. Vor Einleitung eines Abwahlverfahrens hat das zu-

ständige Organ der Hochschule der Präsidentin oder dem Präsidenten schriftlich 

oder elektronisch die Gründe des Abwahlbegehrens mitzuteilen und der hauptbe-

ruflichen Vizepräsidentin oder dem hauptberuflichen Vizepräsidenten Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu den Gründen des Abwahlbegehrens zu geben. Ist die Präsi-

dentschaft unbesetzt, kann die Abwahl nur dadurch erfolgen, dass das zuständige 

Organ der Hochschule auf Vorschlag eines oder mehrerer seiner Mitglieder eine 

Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt. Ist die Präsidentschaft unbesetzt, kann 

die Abwahl auch durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

entsprechend § 72 Absatz 2 erfolgen. § 72 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

§ 75 

Kanzlerin oder Kanzler 

(1) Die Kanzlerin oder der Kanzler leitet die Verwaltung der Hochschule in der Prä-

sidialverfassung unter der Verantwortung der Präsidentin oder des Präsidenten o-

der in der Präsidiumsverfassung als Präsidiumsmitglied in eigener Verantwortung. 

Sie oder er ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt. In der Präsidialver-

fassung kann die Grundordnung bestimmen, dass an die Stelle der Kanzlerin oder 

des Kanzlers eine hauptberufliche Vizepräsidentin oder ein hauptberuflicher Vize-



 

 

präsident tritt. Die Kanzlerin oder der Kanzler muss ein mit einem Mastergrad ab-

geschlossenes Hochschulstudium, einen gleichwertigen Hochschulabschluss oder 

die Befähigung für eine Laufbahn des höheren Dienstes besitzen und eine mehr-

jährige verantwortungsvolle Tätigkeit in der Verwaltung, der Rechtspflege oder der 

Wirtschaft ausgeübt haben. Seine oder ihre Rechtsstellung bestimmt sich in der 

Präsidialverfassung nach Absatz 2 und in der Präsidiumsverfassung nach Absatz 3 

sowie nach § 73. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident bestellt die Kanzlerin oder den Kanzler. Wird 

die Kanzlerin oder der Kanzler aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-

stellt, erfolgt die Ernennung als Kanzlerin oder Kanzler zunächst im Beamtenver-

hältnis auf Probe in der Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes. 

Dies gilt auch für Beamtinnen und Beamte, die bislang nicht über die Befähigung 

für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst verfügen. In diesem Fall vermitteln 

die in Absatz 1 Satz 4 festgelegten Einstellungsvoraussetzungen die Befähigung für 

die Berufung in das Beamtenverhältnis; die hauptberufliche Tätigkeit in der Probe-

zeit dient dann auch dem Erwerb der Befähigung für die Laufbahn des höheren 

allgemeinen Verwaltungsdienstes. Mit der Ernennung im Beamtenverhältnis auf 

Probe wird das in Anlage 1 zum Brandenburgischen Besoldungsgesetz vom 20. 

November 2013 (GVBl. I Nr. 32, S. 2, Nr. 34), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 28. Juni 2023 (GVBl. I Nr. 14 S. 4) geändert worden ist, der Kanzlerin oder 

dem Kanzler zugeordnete Amt übertragen. Für Landesbeamtinnen und Landesbe-

amte gilt § 120 Absatz 5 des Landesbeamtengesetzes entsprechend. Die Probezeit 

beträgt zwei Jahre und kann nicht verlängert werden; in den Fällen des Satzes 3 

beträgt die Probezeit drei Jahre. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gel-

ten nicht als Probezeit. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit ist der Kanz-

lerin oder dem Kanzler das Amt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übertra-

gen. Lag zum Zeitpunkt der Ernennung auf Probe die Laufbahnbefähigung für den 

höheren allgemeinen Verwaltungsdienst noch nicht vor, stellt die oberste Dienstbe-

hörde mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit die Laufbahnbefähigung fest. 

§ 120 Absatz 7 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend. Wird die Kanzlerin 

oder der Kanzler nicht aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bestellt, übt sie 

oder er das Amt in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis aus; von der Mög-

lichkeit einer vorherigen Befristung gemäß § 31 des Tarifvertrags für den öffentli-

chen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006 in der Fassung des Änderungstarif-

vertrages Nr. 12 vom 29. November 2021 soll Gebrauch gemacht werden. 

(3) Wird die Kanzlerin oder der Kanzler aus einem Beamtenverhältnis bestellt, so 

wird im Fall der Leitung der Hochschule durch ein Präsidium nach § 73 sie oder er 

in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen; die allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-

schriften über die Laufbahnen finden keine Anwendung. Ein zum Land Brandenburg 

bestehendes Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ruht für die Dauer der Amtszeit. Mit 

Ablauf der Amtszeit ist die Kanzlerin oder der Kanzler aus dem Beamtenverhältnis 

auf Zeit entlassen. Wird die Kanzlerin oder der Kanzler nicht aus einem Beamten-



 

 

verhältnis bestellt, übt sie oder er das Amt in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-

hältnis eigener Art aus. Einer Beschäftigten oder einem Beschäftigten im Landes-

dienst ist für die Dauer der Amtszeit auf Antrag Sonderurlaub unter Verzicht auf die 

Fortzahlung des Entgelts zu gewähren. Eine Übernahme der Kanzlerin oder des 

Kanzlers in den Landesdienst nach Ende der Amtszeit kann mit Zustimmung der für 

die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vereinbart werden. 

§ 76 

Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 

(1) An jeder Hochschule werden im Aufgabenbereich nach § 7 Absatz 1 eine 

Gleichstellungsbeauftragte (zentrale Gleichstellungsbeauftragte) und bis zu zwei 

Stellvertreterinnen von den Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule für die 

Dauer von vier Jahren gewählt und von der Präsidentin oder dem Präsidenten be-

stellt. In Hochschulen mit mehr als 2 000 Mitgliedern kann die Aufgabe der zentralen 

Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich wahrgenommen werden. In diesem Fall 

ist die Stelle auszuschreiben. Ist aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen eine Vor-

auswahl sachdienlich, erfolgt diese über eine nach den Mitgliedergruppen zusam-

mengesetzte Auswahlkommission. Näheres zur Wahl wird in der Grundordnung be-

stimmt. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragten beraten und unterstützen die Präsidentin oder 

den Präsidenten und die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschule in allen 

die Gleichstellung der Geschlechter betreffenden Angelegenheiten und wirken ins-

besondere bei Zielvereinbarungen, Struktur- und Personalentscheidungen sowie 

bei der Erstellung und Kontrolle von Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplänen 

sowie von Gleichstellungskonzepten und Gleichstellungsplänen mit. Sie informieren 

die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule und nehmen Anregungen und Be-

schwerden entgegen. Sie sind Ansprechpersonen in Fällen sexueller Belästigung 

und sexualisierter Gewalt. 

(3) Für die Wahrnehmung im Aufgabenbereich nach § 7 Absatz 1 kann in jeder or-

ganisatorischen Grundeinheit für Lehre und Forschung und in der Verwaltung sowie 

in den zentralen Einrichtungen eine Gleichstellungsbeauftragte (dezentrale Gleich-

stellungsbeauftragte), die die zentrale Gleichstellungsbeauftragte insbesondere bei 

ihren Aufgaben gemäß Absatz 4 Satz 3 berät und unterstützt, und jeweils bis zu 

zwei Stellvertreterinnen von den Mitgliedern und Angehörigen der jeweiligen Ein-

richtungen für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Auch Studentinnen sind 

wählbar, sie erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die zentrale Gleichstellungsbe-

auftragte kann die Wahrnehmung einzelner Aufgaben auf die dezentralen Gleich-

stellungsbeauftragten unwiderruflich für die Dauer der Amtszeit übertragen, es sei 

denn, sie ist hauptberuflich tätig. In kleinen organisatorischen Grundeinheiten für 

Lehre und Forschung und auch in der Verwaltung, wenn auf die Wahl einer dezent-

ralen Gleichstellungsbeauftragten nach Satz 1 verzichtet wird, sind die Aufgaben 



 

 

nach § 7 Absatz 1 von der zentralen Gleichstellungsbeauftragten selbst wahrzuneh-

men. Näheres zur Wahl nach Satz 1 wird in der Grundordnung bestimmt. 

(4) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte ist über alle Angelegenheiten, die die 

Gleichstellung an der Hochschule betreffen, rechtzeitig zu informieren. In diesen 

Angelegenheiten macht sie Vorschläge und nimmt Stellung gegenüber den zustän-

digen Stellen der Hochschule. Sie hat Informations-, Rede- und Antragsrecht in al-

len Gremien und das Teilnahmerecht bei Bewerbungsverfahren; in Verfahren, in 

denen sich Frauen und Männer beworben haben, insbesondere in Bereichen, in 

denen eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht, ist sie zur Teilnahme verpflich-

tet. Sie erhält Einsicht in alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu 

beteiligen ist. Das gilt auch für Personalakten. Soweit dies zur Erfüllung der Aufga-

ben nach § 7 Absatz 1 und im Rahmen des Teilnahmerechts bei Bewerbungsver-

fahren erforderlich ist, sind die zuständigen Stellen verpflichtet und berechtigt, der 

Gleichstellungsbeauftragten dabei auch personenbezogene Daten zu übermitteln. 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist berechtigt, personenbezogene Daten in diesem 

Zusammenhang zu verarbeiten, soweit und solange dies zur Erfüllung dieser Auf-

gaben erforderlich ist. 

(5) Wird die zentrale Gleichstellungsbeauftragte nicht gemäß Absatz 4 beteiligt, so 

ist die Entscheidung über eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die 

Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei au-

ßerordentlichen Kündigungen auf drei Tage, zu verkürzen. 

(6) Ist die Entscheidung eines Organs oder eines Gremiums der Hochschule im 

Aufgabenbereich der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten gegen deren Stel-

lungnahme getroffen worden, so kann sie innerhalb einer Woche nach Kenntnis wi-

dersprechen. Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte, so ist in einem durch Sat-

zung näher zu regelnden Verfahren ein Einigungsversuch zu unternehmen. Die er-

neute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach dem Einigungsversuch erfol-

gen. In derselben Angelegenheit ist der Widerspruch nur einmal zulässig. Eine Ent-

scheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Be-

stätigung der Entscheidung ausgeführt werden. 

(7) Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann die Gleichstellungsbeauftragte sich un-

mittelbar an die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde wenden, 

um geltend zu machen, dass die Hochschule ihre Rechte aus diesem Gesetz ver-

letzt hat oder kein oder ein nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechendes 

Gleichstellungskonzept oder einen nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entspre-

chenden Gleichstellungsplan aufgestellt hat. 

(8) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte berichtet der Präsidentin oder dem Prä-

sidenten und anderen von der Grundordnung bestimmten Organen der Hochschule 

regelmäßig über ihre Tätigkeit. 



 

 

(9) Die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen nehmen ihre Auf-

gaben als dienstliche Tätigkeit wahr. Im Rahmen ihrer rechtmäßigen Aufgabener-

füllung sind sie von Weisungen frei. Die Regelungen zur Verschwiegenheitspflicht 

gemäß § 37 des Beamtenstatusgesetzes und den tarifrechtlichen Bestimmungen 

gelten auch für die Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte. Die zentrale Gleichstel-

lungsbeauftragte ist mindestens mit einem halben Vollzeitäquivalent von ihren 

Dienstaufgaben freizustellen. Nimmt sie die Aufgabe hauptberuflich wahr und hat 

sie ein Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, so wird sie von den Aufgaben 

dieses Beschäftigungsverhältnisses freigestellt. Die dezentralen Gleichstellungsbe-

auftragten und die Stellvertreterinnen der zentralen Gleichstellungsbeauftragten 

sollen in angemessenem Umfang von ihren Dienstaufgaben freigestellt werden. Die 

Hochschule stellt der zentralen Gleichstellungsbeauftragten nach Maßgabe des 

Haushalts der Hochschule im angemessenen Umfang Personal- und Sachmittel zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre 

Stellvertreterinnen dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden. Das gilt 

auch für die berufliche Entwicklung. Durch die Tätigkeit als Gleichstellungsbeauf-

tragte erworbene besondere Kenntnisse und Fähigkeiten sind bei der beruflichen 

Entwicklung zu berücksichtigen. Die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellver-

treterinnen sind vor Versetzung und Abordnung gegen ihren Willen sowie gegen 

Kündigung in gleicher Weise geschützt wie Mitglieder des Personalrats. 

(10) Die Gleichstellungsbeauftragten der staatlichen Hochschulen bilden die Lan-

deskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Sie bestellt zu ihrer Vertretung einen 

Sprecherrat. Die Landeskonferenz befasst sich mit übergreifenden Angelegenhei-

ten der Gleichstellung der Geschlechter im Sinne von § 7, berät die Hochschulen 

und wird von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor der 

Beschlussfassung über hochschulrechtliche Gesetzentwürfe der Landesregierung 

oder Rechtsverordnungen, die die Belange der Geschlechter unmittelbar betreffen, 

angehört. 

§ 77 

Beauftragte oder Beauftragter für Antidiskriminierung 

(1) An jeder Hochschule wird eine Beauftragte oder ein Beauftragter für Antidiskri-

minierung bestellt. Sie oder er wirkt frei von Weisungen an der Verhinderung oder 

Beseitigung von Benachteiligungen an der Hochschule wegen der ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters, der sexuellen Identität oder aus rassistischen Gründen (Diskriminierung) mit, 

soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten nach den §§ 76 oder 78 besteht. 

Soweit es die Aufgabenwahrnehmung erfordert, ist sie oder er von ihren oder seinen 

sonstigen Dienstaufgaben freizustellen. Die Verantwortlichkeit der Organe und Gre-

mien der Hochschule bleibt unberührt. 



 

 

(2) Die oder der Beauftragte ist in Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung 

oder ihrer Beseitigung einzubeziehen und kann eigene Vorschläge den Organen 

und Gremien vorlegen. Sie oder er bietet Beratung und Prävention an und ist An-

sprechperson für alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule. 

§ 78 

Beauftragte oder Beauftragter für die Belange von Hochschulmitgliedern 

und Angehörigen mit Behinderungen 

An jeder Hochschule wird eine Beauftragte oder ein Beauftragter für die Belange 

von Hochschulmitgliedern und Angehörigen mit Behinderungen bestellt. Soweit es 

die Aufgabenwahrnehmung erfordert, ist sie oder er von ihren oder seinen sonstigen 

Dienstaufgaben freizustellen. Sie oder er wirkt bei der Organisation der Studien-, 

Prüfungs- und Lehrbedingungen nach den Bedürfnissen von Mitgliedern und Ange-

hörigen der Hochschule mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, bei 

der studien- und berufsvorbereitenden Beratung sowie bei der Ausführung notwen-

diger barrierefreier technischer und baulicher Maßnahmen mit. Sie oder er hat das 

Recht auf notwendige und sachdienliche Information sowie Teilnahme-, Antrags- 

und Rederecht in allen Gremien der Hochschule in Angelegenheiten, welche die 

Belange der Mitglieder und Angehörigen der Hochschule mit Behinderungen oder 

chronischen Erkrankungen berühren. Sie oder er berichtet der Präsidentin oder dem 

Präsidenten regelmäßig über die Tätigkeit. 

§ 79 

Hochschulbibliothek 

(1) Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Betriebseinheit der Hochschule. Sie 

versorgt Lehre, Forschung und Studium mit Literatur und anderen Informationsträ-

gern. Sie berät und unterstützt die Fachbereiche bei der Versorgung mit Informati-

onsträgern und berücksichtigt deren Vorschläge bei der Beschaffung. Sie fördert 

durch Schulungs- und Lehrangebote die Informations- und Medienkompetenz an 

der Hochschule. Sie unterstützt offene Wissenschaft und Forschung durch for-

schungs- und bedarfsnahe Infrastruktur- und Beratungsdienstleistungen für das ad-

ressatenorientierte wissenschaftliche Publizieren vorzugsweise im Open Access. 

(2) Die Hochschulbibliothek arbeitet mit anderen Bibliotheken und Einrichtungen 

der Information, Kommunikation und Dokumentation außerhalb des Hochschulwe-

sens zusammen. Sie nimmt gegebenenfalls regionale oder zentrale Aufgaben wahr, 

soweit die Erfüllung ihrer Aufgabe nach Absatz 1 Satz 2 nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Die Hochschule sorgt unter Beteiligung der Hochschulbibliothek dafür, dass die 

Informations- und Kommunikationsversorgung der Hochschule in eine einheitliche 

technische Struktur integriert wird. 



 

 

Abschnitt 9 

Dezentrale Hochschulorganisation 

§ 80 

Organisatorische Grundeinheiten; Verordnungsermächtigung 

(1) Organisatorische Grundeinheiten der Hochschulen für Lehre und Forschung 

sind Fachbereiche, Fakultäten oder andere geeignete Strukturen. Die Vorschriften 

über Fachbereiche finden auf Fakultäten oder andere organisatorische Grundein-

heiten entsprechende Anwendung. 

(2) Größe, Abgrenzung und fachlicher Zuschnitt der Fachbereiche müssen gewähr-

leisten, dass die dem Fachbereich obliegenden Aufgaben angemessen erfüllt wer-

den können. 

(3) Die Gründung und Auflösung von Fachbereichen ist der für die Hochschulen 

zuständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

(4) Die Hochschulen können zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit Zu-

stimmung der in der Grundordnung bestimmten Organe aufgrund einer Vereinba-

rung gemeinsame Organisationseinheiten, insbesondere Fachbereiche bilden. Dies 

ist auch mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule, mit staatlich an-

erkannten Hochschulen oder mit staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-

len aus anderen Staaten oder Ländern der Bundesrepublik Deutschland möglich, 

soweit die Rechtsvorschriften des Sitzlandes der kooperierenden Einrichtung dies 

zulassen und die Qualitätssicherung seitens des Sitzlandes der kooperierenden 

Einrichtung gewährleistet ist. In der Vereinbarung sind Struktur, Organisation, Lei-

tung und Selbstverwaltung der gemeinsamen Organisationseinheit festzulegen, ins-

besondere 

1. das Zusammenwirken der beteiligten Hochschulen sowie deren Zuständigkei-

ten in Bezug auf die gemeinsame Organisationseinheit einschließlich der Aus-

übung der Aufsicht, 

2. die Organisation der gemeinsamen Organisationseinheit, insbesondere ihrer 

Organe und Zuständigkeiten, 

3. die körperschafts- und dienstrechtliche Zuordnung des im Bereich der gemein-

samen Organisationseinheit tätigen Personals sowie 

4. die mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung der Studierenden. 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen zuständigen 

obersten Landesbehörde. § 84 bleibt unberührt. 



 

 

(5) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann auf An-

trag einer Hochschule zur Stärkung ihrer akademischen oder wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit oder ihrer Selbstverwaltung im Benehmen mit dem Landeshoch-

schulrat durch Rechtsverordnung organisatorische Strukturen zulassen, die Abwei-

chungen von den Vorschriften dieses Abschnitts und des Abschnitts 10 dieses Ge-

setzes erfordern. Der Antrag der Hochschule setzt einen entsprechenden Beschluss 

des zuständigen, nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Organs voraus. 

Nach einer Erprobungszeit von mindestens fünf Jahren können die organisatori-

schen Strukturen nach Maßgabe der Rechtsverordnung mit Zustimmung des Land-

tags verstetigt werden. 

§ 81 

Organe des Fachbereichs 

(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet den Fachbereich. Die Dekanin oder der De-

kan ist in Bezug auf die Erfüllung der Aufgaben dem aufsichtführenden Organ zur 

umfassenden Information und Auskunft verpflichtet. 

(2) Die Grundordnung sieht mindestens ein weiteres, nach Mitgliedergruppen zu-

sammengesetztes Organ des Fachbereichs mit folgenden Aufgaben vor: 

1. Erlass von Satzungen des Fachbereichs, 

2. Entscheidungen über die Struktur- und Entwicklungsplanung des Fachbereichs, 

3. Vorschläge für die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebsein-

heiten von Fachbereichseinrichtungen, 

4. Entscheidung über Berufungsvorschläge, 

5. Entscheidung über Habilitationen, 

6. Mitwirkung an der Evaluation und Koordination von Lehre und Forschung im 

Fachbereich, 

7. Aufsicht über die Dekanin oder den Dekan und 

8. Wahl und Abwahl der Dekanin oder des Dekans und ihrer oder seiner Vertre-

tung. 

Die Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten und der Dekanin oder des De-

kans nach diesem Gesetz bleiben hiervon unberührt. 

(3) Die Grundordnung sieht eine Vertretung der Dekanin oder des Dekans vor. Sie 

kann bestimmen, dass zur Unterstützung der Dekanin oder des Dekans ein Dekanat 

gebildet wird. 



 

 

§ 82 

Wahl und Aufgaben der Dekanin oder des Dekans 

(1) Die Dekanin oder der Dekan wird auf Vorschlag der Präsidentin oder des Prä-

sidenten vom Fachbereich oder dem in der Grundordnung bestimmten Organ des 

Fachbereichs aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer gewählt. Die Wahl der Dekanin oder des Dekans bedarf 

außer der Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichs oder zuständigen Organs auch 

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der diesem angehörenden Hochschulleh-

rerinnen und Hochschullehrer. Kommt hiernach eine Wahl auch im zweiten Wahl-

gang nicht zustande, so genügt für die Entscheidung in einem dritten Wahlgang die 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der dem Fachbereich oder zuständigen Organ 

angehörenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Für die Abwahl gilt 

Satz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Mehrheit der Mitglieder zwei Drittel 

betragen muss. Die Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit beträgt nach Maßgabe 

der Grundordnung mindestens vier und höchstens sechs Jahre. 

(2) Die Hochschule kann in ihrer Grundordnung die Möglichkeit vorsehen, dass das 

Amt der Dekanin oder des Dekans auch hauptberuflich durch hochschulexterne 

Personen wahrgenommen werden kann. Wählbar nach Maßgabe des Absatzes 1 

ist, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer 

mehrjährigen, verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, 

Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie oder er den Auf-

gaben des Amtes gewachsen ist. Die Amtszeit einer hauptberuflichen Dekanin oder 

eines hauptberuflichen Dekans beträgt sechs Jahre; sie oder er wird durch die Prä-

sidentin oder den Präsidenten bestellt. 

(3) Die Dekanin oder der Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule. 

Sie oder er ist für alle Aufgaben des Fachbereichs zuständig, soweit dieses Gesetz 

nichts anderes bestimmt. Dies umfasst insbesondere die Verantwortung für die Stu-

dien- und Prüfungsorganisation und für die Koordination von Forschung und Lehre. 

Die Dekanin oder der Dekan stellt das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der 

Studienordnungen erforderlich ist. Sie oder er wirkt darauf hin, dass die Mitglieder 

und Angehörigen des Fachbereichs ihre Aufgaben wahrnehmen und ist gegenüber 

den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern in Angelegenheiten der Lehr- und 

Prüfungsorganisation weisungsbefugt. Sie oder er entscheidet über den Einsatz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs. Sie oder er stellt Konzepte für 

die Entwicklung des Fachbereichs auf und schlägt dem zuständigen Organ die Bil-

dung von Fachbereichseinrichtungen vor. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan verteilt Mittel und Stellen unter Berücksichtigung 

des Ergebnisses der Evaluation von Lehre und Forschung aus den dem Fachbe-

reich zur Verfügung stehenden Mitteln an die Einrichtungen. Sie oder er erstattet 

regelmäßig einen Bericht des Fachbereichs über die Erfüllung der Aufgaben in For-

schung und Lehre an die Präsidentin oder den Präsidenten. Der Bericht dient auch 

der in § 28 Absatz 1 und 3 genannten Aufgabenerfüllung. 



 

 

Abschnitt 10 

Wissenschaftliche Einrichtungen 

§ 83 

Aufgaben; Einrichtung; Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen und 

Betriebseinheiten 

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten dienen der Wahrneh-

mung der Aufgaben der Hochschule im Bereich von Lehre, Forschung, Studium, 

Weiterbildung und Transfer. Ihre Errichtung und Gestaltung ist der für die Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten können unter der Ver-

antwortung eines Fachbereichs oder mehrerer Fachbereiche gebildet werden, so-

weit und solange für die Durchführung einer Aufgabe in größerem Umfang Stellen 

und Mittel des Fachbereichs ständig bereitgestellt werden müssen (Fachbereichs-

einrichtungen). Soweit dies zweckmäßig ist, können wissenschaftliche Einrichtun-

gen und Betriebseinheiten auch außerhalb eines Fachbereichs unter der Verant-

wortung der Präsidentin oder des Präsidenten gebildet werden (Zentrale Einrichtun-

gen). 

(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten entscheiden über die 

Verwendung der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter und der Mittel, die ihnen zu-

gewiesen sind. 

(4) Die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten wird bei 

Fachbereichseinrichtungen von der Dekanin oder von dem Dekan auf Vorschlag 

des zuständigen Organs des Fachbereichs, bei Zentralen Einrichtungen von der 

Präsidentin oder von dem Präsidenten auf Vorschlag des zuständigen Organs der 

Hochschule bestellt. 

(5) Wissenschaftliche Einrichtungen sollen befristet von einem oder mehreren 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern geleitet werden. 

§ 84 

Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hoch-

schulen 

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschu-

len werden durch die Präsidentinnen und Präsidenten der beteiligten Hochschulen 

nach Stellungnahme der zuständigen Organe der Hochschulen errichtet und gestal-

tet. Die Leitung wird auf Vorschlag der zuständigen Organe der Hochschulen von 

den Präsidentinnen und Präsidenten bestimmt. 



 

 

(2) Die Hochschulen können gemeinsame wissenschaftliche Einrichtungen und 

Betriebseinheiten mit Hochschulen außerhalb des Landes Brandenburg errichten. 

Die Regelungen über den Abschluss länderübergreifender oder internationaler Ver-

einbarungen und Abkommen bleiben unberührt. 

§ 85 

Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule 

(1) Die Hochschulen können eine wissenschaftliche Einrichtung außerhalb der 

Hochschule, die insbesondere in den Bereichen Forschung, Lehre, Studium, Wis-

sens- und Technologietransfer oder Weiterbildung tätig ist, als wissenschaftliche 

Einrichtung an der Hochschule (An-Institut) anerkennen, wenn 

1. die wissenschaftliche Einrichtung den auf den Gebieten der Forschung, der 

Lehre, des Studiums, des Wissens- und Technologietransfers oder der wissen-

schaftlichen Weiterbildung zu stellenden Anforderungen genügt, insbesondere 

die Grundsätze der Wissenschaftsfreiheit beachtet werden, 

2. die Aufgaben von der Hochschule nicht angemessen wahrgenommen werden 

können und 

3. die Finanzierung der wissenschaftlichen Einrichtung nicht mit Haushaltsmitteln 

der Hochschule erfolgt. 

An-Institut und Hochschule wirken nach Maßgabe einer Kooperationsvereinbarung 

zusammen, die der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde 

rechtzeitig vor Wirksamwerden anzuzeigen ist. Die Hochschule kann die Anerken-

nung widerrufen. 

(2) Durch die Anerkennung wird die rechtliche Selbstständigkeit der wissenschaft-

lichen Einrichtung und die Rechtsstellung ihrer Bediensteten nicht berührt. 

(3) Die an der Hochschule hauptberuflich Tätigen können vorübergehend Tätigkei-

ten in An-Instituten im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben wahrnehmen. 

Abschnitt 11 

Landeshochschulrat 

§ 86 

Organisation und Aufgaben 

(1) Der Landeshochschulrat unterstützt die staatlichen Hochschulen bei der Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben und stellt seine Beratung auch den staatlich anerkannten 



 

 

Hochschulen sowie den Hochschulen des Landes im Sinne von § 1 Absatz 2 zur 

Verfügung Er berät die Landesregierung auf ihr Ersuchen in Angelegenheiten des 

Landeshochschulwesens. Der Landeshochschulrat wird bei der Wahrnehmung sei-

ner Aufgaben durch eine Geschäftsstelle unterstützt. 

(2) Der Landeshochschulrat 

1. berät die Präsidentinnen und Präsidenten und die in den Grundordnungen be-

stimmten Organe der Hochschulen insbesondere in grundsätzlichen Angele-

genheiten, 

2. wirkt bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der Hochschulen zur 

Gewährleistung einer ausgewogenen Strukturentwicklung der Hochschulen mit, 

3. berät die Landesregierung in strategischen Fragen der Landeshochschulpla-

nung, 

4. bestellt drei Mitglieder der Findungskommission gemäß § 71 Absatz 2, darunter 

mindestens eine Frau, davon ein Mitglied aus dem nicht-wissenschaftlichen Be-

reich, 

5. wirkt an Abwahlverfahren nach Maßgabe der §§ 72 und 74 Absatz 2 mit, 

6. unterstützt die Ethikkommissionen der Hochschulen, 

7. kann die Hochschulen bei der Planung, Einrichtung und Durchführung neuer 

Studiengänge und Studienformate beraten und 

8. wirkt im Rahmen der Benehmensherstellung am Erlass von Rechtsverordnun-

gen nach § 80 Absatz 5 mit. 

(3) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Landeshochschulrat ein umfassen-

des Informationsrecht gegenüber den Präsidentinnen und Präsidenten und den wei-

teren Organen der Hochschulen. Er hat keinen Anspruch auf Einsichtnahme in Per-

sonalakten. 

(4) Der Landeshochschulrat setzt sich Schwerpunkte seiner Befassung mit Struktur 

und Entwicklung des brandenburgischen Hochschulsystems. Er beschließt ein Ar-

beitsprogramm und schreibt dieses jährlich fort. Auf Ersuchen des für die Hochschu-

len zuständigen Mitglieds der Landesregierung befasst sich der Landeshochschul-

rat mit besonderen strategischen Planungen und Fragen oder abgegrenzten Ein-

zelthemen und legt hierzu Empfehlungen vor. 

(5) Der Landeshochschulrat berichtet der Landesregierung alle zwei Jahre über 

seine Tätigkeit und seine Empfehlungen und leitet den Bericht auch dem zuständi-

gen Ausschuss des Landtags und den staatlichen Hochschulen zu. Er erörtert min-



 

 

destens einmal im Jahr mit dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der Lan-

desregierung die Hochschulentwicklung und Zielsetzungen für die weitere Entwick-

lung. 

(6) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt auf Vorschlag des 

für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung nach Anhörung der 

Hochschulen und im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages 

die Mitglieder des Landeshochschulrats. Dem Landeshochschulrat sollen in der Re-

gel zwölf, mindestens aber sechs Personen, davon mindestens 50 Prozent Frauen, 

angehören, die aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft und berufli-

cher Praxis kommen und die mit dem Hochschulwesen vertraut und über die für die 

Aufgabenwahrnehmung notwendige Expertise verfügen müssen. Bedienstete staat-

licher Hochschulen des Landes Brandenburg, vom Land Brandenburg staatlich an-

erkannter Hochschulen oder der Landesverwaltung können nicht Mitglied des Lan-

deshochschulrates sein. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Wiederbestellung ist 

zulässig; des abermaligen Benehmens mit dem zuständigen Ausschuss des Land-

tages bedarf es dafür nicht. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus dem 

Landeshochschulrat aus, soll für die verbleibende Amtszeit ein neues Mitglied be-

stimmt werden. Endet die Amtszeit der Mitglieder des Landeshochschulrats, bevor 

die Mitglieder neu bestellt sind, führen die bisherigen Mitglieder die Tätigkeit bis zur 

Neubestellung fort. 

(7) Die Mitglieder des Landeshochschulrats erhalten eine Aufwandsentschädigung 

und Erstattung ihrer Reisekosten. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 

Landesregierung trifft im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied 

der Landesregierung eine diesbezügliche Regelung. 

Abschnitt 12 

Studierendenwerke 

§ 87 

Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben; Verordnungsermächtigungen 

(1) Studierendenwerke sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit 

dem Recht auf Selbstverwaltung. Ihre Organe sind der Verwaltungsrat und die Ge-

schäftsführerin oder der Geschäftsführer. Jedes Studierendenwerk gibt sich eine 

Satzung und eine Beitragsordnung. Diese bedürfen der Genehmigung des für die 

Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung. 

(2) Studierendenwerke haben die Aufgabe, für die Studierenden Dienstleistungen 

auf sozialem, wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet zu erbrin-

gen. Sie erfüllen diese Aufgaben insbesondere durch 



 

 

1. die Errichtung und Bewirtschaftung von Verpflegungseinrichtungen und von 

Einrichtungen für das studentische Wohnen, 

2. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Bereitstellung einer Freizeitun-

fallversicherung, soweit nicht andere Vorschriften bestehen, und 

3. die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, soweit ihnen 

diese Aufgabe übertragen ist, die Gewährung von Beihilfen und Darlehen sowie 

weitere Maßnahmen der Studienförderung. 

Studierendenwerke können Einrichtungen der Kinderbetreuung unterhalten sowie 

Räume und Anlagen zur Förderung kultureller und sportlicher Interessen der Stu-

dierenden bereitstellen, soweit dies nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit widerspricht. Zur Erfüllung der Aufgaben nach Satz 2 Nummer 1 

können Verpflegungsdienstleistungen auch an Kinder, Schülerinnen und Schüler, 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an studienvorbereitenden Kursen und anderen 

besonderen Bildungs- und Qualifikationsangeboten der Hochschulen sowie im Rah-

men von Kooperationsvereinbarungen an Studierende von Hochschulen außerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erbracht werden, wenn und solange dies 

zweckmäßig erscheint und wirtschaftliche Nachteile nicht zu erwarten sind. Zur Er-

füllung der den Studierendenwerken nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben 

können gemeinsame Betriebseinheiten gebildet werden, welche die bis dahin ge-

sondert durch jedes Studierendenwerk in dessen Zuständigkeitsbereich erbrachte 

Aufgabenerfüllung zentral für die Studierendenwerke übernehmen. Kooperationen 

zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben, sowohl untereinander als auch mit anderen 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts wie insbesondere dem Bund, den 

Ländern und den Hochschulen sowie mit anderen Einrichtungen, wie insbesondere 

medizinischen Einrichtungen, sollen auf der Grundlage von langfristigen öffentlich-

rechtlichen Verträgen oder Verwaltungsvereinbarungen durchgeführt werden und 

liegen im spezifischen öffentlichen Interesse. 

(3) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung 

1. im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages Studierenden-

werke zu bilden und aufzulösen sowie ihre Zuständigkeiten festzulegen, 

2. weitere Einzelheiten zur Organisation von Studierendenwerken festzulegen, 

3. den Studierendenwerken weitere Aufgaben zu übertragen und 

4. im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied der Landesregie-

rung Regelungen über die Grundsätze der Finanzierung und Wirtschaftsführung 

von Studierendenwerken zu treffen. 



 

 

(4) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 übermitteln die Hochschulen dem 

jeweils örtlich zuständigen Studierendenwerk auf Anforderung Namen und Matrikel-

nummer der Studierenden und erteilen Auskunft, ob diese immatrikuliert, exmatri-

kuliert, rückgemeldet oder beurlaubt sind. Die Studierendenwerke dürfen die über-

mittelten Daten nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 verarbeiten. 

§ 88 

Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten des Studierenden-

werks von grundsätzlicher Bedeutung, soweit durch dieses Gesetz oder die Satzung 

nichts anderes bestimmt ist. Ihm obliegen insbesondere 

1. die Aufstellung von Grundsätzen über die Tätigkeit des Studierendenwerks und 

die Entwicklung seiner Einrichtungen, 

2. der Erlass der Satzung und der Beitragsordnung sowie die Festsetzung der Bei-

tragshöhe, 

3. der Erlass der Ordnungen über die Nutzung der vom Studierendenwerk betrie-

benen Einrichtungen, 

4. die Wahl der Geschäftsführung sowie deren Bestellung und Abberufung nach 

Zustimmung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde, 

5. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplanentwurf sowie die Kontrolle der 

Einhaltung des Wirtschaftsplanes, 

6. Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung 

der Geschäftsführung und 

7. Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Belastung von Grundstücken 

und Grundstücksrechten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Übernahme von 

Bürgschaften, soweit es sich nicht um laufende Geschäfte handelt; im Anwen-

dungsbereich der §§ 64 und 65 der Landeshaushaltsordnung bedarf es insoweit 

auch der Zustimmung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-

behörde. 

§ 89 

Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung leitet das Studierendenwerk und führt dessen Geschäfte 

in eigener Zuständigkeit, soweit der Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Sie vertritt 

das Studierendenwerk nach außen. 



 

 

(2) Die Bestellung der Geschäftsführung kann auf Zeit erfolgen. Die Amtszeit be-

trägt in diesem Fall sechs Jahre. Eine erneute Bestellung ist zulässig. 

(3) Die Geschäftsführung ist dem Verwaltungsrat verantwortlich. Sie bereitet des-

sen Beschlüsse vor und sorgt für die Ausführung. Sie hat dem Verwaltungsrat Aus-

künfte zu erteilen. 

(4) Die Geschäftsführung hat Beschlüsse des Verwaltungsrats, die rechtswidrig 

sind oder die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verletzen, zu be-

anstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, 

unterrichtet die Geschäftsführung die für die Hochschulen zuständige oberste Lan-

desbehörde. 

§ 90 

Finanzierung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen jedem Studierendenwerk folgende Ein-

nahmen zur Verfügung: 

1. Einnahmen aus Verpflegungsbetrieben, Wohnheimen und sonstigen Dienstleis-

tungen, 

2. nach Maßgabe des Haushalts des Landes staatliche Zuweisungen und Darle-

hen, 

3. Beiträge der Studierenden und 

4. Zuwendungen Dritter. 

(2) Den Studierendenwerken werden die erforderlichen Kosten für die Durchfüh-

rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes erstattet. 

(3) Die Beiträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden durch ein Studierenden-

werk aufgrund der Beitragsordnung von den Studierenden erhoben. Die Beiträge 

sind vor der Immatrikulation oder der Rückmeldung der Studierenden fällig, werden 

von der Hochschule gebührenfrei eingezogen und an das zuständige Studierenden-

werk überwiesen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem für die Wahrneh-

mung der Aufgaben eines Studierendenwerks erforderlichen Aufwand. 

(4) Die §§ 1 bis 87 sowie 106 bis 110 der Landeshaushaltsordnung finden mit Aus-

nahmen der §§ 7, 55, 64 und 65 der Landeshaushaltsordnung keine Anwendung. 

Für die Aufnahme von Darlehen durch die Studierendenwerke beim Land gelten die 

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung. 



 

 

§ 91 

Aufsicht 

Studierendenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht des für die Hochschulen zu-

ständigen Mitglieds der Landesregierung. Soweit sie Angelegenheiten nach § 87 

Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 3 wahrnehmen, unterstehen sie 

auch seiner Fachaufsicht. 

Abschnitt 13 

Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien 

§ 92 

Anerkennung 

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die keine Hochschulen in der Trägerschaft 

des Landes sind, bedürfen der staatlichen Anerkennung als Hochschule, um im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes 

1. die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fachhochschule, Kunsthochschule 

oder eine entsprechende fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führen oder 

in vergleichbarer Weise verwenden zu dürfen, oder 

2. Hochschulprüfungen abnehmen zu dürfen oder 

3. Hochschulgrade oder vergleichbare Bezeichnungen verleihen zu dürfen, soweit 

sich aus diesem Abschnitt nicht etwas Anderes ergibt. 

Die staatliche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche Zuschüsse. 

(2) Trägerin oder Träger der Einrichtung ist, wem ihr Handeln rechtlich zuzurech-

nen ist. Betreiberin oder Betreiber sind die den Träger maßgeblich prägenden na-

türlichen oder juristischen Personen. 

(3) Voraussetzungen der Anerkennung sind: 

1. Die Einrichtung des Bildungswesens gewährleistet Lehre, Studium und For-

schung oder Kunstausübung auf Hochschulniveau; dazu gehört insbesondere, 

dass 

a) nur solche Personen zum Studium angenommen werden, die die Voraus-

setzungen für die Aufnahme in eine entsprechende staatliche Hochschule 

in der Trägerschaft des Landes erfüllen, 



 

 

b) nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beschäftigt werden, die die 

Einstellungsvoraussetzungen der §§ 43, 47 oder 49 erfüllen und die in ei-

nem transparenten, wissenschaftlichen Standards entsprechenden Verfah-

ren unter maßgeblicher Mitwirkung von Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrern ausgewählt worden sind, 

c) nur Studiengänge angeboten werden, deren Qualität durch eine Akkreditie-

rung nach Maßgabe des Studienakkreditierungsstaatsvertrages nachge-

wiesen wird, 

d) das Studium an den in § 18 Absatz 1 genannten Zielen ausgerichtet ist, 

e) eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgen-

den Studiengängen an der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen 

Einrichtungen des Bildungswesens vorhanden oder im Rahmen einer Aus-

bauplanung vorgesehen ist, es sei denn, innerhalb einer Fachrichtung wird 

die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaft-

liche Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht na-

hegelegt, und 

f) die Trägerin oder der Träger oder die ihn maßgeblich prägenden Personen 

die freiheitlich demokratische Grundordnung achten und die für den Betrieb 

einer Hochschule erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde aufweisen. 

2. Zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit muss die Einrichtung sicherstellen, 

dass 

a) Betreiberin oder Betreiber, Trägerin oder Träger und Hochschule unter 

Trennung ihrer Aufgabenbereiche einen gegenseitigen Interessenausgleich 

verbindlich absichern; dabei sind die Rechte bekenntnisgebundener Träge-

rinnen oder Träger zu berücksichtigen, 

b) akademische Funktionsträger der Hochschule grundsätzlich zugleich keine 

Funktionen bei Betreiberin oder Betreiber wahrnehmen, 

c) die Kompetenzzuweisungen an die Organe der Hochschule transparent und 

eindeutig geregelt sind, 

d) die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eigenverantwortlich Lehre, 

Forschung und Kunstausübung durchführen können, 

e) eine akademische Selbstverwaltung besteht, in der Lehre und Forschung 

oder die Künste unter angemessener Berücksichtigung der verschiedenen 

Beteiligten eigenverantwortlich organisiert und geregelt werden und 

f) die rechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ge-

sichert ist. 



 

 

Ferner soll die Einrichtung sicherstellen, dass 

a) die Hochschulorgane und Hochschulgremien im akademischen Kernbe-

reich von Lehre und Forschung in der Lage sind, auch ohne Mitwirkung von 

Funktionsträgern der Betreiberin oder des Betreibers zu beraten und zu be-

schließen und 

b) die Inhaber akademischer Leitungsfunktionen in angemessenen Zeiträu-

men neu benannt werden. 

3. Die Einrichtung muss die personelle, sachliche und finanzielle Mindestausstat-

tung sicherstellen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Nummer 1 erfor-

derlich ist. Dazu gehört insbesondere, dass 

a) ihre Lehrangebote von einem dem Hochschultyp angemessenen Anteil von 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die mit einem mindestens 

hälftigen Anteil ihrer Arbeitskraft an der Hochschule beschäftigt sind, sowie 

von einem dem Hochschultyp angemessenen Anteil von nichtprofessora-

lem Lehrpersonal erbracht werden, 

b) sie über eine Anzahl von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern ver-

fügt, die eine angemessene Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ermög-

licht, 

c) sie von ihrer Größe und Ausstattung her wissenschaftlichen oder künstleri-

schen Diskurs ermöglicht und 

d) nach ihren strukturellen Rahmenbedingungen und ihrer Mindestausstattung 

eine der Wahrnehmung der Aufgaben nach Nummer 1 angemessene und 

auf Dauer angelegte Gestaltung und Durchführung des Lehr- und Studien-

betriebs sowie von Forschung, Kunstausübung und Verwaltung ermöglicht; 

dazu gehört insbesondere der ausreichende Zugang zu fachbezogenen 

Medien. 

4. Die Studierenden müssen in den Studienverträgen über die Risiken für ihren 

Studienabschluss bei einer vorzeitigen Einstellung des Lehrbetriebs vollständig 

unterrichtet werden. Davon kann abgesehen werden, wenn der Anerkennungs-

bescheid davon befreit, weil der Bestand der Hochschule als dauerhaft gesi-

chert vermutet werden kann. 

(4) Das Promotionsrecht kann einer staatlich anerkannten Hochschule verliehen 

werden, wenn 

1. sie auf der Grundlage von Forschungsschwerpunkten ein erkennbares wissen-

schaftliches Profil entwickelt, das an andere Hochschulen anschlussfähig ist, 



 

 

2. die an der Hochschule erbrachten oder zu erwartenden Forschungsleistungen 

der Professorinnen und Professoren sowie die Forschungsbasierung der Studi-

engänge den für promotionsberechtigte staatliche Hochschulen geltenden Maß-

stäben vergleichbar sind und 

3. sie über ein geregeltes, transparentes Promotionsverfahren verfügt. 

(5) Das Habilitationsrecht kann einer staatlich anerkannten Hochschule verliehen 

werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 entsprechend in der Weise vor-

liegen, dass damit sichergestellt ist, dass mit der Habilitation der Nachweis der Be-

fähigung, ein wissenschaftliches Gebiet in Forschung und Lehre selbstständig zu 

vertreten, förmlich festgestellt werden kann. 

(6) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann den Betrieb 

einer Einrichtung untersagen, soweit diese ohne die nach dieser Vorschrift erforder-

liche staatliche Anerkennung 

1. Hochschulstudiengänge durchführt, 

2. Hochschulprüfungen abnimmt oder 

3. Hochschulgrade oder vergleichbare Bezeichnungen verleiht. 

Führt eine Einrichtung die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fachhochschule, 

Kunsthochschule oder entsprechende fremdsprachliche Bezeichnungen im Namen, 

ohne Aufgaben nach Satz 1 wahrzunehmen oder ohne nach Absatz 1 Satz1 staat-

lich anerkannt zu sein, ist von der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-

desbehörde die Führung der Bezeichnung zu untersagen. 

(7) Verwaltungsverfahren gemäß dieser Vorschrift können über den Einheitlichen 

Ansprechpartner für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Das Gesetz über 

den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 

(GVBl. I S. 262), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 

(GVBl. I Nr. 8 S. 19) geändert worden ist, sowie § 1 des Verwaltungsverfahrensge-

setzes für das Land Brandenburg in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes finden Anwendung. 

§ 93 

Niederlassungen 

(1) Eine staatliche oder staatlich anerkannte Hochschule eines anderen Mitglied-

staates der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland oder eines Staates, mit dem aufgrund eines Abkommens Dienstleis-

tungs- oder Niederlassungsfreiheit im Hochschulbereich besteht, oder aus anderen 

Ländern der Bundesrepublik Deutschland darf nach dem Recht ihres Sitzlandes un-

ter dem Namen der Hochschule Hochschulqualifikationen ihres Herkunftsstaates 



 

 

vermitteln und ihre im Herkunftsstaat anerkannten Grade verleihen, soweit diese 

durch die Anerkennung des Herkunftsstaates erfasst sind und die Qualitätskontrolle 

durch das Sitzland gewährleistet ist und wenn der Hauptsitz der Hochschule im Her-

kunftsstaat ist. Hochschulen nach Satz 1 sind verpflichtet, im Geschäftsverkehr ne-

ben ihrem Namen und der Rechtsform auch stets ihr Sitzland zu nennen. Werden 

Studiengänge von Hochschulen nach Satz 1 in Kooperation mit einer Einrichtung 

durchgeführt, die selbst nicht Hochschule ist, ist die Einrichtung verpflichtet, im Ge-

schäftsverkehr bei allen im Zusammenhang mit dem Studienangebot stehenden 

Handlungen und bei der Bewerbung des Studienangebots darauf hinzuweisen, 

dass ihre Einrichtung selbst nicht Hochschule ist und die Studiengänge nicht von ihr 

angeboten werden sowie über Namen, Rechtsform und Sitzland der kooperieren-

den Hochschule zu informieren. Der Wegfall der staatlichen Anerkennung oder Än-

derungen im Umfang der staatlichen Anerkennung sind der für Hochschulen zustän-

digen obersten Landesbehörde unverzüglich anzuzeigen. Ansprüche Studierender 

an Hochschulen nach Satz 1 oder Einrichtungen nach Satz 3 gegen das Land Bran-

denburg auf Beendigung ihres Studiums bestehen nicht. 

(2) Die Aufnahme einer Tätigkeit nach Absatz 1 ist der für die Hochschulen zustän-

digen obersten Landesbehörde mindestens drei Monate vor Aufnahme des Studien-

betriebs anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die staatliche Anerkennung durch den 

Herkunftsstaat, deren Umfang und der Hauptsitz im Herkunftsstaat nachzuweisen 

sowie die Qualitätskontrolle durch das Sitzland zu bestätigen. Einrichtungen nach 

Absatz 1 Satz 3 müssen mit der Anzeige zusätzlich nachweisen, in welcher Form 

die Qualitätssicherung durch das Sitzland erfolgt. Die Tätigkeit darf erst aufgenom-

men werden, wenn durch die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbe-

hörde eine gesetzmäßige Anzeige festgestellt und der anzeigepflichtigen Einrich-

tung schriftlich oder durch elektronischen Schriftformersatz bestätigt worden ist. 

(3) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann den Betrieb 

einer Einrichtung untersagen, soweit diese ohne Vorliegen der nach Absatz 1 erfor-

derlichen Voraussetzungen oder unter Verstoß gegen die Hinweis- und lnformati-

onspflichten nach Absatz 1 Satz 3 oder ohne rechtzeitige oder vollständige Anzeige 

nach Absatz 2 

1. Hochschulstudiengänge durchführt, 

2. Hochschulprüfungen abnimmt oder 

3. Hochschulgrade oder vergleichbare Bezeichnungen verleiht. 

Führt eine Einrichtung die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fachhochschule, 

Kunsthochschule oder entsprechende fremdsprachliche Bezeichnungen im Namen, 

ohne Aufgaben nach Satz 1 wahrzunehmen oder ohne nach Absatz 1 staatlich an-

erkannt zu sein, ist von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-

hörde die Führung der Bezeichnung zu untersagen. 



 

 

(4) Widerspruch oder Klage gegen Entscheidungen nach Absatz 3 haben keine 

aufschiebende Wirkung. 

(5) § 92 Absatz 7 gilt entsprechend. 

§ 94 

Anerkennungsverfahren 

(1) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde spricht auf Antrag 

die staatliche Anerkennung aus. In dem Anerkennungsbescheid sind der Hauptsitz 

der Hochschule und weitere Standorte, die Studiengänge und die Abschlussgrade, 

auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung der Hochschule unter 

Angabe ihres Typs festzulegen. Hauptsitz der Hochschule ist in der Regel der Sitz 

der Hochschulleitung und strategische Schwerpunkt der Forschung und Lehre. Auf 

Antrag kann die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde staatlich 

anerkannten Fachhochschulen die Führung der Bezeichnung „Hochschule“ gestat-

ten. Die Anerkennung kann mit Nebenbestimmungen, insbesondere befristet aus-

gesprochen und mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Vorausset-

zungen von § 92 Absatz 3 bis 5 dienen. 

(2) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde soll vor der Ent-

scheidung über die staatliche Anerkennung eine gutachterliche Stellungnahme ei-

ner für die Akkreditierung geeigneten Einrichtung (Akkreditierungseinrichtung) ein-

holen, in der das eingereichte Konzept für die geplante nichtstaatliche Hochschule 

anhand der in § 92 Absatz 3 genannten Kriterien bewertet wird (Konzeptprüfung). 

Ferner kann die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde in regel-

mäßigen Abständen eine gutachterliche Stellungnahme einer Akkreditierungsein-

richtung einholen, mit der das Vorliegen der in § 92 Absatz 3 genannten Kriterien 

bei staatlich anerkannten Hochschulen überprüft wird (institutionelle Akkreditierung, 

Reakkreditierung). Dies gilt auch bei unbefristet staatlich anerkannten Hochschulen, 

wenn seit der letzten Reakkreditierung mindestens 15 Jahre zurückliegen oder 

wenn begründeter Anlass besteht, den Fortbestand der Anerkennungsvorausset-

zungen unter Beiziehung der gutachterlichen Stellungnahme einer Akkreditierungs-

einrichtung zu überprüfen. 

(3) Die gutachterliche Stellungnahme nach Absatz 2 wird von der für die Hochschu-

len zuständigen obersten Landesbehörde bei einer Akkreditierungseinrichtung ein-

geholt. Die Trägerin oder der Träger der Einrichtung oder der staatlich anerkannten 

Hochschule wirkt bei diesem Verfahren mit. Die Akkreditierungseinrichtung setzt 

eine Gutachterkommission ein. Diese muss mehrheitlich mit externen, unabhängi-

gen, fachlich einschlägig qualifizierten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 

besetzt sein, darunter mindestens ein professorales Mitglied einer staatlich aner-

kannten Hochschule, sowie mit einem studentischen Mitglied. Die Einrichtung oder 

staatlich anerkannte Hochschule, ihre Trägerin oder ihr Träger, ihre Betreiberin oder 

ihr Betreiber sowie das Land, welches das Gutachten einholt, erhalten Gelegenheit, 



 

 

vor der abschließenden Entscheidung über die Akkreditierung zu dem Gutachten 

Stellung zu nehmen. Für Streitfälle richtet die Akkreditierungseinrichtung dazu eine 

interne Beschwerdestelle ein, die mit mindestens drei externen Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftlern besetzt ist, und regelt das Verfahren einschließlich der 

einzuhaltenden Fristen. Die abschließende Entscheidung über die Akkreditierung 

setzt die Zustimmung zumindest eines mehrheitlich mit externen Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrern besetzten Gremiums der Akkreditierungseinrichtung 

voraus. In den Fällen der institutionellen Akkreditierung und Reakkreditierung ist der 

wesentliche Inhalt der gutachterlichen Stellungnahme zu veröffentlichen. 

(4) Mit der gutachterlichen Stellungnahme berichtet die Akkreditierungseinrichtung 

dem Land, welches das Gutachten einholt, ob die Einrichtung oder staatlich aner-

kannte Hochschule im Wesentlichen den Voraussetzungen des § 92 Absatz 3 oder 

des § 92 Absatz 4 oder 5 entspricht. Sie benennt hinreichend bestimmt die Punkte, 

in denen die Einrichtung oder staatlich anerkannte Hochschule diesen Anforderun-

gen nicht oder nur eingeschränkt gerecht wird. Sie kann die institutionelle Akkredi-

tierung oder Reakkreditierung von der Behebung von Mängeln innerhalb von ange-

messenen Fristen abhängig machen. Akkreditierungen und Reakkreditierungen 

werden in der Regel auf mindestens fünf Jahre befristet. 

(5) Die gutachterliche Stellungnahme erweitert durch die im Verfahren erbrachte 

sachverständige Bewertung die Erkenntnisgrundlagen der für die Hochschulen zu-

ständigen obersten Landesbehörde. Sie nimmt deren Entscheidung aber weder 

ganz noch teilweise vorweg. 

(6) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann auch vor Ver-

leihung des Promotionsrechts oder des Habilitationsrechts an eine staatlich aner-

kannte Hochschule eine gutachterliche Stellungnahme einer Akkreditierungsein-

richtung zur Überprüfung der in § 92 Absatz 4 genannten Kriterien für die Verleihung 

des Promotionsrechts (Promotionsrechtsverfahren) oder der in § 92 Absatz 5 ge-

nannten Kriterien für die Verleihung des Habilitationsrechts (Habilitationsrechtsver-

fahren) einholen. Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 

(7) Für die in den Absätzen 2 und 6 genannten Akkreditierungsverfahren werden 

von der Trägerin oder dem Träger Gebühren und Auslagen zuzüglich etwaig anfal-

lender gesetzlicher Umsatzsteuer erhoben. Für die Durchführung der Akkreditie-

rungsverfahren kann ein Vorschuss auf die Gebühren und Auslagen gefordert wer-

den. Die Durchführung der Akkreditierungsverfahren kann von der Vorschusszah-

lung abhängig gemacht werden. 

(8) Zieht die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde zur Feststel-

lung einzelner Anerkennungsvoraussetzungen weiteren externen Sachverstand 

hinzu, insbesondere zur Absicherung der Hochschule gegen eine vorzeitige Been-

digung des Studienbetriebs wegen Insolvenz, so trägt die Trägerin oder der Träger 

der Einrichtung die Kosten. 



 

 

§ 95 

Folgen der Anerkennung 

(1) Das an einer staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossene Studium ist ein 

abgeschlossenes Studium im Sinne dieses Gesetzes. Dies gilt auch in den Fällen 

des § 94 Absatz 1 Satz 5 und § 96 Absatz 2 Satz 1, soweit das Studium während 

der Dauer der staatlichen Anerkennung aufgenommen wurde. 

(2) Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach Maßgabe der Anerkennung 

das Recht, Hochschulprüfungen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen sowie 

Promotionen und Habilitationen durchzuführen. 

(3) Studierende und Absolventinnen und Absolventen eines Studiums an einer 

staatlich anerkannten Hochschule haben Anspruch auf Auskunft und Bereitstellung 

von Nachweisen über von ihnen erbrachte Prüfungsleistungen und ihnen verliehene 

Hochschulgrade, wenn sie daran ein berechtigtes Interesse darlegen. Prüfungsun-

terlagen sind zwei Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem der oder dem Studierenden das Ergebnis der jeweiligen 

Modulprüfung mitgeteilt worden ist. Eine Prüfungsakte mit Unterlagen über die Stu-

diendauer, die Prüfungsergebnisse und die verliehenen Hochschulgrade ist für die 

Dauer von 50 Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrung kann in digitaler Form er-

folgen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

die oder der Studierende das Studium an der Hochschule beendet hat. Prüfungs-

unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn und solange gegen eine Prüfungs-

entscheidung ein Rechtsbehelf oder Klage eingelegt und das Verfahren nicht ab-

schließend beendet ist. 

(4) Die Studien-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen bedürfen der 

Feststellung der Gleichwertigkeit mit den Ordnungen der staatlichen Hochschulen 

durch die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde. 

(5) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule in die zentrale Vergabe von 

Studienplätzen einzubeziehen. 

(6) Die staatlich anerkannten Hochschulen können mit Zustimmung der für die 

Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde den an ihnen hauptberuflich o-

der nebenberuflich Lehrenden, welche die Einstellungsvoraussetzungen nach 

§§ 43, 47 oder 49 und im Falle einer nebenberuflichen Professur auch des § 60 

erfüllen, die akademische Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ verleihen. § 

51 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die für die Hochschulen zuständige oberste 

Landesbehörde kann die Zustimmung auch allgemein erteilen. § 51 Absatz 2 gilt 

entsprechend. Der Anteil der nebenberuflichen Professuren an der Gesamtzahl der 

Professuren darf an einer Hochschule 20 Prozent nicht übersteigen. 



 

 

(7) Staatlich anerkannte Hochschulen können mit Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrern ein befristetes Angestelltenverhältnis begründen. Die Befristungsrege-

lungen von § 45 Absatz 1 und § 48 Absatz 1 gelten entsprechend. Mit Gastprofes-

sorinnen und Gastprofessoren und Gastdozentinnen und Gastdozenten kann ein 

befristetes Dienstverhältnis nach Maßgabe des § 57 begründet werden. 

(8) Die Berufung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren an eine staatlich 

anerkannte Hochschule setzt voraus, dass der Hochschule das Habilitationsrecht 

verliehen ist. Der Anteil der Qualifizierungsprofessuren an der Gesamtzahl der Pro-

fessuren darf 10 Prozent nicht übersteigen. 

(9) Die unter den Voraussetzungen des § 61 Absatz 1 von staatlich anerkannten 

Hochschulen bestellten Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sind für 

die Dauer der Tätigkeit an der Hochschule zur Führung der Bezeichnung „Profes-

sorin“ oder „Professor“ berechtigt. § 61 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(10) Die Vorschriften über Privatdozentinnen und Privatdozenten und außerplan-

mäßige Professorinnen und Professoren gemäß § 62 und § 63 finden auf staatlich 

anerkannte Universitäten entsprechende Anwendung. 

(11) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann staatlich 

anerkannten Hochschulen die Beschäftigung von Lehrenden untersagen, wenn ge-

gen diese so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie bei vertraglich beschäf-

tigten Lehrenden an staatlichen Hochschulen die Entlassung rechtfertigen würden, 

zum Beispiel, wenn sie bei ihrer Lehrtätigkeit erheblich von den Erfordernissen des 

Fachs und den Studien- und Prüfungsordnungen abweichen. 

(12) Die staatlich anerkannten Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der 

für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. § 5 Absatz 5 gilt ent-

sprechend. Besichtigungen und Besuche der Lehrveranstaltungen und Hochschul-

prüfungen durch Beauftragte des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der 

Landesregierung erfolgen im Benehmen mit der Hochschule. Wesentliche, die An-

erkennung berührende Änderungen sind der für die Hochschulen zuständigen 

obersten Landesbehörde anzuzeigen. Zu diesen Änderungen zählen insbesondere 

Veränderungen des Studienangebots oder der Studiengänge, die auch nur vorüber-

gehende Einstellung des Studienbetriebs, Änderungen der Grundordnung, der Be-

rufungsordnung oder der Hochschulstruktur, die Einrichtung oder Schließung von 

Standorten, der Wechsel der Trägerin oder des Trägers, Änderungen in der Betrei-

ber- oder Trägerstruktur oder -zusammensetzung oder personelle Änderungen in 

der Hochschulleitung. 



 

 

§ 96 

Verlust der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule nicht innerhalb einer von der 

für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde zu bestimmenden Frist 

den Studienbetrieb aufnimmt, wenn der Studienbetrieb ohne Zustimmung der für 

die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde ein Jahr geruht hat oder mit 

Ablauf des Tages, an dem die Hochschule ihren Hauptsitz im Geltungsbereich die-

ses Gesetzes aufgibt. Dies gilt für Studiengänge, auf die sich die staatliche Aner-

kennung erstreckt, entsprechend. 

(2) Die Anerkennung ist durch das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 

Landesregierung aufzuheben, wenn die Voraussetzungen des § 92 Absatz 3 nicht 

gegeben waren, später weggefallen sind oder Auflagen gemäß § 94 Absatz 1 

Satz 5 nicht erfüllt wurden und diesem Mangel trotz Beanstandung innerhalb einer 

bestimmten Frist nicht abgeholfen wurde oder die Mitwirkung nach § 94 Absatz 3 

Satz 2 versagt wird. Den Studierenden ist die Beendigung des Studiums zu ermög-

lichen. Sie haben keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf die Beendi-

gung ihres Studiums. 

§ 97 

Staatliche Anerkennung als Hochschulklinik; Verordnungsermächtigung 

(1) Krankenhäuser, die gemeinsam mit einer als Hochschule staatlich anerkannten 

Einrichtung des Bildungswesens Lehre und Forschung im Studium der Humanme-

dizin gemäß der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 

2405), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I 

S. 4335, 4340) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sicherstellen, 

können auf Antrag des Krankenhauses und mit Zustimmung der Hochschule eine 

staatliche Anerkennung als Hochschulklinik erhalten. Sie bedürfen der staatlichen 

Anerkennung, wenn sie die Bezeichnung Hochschulklinik, Universitätsklinik oder 

eine entsprechende fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führen oder in ver-

gleichbarer Weise verwenden. 

(2) Die weiteren Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung, das Nähere zum 

Anerkennungsverfahren sowie zum Verlust der Anerkennung regelt das für die 

Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im Einvernehmen mit dem 

für Gesundheit zuständigen Mitglied der Landesregierung durch Rechtsverordnung. 

(3) Die staatliche Anerkennung als Hochschulklinik begründet keinen Anspruch auf 

staatliche Zuschüsse. Dies gilt insbesondere für den Hochschulbau. Die Investiti-

onsfinanzierung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, in 

Verbindung mit dem Brandenburgischen Krankenhausentwicklungsgesetz vom 



 

 

8. Juli 2009 (GVBl. I S. 310), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. April 

2019 (GVBl. I Nr. 13) geändert worden ist, jeweils in der jeweils geltenden Fassung, 

bleibt unberührt. 

§ 98 

Berufsakademien 

(1) Berufsakademien sind Einrichtungen nichtstaatlicher Träger, die einschließlich 

der Abschlussprüfung eine mindestens dreijährige wissenschaftsbezogene und zu-

gleich praxisorientierte berufliche Bildung vermitteln. Die Ausbildung besteht aus 

einer praktischen Ausbildung in Betrieben der Wirtschaft oder vergleichbaren Ein-

richtungen der Berufspraxis (Betriebe) und aus einer mit der praktischen Ausbildung 

abgestimmten Ausbildung an der Berufsakademie, mit der die Betriebe zusammen-

wirken (duale Ausbildung). Berufsakademien sind besondere Einrichtungen des ter-

tiären Bildungsbereichs neben den Hochschulen. 

(2) Eine Einrichtung bedarf der staatlichen Anerkennung als Berufsakademie, 

wenn sie die Bezeichnung „Berufsakademie“ in ihrem Namen führen oder sonst ver-

wenden oder Ausbildungsgänge nach Maßgabe dieser Vorschrift durchführen oder 

Bachelorabschlüsse nach Maßgabe des § 99 verleihen will. In dem Anerkennungs-

bescheid sind der Hauptsitz und weitere Standorte der Berufsakademie, die Ausbil-

dungsgänge, auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung der 

Berufsakademie festzulegen. Hauptsitz der Berufsakademie ist in der Regel der Sitz 

ihrer Leitung und strategische Schwerpunkt der Ausbildung. Die staatliche Anerken-

nung kann befristet und mit Auflagen versehen werden. Einer langfristigen oder un-

befristeten Anerkennung soll eine Evaluation der Einrichtung durch eine von der für 

die Berufsakademien zuständigen obersten Landesbehörde bestimmten Stelle vo-

rausgehen. 

(3) Die staatliche Anerkennung kann auf Antrag des Trägers der Berufsakademie 

von der für die Berufsakademien zuständigen obersten Landesbehörde erteilt wer-

den, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Ausbildungsinhalte und -pläne für die theoretischen und praktischen Ausbil-

dungsabschnitte werden zwischen der Berufsakademie und den betrieblichen 

Ausbildungsstätten nach Absatz 1 Satz 2 zeitlich und inhaltlich abgestimmt. 

2. Die Berufsakademie umfasst mindestens zwei verschiedene Ausbildungsgänge 

mit jeweils mehreren fachlichen Schwerpunkten oder sieht solche in einer Aus-

bauplanung vor. Dies gilt nicht, wenn innerhalb eines Ausbildungsganges die 

Einrichtung von fachlichen Schwerpunkten durch das entsprechende berufliche 

Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt wird. 



 

 

3. Die Berufsakademie sieht als Voraussetzung für die Ausbildung den Erwerb der 

Qualifikation für ein Studium an einer Hochschule und den Abschluss eines 

Ausbildungsvertrages mit einem geeigneten Ausbildungsbetrieb vor. 

4. Die Ausbildungsgänge sollen von einer anerkannten Akkreditierungseinrichtung 

akkreditiert sein. 

5. Die Berufsakademie verfügt über eine ausreichende Anzahl pädagogisch ge-

eigneter Lehrkräfte, wobei die hauptberuflichen Lehrkräfte und diejenigen, die 

zur Vergabe von Leistungspunkten im Sinne von § 25 Absatz 3 führende Lehr-

veranstaltungen anbieten oder als Prüfer an der Ausgabe oder Bewertung der 

Bachelorarbeit mitwirken, die für Professorinnen und Professoren geltenden 

Einstellungsvoraussetzungen an Fachhochschulen gemäß § 43 erfüllen oder 

einen geeigneten Hochschulabschluss und eine in der Regel mindestens fünf-

jährige einschlägige Berufserfahrung nachweisen können. Soweit Lehrange-

bote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse die-

nen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Pro-

fessoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese Akademischen 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern entsprechend den Regelungen nach § 52 

übertragen werden. Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen 

der Stelle entspricht, können in Ausnahmefällen solche Lehrveranstaltungen 

von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die über einen fachlich 

einschlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss sowie 

über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine 

mehrjährige fachlich einschlägige Berufserfahrung verfügen. Der von hauptbe-

ruflichen Lehrkräften, die die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen 

und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 43 erfüllen, erbrachte Anteil an 

der Lehre soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 

6. Für die Berufsakademie besteht ein Kuratorium, das an Entscheidungen über 

die Entwicklung der Berufsakademie und über alle sie betreffenden Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung mitwirkt und dem mindestens jeweils eine Vertrete-

rin oder ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer oder einer anderen 

berufsständischen Kammer, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, 

der an der Ausbildung beteiligten Betriebe, der an der Berufsakademie tätigen 

Lehrkräfte und der Auszubildenden angehören sollen. 

7. Die an der Berufsakademie tätigen Lehrkräfte und die Auszubildenden müssen 

an der Gestaltung des Studienbetriebes in sinngemäßer Anwendung dieses Ge-

setzes angemessen mitwirken können. 

8. Der Bestand der Trägerin oder des Trägers der Berufsakademie sowie die wirt-

schaftliche und rechtliche Stellung des Personals können nach der vorzulegen-

den Finanzierungsplanung für die Dauer der Ausbildung der jeweils Auszubil-

denden als finanziell gesichert vermutet werden. 



 

 

9. Die Berufsakademie regelt die Ausbildung und die Prüfung für jeden Ausbil-

dungsgang durch eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Die Prüfungsord-

nungen sind von der für die Berufsakademien zuständigen obersten Landesbe-

hörde zu genehmigen. 

10. Die Trägerin oder der Träger und die die Trägerin oder den Träger maßgeblich 

prägenden natürlichen Personen müssen die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung achten und die für den Betrieb einer Berufsakademie erforderliche Zu-

verlässigkeit aufweisen. 

(4) Für Niederlassungen staatlicher oder staatlich anerkannter Berufsakademien 

aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus anderen Ländern der Bun-

desrepublik Deutschland gilt § 93 Absatz 1 entsprechend. Für Einrichtungen, die in 

Kooperation mit einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie aus 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union duale Ausbildungsgänge durchführen, gilt 

§ 93 Absatz 2 entsprechend. 

(5) Die staatliche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche Zu-

schüsse. § 95 Absatz 11 und 12 gilt entsprechend. 

§ 99 

Abschlussbezeichnungen 

(1) Die Berufsakademien können nach der Akkreditierung ihrer Ausbildungsgänge 

die staatliche Abschlussbezeichnung „Bachelor“ mit dem Zusatz „(Berufsakademie 

– Brandenburg)“, abgekürzt „(BA – Brandenburg)“ nach den für entsprechende 

Fachhochschulstudiengänge geltenden Regeln verleihen. 

(2) Bachelorabschlüsse nach Absatz 1 verleihen die gleichen Berechtigungen wie 

solche einer Hochschule. 

§ 100 

Verlust der staatlichen Anerkennung 

(1) Die staatliche Anerkennung erlischt, wenn die Berufsakademie 

1. nicht innerhalb einer von der für die Berufsakademien zuständigen obersten 

Landesbehörde zu bestimmenden Frist den Ausbildungsbetrieb aufnimmt, 

2. ihren Hauptsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgibt oder 

3. ein Jahr nicht betrieben worden ist. 

Für Ausbildungsgänge, auf die sich die staatliche Anerkennung erstreckt, gilt Satz 1 

Nummer 1 oder Nummer 3 entsprechend. 



 

 

(2) Die staatliche Anerkennung ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung im Zeitpunkt der Anerkennung nicht 

gegeben waren oder später weggefallen sind und diesem Mangel trotz Auffor-

derung durch die für Berufsakademien zuständige oberste Landesbehörde in-

nerhalb einer zu bestimmenden Frist nicht abgeholfen worden ist oder 

2. die Trägerin oder der Träger oder die Leitung der Berufsakademie trotz schrift-

licher Aufforderung oder Aufforderung mittels elektronischem Schriftformersatz 

der Verpflichtung nach Absatz 3 nicht nachkommt. 

(3) Die Trägerin oder der Träger und die Leitung der Berufsakademie sind verpflich-

tet, der für die Berufsakademien zuständigen obersten Landesbehörde Auskünfte 

zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um 

auf die fortlaufende Erfüllung der Voraussetzungen des § 98 Absatz 3 hinwirken zu 

können. 

(4) Auszubildende haben keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf die 

Beendigung ihrer Ausbildung. 

§ 101 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt, wer 

1. unbefugt die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fachhochschule, Kunst-

hochschule, Hochschulklinik, Hochschulklinikverbund, Universitätsklinik, eine 

zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung oder eine entsprechende fremd-

sprachliche Bezeichnung im Namen führt oder in vergleichbarer Weise verwen-

det, 

2. eine nichtstaatliche Hochschule ohne die nach diesem Gesetz erforderliche 

staatliche Anerkennung errichtet oder betreibt, Hochschulprüfungen abnimmt 

oder Hochschulgrade oder vergleichbare Bezeichnungen verleiht, 

3. den Studienbetrieb der Niederlassung einer staatlichen oder staatlich anerkann-

ten Hochschule aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dem Ver-

einigten Königreich Großbritannien und Nordirland oder eines Staates, mit dem 

aufgrund eines Abkommens Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit im 

Hochschulbereich besteht, oder aus einem anderen Land der Bundesrepublik 

Deutschland ohne vorherige rechtzeitige Anzeige bei der für die Hochschulen 

zuständigen obersten Landesbehörde aufnimmt oder 

4. unbefugt die Bezeichnung Berufsakademie führt. 



 

 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweihunderttausend 

Euro geahndet werden. § 36 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

Abschnitt 14 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 102 

Überleitung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 

(1) Hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals, mit denen kein Dienstverhältnis nach § 41 begründet wird, verbleiben in 

dem Arbeitsverhältnis, das vor Inkrafttreten dieses Gesetzes galt. Das Arbeitsver-

hältnis kann nach anderen Vorschriften geändert oder beendet werden. Für die Auf-

gaben, Rechte und Pflichten finden die Bestimmungen des Abschnitts 6 entspre-

chende Anwendung. 

(2) Hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals nach Absatz 1 können nach Maßgabe ihrer Eignung, des Bedarfs in den 

jeweiligen Fächern und nach Maßgabe des Landeshaushalts in Dienstverhältnisse 

nach § 41 übernommen werden. Die Übernahme setzt einen Antrag voraus. Ein 

Anspruch auf Übernahme besteht nicht. 

§ 103 

Übergangsbestimmungen für bestimmte Dienstverhältnisse 

(1) Die am 23. März 2004 vorhandenen wissenschaftlichen und künstlerischen As-

sistentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen und Oberassistenten, Oberinge-

nieurinnen und Oberingenieure sowie Hochschuldozentinnen und Hochschuldozen-

ten verbleiben in ihren bisherigen Dienstverhältnissen. Ihre mitgliedschaftsrechtli-

che Stellung bleibt unverändert. Für sie gelten die Bestimmungen des Brandenbur-

gischen Hochschulgesetzes in der bis zum 23. März 2004 geltenden Fassung fort. 

(2) Für Kanzlerinnen und Kanzler im Beamtenverhältnis, die zum Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes im Amt sind, gilt § 67 Absatz 2 Satz 3 2. Halbsatz des 

Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), das 

zuletzt durch das Gesetz vom 23. September 2020 (GVBl. I Nr. 26) geändert worden 

ist, fort. 

(3) Kanzlerinnen und Kanzler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-

zes nicht in einem Beamtenverhältnis beschäftigt sind, können den Abschluss eines 

unbefristeten Angestelltenverhältnisses verlangen, wenn sie sich zum Zeitpunkt des 



 

 

Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits mindestens in der zweiten Amtszeit als Kanz-

lerin oder Kanzler im Land Brandenburg befinden. 

§ 104 

Übergangsbestimmung für wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 

Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes als wissenschaftliche oder künstle-

rische Hilfskräfte im Sinne des § 59 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 

vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), das zuletzt durch das Gesetz vom 23. Septem-

ber 2020 (GVBl. I Nr. 26) geändert worden ist, beschäftigt werden, verbleiben in 

dem Arbeitsverhältnis, das vor Inkrafttreten dieses Gesetzes galt. Die Änderung o-

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach anderen Vorschriften bleibt unbe-

rührt. Die Regelungen dieses Gesetzes zu Studentischen Beschäftigten finden für 

sie entsprechende Anwendung. 

§ 105 

Übergangsbestimmung zum Promotionsrecht der Filmuniversität 

Soweit der Filmuniversität durch das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 

Landesregierung nach § 31 Absatz 1 Satz 2 des Brandenburgischen Hochschulge-

setzes vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), das zuletzt durch das Gesetz vom 23. 

September 2020 (GVBl. I Nr. 26) geändert worden ist, für einzelne Studiengänge 

das Promotionsrecht verliehen worden ist, gilt dies fort, es sei denn, aus der Rechts-

verordnung gemäß § 32 Absatz 1 Satz 3 ergibt sich Abweichendes. 

§ 106 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch § 5 Absatz 5, § 15 Absatz 11, § 24 Absatz 1 Nummer 14, § 40, § 76 Absatz 

4, § 86 Absatz 3 und § 87 Absatz 4 werden das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des 

Grundgesetzes) und das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 11 Absatz 1 der Ver-

fassung des Landes Brandenburg) eingeschränkt. Durch § 16 Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 2 und 3 wird das Grundrecht auf Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 2 des Grund-

gesetzes, Artikel 17 Absatz 2 der Verfassung des Landes Brandenburg) einge-

schränkt. Durch § 10 Absatz 2, 4 und 5, die §§ 14, 15 Absatz 3 bis 5 und 7, 16 

Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 sowie die §§ 42 bis 50, 52, 53, 55 bis 58, 60, 64, 65, 71 

bis 76 und 89 wird das Grundrecht der Berufsfreiheit (Artikel 49 Absatz 1 der Ver-

fassung des Landes Brandenburg) eingeschränkt. 



 

 

Artikel 2 

Änderung des Brandenburgischen Hochschulzulassungsgesetzes 

Das Brandenburgische Hochschulzulassungsgesetz vom 1. Juli 2015 (GVBl. I Nr. 

18), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 35 S. 

10) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbe-

schränkten Studiengängen an den staatlichen Hochschulen des Landes Bran-

denburg, soweit nicht die Vergabe der Studienplätze durch die Stiftung für 

Hochschulzulassung im zentralen Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 3 des 

Staatsvertrages über die Hochschulzulassung vom 4. April 2019 (GVBl. I Nr. 

25) erfolgt. 

(2) Das Gesetz trifft darüber hinaus Regelungen zur Ausführung des Staats-

vertrages über die Hochschulzulassung. 

(3) Vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen ist die Vergabe von 

Studienplätzen an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und der 

Fachhochschule für Finanzen Brandenburg sowie für die Studiengänge „Öffent-

liche Verwaltung Brandenburg“ und „Verwaltungsinformatik Brandenburg“ an 

der Technischen Hochschule Wildau.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 10“ ersetzt.  

b) In Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 10“ und der 

Punkt am Ende durch ein Komma und die Wörter „sowie eine bestandene 

Prüfung gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Brandenburgischen Hoch-

schulgesetzes.“ ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 10“ 

ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „und gemäß § 2 hoch-

schulzugangsberechtigt sind.“ ersetzt. 



 

 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

(3) „ Die Studienplätze werden nicht an Bewerberinnen und Bewerber ver-

geben, die bereits an einer deutschen Hochschule immatrikuliert sind und 

zusätzlich die Aufnahme eines weiteren Studiums beantragen, es sei denn, 

das Parallel- oder Doppelstudium ist für das Studienziel zweckmäßig.“ 

4. In § 4 Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 10“ ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Abweichend von den Sätzen 1 bis 4 kann die Hochschule durch Satzung 

regeln, dass die Studienplätze nach dem Ergebnis eines Hochschulaus-

wahlverfahrens vergeben werden.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „in erster Linie“ gestrichen. 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

(7) „ Wer den Quoten nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 6 unterfällt, 

nimmt nicht an dem Auswahlverfahren innerhalb der Hauptquoten teil.“ 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

§ 6„ 

Grundständige Studiengänge: Hauptquoten, Auswahlverfahren“ 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Die“ durch die Wörter „Bei der Vergabe von Stu-

dienplätzen in grundständigen Studiengängen werden die“ ersetzt und nach 

dem Wort „Studienplätze“ das Wort „werden“ gestrichen. 

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 3 werden die Wörter „der über die fachspezifische Eig-

nung Auskunft gibt,“ angefügt.  

bb) Der Nummer 4 werden die Wörter „die über die fachspezifische Eignung 

Auskunft gibt,“ angefügt. 

cc) Der Nummer 5 werden die Wörter „das über die fachspezifische Eig-

nung Auskunft gibt,“ angefügt. 

dd) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 



 

 

6. „ nach dem Ergebnis eines von der Hochschule zu führenden Ge-

sprächs mit den Bewerberinnen und Bewerbern, das über die fach-

spezifische Eignung Auskunft gibt.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) „ Die Hochschule regelt die Einzelheiten des Auswahlverfahrens durch 

Satzung. Verfahren und Kriterien sind in der Satzung so zu gestalten, dass 

niemand mittelbar oder unmittelbar aus rassistischen Gründen oder auf-

grund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Welt-

anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität be-

nachteiligt wird. Die Hochschule ist zu einer transparenten Standardisie-

rung und Strukturierung der zugrunde gelegten Auswahlkriterien verpflich-

tet. Ist eine Regelung der Hochschule aufgrund einer rechtskräftigen Ent-

scheidung nicht anzuwenden, so erfolgt die Auswahlentscheidung nach 

dem Grad der Qualifikation gemäß Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 10.“ 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 

Masterstudiengänge: Hauptquoten, Auswahlverfahren“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 10“ er-

setzt. 

bbb) Der Nummer 4 werden die Wörter „der über die fachspezifische 

Eignung Auskunft gibt,“ angefügt. 

ccc) Der Nummer 5 werden die Wörter „die über die fachspezifische 

Eignung Auskunft gibt,“ angefügt. 

ddd) Der Nummer 6 werden die Wörter „die über die fachspezifische 

Eignung Auskunft geben,“ angefügt. 

eee) In Nummer 7 werden die Wörter „in Bezug zu dem angestrebten 

Studiengang stehen“ durch die Wörter „über die fachspezifische 

Eignung Auskunft geben“ ersetzt. 

fff) Die Nummern 8 und 9 werden wie folgt gefasst: 



 

 

8. „ nach dem Ergebnis eines von der Hochschule zu führenden 

Gesprächs mit den Bewerberinnen und Bewerbern, das 

über die fachspezifische Eignung Auskunft gibt, 

9. nach weiteren Nachweisen der Bewerberin oder des Bewer-

bers, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben.“ 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „den ausgewiesenen Abschlussnoten oder 

den vorläufigen Noten“ durch die Wörter „der ausgewiesenen Ab-

schlussnote oder der vorläufigen Note“ ersetzt. 

8. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „deutsche und 

ausländische“ gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Sofern innerhalb der in Absatz 1 genannten Gruppe von Bewerberin-

nen und Bewerbern eine Auswahl erforderlich wird, erfolgt die Bestimmung 

der Rangfolge nach bisherigen einschlägigen Studienleistungen sowie 

nach wissenschaftlichen und sozialen Gründen unter besonderer Berück-

sichtigung der Belange von Bewerberinnen und Bewerbern, die einem 

Bundeskader eines Bundessportfachverbandes des Deutschen Olympi-

schen Sportbundes angehören. § 10 Absatz 4 gilt entsprechend. Im Übri-

gen entscheidet bei Ranggleichheit das Los.“ 

9. § 9 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „§ 9“ wird durch die Angabe „§ 10“ ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt:  

„Bei Ranggleichheit entscheidet das Los.“ 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „nach Satz 1“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 10“ ersetzt. 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Hochschulzugangsberechtigung“ durch das Wort 

„Studienberechtigung“ ersetzt und die Wörter „gemäß § 9 Absatz 2 des 

Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ gestrichen. 

b) In den Absätzen 2 und 4 wird das Wort „Hochschulzugangsberechtigung“ 

jeweils durch das Wort „Studienberechtigung“ ersetzt. 



 

 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

(5) „ Die Dauer der Wartezeit wird auf 16 Halbjahre begrenzt.“ 

12. In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „übrigen Quoten“ durch die Wörter 

„Quoten gemäß § 4“ ersetzt. 

13. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Sind Zulassungen außerhalb der festgesetzten Zulassungszahl auszu-

sprechen, erfolgt die Vergabe nach dem Grad der Qualifikation gemäß § 10.“ 

14. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „bestimmt“ durch die Wörter „vorgeschlagen und 

von der Hochschulrektorenkonferenz bestellt“ ersetzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Halbsatz 1 das Wort „vorschlagen“ durch das Wort „benennen“ er-

setzt. 

bb) In Halbsatz 2 wird das Wort „vorgeschlagen“ durch das Wort „benannt“ 

ersetzt. 

15. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. „ die Inanspruchnahme und Durchführung der Serviceleistungen der 

Stiftung für Hochschulzulassung nach Artikel 4 des Staatsvertrags über 

die Hochschulzulassung,“. 

b) Nummer 8 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 8. 

16. § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 

Übergangsbestimmung 

Die Bestimmungen des § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 6 und Absatz 4, des 

§ 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 9 und des § 8 werden spätestens ab der 

Zulassung zu dem [einsetzen: Bezeichnung des vierten auf die Verkündung fol-

genden Semesters] berücksichtigt. Bis dahin finden diese Bestimmungen in der 

bis zum [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwick-



 

 

lung des Brandenburgischen Hochschulsystems] gültigen Fassung Anwen-

dung. Die Bestimmungen des § 3 Absatz 3, des § 9 Absatz 3 Satz 2 und des § 

11 Absatz 5 werden spätestens ab der Zulassung zu dem [einsetzen: Bezeich-

nung des vierten auf die Verkündung folgenden Semesters] berücksichtigt.“ 

Artikel 3 

Änderung der Hochschulprüfungsverordnung 

Dem § 6 der Hochschulprüfungsverordnung vom 4. März 2015 (GVBl. II Nr.12), die 

durch die Verordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl. II Nr. 58) geändert worden ist, wird 

folgender Absatz 7 angefügt: 

(7) „ Studierende sollen ein Hochschulstudium erfolgreich absolvieren können, ohne 

an Tierversuchen oder Tierverbrauch teilnehmen zu müssen. Auf begründeten An-

trag lässt der zuständige Prüfungsausschuss im Einzelfall zu, dass einzelne in einer 

Prüfungsordnung vorgeschriebene Studien- oder Prüfungsleistungen ohne Tierver-

suche und ohne Tierverbrauch erbracht werden, sofern sie in alternativer Form im 

Wesentlichen gleichwertig erbracht werden können.“ 

Artikel 4 

Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung 

Die Lehrverpflichtungsverordnung vom 13. Januar 2017 (GVBl. II Nr. 3), die durch 

die Verordnung vom 17. September 2020 (GVBl. II Nr. 87) geändert worden ist, wird 

wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 39“ durch die Angabe „§ 41“ ersetzt. 

2. Dem § 2 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Auch asynchrone Formate der Lehre können auf die Lehrverpflichtung angerech-

net werden.“ 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

(2) „ Für Qualifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofessoren 

nach § 49 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes beträgt die Regel-

lehrverpflichtung bezogen auf ein Vollzeitäquivalent 16 LVS. Besteht das 



 

 

Qualifizierungsziel in der Erreichung der besonderen Befähigung zu wis-

senschaftlicher Arbeit nach § 49 Absatz 2 des Brandenburgischen Hoch-

schulgesetzes, beträgt die Regellehrverpflichtung 8 LVS. Besteht das Qua-

lifizierungsziel in der Erreichung der pädagogischen Eignung kann eine Re-

duktion der Regellehrverpflichtung auf 12 LVS durch Vereinbarung zwi-

schen der Dekanin oder dem Dekan und der Qualifizierungsprofessorin o-

der dem Qualifizierungsprofessor erfolgen.“ 

4. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

„§ 7a 

Lehrverpflichtung der Akademischen Dozentinnen und Dozenten, Akade-

mischen Juniordozentinnen und Juniordozenten 

(1) Die Lehrverpflichtung von Akademischen Dozentinnen und Dozenten mit 

Schwerpunktsetzung in Wissenschaft und Forschung beträgt 8 bis 10 LVS. Die 

Lehrverpflichtung von Akademischen Dozentinnen und Dozenten mit Schwer-

punktsetzung in Wissenschaft und Lehre beträgt 12 bis 18 LVS.  

(2) Die Lehrverpflichtung von Akademischen Juniordozentinnen und Juniordo-

zenten mit Schwerpunktsetzung in Wissenschaft und Forschung beträgt 4 bis 6 

LVS. Die Lehrverpflichtung von Akademischen Juniordozentinnen und Juni-

ordozenten mit Schwerpunktsetzung in Wissenschaft und Lehre beträgt 9 bis 

12 LVS.“ 

Artikel 5 

Änderung der Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach § 38 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 

Die Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 38 des 

Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 6. April 2009 (GVBl. II S. 178), die 

durch die Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GVBl. II Nr. 3) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „§ 38 des Brandenburgischen Hochschul-

gesetzes“ durch die Wörter „§ 40 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ 

ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 werden in dem Satzteil vor Buchstabe a die Wörter „§ 27 des 

Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ durch die Wörter „§ 28 des Branden-

burgischen Hochschulgesetzes“ ersetzt. 



 

 

Artikel 6 

Änderung des Brandenburgischen Polizeihochschulgesetzes 

Das Brandenburgische Polizeihochschulgesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 35) 

wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 des Brandenburgischen Hoch-

schulgesetzes vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 20. September 2018 (GVBl. I Nr. 21 S. 2) geändert worden 

ist,“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 

vom [einfügen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] ,“ ersetzt. 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „eine qualifizierte“ durch die Wörter 

„die Qualität einer“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Der Nachweis der außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübten beruf-

lichen Praxis kann auch dadurch erfolgen, dass über einen Zeitraum von 

mindestens drei Jahren der überwiegende Teil der beruflichen Tätigkeit 

in Kooperation zwischen Hochschule und außerhochschulischer berufli-

cher Praxis erbracht wurde.“ 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe a“ durch die Angabe „Buch-

stabe b“ ersetzt. 

c) In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „§§ 43, 48 Absatz 2“ durch die Angabe 

„§§ 45, 51 Absatz 2“ ersetzt. 

Artikel 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bran-

denburgische Hochschulgesetz vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. I Nr. 26) geändert 

worden ist, außer Kraft. 

Potsdam, den [Datum der Ausfertigung] 

Die Präsidentin des Landtages Brandenburg 



 

 

Dr. Ulrike Liedtke 



  Bearbeitungsstand: 21.11.2023  8:49 Uhr 

 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird das Hochschulrecht des Landes Brandenburg 

weiterentwickelt.  

Das Artikelgesetz enthält aufgrund des Umfangs der vorgesehenen Änderungen in 

Artikel 1 eine Neufassung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes.  

Mit Artikel 1 werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Wissenschaft und For-

schung so weiterentwickelt, dass die Hochschulen unter Berücksichtigung gesell-

schaftlichen Wandels und neuen Herausforderungen ihre Aufgaben adäquat auf ho-

hem Niveau erfüllen können. Dazu gehört auch, die Hochschulen in die Lage zu 

versetzen, ihre Potentiale voll ausschöpfen zu können, um im Wettbewerb national 

und international konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu sieht das Gesetz Änderungen 

insbesondere in den folgenden Bereichen vor:  

Der Aufgabenkanon der Hochschulen wird ergänzt und an die aktuellen Herausfor-

derungen angepasst (insbes. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Tierschutz).  

Die hochschulinterne Mitbestimmung wird gestärkt (insbes. Mitgliederinitiative, Pro-

movierendenvertretung, studentische Vizepräsidentschaft).  

Den Fachhochschulen werden mit dem Promotionskolleg und der Qualifizierungs-

professur neue Instrumente zur Verfügung gestellt, die dem Ausbau der For-

schungsqualität und der Gewinnung professoralen Personals dienen.  

Der Akademische Mittelbau wird nachhaltig gestärkt: Daueraufgaben sollen grund-

sätzlich in unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ausgeübt werden, neue Per-

sonalkategorien mit eigenen Karrierewegen eröffnen aussichtsreiche Perspektiven 

jenseits der Professur. Auch im nichtwissenschaftlichen Bereich wird mit der neuen 

Personalkategorie im Wissenschaftsmanagement ein Karriereweg geregelt.  

Die bestehende Organisationsautonomie für die Hochschulen wird durch eine mo-

difizierte Erprobungsklausel flankiert.  

In der Weiterbildung erhalten die Hochschule zusätzliche Handlungsspielräume.  

Der Geschlechtergerechtigkeit, dem Schutz vor Diskriminierung und den Belangen 

der Barrierefreiheit wird Rechnung getragen.  

Der Landeshochschulrat unterstützt die Hochschulen mit erweiterten Beratungs-

kompetenzen.  

Erforderliche Anpassungen an die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung und ak-

tuelle Rechtsentwicklungen werden vollzogen.  



 

 

Außerdem besteht redaktioneller Anpassungsbedarf.  

Mit Artikel 2 wird das Brandenburgische Hochschulzulassungsgesetz geändert, um 

aktueller Rechtentwicklung und Rechtsprechung zu entsprechen.   

Mit der Änderung der Hochschulprüfungsverordnung (Artikel 3), der Änderung der 

Lehrverpflichtungsverordnung (Artikel 4) und der Änderung des Brandenburgischen 

Polizeihochschulgesetzes (Artikel 5) werden die dortigen Vorschriften an die vorge-

sehenen Änderungen im Brandenburgischen Hochschulgesetz angepasst. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Brandenburgisches Hochschulgesetz) 

Zu Paragraph 1 (Geltungsbereich) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen 

Absatz 1. Zum Zweck der geschlechtsneutralen Sprache wird der Begriff Studen-

tenwerke redaktionell in Studierendenwerke geändert. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen 

Absatz 2. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 2 (Hochschulen; Verordnungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Die Namens- und Typänderung der vormaligen Hochschule für Film und Fernsehen 

„Konrad Wolf“ wird nachvollzogen. Die Fachhochschulen können, die Bezeichnung 

„Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ verwenden, wie dies mittlerweile in 

den meisten Ländern der Fall ist, ohne dass sich dadurch die Typik der Hochschule 

ändert. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 3 

Der Absatz 3 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen Absatz 3. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Än-

derung der Paragraphenzahl des Gesetzes. 



 

 

Zu Paragraph 3 (Aufgaben) 

Zu Absatz 1 

Die ergänzenden Aussagen zur hochschulischen Aufgabe des Wissens- und Tech-

nologietransfers präzisieren diese im Sinne der Transferstrategie Brandenburg, 

ohne dadurch zusätzliche Aufgaben zu begründen. Entsprechendes gilt für die Un-

terstützung der Absolventinnen und Absolventen beim Übergang in das Berufsle-

ben, die schon bisher Anliegen der Hochschulen ist und sich in der Transferstrategie 

insbesondere in den Abschnitten „Fachkräftesicherung/Personaltransfer von Hoch-

schul-Absolventinnen und –Absolventen zur Bindung in die Region intensivieren“ 

sowie „Absolventinnen und Absolventen mit Unternehmen in der Region noch bes-

ser zusammenbringen“ wiederfindet. Über die Alumninetzwerke wird die Verbin-

dung zu Hochschule, Region und Land aufrechterhalten. Sowohl für die Absolven-

tinnen und Absolventen als auch Hochschulen ist damit Erfahrungsaustausch und 

–gewinn, möglicherweise auch die Option neuer Form der Zusammenarbeit verbun-

den. Als übergreifende Aufgabe tritt die Digitalisierung hinzu, wie sie für den Hoch-

schulbereich in der Digitalen Agenda des MWFK und der Gemeinsamen Digitalisie-

rungsagenda des MWFK und der brandenburgischen Hochschulen Konkretisierung 

erfährt. 

Zu Absatz 2 

Der neu eingefügte Absatz 2 passt das Hochschulgesetz an eine umsatzsteuer-

rechtliche Änderung an. Juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten grund-

sätzlich als Unternehmer, so dass ihre Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen. Le-

diglich wenn die Voraussetzungen des neu eigefügten § 2b Umsatzsteuergesetz 

erfüllt sind, geltend sie ausnahmsweise nicht als Unternehmer. § 3 Absatz 2 stellt in 

Verbindung mit Absatz 1 zum einen klar, dass die Hochschulen im Kooperationsbe-

reich der Verzahnung zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen und in Erfüllung eines gesetzlichen Auftrages als Teil der wissen-

schaftlichen Infrastruktur des Landes Brandenburg tätig werden und ihre Koopera-

tion im Innenverhältnis als Mittel der gemeinsamen und untereinander abgestimm-

ten Durchführung von Forschung und Lehre dient. Dieser wissenschaftliche Auftrag 

zur Kooperation kann einer wirtschaftlichen Veranlassung, jedenfalls bei For-

schungskooperationen im Gemeinwohlinteresse, entgegenstehen. Denn eine wirt-

schaftliche Tätigkeit, die auf Dauer mit hohem Kostenaufwand erzeugtes Wissen 

der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung stellt, ist nicht vorstellbar. 

Zum anderen ergänzt die gesetzliche Tätigkeitszuweisung in Absatz 2 die in Absatz 

1 und § 37 Absatz 2 normierten Aufgaben. Es wird klargestellt, dass die Hochschu-

len auf Grundlage öffentlich-rechtlicher Sonderregelungen tätig werden, weil im Re-

gelfall öffentlich-rechtliche Verträge oder Verwaltungsvereinbarungen geschlossen 

werden, die unbefristet oder für mindestens fünf Jahre geschlossen werden. Eine 

kürzere Dauer ist möglich, wenn dies nach der Art der Tätigkeit üblich ist. 



 

 

Darüber hinaus wird klargestellt, dass die Zusammenarbeit durch gemeinsame spe-

zifische öffentliche Interessen bestimmt wird. 

Zu Absatz 3 

In Übereinstimmung mit der in Artikel 28 und 31 Absatz 2 der Verfassung des Lan-

des Brandenburg hervorgehobenen Verantwortung für Natur und Umwelt betont der 

neue Absatz 3 die aktive Rolle und Bedeutung der Hochschulen bei der Verwirkli-

chung dieser Werte und stellt dabei namentlich den Grundsatz der Nachhaltigkeit 

heraus, der in der Verantwortung der Hochschulen Leitprinzip auch für Wissen-

schaft und Forschung sein muss. Die Wissenschaftsfreiheit (Artikel 5 Absatz 3 

Grundgesetz, Artikel 31 Absatz 1 Verfassung des Landes Brandenburg) bleibt un-

berührt. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen durch die neuen Absätze 2 und 3. Der Absatz 4 ent-

spricht, mit einer geringfügigen Erweiterung, dem bisherigen Absatz 2. Im Hinblick 

auf die Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers als zentrale Aufgabe der 

Hochschule neben Forschung und Lehre der Transfer als notwendiger Bestandteil 

der Struktur- und Entwicklungspläne aufgenommen worden. 

Zu Absatz 5 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen. Der Absatz 5 entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 6 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen sowie um eine inhaltliche Änderung. Der Absatz 6 ent-

spricht dem bisherigen Absatz 4. Zudem wird der Familienbegriff bezogen auf Hoch-

schulmitglieder mit Kindern äquivalent zum weiten Familienbegriff des Gesetzes 

über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG) und des Gesetzes 

zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) erweitert. Die Änderung dient der Klar-

stellung im Sinne eines weiten Familienverständnisses. 

Zu Absatz 7 

Zur Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Lehr-, Lern-, Forschungs- und Ar-

beitsumfeldes sind die Hochschulen verpflichtet, Regelungen zum Schutz vor sexu-

eller Belästigung und sexualisierter Gewalt zu treffen, die auch Maßnahmen bei 

Verstößen gegen diese Regelungen umfassen müssen. Damit wird insbesondere 

dem Schutz Studierender gedient, die nicht unter den Schutz des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes fallen. 



 

 

Zu Absatz 8 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen durch die neuen Absätze 2, 3 und 7. Der Absatz 8 ent-

spricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Absatz 9 

Die Neuregelung trägt dem in Artikel 20a Grundgesetz verankerten Tierschutzprin-

zip in Abwägung mit der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre (Art. 5 

Abs. 3 GG) und der Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) namentlich Studierender 

Rechnung und folgt damit der Mehrzahl der Landeshochschulgesetze, die inzwi-

schen in unterschiedlicher Ausprägung Bestimmungen zum Tierschutz vorsehen. 

Den Hochschulen stehen im Wesentlichen gleichwertige Verfahren oder Lehrme-

thoden und -materialien, die zum Verzicht auf Tierversuche und Tierverbrauch ver-

pflichten, nicht nur dann zur Verfügung, wenn sie an der Hochschule bereits vor-

handen sind, sondern auch dann, wenn sie für die Hochschule erreichbar sind bzw. 

von ihr erworben werden können.  

Zu Absatz 10 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen. Der Absatz 10 entspricht dem bisherigen Absatz 6. 

Zu Absatz 11 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen. Der Absatz 11 entspricht dem bisherigen Absatz 7. Zu-

dem erfolgt die Änderung des Begriffes „Frauen- und Familienförderung“ zu „Frau-

enförderung und Familiengerechtigkeit“. 

Zu Absatz 12 

Der Aufgabenkanon wird auf Vorschlag aus den Hochschulen ergänzt um eine Re-

gelung zur Förderung von Ausgründungen durch die Hochschulen durch eine be-

fristete Bereitstellung von Räumen und Laboren, IT-Infrastruktur sowie Zugangs-

möglichkeiten zu Hochschulbibliotheken, wie sie zum Beispiel auch die Landes-

hochschulgesetze von Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kennen. 

Bei diesen Förderungen ist durch die Hochschulen die Einhaltung des EU-Beihilfe-

rechts sicherzustellen. Aus staatlichen Mitteln finanzierte Förderungen zur Existenz-

gründung können die Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe im Sinne des Artikel 107 

Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufweisen. 

Nach der Verordnung Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über 

die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen werden die dort genannten Bagatell-

beihilfen allerdings als nicht tatbestandlich im Sinne des Artikel 107 Absatz 1 des 



 

 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angesehen. Zentrale Vo-

raussetzung ist dabei, dass der maximal zulässige Beihilfenhöchstbetrag von ins-

gesamt 200.000 Euro, jeweils über drei aufeinanderfolgende Steuerjahre kumuliert 

betrachtet, nicht überschritten wird. Die Dokumentations- und Aufbewahrungspflich-

ten nach der genannten Verordnung sind von den Hochschulen einzuhalten. Die 

Förderung erfolgt auf der Basis einer vorher abzuschließenden schriftlichen Verein-

barung mit der Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule. Diese Einbin-

dung soll verhindern, dass die Ressourcen der Hochschule für private Erwerbszwe-

cke in Anspruch genommen werden, ohne die notwendige Einwilligung der Hoch-

schule eingeholt zu haben. Für Absolventinnen und Absolventen und ehemalige 

Beschäftigte wird der Zeitraum, innerhalb dessen eine Förderung erfolgen kann, auf 

fünf Jahre ab dem Datum des letzten Abschlusszeugnisses bzw. ab Ende des Be-

schäftigungsverhältnisses beschränkt. Eine Förderung durch die Hochschule ist nur 

angezeigt, solange eine gewisse Bindung zur Hochschule aufgrund einer zeitlichen 

Nähe zur Mitgliedschaft an der Hochschule besteht. 

Zu Absatz 13 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der Ab-

satzzahl des Paragraphen. Der Absatz 13 entspricht dem bisherigen Absatz 8. 

Zu Paragraph 4 (Freiheit von Lehre, Forschung und Studium in Wissenschaft 

und Kunst; wissenschaftliche Redlichkeit) 

Die Vorschrift ist gegenüber der bisherigen Regelung des § 4 unverändert. 

Zu Paragraph 5 (Rechtsstellung; Aufsicht) 

Die Absätze 1 und 2 sowie 4, 6 und 7 sind gegenüber der bisherigen Regelung 

unverändert. 

Zu Absatz 3 

Als Ausfluss der Haushalts- und Finanzverwaltung ist die Verwaltung der von den 

Hochschulen genutzten Landesliegenschaften einschließlich der Bauangelegenhei-

ten staatliche Angelegenheit. Die ausdrückliche Nennung im Absatz 3 dient der 

Klarstellung. 

Zu Absatz 5 

Der Absatz bleibt im Wesentlichen unverändert. Klarstellend wird ergänzt, dass 

auch elektronische Berichte (z. B. per E-Mail) angefordert werden können. 

Zu Paragraph 6 (Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen) 

Die Absätze 1 bis 4 sind gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 5 



 

 

Absatz 5 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen 

Absatz 5. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung 

der Gesetzesverweisungen. 

Zu Paragraph 7 (Gleichstellung) 

Zu Absatz 1 

Im Sinne eines sich fortentwickelnden Begriffs der Geschlechtergerechtigkeit hebt 

die Neuformulierung die Verengung auf Frauen und Männer auf und erfasst nun-

mehr insbesondere auch Trans*- und Inter- sowie nicht binär verortete Personen. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz 2 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen 

Absatz 3. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung 

der Gesetzesverweisungen. 

Zu Absatz 4 

Der Absatz 4 ist gegenüber der bisherigen Regelung inhaltlich unverändert, es er-

folgt lediglich eine redaktionelle Änderung. 

Zu Absatz 5 

Siehe Erläuterungen zu den Absätzen 1 und 6. 

Zu Absatz 6 

Das Ziel geschlechtergerechter Sprache ist es, alle Menschen auf respektvolle Art 

und Weise anzusprechen und sichtbar zu machen. Insbesondere auch Menschen, 

deren geschlechtliche Identität nicht dauerhaft einem der beiden Geschlechter zu-

geordnet werden kann. Die Neufassung behebt die Vernachlässigung, dass Men-

schen, deren geschlechtliche Identität nicht dauerhaft dem weiblichen oder männli-

chen Geschlecht zugeordnet werden kann, bisher in der Regelung zur sprachlichen 

Gleichbehandlung keine Berücksichtigung fanden. Mit der Neufassung wird ent-

sprechend die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht und geschlechtlicher Identität nachvollzogen (vgl. BVerfG, Be-

schl. v. 10. Oktober 2017 – 1 BvR 2019/16). 

Zu Absatz 7 

Der Absatz 7 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Paragraph 8 (Theologische Ausbildung an staatlichen Hochschulen) 



 

 

Die Vorschrift entspricht, bis auf eine redaktionelle Korrektur, dem bisherigen § 8. 

Zu Absatz 1 

Der Absatz 1 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz 2 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 3 

Der Absatz 3 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 4 

Der Absatz 4 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Absatz 5 

Der Absatz 5 enthält eine redaktionelle Korrektur, bleibt inhaltlich aber unverändert. 

Zu Absatz 6 

Der Absatz 6 ist gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. 

Zu Paragraph 9 (Maßnahmen zur Bewältigung einer Notlage; Verordnungser-

mächtigung) 

Die Vorschrift entspricht mit geringfügigen Änderungen und redaktionellen Abwei-

chungen dem bisherigen § 8a.  

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift lässt für gesetzlich definierte Notlagen in gesetzlich abschließend ge-

regelten Fällen für einen gesetzlich bestimmten begrenzten Zeitraum unter Einbe-

ziehung des zuständigen Ausschusses des Landtages und korrespondierenden Be-

richtspflichten Maßnahmen zur Bewältigung einer Notlage zu. Der Zusatz, dass 

diese zur Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Zwecke erforderlich sein müs-

sen, begrenzt den Anwendungsbereich. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz 2 ist gegenüber der bisherigen Regelung des § 8a Absatz 2 unverändert. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der der 

Paragraphenzahl des Gesetzes. 



 

 

Zu Absatz 4 

Durch die Streichung des Worts „insbesondere“ wird Bedenken begegnet, der Not-

lagenbegriff sei einer Auslegung zugänglich, die der Zweckbestimmung des Geset-

zes zuwiderlaufen könnte. Zugleich wird der Anwendungsbereich dahingehend kon-

kretisiert, dass eine Notlage auch bei einem vollständigen oder zwar nicht vollstän-

digen, aber weitreichenden Ausfall der IT-Infrastruktur einer Hochschule, z.B. in-

folge eines Cyberangriffs vorliegt. 

Zu Paragraph 10 (Hochschulzugangsberechtigung; Verordnungsermächti-

gung) 

Die Vorschrift beruht auf dem bisherigen § 9.  

Zu Absatz 1 

Die Ergänzung des Satzes 5 stellt klar, dass auch Absolventinnen und Absolventen 

eines Studienkollegs zugangsberechtigt sind. Nach der Studienkollegverordnung le-

gen sie eine Feststellungsprüfung ab, die aber der bisherige § 9 nicht explizit als 

Zugangsvoraussetzung berücksichtigte. 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen bzgl. der Aktualisierung der Ge-

setzesverweise. Zudem regelt der neu angefügte Satz 4 die Zugangsvoraussetzun-

gen zu einem weiterbildenden Bachelorstudiengang und geht dabei typischerweise 

von berufsbegleitenden Studienangeboten aus, die an eine vorhandene Berufsaus-

bildung anknüpfen und auf dieser aufbauen oder sie vertiefen und erweitern. 

Zu Absatz 3 

Die einleitende Formulierung wird redaktionell dem Absatz 2 angepasst, ohne dass 

sich hinsichtlich des Regelungsgehalts Änderungen ergeben. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen 

§ 9 Absatz 4. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Ände-

rung der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 9 Absatz 5. Neben einer 

redaktionellen Folgeänderung bzgl. der Änderung der Gesetzesverweisungen so-

wie bzgl. der Paragraphenzahl des Gesetzes wird die Zugangsvoraussetzung für 

weiterbildende Masterstudiengänge an § 5 Absatz 1 Satz 3 Studienakkreditierungs-

verordnung angepasst: Weiterbildende Masterstudiengänge setzen eine qualifi-

zierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. 



 

 

Die Erfahrung ist qualifiziert, wenn sie für das Qualifikationsziel des Studiengangs 

einschlägig ist. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 entspricht, mit geringfügiger redaktioneller Änderung, dem bisherigen § 9 

Absatz 6. Zur rechtlich eindeutigen Trennung von Hochschulzugang und Hoch-

schulzulassung erfolgt eine redaktionelle Änderung. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen 

§ 9 Absatz 7. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Ände-

rung der der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 8 

Die Änderung gleicht die Einschreibung der Collegestudierenden an die Einschrei-

bung der Juniorstudierenden an. 

Zu Paragraph 11 (Studienkolleg; Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 10. 

Zu Paragraph 12 (Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung von 

Zulassungszahlen; Verordnungsermächtigungen) 

Die Vorschrift entspricht mit geringfügigen redaktionellen Korrekturen in der Über-

schrift und in Absatz 2 dem bisherigen § 11. In der Überschrift wurde dem Umstand 

Rechnung getragen, dass die Vorschrift zwei Verordnungsermächtigungen enthält. 

In Absatz 2 Satz 2 wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit eine geringfügige 

redaktionelle Korrektur vorgenommen. Inhaltliche Auswirkungen ergeben sich aus 

den Änderung nicht. 

Zu Paragraph 13 (Zentrale Vergabe von Studienplätzen; örtliche Zulassungs-

beschränkungen; Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 12. 

Zu Paragraph 14 (Zulassungshindernisse) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 13. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Paragra-

phenzahl des Gesetzes. Zudem wurde der Wortlaut der Nummer 3 redaktionell ge-

ändert. 

Zu Paragraph 15 (Immatrikulation und Exmatrikulation; Verordnungsermäch-

tigung) 



 

 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 14 und enthält sowohl redaktionelle Än-

derungen, als auch inhaltliche Änderungen und Ergänzungen. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht mit geringfügiger redaktioneller Abweichung und einer in-

haltlichen Änderung dem bisherigen § 14 Absatz 1. Es handelt sich um eine redak-

tionelle Folgeänderung bzgl. der Paragraphenzahl des Gesetzes. Zudem kann in 

Masterstudiengängen auf den Nachweis gemäß dem bisherigen Satz 6 hinsichtlich 

der Erbringung bzw. Vorlage noch fehlender Studienleistungen verzichtet werden. 

In diesen Fällen genügt die Regelung des § 10 Absatz 2 Satz 6 (Zugang trotz Feh-

lens einzelner Prüfungsleistungen, wenn Bachelorabschluss zu Beginn des Master-

studienganges erwartet wird) i.V.m. der vorläufigen Immatrikulation. 

Zu Absatz 2 

In Satz 5 werden jeweils die Wörter „ausländische“ gestrichen. Denn wenn die Ko-

operationsverträge im Einzelfall eine Gebührenbefreiung unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit der Studierenden vorsehen, besteht keine Notwendigkeit zur 

Ungleichbehandlung ausländischer und deutscher Studierender. 

Die Änderung von Satz 7 harmonisiert die Rechtslage mit dem Berliner Hochschul-

gesetz und betrifft nunmehr nicht mehr ausschließlich die Gebühr nach Satz 1, son-

dern zudem die Beiträge nach § 17 Absatz 4 und § 90 Absatz 1 Nummer 3. Finan-

zielle Doppelbelastungen für die betreffenden Studierenden werden damit ausge-

schlossen und Schwellen für die Inanspruchnahme von länderübergreifenden 

Hochschulangeboten weiter abgebaut. 

Zudem erfolgen redaktionelle Folgeänderungen bzgl. der Änderung der Gesetzes-

verweisungen. 

Zu Absatz 3 

In Nummer 4 wird das Wort „ausbildungsintegrierten“ gestrichen, da der Nachweis 

eines Ausbildungs- oder Studienvertrags auch in anderen Varianten des dualen Stu-

diums konstitutiv sein kann. 

Die Ergänzung um Nummer 6 dient als Auffangvorschrift zur Berücksichtigung von 

anderen gesetzlichen Gründen, die einer Immatrikulation entgegenstehen können, 

insbesondere § 254 Satz 3 SGB V. 

Zudem erfolgen redaktionelle Folgeänderungen bzgl. der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz § 14 Absatz 4. 



 

 

Zu Absatz 5 

Folgeänderung aus der Streichung in Absatz 3 Nummer 4. Zudem wird in Nummer 

5 die Frist zur Schließung eines neuen Ausbildungs- oder Studienvertrags von acht 

auf zwölf Wochen verlängert. Ebenfalls ist fortan vorgesehen, dass diese Frist auf 

Antrag der oder des Studierenden um einen Monat verlängert wird, wenn sie oder 

er die vorzeitige Beendigung nachweislich nicht zu vertreten hat. 

Zudem erfolgen redaktionelle Folgeänderungen bzgl. der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht mit rein redaktionellen Anpassungen dem bisherigen Ab-

satz § 14 Absatz 6. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift wird dahingehend ergänzt, dass die Aufforderung und Androhung der 

Exmatrikulation auch durch elektronischen Schriftformersatz erfolgen kann. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz § 14 Absatz 8. 

Zu Absatz 9 

Dieser neue Absatz schließt die Regelungslücke für den Gasthörerinnen- und Gast-

hörerstatus, wofür es bisher an einer gesetzlichen Regelung mangelte. 

Zu Absatz 10 

Mit der neuen Regelung in Absatz 10 werden sogenannte „Microcredentials“ ermög-

licht, die zum Beispiel im Rahmen von Hochschulpartnerschaften Studierenden an 

den Partnerhochschulen niederschwellig die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ge-

statten und dem Erfahrungsaustausch und individuellen Kompetenzgewinn in ei-

nem kompakten Format dienen können. 

Zu Absatz 11 

Der bisherige Absatz 9, nunmehr Absatz 11 wird ergänzt um die Datenverarbeitung 

zum Zweck der Absolventenbefragung. Systematische Absolventenbefragungen zu 

den Erfahrungen während des Studiums, der Berufseintrittsphase und der berufli-

chen Entwicklung sind ein wichtiger Baustein für ein effektives Qualitätsmanage-

ment (akademisches Controlling) der Hochschulen. Um zugleich das Schutzinte-

resse der Absolventinnen und Absolventen bzgl. des Grundrechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung hinreichend zu wahren, wird in Satz 3 eine Widerspruchs-

möglichkeit eingeführt. 



 

 

Das Wort „Promotionsstudierende“ wird durch das Wort „Promovierende“ ersetzt, 

um klarzustellen, dass sämtliche Promovierende als Gruppe erfasst sind. 

Zudem wird nunmehr klargestellt, dass die Hochschulen auch zur Verarbeitung von 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikel 9 Absatz 1 

Datenschutz-Grundverordnung befugt sind, soweit deren Verarbeitung im Einzelfall 

erforderlich ist. Das betrifft insbesondere die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

im Rahmen der Entscheidung über die Zulässigkeit von Prüfungsrücktritten, der Ge-

währung von Nachteilsausgleichen oder Ähnlichem. 

Für den Erlass einer Verordnung nach Satz 2 besteht zum Teil kein Bedarf mehr, 

weil die Daten für die Zwecke der Hochschulstatistik bereits im Hochschulstatistik-

gesetz des Bundes benannt werden. Hieran wird die Ermächtigungsgrundlage an-

gepasst. 

Mit Satz 4 wird eine spezialgesetzliche Rechtsgrundlage zur Übermittlung perso-

nenbezogener Daten durch die Hochschulen an andere öffentliche Stellen aufge-

nommen. 

Zu Paragraph 16 (Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen sowie einer 

inhaltlichen Ergänzung des Absatzes 1, dem bisherigen § 15. 

Zu Absatz 1 

Es wird ein neuer Ordnungstatbestand ergänzt, der die Fälle erfasst, in denen Ge-

waltanwendung gegen ein anderes Hochschulmitglied oder einen anderen Hoch-

schulangehörigen im Rahmen des Hochschulbetriebs oder auf dem Hochschulge-

lände die individuelle Unversehrtheit oder Sphäre der oder des Betroffenen und da-

mit auch das Prinzip des gewaltfreien Umgangs miteinander an der Hochschule 

verletzt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Paragraph 17 (Studierendenschaft) 



 

 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen sowie eini-

gen inhaltlichen Ergänzungen, dem bisherigen § 16. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit einer geringfügigen inhaltlichen Ergänzung, dem bis-

herigen Absatz 1. Es handelt sich um eine neue zusätzliche Aufgabenstellung der 

Studierendenschaft in der neuen Nummer 9. Der Aufgabenkatalog der Studieren-

denschaft wird um den Schutz ihrer Mitglieder vor Diskriminierung erweitert. Der 

Begriff der Diskriminierung wird in § 77 Absatz 1 legaldefiniert. Die Studierenden-

schaft hat bei der Aufgabenwahrnehmung die vorrangigen Kompetenzen der oder 

des Beauftragten für Antidiskriminierung nach § 77 zu beachten und wirkt, wenn sie 

oder er einschlägig zum Schutz Studierender tätig wird, lediglich mit. 

Zu Absatz 2 

Es wird ein unentgeltlicher Anspruch der Studierendenschaft gegenüber der Hoch-

schule auf angemessene Verwaltungsräume eingeführt, um die sachgerechte Auf-

gabenwahrnehmung der Studierendenschaft und ihrer Organe zu unterstützen. Zu-

dem erfolgen redaktionelle Folgeänderungen bzgl. der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht, mit rein redaktionellen Änderungen, dem bisherigen Ab-

satz 6. Zur Vermeidung sprachlicher Geschlechterdiskriminierung wird der Begriff 

„Sprecherrat“ durch den Begriff „Rat der Sprecherinnen und Sprecher“ ersetzt. 

Zu Absatz 7 

Der neue Absatz stärkt die Mitwirkung der Studierendenschaften als in der Regel 

größter Mitgliedergruppe der Hochschule. Für den Fall, dass ein Präsidium oder ein 

vergleichbares, gewähltes Gremium zur Unterstützung der Präsidentschaft besteht, 

schlägt die Präsidentin oder der Präsident ein Mitglied der Studierendenschaft zur 

Wahl in das Leitungsgremium vor. Die Regelung greift damit positive Erfahrungen 

an Landeshochschulen mit studentischen Vizepräsidentinnen oder -präsidenten 



 

 

auf. Das Nähere zur Wahl und zum Zuständigkeitsbereich der studentischen Ver-

treterin oder des studentischen Vertreters im Leitungsgremium regelt die jeweilige 

Grundordnung der Hochschule. 

Zu Paragraph 18 (Ziel des Studiums; Studienform) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen Änderungen, dem bisherigen § 17. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Hochschulen sind verantwortlich, akademische Fachkräfte in einer zunehmend 

digitalisierten Welt und für eine zunehmend akademisierte Welt auszubilden. Dabei 

handelt es sich um eine Daueraufgabe, die angesichts der schnellen Entwicklung 

der Digitalisierung permanenter Überprüfung und Aktualisierung bedarf. 

Zu Paragraph 19 (Studiengänge) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen Änderungen, dem bisherigen § 18. 

Zu Absatz 1 

Die Änderung erfolgt, da insbesondere in dualen Studiengängen teilweise mehr als 

eine Praxisphase vorgesehen ist. 

Zu Absatz 2 

Die Streichung des Worts „erster“ erfolgt, da sich die Regelung nicht auf den ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss beschränkt, siehe Absatz 3. 

Zudem wird Satz 2 geändert, da relevante Praxisphasen nicht notwendig auf eine 

Semesterabgrenzung festgelegt sind. 

Zu Absatz 3 

Die Namensänderung erfolgt entsprechend der Namensänderung in § 2. 

Zu Absatz 4 

Das Teilzeitstudium ist ein wichtiger Bestandteil zur Verwirklichung der Quer-

schnittsaufgabe „Familienförderung“ sowie zur Inklusionsförderung. Die Änderung 

trägt in Übereinstimmung mit der Hochschulgesetzgebung in anderen Ländern der 

weiter wachsenden Bedeutung von Sorgetätigkeiten und beruflichen Verpflichtun-

gen der Studierenden Rechnung. Das Ermessen der Hochschulen, Vollzeitstudien-

gänge so zu organisieren und einzurichten, dass diese bei Bedarf auch in Teilzeit 



 

 

studierbar sind, wird in ein intendiertes Ermessen gewandelt, so dass die Hoch-

schulen nur unter besonderen und zu begründenden Umständen davon absehen 

können. Zudem bedarf es fortan nicht mehr des Vorliegens persönlicher Gründe, 

möchten Studierende von der Möglichkeit Gebrauch machen. Die Studierenden 

müssen den Grund für ihren Antrag (z. B. chronische Erkrankung) damit nicht mehr 

offenlegen. Für die Hochschulen entfällt in der Folge wiederum der mit der Prüfung 

der persönlichen Gründe zuvor verbundene Verwaltungsaufwand. Zur Qualitätssi-

cherung der Studienausbildung sind von dem intendierten Ermessen nur Studien-

gänge ausgenommen, die im Einzelfall aufgrund ihrer Anforderungen objektiv nicht 

in Teilzeit studiert werden können. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5 mit der Maßgabe, dass es keiner 

Genehmigung für die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Studiengängen 

mehr bedarf, sondern künftig deren Anzeige sechs Monate vor ihrem Wirksamwer-

den ausreicht. Die Anzeigepflicht gilt zudem nicht für alle, sondern nur für wesentli-

che Änderungen eines Studiengangs. Die für Hochschulen zuständige oberste Lan-

desbehörde kann der beabsichtigten Maßnahme insbesondere aus hochschul- oder 

wissenschaftspolitischen Gründen innerhalb von drei Monaten widersprechen oder 

hierfür Maßgaben erteilen. Damit wird der Verwaltungsaufwand sowohl für die 

Hochschulen als auch für die für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-

hörde reduziert, ohne dass das berechtigte Interesse der obersten Landesbehörde 

am Monitoring des Studienangebots zur Wahrung der staatlichen Zielsetzungen der 

Hochschulentwicklung wesentlich beeinträchtigt wird. 

Zu Absatz 6 

Die Konnexität künstlerischer Studiengänge „an Kunsthochschulen“ wird gestri-

chen, da keine Differenzierung gegenüber anderen Hochschultypen geboten ist. Zu-

dem wird darauf hingewiesen, dass Akkreditierung und Reakkreditierung nach dem 

Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 20. Juni 2017 erfolgen sollen. Im Übrigen 

erfolgt eine redaktionelle Anpassung an die Änderung des Absatzes 5. 

Zu Paragraph 20 (Studienordnungen) 

Die Vorschrift entspricht bzgl. der Absätze 1 und 2, mit geringfügigen redaktionellen 

Änderungen, dem bisherigen § 19. 

Zu Absatz 1  

Die Vorschrift entspricht mit geringfügiger redaktioneller Abweichung dem bisheri-

gen Absatz 1. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Para-

graphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung des bisherigen § 19 Absatz 3 entfällt. Die Anzeigepflicht von Satzun-

gen, die den Zugang- und die Zulassung zu Masterstudiengängen regeln (sowohl 

Studien- als auch Zugangs- und Zulassungsordnungen) resultiert aus der Umset-

zung der Bologna-Studienstrukturreform und den damit seinerzeit verbundenen Be-

fürchtungen von Diplom- und ersten Bachelorstudierenden, dass ihnen mit der Um-

stellung der Studiengänge nach dem Bachelorabschluss der Zugang zu einem Mas-

terstudium auf Grund besonderer fachspezifischer Zugangsvoraussetzungen ver-

wehrt oder erschwert werden könnte. Zwischenzeitlich ist die Studienstrukturreform 

hinsichtlich der Umstellung der Studiengänge weitgehend abgeschlossen. Ein nen-

nenswerter Anstieg von Klageverfahren wegen Nichtzulassung zu Masterstudien-

gängen auf Grund fachspezifischer Zugangsvoraussetzungen ist an den Hochschu-

len nicht zu verzeichnen. Die bislang geltende Anzeigepflicht ist entbehrlich gewor-

den. 

Zu Paragraph 21 (Studienberatung) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen sowie einer 

inhaltlichen Folgeänderung, dem bisherigen § 20. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderung des § 41. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Änderung der der 

Paragraphenzahl des Gesetzes sowie um eine inhaltliche Ergänzung der Regelung. 

Akademische Beschäftigte verfügen über eine hinreichende Kompetenz, um neben 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern die verpflichtende Studienfachbera-

tung zielführend wahrzunehmen. 

Zu Paragraph 22 (Prüfungen) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen sowie einer 

inhaltlichen Änderung, dem bisherigen § 21. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 



 

 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen Absatz 3. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Än-

derung der der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 6. 

Zu Paragraph 23 (Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen; Verord-

nungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Folgeänderungen bzgl. 

der Paragraphenzahl des Gesetzes und bzgl. der Änderung der Gesetzesverwei-

sungen, dem bisherigen § 22 Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionelle Folgeänderung bzgl. der 

Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Empfehlung des Wissenschaftsrates für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von 

Studium und Lehre vom 29. April 2022 – Drs. 9699-22 – aufgreifend, eröffnet der 

dem Absatz 4 angefügte Satz die Option, in der Hochschulprüfungsverordnung 

neue Prüfungsformate zur Erprobung an einzelnen Hochschulen, ggf. auch auf de-

ren Antrag, oder hochschulübergreifend einzuführen, um durch die Gestaltung von 

Prüfungen über eine Wissensprüfung hinaus auch zur Beurteilung wissenschafts-

basierter Handlungsfähigkeit in komplexen Kontexten zu gelangen. 



 

 

Zu Absatz 5 

Hochschulprüfungen können auch in digitaler Form durchgeführt werden. Insbeson-

dere die Erfahrungen aus der Coronavirus-Pandemie haben sowohl die Anwen-

dungsbereiche dafür aufgezeigt, als auch die Praktikabilität und Sicherheit der Ver-

fahren unter Beweis gestellt. Die digitale Form der Prüfungen stellt dabei lediglich 

eine Alternative dar, welche den Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten 

zur klassischen Präsenzprüfung zur Verfügung gestellt werden kann, diese jedoch 

in keinem Fall ersetzen. Die Wahl einer Prüfung in digitaler Form ist unbedingt frei-

willig. Mit Satz 2 der Regelung werden Bereiche vorgegeben, in denen die Prüfungs-

ordnungen zwingend Regelungen für den Bereich der digitalen Prüfung treffen müs-

sen, so diese denn vorgesehen werden. 

Zu Paragraph 24 (Rahmenordnungen für Studium, Prüfungen, Zugang und Zu-

lassung) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen sowie inhaltlichen Ände-

rungen, dem bisherigen § 23. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. Nummer 14 wird um die Ände-

rung des § 23 Absatz 5 erweitert. Zudem erfolgen redaktionelle Folgeänderung bzgl. 

der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 2 

Der ursprüngliche Satz 3 wurde gestrichen, da dessen Regelung obsolet geworden 

ist. Zudem wurde festgelegt, unter welchen Bedingungen die Genehmigung der für 

die Hochschulen obersten Landesbehörde als erteilt gilt und damit die Vorausset-

zungen zum Eintritt einer Genehmigungsfiktion (§ 42a VwVfG) geschaffen. 

Zu Paragraph 25 (Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer redaktionellen und einer geringfügigen inhaltli-

chen Änderung, dem bisherigen § 24. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht mit einer redaktionellen Änderung dem bisherigen Absatz 

1. Der Klammerzusatz nunmehr am Ende der Vorschrift aufgeführt, um den Gegen-

stand der Legaldefinition zu verdeutlichen. Inhaltliche Auswirkungen ergeben sich 

daraus nicht. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 



 

 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Unter Berücksichtigung des KMK-Beschlusses vom 15.10.2004 zur Einordnung der 

Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien in die konsekutive Studienstruktur 

wird die Vorschrift zur Anerkennung von Leistungen klarstellend ergänzt. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Paragraph 26 (Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 25, wobei diverse Änderungen und Er-

weiterungen vorgenommen wurden. 

Zu Absatz 1 

Die Ergänzungen stellen klar, dass Angebote der hochschulischen Weiterbildung 

auch die künstlerische Weiterbildung umfassen und grundsätzlich auch auf privat-

rechtlicher Grundlage durchgeführt werden können. Letzteres gilt nicht in den Fällen 

des § 5 Absatz 4 Satz 3. 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung regelt, dass Angebote der hochschulischen Weiterbildung sich auf 

Studiengänge und andere Formate, zum Beispiel aus geeigneten einzelnen Modu-

leinheiten von Studiengängen, erstrecken können und welche Abschlüsse erreicht 

werden können. Die Zugangsvoraussetzungen zu Weiterbildungsstudiengängen er-

geben sich aus § 10. Die Empfehlung des Wissenschaftsrats, zum Abschluss von 

Zertifikatskursen Hochschulprüfungen vorzusehen und bei bestandener Prüfung 

ECTS-Punkte zu vergeben, wird aufgegriffen, vgl. WR, Empfehlung zu hochschuli-

scher Weiterbildung, als Teil des lebenslangen Lernens, S. 75, Drs. 7515-19. 

Zu Absatz 3 

Als spezielle Fortschreibung der Regelung des § 12 Absatz 4 bleibt wissenschaftli-

ches Personal, das ausschließlich aus Weiterbildungsentgelten finanziert wird, bei 

der Berechnung der Aufnahmekapazität für die grundständigen Studiengänge un-

beachtlich. 

Zu Absatz 4 



 

 

Die Änderung trägt in Übereinstimmung mit der Hochschulgesetzgebung in anderen 

Ländern der weiter wachsenden Bedeutung der wissenschaftlichen und künstleri-

schen Weiterbildung und dabei auch der Zusammenarbeit der Hochschulen mit au-

ßerhochschulischen Einrichtungen Rechnung. Kooperationsverträge mit außer-

hochschulischen Einrichtungen sind der zuständigen obersten Landesbehörde vor 

Aufnahme der Kooperation anzuzeigen. Dies schließt nach Sinn und Zweck der Be-

stimmung die Notwendigkeit ein, auch Änderungen des Kooperationsvertrages vor 

Vollzug entsprechend anzuzeigen. Den Leistungen der Hochschule im Rahmen ei-

ner Kooperation in der Weiterbildung muss rechtsformabhängig ein entsprechender 

Gewinnanteil oder ein entsprechendes Entgelt gegenüberstehen. Durch den letzten 

Halbsatz des Satz 3 wird sichergestellt, dass Unternehmen in einer Rechtsform des 

privaten Rechts, die der Gemeinnützigkeit verpflichtet sind (gGmbH) keine Gewinn-

ausschüttung betreiben müssen und somit nicht ihre steuerliche Privilegierung ge-

fährden. 

Zu Paragraph 27 (Lehrangebot) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer geringfügigen redaktionellen sowie einer inhaltli-

chen Änderung, dem bisherigen § 26. 

Zu Absatz 1  

Die brandenburgischen Hochschulen bereiten nach der zwischen der Brandenbur-

gischen Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und –präsidenten und dem 

MWFK vereinbarten Digitalisierungsagenda ihre Studierenden bestmöglich auf die 

digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt vor. Durch den verantwortungsvollen und re-

flektieren Einsatz digitaler Lehr- und Lernszenarien vermitteln die Hochschulen die 

dafür benötigten digitalen Kompetenzen in fachbezogenen wie auch fachübergrei-

fenden Curricula. Sie fördern damit „Digital Literacy“ als Kulturtechnik sowie „Future 

Skills“ von Studierenden und Lehrenden gleichermaßen. Der Anspruch der bran-

denburgischen Hochschulen, ihre Studierenden bestmöglich auf die digitale Arbeits- 

und Lebenswelt unter Einsatz digitaler Lehr- und Lernszenarien vorzubereiten, setzt 

eine damit korrespondierende hohe Kompetenz der an den Hochschulen Lehren-

den in digitaler Lehre voraus. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen Absatz 2. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung bzgl. der Än-

derung der der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 28 (Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer inhaltlichen Änderung, dem bisherigen § 27. 

Zu Absatz 1 



 

 

Der Anspruch der brandenburgischen Hochschulen, ihre Studierenden bestmöglich 

auf die digitale Arbeits- und Lebenswelt unter Einsatz digitaler Lehr- und Lernsze-

narien vorzubereiten, setzt eine korrespondierende hohe Kompetenz der an den 

Hochschulen Lehrenden in digitaler Lehre voraus. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht mit einer redaktionellen Änderung dem bisherigen Absatz 

3. 

Zu Paragraph 29 (Hochschulgrade) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer inhaltlichen Folgeänderung, dem bisherigen § 28. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderung der Bezeichnung 

der Filmuniversität gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Paragraph 30 (Verleihung und Führung von Graden) 

Die Vorschrift entspricht bzgl. der Absätze 1 und 2, mit geringfügigen redaktionellen 

Änderungen, dem bisherigen § 29. Zudem wurde die Vorschrift um die neuen Ab-

sätze 3 und 4 erweitert.  

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit einer redaktionellen Folgeänderung bzgl. der Änderung 

der Paragraphenzahl, dem bisherigen Absatz 2. 



 

 

Zu Absatz 3 

Neuer Absatz. Unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts zum dritten Geschlecht (BVerfG, Beschl. v. 10. Oktober 2017 – 1 BvR 

2019/17) sowie der gesetzlichen Regelungen des Personenstandsrechts (§ 22 Abs. 

3 Personenstandsgesetz, Transsexuellen Gesetz, Namensänderungsgesetz) bzgl. 

der Nichtzuordnungsfähigkeit zu einem Geschlecht, Geschlechtsänderung und Na-

mensänderung wird ein gesetzlicher Anspruch geschaffen, der es der berechtigten 

Person ermöglicht, bei Namens und/oder Geschlechtsänderung auf Basis des Per-

sonenstandsrechts eine entsprechend angepasste Urkunde über den jeweiligen 

Hochschulgrad zu erhalten. Dadurch werden Diskriminierungen im Bereich der 

Hochschulgrade verhindert und die Betroffenen vor Offenbarungssituationen im Zu-

sammenhang mit ihrem Hochschulgrad geschützt. 

Zu Absatz 4 

Neuer Absatz. Ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung einer Zweitschrift der Ur-

kunde eines Hochschulgrades bei glaubhaftgemachtem Verlust der Erstschrift wird 

eingeführt. Dadurch wird mehr Rechtssicherheit für die Betroffenen eines Verlustes 

geschaffen. 

Zu Paragraph 31 (Ausländische Hochschulgrade) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer geringfügigen redaktionellen Änderung, dem bis-

herigen § 30. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit einer redaktionellen Folgeänderung bzgl. der Änderung 

der Gesetzesverweisungen, dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Absatz 6 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 6. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 7. 

Zu Paragraph 32 (Promotion; Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 31. Es wurden verschiedene Änderun-

gen und Ergänzungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 

Die Änderungen tragen dem Status der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf als 

Universität und Kunsthochschule Rechnung unter Erweiterung um Bestimmungen 

zu einem Promotionsrecht für wissenschaftlich-künstlerische Promotionen, das bei 

einer sowohl verfahrensmäßig als auch inhaltlich engen Verbindung zu den wissen-

schaftlichen Grundlagen unter Voraussetzungen, die im Wege einer Rechtsverord-

nung des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung konkreti-

siert werden müssen, verliehen wird. Die Erkenntnisse aus der im Jahr 2021 durch-

geführten externen Evaluierung der wissenschaftlich-künstlerischen Promotionen 

an der Filmuniversität wurden berücksichtigt. Die Rechtsverordnung erstreckt sich 

auch auf den Umfang des Promotionsrechts für die überwiegend wissenschaftlichen 

Fächer, nachdem deren Konkretisierung durch einen gesonderten Verleihungsakt 

entfällt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit einer redaktionellen Folgeänderung bzgl. der Änderung 

der Gesetzesverweisungen, dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen, dem bisheri-

gen Absatz 5. Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einführung des Pro-

motionsrechts für Fachhochschulen im Rahmen eines Promotionskollegs und der 

Einführung einer Qualifizierungsprofessur, die nicht zur Mitwirkung an Promotions-

verfahren berechtigt. 

Zu Absatz 6 



 

 

Der Absatz wird um die Pflicht zur Bestätigung des Zeitpunktes des Promotionsbe-

ginns ergänzt, weil die Hochschulen und ihre Fachbereiche den Beginn der Promo-

tionsphase unterschiedlich regeln. Zum Teil über die Zulassung zur Promotion, zum 

Teil über die Annahme als Doktorandin oder Doktorand, zum Teil zweistufig aus 

einer Kombination der beiden vorgenannten Verfahrensschritte. Zur zeitlichen Be-

stimmung der Promotionsphase und ihrer Dauer ist für die Promovenden die Kennt-

nis über deren genauen Beginn wichtig. Daher sind die Hochschulen gehalten, die 

Promovenden nach der Beschlussfassung des zuständigen Organs oder Gremiums 

über diesen Zeitpunkt schriftlich oder elektronisch zu informieren. Weiter handelt 

sich zudem um Folgeänderungen aus der Einführung des Promotionsrechts für 

Fachhochschulen im Rahmen eines Promotionskollegs und der Einführung einer 

Qualifizierungsprofessur, die nicht zur Mitwirkung an Promotionsverfahren berech-

tigt. Im Übrigen entspricht die Vorschrift dem bisherigen Absatz 6. 

Zu Absatz 7 

In Übereinstimmung mit den ebenfalls geänderten Anforderungen bei der Einfüh-

rung, Änderung und Aufhebung der übrigen Studiengänge (vgl. § 19 Absatz 5), wird 

die Vorschrift dahingehend abgeändert, dass die Einrichtung, Änderung und Aufhe-

bung eines Promotionsstudiengangs ebenfalls keiner Genehmigung mehr bedarf 

und stattdessen eine Anzeigepflicht statuiert. Die Anzeigepflicht gilt zudem nur für 

wesentliche Änderungen eines Studiengangs. Die Vorgaben des § 19 Absatz 5 gel-

ten hier entsprechend. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 8. 

Zu Absatz 9 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Promovierende werden entweder als Pro-

motionsstudierende der Gruppe der Studierenden zugeordnet oder gehören bei ei-

ner hauptberuflichen Anstellung an der Hochschule typischerweise zur Gruppe der 

Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um ihr berechtigtes Interesse an 

der Mitwirkung innerhalb der Hochschule zu stärken und ihre Möglichkeiten dafür 

zu bündeln, wird an jeder Hochschule mit Promotionsrecht eine Vertretung der Pro-

movierenden eingerichtet, deren Mitglieder gewählt werden sollen und die in den 

die Promovierenden betreffenden Angelegenheiten der Hochschule zu beteiligen ist 

bzw. selbst nach Maßgabe einer von der Hochschule zu erlassenden Satzung initi-

ativ werden kann. Die Grundordnung der Hochschule kann darüber hinaus die be-

ratende Teilnahme einer Vertreterin oder eines Vertreters der Promovierendenver-

tretung an Sitzungen des zentralen nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten 

Organs der Hochschule oder andere Formen der Einbindung der Promovierenden-

vertretung in die Arbeit der Hochschulorgane vorsehen. Für die Promovierenden an 

einem Promotionskolleg der Fachhochschulen finden die Regelungen nach Maß-

gabe von Satz 4 Anwendung. 



 

 

Zu Paragraph 33 (Promotionskolleg der Fachhochschulen; Verordnungser-

mächtigung) 

Es handelt sich um eine neu eingeführte Vorschrift. 

Zu Absatz 1 

Mit der erfolgreichen Entwicklung und kontinuierlich wachsenden Bedeutung der 

Fachhochschulen bundesweit, aber auch gerade in Brandenburg, korrespondiert 

die Forderung nach einem eigenen Promotionsrecht der Fachhochschulen. Dabei 

geht es nicht um eine Nivellierung der Unterschiede in Aufgaben, Zielsetzung und 

Profil zu den Universitäten, sondern um eine Weiterentwicklung der Fachhochschu-

len in der Qualität und Relevanz ihrer anwendungsbezogenen Forschung und um 

verbesserte Chancen für ihre Absolventinnen und Absolventen sowohl in der Praxis 

als auch in der Wissenschaft. Als zielführend unterstützt Brandenburg wie andere 

Länder kooperative Promotionsverfahren zwischen Universitäten und Fachhoch-

schulen, in denen sich allerdings die Fachhochschulen nicht immer als gleichbe-

rechtigte Partner und von der Bereitschaft der Universitäten zur Kooperation abhän-

gig sehen. Einige Länder haben sich daher dafür entschieden, den Fachhochschu-

len unter bestimmten Voraussetzungen ein eigenes Promotionsrecht einzuräumen. 

Dagegen werden jedoch Struktur und Ausstattung der Fachhochschulen angeführt, 

auf deren Grundlage die kritische Masse an Forschungsstärke kaum erreichbar sei, 

die eine Ausübung des Promotionsrechts rechtfertigen kann. Dieses Argument hat 

gerade für das Hochschulsystem Brandenburgs Bedeutung, weil es sich bei den 

Fachhochschulen des Landes nach Zahl der an ihnen tätigen Professorinnen und 

Professoren um vergleichsweise kleine Einrichtungen handelt. Deshalb bietet sich 

für Brandenburg der auch von Nordrhein-Westfalen favorisierte Weg an, eine Ver-

leihung des Promotionsrechts an eine übergeordnete Einrichtung vorzunehmen, in 

der die Kräfte gebündelt werden, d.h. die forschungsstarken Hochschullehrenden 

der Fachhochschulen für die Durchführung von Promotionen hochschulübergrei-

fend Aufnahme finden. Absatz 1 dient daher der Einrichtung eines Promotionskol-

legs der Fachhochschulen als gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung. Die Er-

richtung des Promotionskollegs erfolgt durch eine entsprechende Kooperationsver-

einbarung der Fachhochschulen. Dem Promotionskolleg kann bei Erfüllung der in 

Absatz 2 näher geregelten Voraussetzungen insgesamt oder in Bezug auf fachlich 

abgrenzbare Teile, strukturabhängig zum Beispiel Abteilungen oder Fachbereiche, 

das Promotionsrecht durch das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Lan-

desregierung verliehen werden. 

Zu Absatz 2 

Die Verleihung erfolgt nach Absatz 2 befristet. Die Vorschrift regelt das Verfahren 

und die Kriterien für die Verleihung. Der Verleihung des Promotionsrechts geht eine 

externe sachverständige Begutachtung voraus, die bei der Entscheidung über die 

Verleihung des Promotionsrechts zu berücksichtigen ist, jedoch die Entscheidung 



 

 

nicht vorwegnimmt. Im Fall der Verleihung eines Promotionsrechts ist die Begutach-

tung mindestens alle acht Jahre zu wiederholen, um zu überprüfen, ob die Feststel-

lungen und Bewertungen, die die Verleihung begründeten, fortbestehen und die 

Gründe für die Verleihung eines Promotionsrechts weiterhin bejaht werden können. 

Insbesondere wenn die Begutachtung zu keinem oder keinem eindeutig positiven 

Ergebnis kommt, besteht Anlass, den Widerruf der Verleihung zu prüfen. Aber auch 

unabhängig von der Begutachtung ist die Verleihung zu widerrufen, wenn die Vo-

raussetzungen dafür nicht mehr erfüllt sind und auch unter Auflagen nicht in einem 

vertretbaren Zeitraum, und zwar binnen eines Jahres wiederhergestellt werden kön-

nen. Dies kann auch quantitative Gründe haben, zum Beispiel, wenn die Anzahl 

relevanter Professorinnen und Professoren die Grenze unterschreitet, die die Ver-

leihung eines Promotionsrechts gerechtfertigt hat. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die notwendigen Inhalte der Kooperationsvereinbarung der Fach-

hochschulen, mit der das Promotionskolleg errichtet wird. Wegen der hochschul-

übergreifenden Bedeutung dieser Einrichtung, auch für das Wissenschaftssystem 

des Landes insgesamt und mit Blick auf die notwendigen finanziellen Regelungen 

bedarf die Kooperationsvereinbarung der Genehmigung der für die Hochschulen 

zuständigen obersten Landesbehörde. Den Professorinnen und Professoren der 

BTUCS in anwendungsbezogenen Studiengängen wird die Option des Zugangs 

zum Promotionskolleg eröffnet. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält eine Verordnungsermächtigung für das für die Hochschulen zu-

ständige Mitglied der Landesregierung, um namentlich Näheres zur Qualitätssiche-

rung zu regeln. Die Ermächtigung erstreckt sich auch auf die Festlegung der 

Rechtsform des Promotionskollegs, um effizientes Handeln der Einrichtung sichern 

zu können, jedoch insofern nur im Einvernehmen mit den Fachhochschulen als Trä-

gerinnen des Promotionskollegs. 

Zu Paragraph 34 (Habilitation) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen und einer geringfügigen re-

daktionellen Änderung, dem bisherigen § 32. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 wird um die Konkretisierung des Habilitationsrechts der Filmuniversität er-

weitert. Die Habilitation dient als Nachweis der Befähigung, ein wissenschaftliches 

Gebiet in Forschung und Lehre selbstständig zu vertreten. Wissenschaftssystema-

tisch kann das Habilitationsrecht nicht weiter reichen als das Promotionsrecht. Da-

her orientiert sich die Neuregelung des Habilitationsrecht an dem Promotionsrecht 

der Filmuniversität für überwiegend wissenschaftliche Fächer gemäß § 32 Absatz 

1. 



 

 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht, mit einer geringfügigen redaktionellen Änderung, dem bis-

herigen Absatz 2. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung in Folge der 

Änderung der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 35 (Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Nachwuchses; Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 33. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Paragraph 36 (Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsmaßnahmen) 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 35. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen in Folge der Änderung der 

Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen in Folge der Änderung der 

Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 2.  

Zu Paragraph 37 (Aufgaben und Koordination der Forschung) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 31. Es wurden verschiedene Änderun-

gen und Ergänzungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 

Die Wissenschaftsfreiheit garantiert auch Forschung ohne Verwertungsinteressen. 

Daher kann es keine Aufgabe der Forschung sein, dem Transfer zu dienen. Wohl 



 

 

aber ist Forschung bzw. das in der Forschung generierte Wissen die Grundlage aller 

Arten und Formen des Transfers in Gesellschaft und Wirtschaft. Diesen Transfer zu 

fördern, ist wiederum eine der Kernaufgaben der Hochschule, wie es in § 3 Absatz 

1 festgelegt ist. Daher wird die bisherige gesetzliche Formulierung präzisiert. 

Zu Absatz 2 

Der neu eingefügte Absatz 2 dient der Stärkung von Open Access, als ein wichtiges 

Anliegen der brandenburgischen Wissenschaftspolitik. Die Vernetzungs- und Kom-

petenzstelle Open Access Brandenburg unterstützt die Brandenburger Hochschu-

len mit verschiedenen Maßnahmen dabei, dieses Ziel mit Leben zu füllen. For-

schungsergebnisse öffentlich finanzierter Wissenschaft sollen der weiteren For-

schung und der Gesellschaft so weit wie möglich uneingeschränkt zur Verfügung 

stehen. Die freie Zugänglichkeit zu öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen 

stärkt den Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Gesellschaft. Zielstellung ist 

es, dass alle Publikationen (Zeitschriften, Monografien, Sammelbände etc.) von An-

gehörigen der öffentlichen geförderten Wissenschaftseinrichtungen im Open Ac-

cess erscheinen, wenn keine rechtlichen oder berechtigten finanziellen, technologi-

schen oder strukturellen Gründe entgegenstehen. Die Verwendung und Weiterver-

wendung von Forschungsergebnissen wird damit erleichtert, der wissenschaftliche 

Fortschritt beschleunigt und die Vermeidung von Doppelforschungen unterstützt. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um den bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um den bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 38 (Forschung und Lehre mit Mitteln Dritter) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 36. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 



 

 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 6. 

Zu Paragraph 39 (Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten; 

Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 36. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Paragraph 40 (Verarbeitung Personenbezogener Daten; Verordnungser-

mächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 36. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Unterabschnitt 2 des Abschnitts 6 (Hauptberufliches wissenschaftliches 

und künstlerisches Personal der Hochschule; Wissenschaftsmanagerinnen 

und Wissenschaftsmanager) 

Der Unterabschnitt wird erweitert auf nichtwissenschaftlich Beschäftigte mit Aufga-

ben im Wissenschaftsmanagement. Aufgrund ihrer besonderen Nähe zum und Re-

levanz für den wissenschaftlichen Betrieb der Hochschule wird diese Personalkate-

gorie künftig im BbgHG abgebildet. Eine Änderung der Gruppenzugehörigkeit die-

ses Personals im Rahmen der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule 

geht mit einer Regelung im Unterabschnitt 2 nicht einher. Die Beschäftigten nach § 

65 gehören der Gruppe des sonstigen Personals an. 

Die Beschäftigung sonstigen nichtwissenschaftlichen Personals an den Hochschu-

len bleibt daneben weiterhin möglich, ohne dass es dazu weiterer Regelungen im 

BbgHG bedarf.  



 

 

Zu Paragraph 41 (Hauptberuflich wissenschaftliche und künstlerische Perso-

nalkategorien) 

Der § 41 trifft keine Regelung zu der nichtwissenschaftlichen Personalkategorie der 

Beschäftigten im Wissenschaftsmanagement, die künftig auch in diesem Unterab-

schnitt geregelt wird, sodass abweichend von dem bisherigen § 39 eine entspre-

chende Einschränkung in der Überschrift des § 41 erforderlich wird. 

Die Regelung wird um die mit dieser Gesetzesänderung hinzutretenden Personal-

kategorien erweitert. 

Zu Paragraph 42 (Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern; 

Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 40. Es wurden verschiedene inhaltliche 

Änderungen und Ergänzungen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 

Die Legaldefinition der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer wird um die Qua-

lifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofessoren erweitert. 

Mit der Ergänzung hinsichtlich fachlich offener Ausschreibungen werden Open To-

pic-Ausschreibungen ermöglicht, die insbesondere der Erneuerung einer Hoch-

schule in Forschung und Lehre und der Fortentwicklung ihres Profils dienen können. 

Auswahlkriterien können zum Beispiel Exzellenz, Innovation und Interdisziplinarität 

in Forschung und Lehre sein. 

Die Anforderungen an die Anzeige von Stellenausschreibungen für Hochschulleh-

rerinnen und -lehrer gegenüber der für Hochschulen zuständigen obersten Landes-

behörde werden präzisiert und dadurch die Frage der Rechtzeitigkeit der Anzeige 

für die Zukunft außer Streit gestellt. 

Die vorherige Anzeige der Ausschreibung einer Professur oder Juniorprofessur ge-

genüber der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde entfällt, 

wenn die entsprechende Besetzung der Stelle bereits Gegenstand der genehmigten 

Personalplanung ist. 

Zugleich wird die Vorschrift, soweit es Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht 

betrifft, übersichtlicher gefasst und dabei inhaltlich der Anwendungsbereich graduell 

geändert und erweitert, um die Hochschulen im Wettbewerb um besonders leis-

tungsstarke Hochschullehrerinnen und -lehrer zu stärken. So kann nunmehr nicht 

nur zur Abwehr des Rufs an eine Professorin oder einen Professor ohne vorherige 

Ausschreibung die Berufung auf eine andere Stelle erfolgen, sondern das gleiche 

gilt nunmehr auch bei einem Ruf an alle Hochschullehrerinnen und -lehrer. 



 

 

Die Regelung zur Vertretung einer Professur ohne Ausschreibung (Professoren-

stellvertretung) wird den praktischen Anforderungen angepasst. Der Anwendungs-

bereich wird erweitert, indem die Beschränkung auf bereits laufende Besetzungs-

verfahren oder bei durch Mutterschutz oder Elternzeit begründete Vakanzen aufge-

hoben wird. Nunmehr sind auch Fehlzeiten aus anderen Gründen von der Regelung 

erfasst, welche in der Regel nicht mit einem zeitigen und damit planbaren Vorlauf 

einhergehen. Dies sind insbesondere krankheitsbedingte Fehlzeiten. 

Keiner Ausschreibung aber der Durchführung eines vereinfachten Berufungsverfah-

rens bedarf es künftig, wenn im Rahmen eines Tenure-Track-Verfahrens eine Pro-

fessorin oder ein Professor der Besoldungsgruppe W2 auf eine W3-Professur beru-

fen werden soll. Regelungsgegenstand ist allein der Verzicht auf eine weitere Aus-

schreibung, wenn die Berufung auf eine höherwertige Professur bereits in der Aus-

schreibung angelegt war. Voraussetzung ist weiterhin, wie bei jedem Wechsel in ein 

höherwertiges Professorenamt, dass mit der Übertragung des höherwertigen Amtes 

auch eine Änderung der Ausrichtung der Professur und der Denomination einher-

geht; sich mithin die Berufung auf die höherwertige Professur auch in dem Neuzu-

schnitt der Professur widerspiegelt. Im Fall der Berufung auf eine höherwertige Pro-

fessur im Rahmen eines Tenure-Track-Verfahrens, muss dies bereits in der Aus-

schreibung für alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber erkennbar sein. 

Vergleichbar mit dem außerordentlichen Berufungsverfahren für externe Kandida-

tinnen und Kandidaten nach Absatz 8 wird zudem die Möglichkeit eröffnet, in Aus-

nahmefällen im Wege eines vereinfachten Berufungsverfahrens eine Professorin 

oder einen Professor der Hochschule auf eine W3-Professur zu berufen. In Sym-

metrie zu dem außerordentlichen Berufungsverfahren nach Absatz 8 erfolgt die Be-

rufung im Einvernehmen mit der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-

behörde. Nachgewiesen werden müssen exzellente Lehr- und Forschungsleistun-

gen. Zusätzlich muss festgestellt werden, dass die Professorin oder der Professor 

aufgrund ihrer oder seiner Leistungen für das Profil des Fachbereichs unerlässlich 

ist. Weshalb dies der Fall ist, hat die Berufungskommission zu begründen und durch 

Gutachten und z. B. Lehrevaluationen zu belegen. 

Zu Absatz 2 

Das von der Präsidentin oder dem Präsidenten bestimmte Mitglied der Berufungs-

kommission wird keiner Mitgliedergruppe zugerechnet, d.h. es bleibt für die Fest-

stellung der Mehrheit der Hochschullehrerinnen und -lehrer in der Kommission au-

ßer Betracht. Damit wird in sinngemäßer Anwendung der Rechtsprechung, dass 

Mitglieder kraft Amtes keine Vertreter der Hochschullehrerschaft sind (VerfGHBW, 

Urt. vom 14.11.2016 – 1 VB 16/15 – Rdnr. 66), entsprochen. 

Zu Absatz 3 



 

 

Dem Grundsatz, mindestens zwei vergleichende externe Gutachten zu den Bewer-

berinnen und Bewerbern, die Aufnahme in den Berufungsvorschlag gefunden ha-

ben, einzuholen, muss nicht gefolgt werden, wenn eine hochschulexterne sachver-

ständige Sicht innerhalb der Berufungskommission hinreichend gewährleistet ist. 

Dies ist der Fall, wenn mindestens drei hochschulexterne sachverständige Perso-

nen Mitglieder der Berufungskommission sind und an der Beschlussfassung über 

den Berufungsvorschlag durch Anwesenheit und aktive Teilhabe an den Beratun-

gen mitwirken. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 4. Es erfolgt eine 

redaktionelle Änderung. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 5. Die Verordnungs-

ermächtigung wird redaktionell angepasst. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 6. Es erfolgen re-

daktionelle Änderungen; im letzten Satz in Folge der Änderung der Paragraphen-

zahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 7. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Folgeänderungen im Zuge der Ände-

rung der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 8. 

Zu Absatz 9 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen und inhaltlichen Änderungen, dem bis-

herigen Absatz 9. Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der 

Änderung der Paragraphenzahl des Gesetzes sowie inhaltlich um Änderungen in 

Folge der Terminologieänderung des § 41. Zudem wurde durch eine Ergänzung des 

Satzes 2 festgelegt, unter welchen Bedingungen die Genehmigung der für die Hoch-

schulen obersten Landesbehörde als erteilt gilt und damit die Voraussetzungen zum 

Eintritt einer Genehmigungsfiktion (§ 42a VwVfG) geschaffen. 

Zu Absatz 10 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 10. 



 

 

Zu Absatz 11 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 11. 

Zu Absatz 12 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 12. 

Zu Paragraph 43 (Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Pro-

fessoren) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 41. 

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 Ziff. 3 wird der Nachweis der besonderen Befähigung zu wissen-

schaftlicher Arbeit in der Regel durch die „Qualität einer Promotion“ geführt, bisher 

hieß es, dass er durch eine „qualifizierte Promotion“ geführt wird. Die Anforderungen 

an die Promotion werden durch die Gesetzesänderung nicht geschmälert. Eine 

„qualifizierte Promotion“ liegt nach Rechtsprechung und Literatur vor, wenn die Pro-

motion mindestens mit der Note „magna cum laude“ erfolgte. Die geänderte Formu-

lierung verdeutlicht, dass es einer Auseinandersetzung der Berufungskommission 

mit der Promotion insbesondere dann bedarf, wenn deren Benotung, zum Beispiel 

bei einer Promotion aus dem Ausland, sich nicht mit an deutschen Hochschulen 

üblichen Standards in Relation setzen lässt oder gar keine Benotung erfolgt ist oder 

aus anderen Gründen die Benotung für sich allein keinen hinreichenden Rück-

schluss auf die Qualität der Promotion zulässt. Die beabsichtigte Neufassung lässt 

hinreichenden Spielraum, um im Einzelfall atypische Fallkonstellationen berücksich-

tigen zu können. 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren werden in 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4b) um besondere Leistungen bei der Anwendung künst-

lerischer Erkenntnisse und Methoden ergänzt, um das mögliche Anforderungsprofil 

für Professuren entsprechend zu vervollständigen. 

Der neu eingeführte Satz 2 erweitert die Einstellungsvoraussetzungen für FH-Pro-

fessuren, indem einer außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübten beruflichen 

Praxis Fälle gleichgestellt werden, in denen über einen Zeitraum von mindestens 

drei Jahren der überwiegende Teil der beruflichen Tätigkeit in Kooperation zwischen 

Hochschule und außerhochschulischer Praxis erbracht wurde, etwa bei einem stark 

anwendungsbezogenen Forschungsprojekt einer Hochschule mit der Industrie. 

Auch lässt die Regelung hinreichend Raum für eine Auslegung, um beispielsweise 

befristete Beschäftigungsverhältnisse, freie Mitarbeit etc. zu berücksichtigen und 

unter dem Begriff „berufliche Praxis“ zu subsumieren. Dabei muss gegebenenfalls 

jede einzelne Tätigkeit nach qualitativer und quantitativer Relevanz bewertet wer-

den und bei mehreren Tätigkeiten im Wege der Addition festgestellt werden, ob eine 

mindestens dreijährige einschlägige berufliche Praxis vorliegt. 



 

 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung sowie um eine Anpassung an die 

neue Terminologie des § 41. 

Zu Absatz 3 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professuren mit erziehungswissenschaftli-

chen oder fachdidaktischen Aufgaben in der Lehrerbildung werden um einer zwei-

jährigen Schulpraxis vergleichbar dienliche Erfahrungen erweitert, um auch bei ei-

ner schwierigen Bewerberlage und unter Berücksichtigung der Konkurrenzsituation 

mit anderen Ländern eine adäquate Besetzung von einschlägigen Professuren un-

ter Aufrechterhaltung der hohen Qualitätsanforderungen sicherzustellen. Vergleich-

bar dienlich im Sinne der Vorschrift können zum Beispiel pädagogische Erfahrungen 

sein, die außerhalb der Schule gewonnen wurden, aber sachnah sind. Ebenso kön-

nen Erfahrungen aus der empirischen Forschung zur Schuldidaktik relevant sein. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Paragraph 44 (Dienstrechtliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 42. 

Zu Absatz 1 

In der Sachverständigenkommission nach § 42 Absatz 6 sollen keine Mitglieder ei-

ner staatlichen Hochschule des Landes Brandenburg mitwirken, daher ist die Mit-

gliedschaft in der Sachverständigenkommission als Aufgabe der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer zu streichen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Änderung trägt der Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers Rech-

nung. 

Zu Absatz 4 

Im Interesse der Qualität der Lehre und der Bedeutung des Wissens- und Techno-

logietransfers, auch der nicht immer eindeutigen Abgrenzbarkeit zu Vorhaben in der 

Forschung wird der Anwendungsbereich für Freisemester erweitert und, soweit es 



 

 

den Ausnahmefall der Freistellung für mehrere Semester oder früher als nach sie-

ben Semestern anbelangt, in die autonome Entscheidung der Präsidentin oder des 

Präsidenten gelegt. Zudem wird klargestellt, dass über die Vertretung hinaus keine 

zusätzlichen Kosten entstehen dürfen. 

Wegen der stetig wachsenden Aufgaben insbesondere der sog. Studiendekaninnen 

und Studiendekane seit einigen Jahren haben die Hochschulen Probleme, Kandi-

datinnen und Kandidaten für diese wichtige Aufgabe zu finden. Um die Attraktivität 

der Funktion zu erhöhen und den Funktionsinhaberinnen und -inhabern die Mög-

lichkeit zu geben, nach Ende der Amtszeit Forschungsaktivitäten nachzuholen, soll 

ihnen in Abhängigkeit von deren Dauer eine Verkürzung der Wartezeit auf ein For-

schungssemester analog zur geltenden Regelung für Dekaninnen und Dekane zu-

erkannt werden.  

Zu Paragraph 45 (Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professo-

ren) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 43. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Gesetzesverweisung, dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 46 (Dienstrechtliche Sonderregelungen) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 44. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen und inhaltlichen Ergänzungen, dem bis-

herigen Absatz 4. In Symmetrie zu der vorhandenen Möglichkeit bei Juniorprofes-

sorinnen und Juniorprofessoren das Beamtenverhältnis in Fällen einer Notlage im 

Sinne von § 9 Absatz 4 zu verlängern, soll diese Möglichkeit auch bestehen bei 

Tenure Track Professuren oder Befristungen wegen Erstberufungen. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen und einer in-

haltlichen Ergänzung, dem bisherigen Absatz 6. Es handelt sich um redaktionelle 

Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Gesetzes. Neu 

eingefügt ist der Satz 5. Die brandenburgischen Hochschulen machen verstärkt Ge-

brauch von gemeinsamen Berufungen mit außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen. Dies stärkt die Forschungsstandorte und fördert den Austausch auf Wis-

sens- und Personalebene. Meist erfolgen die Berufungen im Jülicher Modell. Dabei 

werden die berufenen Personen i.d.R. in ein Beamtenverhältnis ernannt und sofort 

für die Wahrnehmung einer Leitungsposition in der außeruniversitären Forschungs-

einrichtung beurlaubt. Die der gemeinsamen Berufung zugrundeliegende Koopera-

tionsvereinbarung regelt, dass mit der Beschäftigung in der der außeruniversitären 

Forschungseinrichtung eine Lehrverpflichtung von regelmäßig 2 SWS einhergeht. 

Für den Fall des Scheiterns des Arbeitsverhältnisses ist typischerweise der Rückfall 

in die Professur an der Hochschule vorgesehen (Ende/Widerruf der Beurlaubung). 

Die geringe Beteiligung in der Lehre sowie das Risiko eines Rückfalls werden dabei 

regelmäßig als ungleiche Nutzen-/Lastverteilung zum Nachteil der Hochschulen ge-

sehen. Insbesondere der Rückfall eines vormals von der Ausstattungspflicht nicht 

betroffenen Hochschullehrenden erfordert sodann eine amtsangemessene Be-

schäftigung unter Bereitstellung von Räumlichkeiten, Personal usw., was die Hoch-

schulen vor große Herausforderungen stellen kann. Mit dem sog. „Aachener Modell“ 

geht neuerdings NRW den Versuch ein, einen interessengerechteren Ausgleich zu 

schaffen. Ähnlich dem Jülicher Modell erfolgt nach der Ernennung eine Beurlau-

bung. Die Befreiung von der Dienstpflicht erfolgt dabei jedoch nur anteilig, sodass 

die Person eine Verwurzelung in Forschung und Lehre, auch an der Hochschule 

hat. Von Vorteil im Falle einer nur teilweisen Beurlaubung ist auch die Antragsbe-

rechtigung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft - DFG. Die gesetzliche 

Grundlage bildet § 39b Absatz 3 HG NRW. Eine gesonderte gesetzliche Regelung 

für Hochschullehrende zur teilweisen Beurlaubung ist erforderlich, da das Landes-

beamtengesetz keine entsprechenden Regelungen vorhält. 



 

 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift entspricht mit geringfügigen redaktionellen Anpassungen dem bishe-

rigen Absatz 7. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen Absatz 8. Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Än-

derung der Gesetzesverweisung. 

Zu Paragraph 47 (Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und 

Juniorprofessoren) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen sowie geringfügigen redakti-

onellen Änderungen, dem bisherigen § 45. 

Zu Absatz 1 

Die Ergänzung der Einstellungsvoraussetzungen erweitert die Optionen der Junior-

professur um eine künstlerische Ausrichtung. Die künstlerische Juniorprofessur ori-

entiert sich in den Einstellungsvoraussetzungen an den Einstellungsvoraussetzun-

gen der künstlerischen Professur, trägt aber der typischerweise geringeren Erfah-

rung von Juniorprofessuren Rechnung, indem keine zusätzlichen künstlerischen 

Leistungen nachgewiesen werden müssen, deren Erlangung die Juniorprofessur 

erst ermöglichen soll. Vor dem Hintergrund der sich auch in Deutschland etablie-

renden künstlerischen Forschung kann die künstlerische Juniorprofessur einen zu-

sätzlichen Entwicklungsschritt für forschungsaffine Künstlerinnen und Künstler dar-

stellen, auch auf neuen künstlerischen Feldern, in denen Bewerberinnen und Be-

werber noch auf keine langjährigen einschlägigen Erfahrungen zurückgreifen kön-

nen.  

Da die Habilitation alternatives Äquivalent zur Juniorprofessur als Qualifikationsweg 

zur Professur ist (vgl. §§ 43 Abs. 2 S. 1, 61 Abs. 4 BbgHG), kann der systematisch 

nicht vorgesehene Weg einer Doppelqualifizierung nach Maßgabe der Stellenaus-

schreibung ausgeschlossen werden. Denn habilitierten Bewerberinnen und Bewer-

bern ist der Weg zu einer Professur eröffnet, auch ohne dass sie zuvor zusätzlich 

noch eine Juniorprofessur in Anspruch nehmen. Der Beschluss des VGH Mannheim 

vom 07.07.2021 - 4 S 1541/21 – bestätigt, dass ein habilitierter Bewerber von einem 

Berufungsverfahren auf eine Juniorprofessur ohne Verstoß gegen Artikel 33 Absatz 

2 GG ausgeschlossen werden darf. 

Es handelt sich zudem um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Pflege oder Betreuung von Kindern ist künftig auch ohne dass eine Ermäßigung 

der Arbeitszeit erfolgt ist, bei den Vorbeschäftigungszeiten einer Juniorprofessur 

verlängernd zu berücksichtigen. 

Zu Paragraph 48 (Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Ju-

niorprofessoren) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 46. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 49 (Qualifizierungsprofessorinnen und Qualifizierungsprofes-

soren) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. Die Einführung einer Qualifizierungs-Pro-

fessur namentlich für den Fachhochschulbereich geht auf die Empfehlungen des 

Wissenschaftsrats zur Personalgewinnung und -entwicklung an Fachhochschulen, 

Drs. 5637-16, zurück. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, in Fächern, in denen ein Be-

werbermangel herrscht, den traditionellen Zugang zur Fachhochschulprofessur 

durch einen strukturierten Zugang zu ergänzen. Dieser Zugang soll sich durch un-

terstützende Strukturen und eine enge Anbindung potenzieller Kandidatinnen und 

Kandidaten an die Fachhochschule während der Erlangung der Berufungsvoraus-

setzungen auszeichnen. Dazu gehört nach Auffassung des Wissenschaftsrats z. B. 

die Unterstützung dieser Personen in der Phase der außerhochschulischen Berufs-

praxis und beim Erwerb der Lehrqualifikation. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dazu 

die Einrichtung von Tandem-Programmen, die einerseits den Zugang der Fach-

hochschulen zu potenziellen Professorinnen und Professoren und andererseits den 

Zugang von Unternehmen bzw. Einrichtungen zu Studierenden und zur Forschung 

an Fachhochschulen verbessern sollen.  

Zu Absatz 1 

Geregelt werden die Einstellungsvoraussetzungen. Die gesetzliche Regelung sieht 

vor, dass nach Maßgabe der jeweiligen Stellenausschreibung, d.h. bedarfsabhän-

gig und gestaltbar abhängig von den konkreten Rahmenbedingungen, die Möglich-

keit der Berufung auf eine W1-Qualifizierungs-Professur an Fachhochschulen für 



 

 

solche Bewerberinnen oder Bewerber eröffnet wird, die die gesetzlichen Einstel-

lungsvoraussetzungen für eine Fachhochschulprofessur nur teilweise erfüllen, aber 

geeignet erscheinen, die fehlende Einstellungsvoraussetzungen im Rahmen eines 

auf bis zu vier Jahren befristeten Arbeitsverhältnisses mit dem Land zu erwerben. 

Im Einklang mit den Einstellungsvoraussetzungen für Professuren für anwendungs-

bezogene Studiengänge an anderen Hochschulen nach § 43 Absatz 3 Satz 2 2. 

Alternative, wird die Möglichkeit des Einsatzes dieser Personalkategorie auch für 

anwendungsbezogene Studiengängen außerhalb von Fachhochschulen eröffnet. 

Damit soll landesspezifisch auch die notwendige Flexibilität und Reaktionsmöglich-

keit auf Personalgewinnungsschwierigkeiten in neuen akademischen Disziplinen 

geschaffen werden, die sich im Zuge der Akademisierung zum Beispiel von Ge-

sundheitsfachberufen ergeben können. 

Zu Absatz 2 

Die für eine FH-Professur jeweils fehlenden Einstellungsvoraussetzungen werden 

im Rahmen der Qualifizierungsprofessur erworben. Im Fall des Fehlens der Einstel-

lungsvoraussetzung nach § 43 Absatz 1 Nummer 4 b besteht eine berufliche Tätig-

keit außerhalb der Hochschule, die nach Art und Inhalt die Anforderungen des § 43 

Absatz 1 Nummer 4 b erfüllt. Die Hochschule kann mit der Einrichtung, an der die 

qualifizierende berufliche Tätigkeit außerhalb der Hochschule ausgeübt wird, eine 

Vereinbarung schließen, die der zielführenden Koordinierung beider Tätigkeitsbe-

reiche dient.  

Zu Absatz 3 

Für den Fall des erfolgreichen Abschlusses der Qualifizierungs-Phase, also des 

vollständigen Erwerbs der Einstellungsvoraussetzungen für eine FH-Professur und 

Bewährung in der Wahrnehmung der professoralen Aufgaben, kann die Fortführung 

des befristeten Arbeitsverhältnisses zum Land vereinbart werden, das alsdann ent-

weder als W2-Teilzeit-Professur neben einer fortbestehenden beruflichen Tätigkeit 

außerhalb der Hochschule oder bei Aufgabe letzterer als W2-Professur in Vollzeit 

fortgesetzt werden kann. Auch die Fortführung in einem Beamtenverhältnis auf Le-

benszeit kann bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen dafür verein-

bart werden. 

Die Entfristungsentscheidung erfolgt nach den Maßgaben eines regulären, verkürz-

ten Berufungsverfahrens (entsprechend einem Tenure Track bei Juniorprofessu-

ren), in dem das Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen nach § 43 und die 

Feststellung der Bewährung als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer Gegen-

stand sind.  

Zu Absatz 4 



 

 

Die Verlängerungsoption entspricht der bei Juniorprofessuren. In Symmetrie zu der 

vorhandenen Möglichkeit den Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren das Be-

amtenverhältnis in Fällen einer Notlage im Sinne von § 9 Absatz 4 zu verlängern, 

soll diese Möglichkeit auch im Rahmen von Qualifizierungsprofessuren bestehen. 

Zu Absatz 5 

Entsprechend der Vergütung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren im 

Angestelltenverhältnis wird eine Vergütung entsprechend der Besoldung nach der 

Besoldungsgruppe W1 vorgesehen. Im Fall des Fehlens der Einstellungsvorausset-

zung im Sinne des § 43 Absatz 1Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b und einer Teilzeit-

beschäftigung im hälftigen Umfang einer vollen Professur richtet sich die Vergütung 

nach dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung. 

Zu Paragraph 50 (Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit Schwer-

punktbildung) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen sowie geringfügigen redakti-

onellen Änderungen, dem bisherigen § 47. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Folgeänderungen im Zuge der Ände-

rung der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 1.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Folgeänderungen im Zuge der Ände-

rung der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Folgeänderungen im Zuge der Ände-

rung der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Die Landesregierung hat im Jahr 2017 die 

Transferstrategie Brandenburg verabschiedet. Zielsetzung ist es, im Land bestmög-

liche Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Stärkung des Wissens- und Technolo-

gietransfers in der Zusammenarbeit von Wissenschaft mit Wirtschaft, Politik und 

Zivilgesellschaft sicherzustellen. Die Transferstrategie fokussiert dabei darauf, die 

Hochschulen als Institutionen in ihrer Aufgabe als Partner für den Transfer zu stär-

ken. Dazu gehört auch die Einrichtung von Professuren mit dem Schwerpunkt 

Transfer auf Zeit an Universitäten und Fachhochschulen. Die Regelung orientiert 

sich in der Struktur an den beiden anderen Professuren mit Schwerpunktbildung, 

jedoch ohne spezielle Qualifikationsanforderungen zu stellen. Sie knüpft insoweit 



 

 

allein tätigkeits- und aufgabenbezogen an einen entsprechend vorhandenen 

Schwerpunkt der Professur an. 

Zu Absatz 5 

Es handelt sich um den ehemaligen Absatz 4. Die ergänzenden Regelungen tragen 

dem Umstand Rechnung, dass Professuren Schnittmengen insbesondere im Be-

reich Forschung und Transfer aufweisen können, die dazu veranlassen könnten, 

Schwerpunktbereiche kumulativ zur Anwendung zu bringen. Dies entspräche nicht 

der Intention der Regelung. 

Zu Paragraph 51 (Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“) 

Zu Absatz 1 

Änderungen aus Anlass der Einführung der Qualifizierungsprofessur. 

Zu Absatz 2 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass Bezug des Ausscheidens die Professur 

und nicht das Dienstverhältnis an der Hochschule ist. 

Zu Paragraph 52 (Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 49. Es wurden verschiedene inhaltliche 

Änderungen und Ergänzungen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen Absatz 1. Sie 

regelt die Grundlagen der Beschäftigung als Akademische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und stellt einen Auffangtatbestand für die Beschäftigung in dieser Perso-

nalkategorie dar, sofern es sich um Fälle handelt, die nicht von Absatz 2 oder Absatz 

3 erfasst werden.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift wird wesentlich verändert. Der Absatz 2 regelt Näheres zur Beschäf-

tigung von Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese erfolgt in der 

Regel befristet auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es kann 

sich demnach um Befristungen zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen, auch wissenschaftlich-künstlerischen Qualifizierung handeln. 

Es handelt sich zudem um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Gesetzesverweisungen. 

Die bisherige Regelung des § 49 Absatz 1 Satz 4 BbgHG kann zur Vermeidung von 

Redundanzen entfallen. 



 

 

Die Mindestbefristungsdauer für den Erstvertrag wird von zwei auf drei Jahre ange-

hoben. Erhebungen im Zusammenhang mit dem Dialogprozess Gute Arbeit haben 

ergeben, dass sich viele Brandenburger Hochschule bereits entsprechende Selbst-

verpflichtungen oder Regelungen gegeben haben oder in der Praxis auf eine Lauf-

zeit von in der Regel drei Jahren kommen. Es bleibt weiterhin dabei, dass die ver-

einbarte Befristung nach den Vorgaben des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes so 

zu bemessen ist, dass sie der angestrebten Qualifizierung angemessen ist. 

Die familienpolitische Komponente in § 2 Absatz 1 WissZeitVG ist in Satz 4 geregelt, 

nicht mehr in Satz 3. 

Der Verweis auf die behindertenpolitische Komponente des WissZeitVG wird dekla-

ratorisch analog zum Verweis auf die familienpolitische Komponente eingeführt. 

Es wird klargestellt, dass Drittmittelbeschäftigte unbefristet oder befristet beschäftigt 

werden können. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um einen Absatz. Hier wird der Grundsatz verankert, wonach für 

Daueraufgaben an den Hochschulen unbefristete Beschäftigungsverhältnisse zur 

Verfügung stehen sollen. Der Grundsatz greift, wenn von der Akademischen Mitar-

beiterin oder dem Akademischen Mitarbeiter überwiegend Daueraufgaben wahrge-

nommen werden. Möglich bleibt eine anteilige Übertragung von Daueraufgaben 

auch auf befristet Beschäftigte. Solche Mischtätigkeiten sichert den Hochschulen 

die notwendige Option flexibler Einsatzmöglichkeiten ihrer Beschäftigten. Gleichzei-

tig wird jedoch über die im Rahmen des Dialogprozesses „Gute Arbeit im Hoch-

schulbereich“ vereinbarte Quote für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse in flan-

kierenden Vereinbarungen, wie beispielsweise den Hochschulverträgen, ein Min-

destanteil an unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen definiert, um eine Erhö-

hung der Anzahl dauerhaft Beschäftigter im Akademischen Mittelbau zu erreichen. 

Weiterhin möglich ist zudem die Übertragung dauerhaft anfallender wissenschaftli-

cher Dienstleistungen auf Beschäftigte, die nach dem Wissenschaftszeitvertragsge-

setz befristet sind. Diese Einschränkung korrespondiert mit der Regelung des Ab-

satzes 4, wonach befristet Beschäftigten im Rahmen einer Qualifizierungsbefristung 

mindestens ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit für die eigene vertiefte wissen-

schaftliche, künstlerische oder wissenschaftlich-künstlerische Arbeit zur Verfügung 

steht. Auch im Fall der Übertragung von Daueraufgaben ist so sichergestellt, dass 

das Beschäftigungsziel, nämlich die eigene Qualifizierung, unterstützt wird. Drittmit-

telbefristungen sind schließlich auszunehmen, da die Übertragung von Aufgaben 

an diese Beschäftigten einzelfallbezogen und an den Vorgaben der Drittmittelge-

benden zu orientieren ist.  

Eine Festlegung der Bereiche, in denen Daueraufgaben erbracht werden, soll auf 

dieser Grundlage von den Hochschulen vorgenommen werden. 



 

 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem ehemaligen Absatz 2 

und wird zu Absatz 4. Künftig soll nicht nur den Akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die befristet beschäftigt werden und zu deren Dienstaufgaben die Vor-

bereitung einer Promotion oder die Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leis-

tungen gehört mindestens ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit zur Verfügung ste-

hen, sondern allen Beschäftigten dieser Personalkategorie, die befristet beschäftigt 

werden und deren Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen o-

der künstlerischen Qualifizierung erfolgt. 

Der bisherige Absatz 4 wird zum Zweck der Rechtsbereinigung gestrichen, da sich 

die Regelung erledigt hat. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem ehemaligen Absatz 3 und wird zu Absatz 5. 

Der ehemaligen Sätze 1 Satz 8 und 9 des ehemaligen Absatz 1 werden wortgleich 

in den neuen Absatz 5 übernommen. 

Zu Paragraph 53 (Akademische Dozentinnen und Dozenten, Akademische Ju-

niordozentinnen und Juniordozenten) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift.  

Zu Absatz 1 

Im Ergebnis des Dialogprozesses „Gute Arbeit im Hochschulbereich“ wird der Weg 

für neue, planbare Karrierewege jenseits der Professur bereitet. Diese Karrierewege 

beziehen sich auf den akademischen Mittelbau an den Universitäten und Kunst-

hochschulen. Eingeführt werden die neuen Personalkategorien der Akademischen 

Juniordozentur und Akademischen Dozentur. Die Personalkategorie der Akademi-

schen Juniordozentinnen und Juniordozenten ermöglicht eine Spezialisierung in 

Forschung oder Lehre. Die sich anschließende Beschäftigung im akademischen 

Mittelbau bildet künftig die Akademische Dozentur. Eine weitere befristete Beschäf-

tigung kommt dabei insbesondere nach Maßgabe des Wissenschaftszeitvertrags-

gesetzes in Betracht, wenn eine Weiterqualifizierung geplant ist. Ungeachtet der 

gesetzlichen Bezeichnungen der neuen Personalkategorien steht es den Hoch-

schulen frei, im allgemeinen Sprachgebrauch anderslautende, insbesondere im 

Rahmen der Gespräche des „Dialogprozesses Gute Arbeit im Hochschulbereich“ 

gemeinsam vereinbarte, auch englischsprachige Bezeichnungen zu etablieren. In 

rechtlichen Zusammenhängen sind die gesetzlichen Bezeichnungen zu verwenden. 

Die Stellen sollen zentral in Fachbereichen oder Fakultäten angesiedelt sein und 

auch über diese öffentlich ausgeschrieben und besetzt werden. Die Stellenprofile, 



 

 

soweit eine unbefristete Besetzung vorgesehen ist, schließen eine Lücke des bis-

herigen Systems, in dem promovierte Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler 

typischerweise entweder nach langer Qualifizierungszeit eine Professur erreichen 

oder aus der Wissenschaft ausscheiden bzw. auf befristeten Drittmittelverträgen ar-

beiten müssen. Die während und nach der Promotion gesammelte Erfahrung und 

Spezialisierung blieb somit bisher vielfach ungenutzt. Demgegenüber berücksichti-

gen die neuen Karrierewege diese Spezialisierungen und fördern sie. Im Wege ins-

besondere der – soweit befristungsrechtlich möglich – befristeten Weiterbeschäfti-

gung in der Akademischen Dozentur ergeben sich weitere Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten, zum Beispiel auch auf Professuren. Im Rahmen der Akademischen Ju-

niordozentur und der befristeten Akademischen Dozentur steht den Beschäftigten – 

in Symmetrie zu den Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während der 

Qualifizierungsbefristung – für die eigene vertiefte wissenschaftliche oder künstleri-

sche Arbeit mindestens ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit zur Verfügung. Akade-

mischen Dozentinnen und Dozenten, die unbefristet beschäftigt werden und die ihre 

Qualifizierungsphase in der Regel abgeschlossen haben, soll im Rahmen ihrer 

Dienstaufgaben Gelegenheit zu eigener vertiefter wissenschaftlicher Arbeit gege-

ben werden. Ihnen können Aufgaben in Wissenschaft und Forschung zur selbst-

ständigen Wahrnehmung übertragen werden. 

Zu Absatz 2 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Akademische Juniordozentinnen und Juni-

ordozenten und Akademische Dozentinnen und Dozenten bilden die für die Wahr-

nehmung der Aufgaben erforderlichen Mindestanforderungen ab. Den Hochschulen 

ist es unbenommen, weitere Einstellungsvoraussetzungen zu definieren oder hö-

here Anforderungen an die gesetzlichen Voraussetzungen zu stellen (beispiels-

weise hinsichtlich einer besonderen Qualität der Promotion oder dem Vorliegen von 

pädagogischer Eignung). Die Einstellungsvoraussetzungen für die unmittelbare Ein-

stellung in eine Akademische Dozentur werden durch Absatz 3 ergänzt.  

Zu Absatz 3 

Um auch Beschäftigte oder Externe auf der Grundlage einer Ausschreibung unmit-

telbar als Akademische Dozentin oder Akademischer Dozent einstellen zu können, 

wird ein vom Grundsatz in Absatz 1 abweichender Qualifizierungsweg eröffnet, der 

jedoch im Ergebnis die gleichen Qualitätsanforderungen stellt. Auch bei diesen Be-

schäftigten muss durch die vorangegangene Tätigkeit eine Schwerpunktbildung in 

Lehre oder Forschung erfolgt sein. Vergleichbar mit der Bewährungsentscheidung 

im Rahmen des Prozesses nach Absatz 1 muss auch hier bei der Einstellung z.B. 

auf der Grundlage von Arbeitszeugnissen oder Empfehlungsschreiben anderer Ar-

beitgeber eine positive Prognoseentscheidung hinsichtlich der Eignung für eine Be-

schäftigung an der Hochschule in der Funktion der Akademischen Dozentur erfol-

gen. Dies trägt der besonderen Bedeutung dieser Personalkategorie im Gesamtge-

füge des akademischen Mittelbaues Rechnung. 



 

 

Zu Paragraph 54 (Dauerstellenkonzepte für Akademische Beschäftigte)  

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. 

Die Hochschulen werden verpflichtet, Dauerstellenkonzepte für die Beschäftigung 

Akademischer Beschäftigter, d.h. Akademischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie Akademische Dozentinnen und Dozenten, zu erstellen. Um eine Erhöhung 

der Anzahl dauerhaft Beschäftigter im Akademischen Mittelbau zu erreichen, sind 

Bestandteil der Dauerkonzepte hochschulspezifische Zielvorgaben für den Anteil 

unbefristeter Arbeitsverhältnisse mit Akademischen Beschäftigen. Der Prozess der 

Erstellung ist transparent zu gestalten und die zuständigen Personalvertretungen 

zu beteiligen. Die Erhöhung der Anzahl dauerhaft Beschäftigter im Akademischen 

Mittelbau ist als Zielstellung Gegenstand der Verpflichtungserklärung des Landes 

Brandenburg gemäß § 2 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 

gem. Artikel 91b Absatz 1 Grundgesetz über den Zukunftsvertrag „Studium und 

Lehre stärken“. 

Ausgenommen von den Dauerstellenkonzepten sind Drittmittelbeschäftigte, da es 

den Hochschulen insoweit in der Regel an Planungssicherheit fehlt.  

Die Dauerstellenkonzepte sind von dem nach der Grundordnung zuständigen zent-

ralen Organ der Hochschule, also in der Regel dem Senat, zu beschließen und ge-

meinsam mit den Struktur- und Entwicklungsplänen der für die Hochschulen zustän-

digen obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

Zu Paragraph 55 (Lehrverpflichtung; Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht ohne redaktionelle oder inhaltliche Änderungen dem bis-

herigen § 50. 

Zu Paragraph 56 (Nebentätigkeit; Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht mit erheblichen inhaltlichen Änderungen dem bisherigen § 

51. 

Zu Absatz 1 

Abweichend von Genehmigungspflichten von Nebentätigkeiten nach dem Landes-

beamtengesetz wird eine Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten geregelt. 

Zu Absatz 2 

Um einen Rückgriff auf die Expertise in der landeseigenen Hochschullandschaft zu 

sichern, soll eine Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit durch beamtete Hoch-

schullehrende eingeführt werden. 

Zu Absatz 3 



 

 

Um eine bürokratiearme Ausgestaltung zu ermöglichen, werden häufige Nebentä-

tigkeiten von geringem Umfang, die i.d.R. nicht eine Beeinträchtigung dienstlicher 

Interessen darstellen von der Anzeigepflicht ausgenommen. Insbesondere die 

Übernahme von Ehrenämtern soll damit nicht behindert werden.  

Zu Absatz 4 

Die Ausnahme von Absatz 3 Nummer 4 ist der besonderen Konstellation der aufge-

führten Tätigkeit geschuldet, die sowohl bezüglich des zeitlichen Rahmens, als auch 

betreffend möglicher Interessenkonflikte begründet ist.  

Zu Absatz 5 

Die Regelung soll eine effektive Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zur Ne-

bentätigkeit seitens der Hochschulverwaltung sicherstellen. Satz 2 garantiert eine 

verhältnismäßige Handhabung. 

Zu Absatz 6 

Das Verbot von Nebentätigkeiten kann eine Einschränkung von Artikel 12 GG und 

Artikel 49 Absatz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg bedeuten. Der We-

sentlichkeitsgrundsatz gibt dem Gesetzgeber daher auf, die wesentlichen Regelun-

gen bereits im Gesetz zu regeln.  

Zu Absatz 7 

Nebentätigkeiten, die in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit überschreitet, wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Arbeitskraft 

der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch genommen wird, dass die ord-

nungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner dienstlichen Pflichten behindert wird. Für 

Teilzeitbeschäftigte gilt, dass Haupt- und Nebenamt zusammen den Umfang von 40 

Wochenstunden nicht überschreiten dürfen.  

Zu Absatz 8 

Die Regelung des Absatzes 8 ist erforderlich, um Missbrauch oder mangelnde Ko-

operation seitens der Beschäftigten effektiv einhegen zu können. 

Zu Absatz 9 

Die in § 86 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 das Landesbeamtengesetzes aufgeführten 

Arten der Nebentätigkeit sind zum einen besonders schützenswert (z.B. Betätigung 

in Gewerkschaften), zum anderen bergen sie in der Regel keine Interessenskollision 

mit den dienstlichen Pflichten, sodass besonders hohe Anforderungen an ein Verbot 

erforderlich sind.  

Zu Absatz 10 



 

 

Der Absatz 10 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Paragraphen 51 Absatz 

1.  

Zu Absatz 11 

Präsidentinnen und Präsidenten, sowie die hauptamtlichen Vizepräsidentinnen und 

-präsidenten sind in der Regel Hochschullehrende. Hier soll ein Gleichlauf mit den 

übrigen Adressaten des Paragraphen hergestellt werden. 

Zu Paragraph 57 (Gastprofessorinnen und Gastprofessoren und Gastdozen-

tinnen und Gastdozenten) 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Folgeänderungen im Zuge der Ände-

rung der Paragraphenzahl des Gesetzes, dem bisherigen § 52.  

Zu Paragraph 58 (Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. 

Zu Absatz 1 

Es wird die neue Personalkategorie der Wissenschaftsmanagerinnen und Wissen-

schaftsmanager eingeführt, um auch für diese Person eine verlässliche Karriereop-

tion zu eröffnen. Die Personalkategorie ist formal dem nichtwissenschaftlichen Per-

sonal zugeordnet, da in dieser Personalkategorie überwiegend wissenschaftsunter-

stützende, nichtwissenschaftliche Aufgaben im Wissenschaftsmanagement wahr-

genommen werden (z.B. Fakultätsgeschäftsführung). Die Zuordnung zum nichtwis-

senschaftlichen Personal folgt der Systematik des Gesetzes, das zwischen wissen-

schaftlichem und nichtwissenschaftlichen Personal unterscheidet. Außerdem ist sie 

maßgeblich für die Umsetzung der jeweiligen Karrierewege auf der Grundlage der 

Befristungsoptionen nach Bundesrecht. Praktische Änderungen für die Hochschu-

len bei der Einordnung der Beschäftigten in wissenschaftliches und nichtwissen-

schaftliches Personal ergibt sich aus der Einführung dieser Personalkategorie daher 

nicht. 

In Abgrenzung zu Akademischen Beschäftigten die ebenfalls Aufgaben im Wissen-

schaftsmanagement wahrnehmen können, die entweder wissenschaftlicher Art sind 

oder zwar nichtwissenschaftlich sind, aber lediglich zu einem Anteil von weniger als 

50 Prozent der Arbeitszeit wahrgenommen werden, nehmen Wissenschaftsmana-

gerinnen und Wissenschaftsmanager nach § 58 überwiegend nichtwissenschaftli-

che Aufgaben wahr. 

Zu Absatz 2 

Für Daueraufgaben der Hochschulen sollen im Grundsatz Dauerstellen vorgehalten 

werden. Im Gesetz wird dem Anliegen Ausdruck verliehen, indem für diesen An-

wendungsbereich auf sachgrundlose Befristungen verzichtet werden soll. 



 

 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift verpflichtet zur öffentlichen Stellenausschreibung. Gesetzlich gere-

gelt werden die Mindestvoraussetzungen für die Besetzung von Stellen im Wissen-

schaftsmanagement. Die Hochschulen können je nach Anforderung der Stelle wei-

tere Voraussetzungen vorsehen. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift bestimmt die Voraussetzungen und das Verfahren, unter denen auch 

Personen ohne einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im Wege der Weiterbil-

dung und Bewährung der Zugang zu einer unbefristeten Beschäftigung in dieser 

Personalkategorie ermöglicht wird. 

Zu Paragraph 59 (Personalkategorien) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen sowie geringfügigen redakti-

onellen Änderungen, dem bisherigen § 53. 

Zu Absatz 1 

Die Änderung berücksichtigt, dass die Personalkategorie der wissenschaftlichen 

und künstlerischen Hilfskräfte durch die neue Kategorie der Studentischen Beschäf-

tigten ersetzt wird. 

Zu Absatz 2 

In Symmetrie zu § 41 werden in Absatz 2 die Wörter „Hochschule für Film und Fern-

sehen“ durch „Kunsthochschulen“ ersetzt. Außerdem erfolgt eine Anpassung in Be-

zug auf die Terminologie der Personalkategorie der Studentischen Beschäftigten. 

Zu Paragraph 60 (Nebenberufliche Professorinnen und Professoren) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen sowie gering-

fügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 54. 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich weiter um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes. Zudem wird die hochschultypbezogene Diffe-

renzierung in der Begrenzung des Anteils nebenberuflicher Professuren an der Ge-

samtzahl der Professuren aufgegeben, sodass der ehemalige Satz 5 entfällt. 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 3 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 61 (Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren und Eh-

renprofessorinnen und Ehrenprofessoren) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen sowie gering-

fügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 55. 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. Zudem wurde durch den neuen Satzes 6 festgelegt, 

unter welchen Bedingungen die Genehmigung der für die Hochschulen obersten 

Landesbehörde als erteilt gilt und damit die Voraussetzungen zum Eintritt einer Ge-

nehmigungsfiktion (§ 42a VwVfG) geschaffen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht mit Ausnahme einer kleinen redaktionellen Anpassung dem 

bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Ergänzung der Vorschrift erfolgt, um den Geehrten die Führung des Ehrentitels 

in praktikabler Form zu ermöglichen, wie dies etwa auch § 73 des Hessischen Hoch-

schulgesetzes vorsieht. 

Zu Paragraph 62 (Privatdozentinnen und Privatdozenten) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen sowie gering-

fügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 56. 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Ergänzung um Satz 3 lehnt sich an die entsprechende Bestimmung zur Hono-

rarprofessur in § 60 Absatz 2 an und berücksichtigt einen aus dem Kreis der Hoch-

schulen geltend gemachten Bedarf. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 63 (Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren) 

Die Vorschrift bleibt mit der Maßgabe unverändert, dass mit der Verleihung der 

Würde einer außerplanmäßigen Professur die Befugnis verbunden ist, die akade-

mische Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ ohne den Zusatz „außerplan-

mäßige“ oder „außerplanmäßiger“ zu führen. Dies ist gerechtfertigt, weil die Anfor-

derungen an die außerplanmäßige Professur nicht hinter einer Professur zurück-

bleiben, in der persönlichen Anrede der Zusatz „außerplanmäßig“ im Sprachge-

brauch erfahrungsgemäß ohnehin in Wegfall kommt und andere Hochschulgesetze 

(Berlin § 119 BerlHG, Hamburg § 17 Abs. 1 HmbHG) ebenfalls auf den Zusatz ver-

zichten. Die Ergänzung um eine Regelung zur Weiterführung der Bezeichnung nach 

Beendigung der Lehrtätigkeit analog zur Privatdozentur berücksichtigt einen aus 

dem Kreis der Hochschulen geltend gemachten Bedarf. 

Zu Paragraph 64 (Lehrbeauftragte) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen sowie gering-

fügigen redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 58. 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht mit Ausnahme geringfügiger redaktioneller Anpassungen 

dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Paragraph 65 (Studentische Beschäftigte) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 59. Es wurden verschiedene inhaltliche 

Änderungen und Ergänzungen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 

Die Personalkategorien der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte ent-

fallen. Dafür wird die Personalkategorie der Studentischen Beschäftigten neu ein-

geführt. Studierenden können nach dieser Vorschrift unterstützende wissenschaft-

liche oder künstlerische Aufgaben, wie sie bislang von den wissenschaftlichen und 

künstlerischen Hilfskräften übernommen worden sind, übertragen werden. Die ne-

benberufliche Beschäftigung von Personen, die nicht gleichzeitig auch Studierende 

sind, als wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte ist künftig nicht mehr mög-

lich. Für diesen Personenkreis besteht insbesondere die Möglichkeit einer Beschäf-

tigung als Akademische Beschäftigte nach § 52 bzw. § 53. Mit dieser Änderung wird 

der Intention der Regelung gefolgt, Beschäftigungspositionen an Hochschulen an-

zubieten, die zugleich auch der eigenen Aus- oder Weiterbildung dienen und sich 

durch die Nebenberuflichkeit der Beschäftigung mit den Aufgaben und Anforderun-

gen, die sich aus dem eigenen Studium ergeben, in Einklang bringen lässt. Diese 

Zielstellung lässt sich auf Beschäftigte, die nicht gleichzeitig auch ein Studium ab-

solvieren, nicht in gleichem Maße übertragen. Die Einstellungsvoraussetzungen für 

Studentische Beschäftigte werden von den Hochschulen geregelt. Eine Übergangs-

vorschrift für mit Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene wissenschaftliche und 

künstlerische Hilfskräfte sieht § 104 vor. Mit der Aufnahme einer Mindestbefris-

tungsdauer für Studentische Beschäftigte wird dem Umstand Rechnung getragen, 

dass Beschäftigungsverhältnisse mit Studierenden bisher teilweise nur für wenige 

Monate geschlossen wurden. Im Dialogprozess „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ 

hat sich gezeigt, dass, obwohl es häufig zu Folgeverträgen kommt, Verträge mit 

kurzen Laufzeiten abgeschlossen werden. Dies führt bei den Beschäftigten zu fi-

nanziellen Unsicherheiten und fehlender Planbarkeit. Mit der Neuregelung kann der 

Notwendigkeit häufiger Vertragsverlängerungen auch im Interesse der Hochschul-

verwaltungen entgegengewirkt werden. Gleichzeitig bleibt den Hochschulen die not-

wendige Flexibilität um auf Einzelfälle reagieren zu können, bei denen besondere 

Umstände vorliege, die ein Abweichen von der regelmäßigen Mindestbefristungs-

dauer begründen. Dies kann beispielsweise der planmäßige Abschluss des Studi-

ums, das Fehlen befristungsrechtlicher Möglichkeiten oder spezielle Anforderungen 

im Rahmen einer Drittmittelfinanzierung sein. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügiger Änderung des Satzes 1, dem bisherigen 

Absatz 2. 



 

 

Zu Paragraph 66 (Mitglieder und Angehörige) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen und redaktio-

nellen Änderungen, dem bisherigen § 60. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht mit einer inhaltlichen Ergänzung dem bisherigen Absatz 1. 

In Fällen einer institutionalisierten oder vertraglich vereinbarten dauerhaften Koope-

ration zwischen Hochschulen, erhalten diese Hochschulen die Möglichkeit, Mitglie-

dern des Kooperationspartners auch bei sich die Hochschulmitgliedschaft einzuräu-

men, wenn diese Personen im Umfang einer hauptberuflichen Tätigkeit Aufgaben 

an der Hochschule wahrnehmen. Das Nähere zum Verfahren ist in der Grundord-

nung zu regeln. Hauptberufliche Mitglieder können damit eine Doppelmitgliedschaft 

an zwei Hochschulen erhalten und sind damit im Grundsatz berechtigt und verpflich-

tet, an der Selbstverwaltung beider Hochschulen mitzuwirken. Da ungeachtet der 

Kooperation die kooperierenden Hochschulen miteinander in Konkurrenz stehen o-

der in anderen Themenfeldern widerstreitende Interessen haben können, ist jedoch 

das Recht auf Mitwirkung an der Selbstverwaltung dahin zu beschränken, dass an 

der anderen Hochschule nur das aktive Wahlrecht ausgeübt werden darf. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 2, der um einen Satz 3 bezüglich der 

Alumni ergänzt wird. Alumni haben einen großen Wert für die Hochschule als Mul-

tiplikatoren, Mentorinnen oder Mentoren und Fördererinnen oder Förderer. Mit der 

Option, ihnen in der Grundordnung einen Angehörigenstatus zu verleihen, wird die 

Möglichkeit eröffnet, die Verbindung zur Hochschule zu stärken. Zum aktiven Wahl-

recht siehe § 68 Absatz 1 Satz 3. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Pa-

ragraphenzahl des Gesetzes sowie um eine inhaltliche Ergänzung. 

Lehrbeauftragte, die über einen erheblichen Zeitraum vergleichbar Akademischen 

Beschäftigten in die Lehre der Hochschule eingebunden sind, sollen auf eigenen 

Antrag den Status eines Mitglieds der Hochschule erhalten können, es sei denn, sie 

gehen einer anderen hauptberuflichen Tätigkeit nach oder sind bereits Mitglied an 

einer anderen Hochschule. 

Zu Paragraph 67 (Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung; Mitgliederinitiative) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 61. Es wurden verschiedene inhaltliche 

Änderungen und Ergänzungen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 



 

 

Neben der Selbstverwaltung gehört auch die Mitwirkung an der Erfüllung der Auf-

gaben der Hochschulen zu den zentralen Rechten und Pflichten ihrer Mitglieder, 

was in Absatz 1 Satz 1 entsprechend klargestellt wird. Dabei sind das Gesetz sowie 

die Grundordnung als Rahmen gebende Kodifikationen zu benennen. Als neuer 

Satz 2 wird angesichts einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, welche sich an 

den Hochschulen als Spiegelbild ebenso wiederfindet, äquivalent zu anderen Bei-

spielen aus der Rechtsordnung ein Rücksichtnahmegebot der Mitglieder zueinan-

der, zu der Hochschule und gegenüber ihren Organen verankert, um als Rahmen 

für innerhochschulische Auseinandersetzungen zu dienen.  

Ebenso wird im Anschluss an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 29. Mai 1973 – 1 BvR 424/71 und 325/72 – im Satz 6 das Wort „unmittelbar“ 

eingefügt. Weiter wird der Stimmenanteil der Studierenden von mindestens 30 Pro-

zent klarstellend auf Fälle der unmittelbaren Betroffenheit von Studienorganisation 

und Lehre konkretisiert. 

Durch die Einführung der neuen Personalkategorien im akademischen Mittelbau 

bedarf es einer Regelung der Gruppenzugehörigkeit dieser Beschäftigten. Akade-

mische Mitarbeiterinnen und Akademische Mitarbeiter, Akademische Juniordozen-

tinnen und Akademische Juniordozenten sowie Akademische Dozentinnen und 

Akademische Dozenten bilden künftig die gemeinsame Gruppe der Akademischen 

Beschäftigten. 

Es handelt sich zudem um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 2 

Der Satz 2 wurde aktualisiert. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Zur Stärkung der Mitgliederrechte und der 

Möglichkeiten der Mitwirkung im Rahmen der hochschulischen Selbstverwaltung 

wird in Anlehnung an plebiszitäre Beteiligungsformen eine Mitgliederinitiative einge-

führt. Ein Mitgliederinitiativrecht muss die Freiheit von Forschung und Lehre unan-

getastet lassen und sich gegenständlich auf hochschulische Angelegenheiten be-

schränken, über die das zuständige Organ der Hochschule im Rahmen seiner ihm 

durch Gesetz oder Grundordnung zugewiesenen Zuständigkeiten beraten und ent-

scheiden kann. Die Mitgliederinitiative ist an ein Quorum von mindestens 15 Prozent 

der Mitglieder gebunden, um die Relevanz für die Organbefassung zu begründen 

und Praktikabilität zu gewährleisten. Zur Herstellung von Verfahrenssicherheit und 

Praktikabilität wird eine Begründungspflicht, eine Unterzeichnungspflicht der das 



 

 

Quorum begründenden Mitglieder, ein Anhörungsrecht in der Beratung des Selbst-

verwaltungsorgans sowie eine Entscheidungsfrist für das Selbstverwaltungsorgan 

vorgesehen. Das Erfordernis der Benennung eines konkreten Begehrens ist Vo-

raussetzung dafür, dass die Mitglieder der Hochschule darüber entscheiden kön-

nen, ob sie die Initiative unterstützen wollen, die Zuständigkeit des Organs innerhalb 

der Hochschule festgestellt werden kann und der Beratungs- und Beschlussgegen-

stand für das Organ eindeutig ist. Die Sperrfrist für eine Initiative zum selben Be-

gehren stellt zum Schutz der Funktionsfähigkeit der Selbstverwaltung der Hoch-

schule sicher, dass ihre Organe nicht in kurzer Zeit zu ein und demselben Begehren 

befasst werden, obwohl sie sich dazu bereits beraten und entschieden haben. Die 

Hochschulen werden zu näheren Regelungen durch Satzung ermächtigt. Diese 

können insbesondere Formvorgaben zur Antragstellung zum Gegenstand haben. 

Zu Paragraph 68 (Wahlen) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 62. 

Zu Absatz 1 

Mit der Ergänzung des Absatzes 1 Satz 3 wird das aktive Wahlrecht für sog. Alumni 

als in § 66 Absatz 2 Satz 3 den Angehörigen neu zugeordnete Gruppe von entspre-

chenden Regelungen der Grundordnung abhängig gemacht. Da die Alumni die 

größte und beständig wachsende Gruppe der Angehörigen einer Hochschule ist, 

ohne dass ihre fortbestehende Verbindung zu der Hochschule in der Regel von ver-

gleichbarer Intensität wie die der Mitgliedergruppen oder auch der noch in For-

schung und Lehre aktiven Professorenschaft im Ruhestand ist, könnte ein vorbe-

haltlos eingeräumtes aktives Wahlrecht zu einem hochschulinternen Ungleichge-

wicht führen. 

Ebenso wird im Falle einer Doppelmitgliedschaft im Sinne des § 66 Absatz 1 Satz 5 

das Recht auf Mitwirkung an der Selbstverwaltung auf ein aktives Wahlrecht be-

schränkt. Das ist sachgerecht, da die Hochschulen ungeachtet ihrer Kooperation 

miteinander in Konkurrenz stehen oder in anderen Themenfeldern widerstreitende 

Interessen haben können. 

Die Ergänzung um den neuen Satz 4 stellt klar, dass die Hochschulen Wahlen auch 

in elektronischer Form durchführen dürfen. Die Entscheidung, ob sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machen, liegt im Rahmen der Selbstverwaltung bei ihnen und 

setzt voraus, dass eine entsprechend zuverlässige Technik zur Verfügung steht, die 

sicherstellt, dass die Wahlgrundsätze in jedem Fall gewahrt bleiben. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Paragraph 69 (Öffentlichkeit) 



 

 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 63. Der 

bisher im Gesetz nicht näher bestimmte Begriff der Gremien wird zum Zweck der 

Klarstellung definiert. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache. 

Zu Paragraph 70 (Zentrale Hochschulorgane) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 64. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Präsidentin oder der Präsident ist nach der Gesetzessystematik zuständig für 

den Abschluss von Hochschulverträgen und von anderen Ziel- und Leistungsver-

einbarungen gemäß § 5 Absatz 7. Dabei ist sie oder er an die Hochschulentwick-

lungsplanung gebunden, an der sie oder er lediglich vorbereitend mitwirkt (vgl. § 71 

Abs. 1 S. 4 Nr. 1) und über die nach Maßgabe der Grundordnung ein anderes zent-

rales Organ entscheidet; in der bisherigen Praxis an den Hochschulen ist dies typi-

scherweise der Akademische Senat. Mit dieser Maßgabe, nämlich, dass die Ziel-

setzungen der Hochschulentwicklungsplanung in Hochschulverträgen und anderen 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen gemäß § 3 Abs. 4 zwingend zu beachten sind, 

wird den Anforderungen der Wissenschaftsfreiheit mit einem Stellungnahmerecht 

auf zentraler Organebene zu den vertraglichen Vereinbarungen hinreichend Rech-

nung getragen (vgl. BVerfG – Beschl. v. 5.2.2020 – 1 BvR 1586/14 - Rdnr. 22). 

Zu Absatz 3 

Da die Organisationsautonomie der Hochschulen mehr als nur ein weiteres Organ 

neben der Präsidentin oder dem Präsidenten zulässt, ist die Regelung daran redak-

tionell anzupassen. 

Zu Paragraph 71 (Präsidentin oder Präsident) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 65. Der 

vormalige Absatz 4 zur Abwahl entfällt in dieser Vorschrift, da dieser Gegenstand 

einer eigenen Bestimmung in § 72 wird. 

Zu Absatz 1 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2.  

Entsprechend der Formulierung „kann“ liegt die Entscheidung, ob sie am Auswahl-

verfahren zur Erstellung des Wahlvorschlags teilnimmt, bei der zentralen Gleichstel-

lungsbeauftragten. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Der ursprüngliche Absatz 5 wird zum neuen Absatz 4. Die Sätze 1 bis 3 werden 

vervollständigt, indem sie nunmehr auch die Fälle außerhalb einer vorherigen Tä-

tigkeit im Beamten- oder Angestelltenverhältnis erfassen (z. B. Selbständigkeit). 

Satz 4 wird dahingehend präzisiert, dass die Bereitschaft zur Wiederwahl von der 

Präsidentin oder dem Präsidenten auch elektronisch gegenüber dem für die Wahl 

zuständigen Organ erklärt werden kann. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht, mit einer redaktionellen Änderung, dem bisherigen Absatz 

6. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 7. 

Zu Paragraph 72 (Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. 

Zu Absatz 1 

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 65 Absatz 4 Satz 1 bis 

4. Allerdings wird Satz 3 dahingehend präzisiert, dass das zuständige Organ der 

Hochschule dem Landeshochschulrat die Gründe des Abwahlbegehrens auch 

elektronisch mitteilen kann. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung geht auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg 

(VerfGHBW) vom 14. November 2016 – 1 VB 16/15 – zurück, das unter Bezug-

nahme auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 29. Mai 1973 

zum Az. 1 BvR 424/71 und 325/72 (Hochschulurteil / Professorenmehrheit) das 



 

 

Institut der Professorenmehrheit im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit des Artikel 5 

Absatz 3 GG, auch angesichts der in den letzten Jahrzehnten vermehrt erfolgten 

Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen bei der Hochschulleitung bestätigt. 

Die Sicherung der Wissenschaftsfreiheit durch organisatorische Regelungen ver-

lange danach, dass die Wissenschaftler durch ihre Vertretung in Hochschulorganen 

Gefährdungen der Wissenschaftsfreiheit abwehren und ihre fachliche Kompetenz 

zur Verwirklichung der Wissenschaftsfreiheit in die Organisation einbringen können. 

Deshalb müsse der Gesetzgeber für eben jene Organisation der Wissenschaftsfrei-

heit ein Gesamtgefüge schaffen, in dem Entscheidungsbefugnisse und Mitwir-

kungsrechte so beschaffen sind, dass Gefahren für die Freiheit von Lehre und For-

schung vermieden werden. Die garantierte hinreichende Mitwirkung von Wissen-

schaftlern erstreckt sich dabei auf alle wissenschaftlichen Entscheidungen. Nicht 

nur auf konkrete Forschungsvorhaben oder Lehrangebote, sondern auch die Pla-

nung und Entwicklung von Einrichtungen, die Ordnung sowie alle den Wissen-

schaftsbetrieb prägenden Entscheidungen über den Haushalt und die Organisati-

onsstruktur, als notwendige Rahmenbedingungen, die Voraussetzung für die tat-

sächliche Inanspruchnahme der Wissenschaftsfreiheit sind. Auch wenn eine starke 

Stellung der Leitungsorgane der Hochschule grundsätzlich zulässig ist, müsse nach 

der übereinstimmenden Rechtsprechung von BVerfG und VerfGHBW durch die Or-

ganisation der Hochschule insgesamt eine strukturelle Gefährdung der Wissen-

schaftsfreiheit vermieden werden. Daraus sei die Notwendigkeit abzuleiten, dass je 

stärker die Mitwirkung des Selbstverwaltungsorgans und der dort vertretenen Hoch-

schullehrer an der Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Leitungsorgans 

ist, je grundlegender und je substantieller wissenschaftsrelevante personelle, sach-

liche und finanzielle Entscheidungsbefugnisse dem Leitungsorgan zugewiesen und 

damit den im Selbstverwaltungsorgan vertretenen Hochschullehrern entzogen sein 

dürfen. Die in ein Selbstverwaltungsorgan gewählten Vertreter der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer müssen sich nach der Entscheidung des VerfGHBW 

von einem Mitglied eines Leitungsorgans, das ihr Vertrauen nicht mehr genießt, 

trennen können, ohne im Selbstverwaltungsgremium auf die Einbringung der Ver-

treter anderer Gruppen und ohne auf die Zustimmung eines weiteren Organs oder 

des Staates angewiesen zu sein. Der VerfGHBW hat in seinem Urteil explizit fest-

gehalten, dass dem Gesetzgeber hinsichtlich der Mitwirkungsrechte der Hochschul-

lehrerinnen und -lehrer ein Gestaltungsspielraum zukomme und auch bei einer stark 

monokratisch ausgeprägten Hochschulorganisation durch mehrere Regelungsvari-

anten eine hinreichende Wahrung des Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit si-

chergestellt werden könne. Explizit verweist der VerfGHBW darauf, dass statt einer 

Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im Selbstverwaltungsorgan zugunsten der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der strukturellen Gefähr-

dung der Wissenschaftsfreiheit auch dadurch begegnet werden kann, dass singulär 

ein eigenständiges Recht hinsichtlich der Abwahl des Amtes der Präsidentin oder 

des Präsidenten durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

etabliert wird. Diesem Weg folgt die Neuregelung, indem sie nach Maßgabe der 

Vorschrift eine Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten durch die Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zulässt. 



 

 

Zu Absatz 3 

Die Regelung lehnt sich an den bisherigen § 65 Absatz 7 an. 

Zu Absatz 4 

Die Regelung entspricht mit inhaltlichen Änderungen dem bisherigen § 65 Absatz 4 

Satz 5 ff. Das Abwahlverhältnis ist geregelt und in Anlehnung an die für kommunale 

Wahlbeamte geltende Bestimmung des § 123 Absatz 5 Landesbeamtengesetz ge-

staltet worden. 

Zu Paragraph 73 (Präsidium) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. 

Zu Absatz 1 

Die Neuregelung eröffnet den Hochschulen die Möglichkeit, ein Präsidium als zent-

rales Organ der Hochschule zu bestimmen. Die Hochschulen entscheiden im Rah-

men Ihrer Autonomie, ob sie ein monokratisches oder ein pluralistisches Leitungs-

organ bestimmen möchten. Des Weiteren führt ein Präsidium zu einem Gewinn an 

Lenkungs- und Leitungsbefugnissen der Kanzlerin oder des Kanzlers, weil diese 

oder dieser als Präsidiumsmitglied mit ihrer oder seiner Stimme Lenkungsentschei-

dungen der Hochschule mitgestaltet. Die sich daraus ergebenden erweiterten Mög-

lichkeiten für die dienstrechtliche Ausgestaltung der Kanzlerschaft werden in § 75 

umgesetzt. Damit entspricht die Neuregelung den Vorgaben, die das Bundesver-

fassungsgericht (BVerfG – Beschl. v. 24.04.2018 – 2 BvL 10/16) an die Ausgestal-

tung des Amtes des Hochschulkanzlers als Wahlamt herausgearbeitet hat. Denn 

bei Vorliegen tatsächlicher Lenkungs- und Leitungsbefugnisse des Hochschulkanz-

lers im Rahmen der Mitgliedschaft eines pluralistischen Leitungsgremiums wäre ein 

Wahlamt nicht zu beanstanden gewesen.  

Die Rechtsstellung der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten im Präsidium wird 

in Absatz 2 geregelt. Sie entspricht der der Kanzlerin oder des Kanzlers im Präsidi-

umsmodell. Sie unterscheidet sich damit von der Stellung der hauptberuflichen Vi-

zepräsidentin oder des hauptberuflichen Vizepräsidenten in der Präsidialverfassung 

nach § 74.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschriften zur Wahl in § 73 Absatz 2 gelten in Ermangelung speziellerer ge-

setzlicher Regelungen insbesondere für die Wahl der Kanzlerin und des Kanzlers, 

des weiteren hauptberuflichen Präsidiumsmitglieds (Vizepräsidentin oder Vizeprä-

sidenten) sowie eventuell vorgesehener weiterer Mitglieder. Für die Präsidentin 

bzw. den Präsidenten und das studentische Mitglied gelten hingegen die spezielle-

ren Vorschriften.  



 

 

Da das Präsidium als pluralistisches Leitungsgremium an die Stelle der Präsidentin 

oder des Präsidenten tritt und die der Präsidentin oder dem Präsidenten zugewie-

senen Rechte und Pflichten sowie Aufgaben und Zuständigkeiten wahrnimmt, sind 

Wahl und Abwahl der Präsidiumsmitglieder entsprechend zu regeln (vgl. Begrün-

dung zu § 72).  

Einzelheiten zum Verfahren von Wahl und Abwahl sind in den Grundordnungen der 

Hochschulen zu regeln. Um im Dienste einer konstruktiven Zusammenarbeit im Prä-

sidium eine Einflussnahmemöglichkeit der Präsidentin oder des Präsidenten, der 

oder dem aufgrund der Richtlinienkompetenz und der Vertretung der Hochschule 

nach außen auch im Präsidiumsmodell eine besondere Stellung zukommt, bei der 

Findung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten für die übrigen Präsidiumsposi-

tionen eine Mitbestimmung zu sichern, wird die Einvernehmensherstellung zu den 

Wahlvorschlägen gesetzlich vorgegeben. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift räumt der Präsidentin oder dem Präsidenten den Vorsitz und die 

Richtlinienkompetenz innerhalb des Präsidiums ein. Die jederzeitige Handlungsfä-

higkeit des Präsidiums wird durch die Maßgeblichkeit der Stimme der Präsidentin 

oder des Präsidenten im Falle einer Stimmengleichheit bei einer Präsidiumsent-

scheidung sichergestellt. Eine Blockade von Leitungsentscheidungen durch Pattsi-

tuationen bei Abstimmungen im Präsidium wird dadurch verhindert.  

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift regelt den zeitlichen Vorlauf für den Wechsel der Leitungssysteme an 

einer Hochschule. So wird sichergestellt, dass ein hinreichender zeitlicher Vorlauf 

einen reibungslosen Übergang gewährleistet und die Handlungsfähigkeit der Hoch-

schulleitung auch bei einem Systemübergang nicht überfordert oder gefährdet wird. 

Zudem wird für eine notwendige Übergangszeit sichergestellt, dass Kanzlerinnen 

und Kanzler die im Rahmen der Präsidialverfassung bestellt wurden, in ihrer bishe-

rigen Rechtsstellung verbleiben. Erst nach dem Ausscheiden der Kanzlerin oder 

des Kanzlers im Lebenszeitbeamtenverhältnis oder unbefristeten Angestelltenver-

hältnis können die Regelungen zur Wahl einer Kanzlerin oder eines Kanzlers nach 

§ 75 Absatz 3 greifen. Da eine Abwahl der oder des im Präsidialmodell bestellten 

Kanzlerin oder Kanzlers nicht möglich ist, nimmt sie oder er künftig die Aufgaben 

unter der Verantwortung des Präsidiums wahr. § 75 Absatz 2 gilt für diese Kanzle-

rinnen und Kanzler fort jedoch nach § 73 Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass 

für die Abberufung das Präsidium und nicht der Präsident zuständig ist. 

Zu Paragraph 74 (Hauptberufliche Vizepräsidentin oder hauptberuflicher Vize-

präsident in der Präsidialverfassung) 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 66. Es wurden verschiedene inhaltliche 

Änderungen und Ergänzungen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. 



 

 

Zu Absatz 1 

Der Anwendungsbereich der Vorschrift beschränkt sich auf den Fall, dass die Prä-

sidentin oder der Präsident zentrales Hochschulorgan ist. Die Regelungen werden 

an die Systematik der Regelungen zur Präsidentin oder zum Präsidenten angegli-

chen. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung des bisherigen Absatzes 2 ist obsolet und wurde daher gestrichen. 

Der Absatz enthält nunmehr eine Abwahlmöglichkeit. Dies war bisher nicht vorge-

sehen, obwohl bei einer Vakanz in der Präsidentschaft oder der Notwendigkeit einer 

längerfristigen Vertretung der Präsidentschaft (zum Beispiel wegen vorübergehen-

der Dienstunfähigkeit) die hauptberufliche Vizepräsidentschaft nach Maßgabe der 

Grundordnung dieselben Befugnisse wie die Präsidentschaft haben kann. Daher ist 

aus den gleichen Erwägungen, die auch die Möglichkeit der Abwahl der Präsidentin 

oder des Präsidenten rechtfertigen, eine entsprechende Regelung für die hauptbe-

rufliche Vizepräsidentschaft zu treffen. 

Zu Paragraph 75 (Kanzlerin oder Kanzler) 

Die Vorschrift entspricht, mit erheblichen inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen 

§ 67. 

Zu Absatz 1 

Auf die Begründung zu § 73 Absatz 1 wird Bezug genommen. Hinsichtlich der Ein-

stellungsvoraussetzungen, die künftig in Absatz 1 verortet werden, erfolgt eine Klar-

stellung zum Qualitätsniveau des vorausgesetzten Hochschulstudiums.  

Zu Absatz 2 

Dir Vorschrift entspricht, mit wesentlichen inhaltlichen Änderungen dem bisherigen 

Absatz 2. Absatz 2 regelt den Fall, dass die Präsidentin oder der Präsident zentrales 

Hochschulorgan ist und die Kanzlerin oder der Kanzler von der Präsidentin oder 

dem Präsidenten bestellt wird. Beamte auf Lebenszeit werden im Amt der Kanzlerin 

oder des Kanzlers nach Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen zunächst auf 

Probe in der Laufbahn des höheren Allgemeinen Verwaltungsdienstes ernannt. So-

fern die Laufbahnbefähigung für diese Laufbahn nicht bereits zum Zeitpunkt der Er-

nennung gegeben ist, dient die hauptberufliche Tätigkeit als Kanzlerin oder Kanzler 

dem Befähigungserwerb. Damit wird einerseits das Interesse der Hochschulen be-

dient, eine größtmögliche Flexibilität bei der Gewinnung geeigneter Bewerberinnen 

und Bewerber zu erhalten, die jedoch aufgrund vielfältiger Karrierewege in das Amt 

einer Kanzlerin oder Kanzlers nicht zwingend bereits die erforderliche Laufbahnbe-

fähigung mitbringen. Andererseits wird anerkannt, dass die klassischen Tätigkeiten 

im Amt einer Kanzlerin oder eines Kanzlers mit dem Erwerb der Laufbahnbefähi-



 

 

gung für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst einhergehen können. In die-

sen Fällen stellt die oberste Dienstbehörde, der auch das Ernennungsrecht obliegt, 

mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit auch die Laufbahnbefähigung fest. 

Es erfolgt dann die Ernennung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.  

Der besonderen Bedeutung des Amtes einer Kanzlerin oder eines Kanzlers folgend 

und um die Hochschulen im Wettbewerb um vielversprechende Bewerberinnen und 

Bewerber zu unterstützen, wird spezialgesetzlich eine Ausnahme von dem Beför-

derungsprinzip vorgesehen; bereits mit der Ernennung im Beamtenverhältnis auf 

Probe wird das in Anlage 1 zum Brandenburgischen Besoldungsgesetz jeweils zu-

geordnete Amt übertragen. 

Wird die Kanzlerin oder der Kanzler nicht aus einem Beamtenverhältnis auf Lebens-

zeit bestellt, übt sie oder er das Amt im Angestelltenverhältnis aus. Im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten soll von einer vorherigen befristeten Bestellung Gebrauch 

gemacht werden, um in Symmetrie zu den Kanzlerinnen und Kanzlerin im Beam-

tenverhältnis eine Erprobung in dieser Funktion zu ermöglichen. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift, die demgegenüber Absatz 2 den Fall re-

gelt, dass ein Präsidium gemäß § 73 zentrales Organ der Hochschule ist. In diesem 

Fall wird die Kanzlerin oder der Kanzler bei Erfüllung der Voraussetzungen in ein 

Beamtenverhältnis auf Zeit bestellt oder sie oder er übt das Amt in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis eigener Art aus. Wahl und Abwahl werden für die Mit-

glieder des Präsidiums weitgehend einheitlich in § 73 geregelt. 

Zu Paragraph 76 (Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 68. 

Zu Absatz 1 

Der bisherige Absatz 1 wird um die Möglichkeit einer Vorauswahl ergänzt. Denn bei 

einer großen Zahl an Bewerbungen für die Funktion der zentralen Gleichstellungs-

beauftragten ist es sinnvoll, das Wahlverfahren zu strukturieren und im Rahmen 

einer Vorauswahl die Entscheidung auf die bestgeeigneten Bewerberinnen zu fo-

kussieren. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz 2 entspricht, mit einer inhaltlichen Änderung und einer inhaltlichen Er-

gänzung, dem bisherigen Absatz 2.  

Die Änderung in Satz 1 trägt der Entwicklung des Geschlechterbegriffs Rechnung.  

Zudem wird mit der Ergänzung um einen weiteren Satz der Aufgabenkreis der 

Gleichstellungsbeauftragten erweitert: Sie sind für die Mitglieder und Angehörigen 



 

 

der Hochschule die Ansprechpersonen in Fällen sexueller Belästigung und sexuali-

sierter Gewalt. Damit wird nicht ausgeschlossen, dass sich Betroffene auch an die 

Beauftragten nach § 77 und § 78 wenden können. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht, mit einer inhaltlichen Ergänzung, dem ehemaligen Absatz 

3. Studentinnen, die als Gleichstellungsbeauftragte oder Stellvertreterinnen gewählt 

werden und die in keinem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen, erhal-

ten eine Aufwandsentschädigung.  

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem ehemaligen Absatz 4. In Abweichung 

zur bisherigen Vorschrift und in Übereinstimmung mit § 22 Absatz 7 Satz 3 des 

Landesgleichstellungsgesetzes, schreibt Absatz 4 aber nicht mehr fest, dass die 

Gleichstellungsbeauftragte zugleich datenschutzrechtlich Verantwortliche im Sinne 

des Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 04.05.2016, 

S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.05.2018, S. 2) ist. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem ehemaligen Absatz 5. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht dem ehemaligen Absatz 6. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift entspricht dem ehemaligen Absatz 7. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift entspricht dem ehemaligen Absatz 8. 

Zu Absatz 9 

Der Absatz wird um eine Freistellungsmöglichkeit für die Stellvertreterinnen der 

zentralen Gleichstellungsbeauftragten ergänzt, weil hierfür insbesondere mit Blick 

auf den Arbeitsaufwand an großen Hochschulen Bedarf besteht. Mit einer entspre-

chenden Erweiterung der bestehenden Soll-Regelung für eine partielle Freistellung 

erhalten die Hochschulen Spielraum, um eine ihrer jeweiligen Größe und Struktur 

entsprechende Einzelfallregelung zu finden. 



 

 

Zu Absatz 10 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Mit der Einführung einer Landeskonferenz 

der Gleichstellungsbeauftragten der staatlichen Hochschulen wird eine bereits be-

stehende Praxis gesetzlich nachvollzogen und zur Stärkung der Belange der Gleich-

stellung verbindlich gemacht. 

Zu Paragraph 77 (Beauftragte oder Beauftragter für Antidiskriminierung) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. 

Zu Absatz 1 

Der Schutz vor Diskriminierung gilt allen Mitgliedern und Angehörigen der Hoch-

schule. Mit der gesetzlichen Einführung einer Beauftragten oder eines Beauftragten 

für Antidiskriminierung werden der Stellenwert dieser Aufgabe betont und die bereits 

aufgrund der Hochschulverträge eingeleiteten Maßnahmen an den Hochschulen 

unterstützt. 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung umreißt den Tätigkeitsbereich der oder des Beauftragten. 

Zu Paragraph 78 (Beauftragte oder Beauftragter für die Belange von Hoch-

schulmitgliedern und Angehörigen mit Behinderungen) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 69. 

Die Änderungen berücksichtigen das gewandelte Verständnis von Behinderung, 

wie es in § 2 Absatz 1 SGB IX und § 3 des Gesetzes zur Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen (BGG) zum Ausdruck kommt. Danach sind Menschen mit 

Behinderungen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sin-

nesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 

hindern können. Daraus ergeben sich sowohl terminologisch als auch im Aufgaben-

bereich notwendige Änderungen. Barrierefrei sind gemäß § 4 BGG bauliche und 

sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme 

der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und 

Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie 

für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 

Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutz-

bar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zu-

lässig. 

Zu Paragraph 79 (Hochschulbibliothek) 

Die Vorschrift entspricht zum Großteil dem bisherigen § 70. 



 

 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit einer inhaltlichen Ergänzung, dem bisherigen Absatz 

1. Die Neufassung des letzten Satzes betont die wesentliche Aufgabe der Hoch-

schulbibliotheken im Transformationsprozess hin zu Open Access (freier und digi-

taler Zugang zu öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen). Zudem öffnet die 

Formulierung den Weg hin zu Open Science (Strategien und Verfahren, die allesamt 

darauf abzielen, alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses über das Inter-

net offen zugänglich und nachnutzbar zu machen). Damit sollen Wissenschaft, Ge-

sellschaft und Wirtschaft neue Möglichkeiten im Umgang mit wissenschaftlichen Er-

kenntnissen eröffnet werden. und definiert die Hochschulbibliotheken als zentrale 

Infrastruktureinrichtungen, die diesen Weg unterstützen und umsetzen müssen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 80 (Organisatorische Grundeinheiten; Verordnungsermächti-

gung) 

Die Vorschrift entspricht, mit wesentlichen inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen 

§ 71. 

Zu Absatz 1 

Organisatorische Grundeinheiten der Hochschulen für Lehre und Forschung sind 

typischerweise Fachbereiche, Fakultäten oder andere geeignete Strukturen, dies 

können auch Departments sein. Absatz 5 lässt hiervon Abweichungen zu. 

Zu Absatz 2 

Auch wenn Fachbereiche weiterhin typischerweise verwandte oder benachbarte 

Fachgebiete umfassen werden, sind auch fächerübergreifende Konstellationen 

möglich, die dem Profil einer Hochschule in besonderer Weise entsprechen oder 

Synergien befördern, ohne dass die Funktionsfähigkeit des Fachbereichs dadurch 

nachteilig beeinflusst wird. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 



 

 

Mit der Änderung sollen auch staatenübergreifende Kooperationen, wie sie zum 

Beispiel dem Vorhaben der Europa-Universität Viadrina für eine gemeinsame Fa-

kultät mit der Adam-Mickiewicz-Universität Posen zugrunde liegen, rechtlich ermög-

licht werden. Zugleich wird der Anwendungsbereich der Vorschrift auch auf Koope-

rationen mit staatlich anerkannten Hochschulen erweitert und damit dem Bedeu-

tungszuwachs des Privathochschulbereichs gerade auch in der Hauptstadtregion 

Berlin-Brandenburg Rechnung getragen. Notwendigerweise setzt eine Vereinba-

rung mit einer Einrichtung mit Sitz außerhalb des Landes Brandenburg voraus, dass 

die auf diese Einrichtung anwendbaren Rechtsvorschriften des Sitzlandes der Ver-

einbarung über die Bildung einer gemeinsamen Organisationseinheit nicht entge-

genstehen. Weiterhin ist es je nach Maßgabe der Verhältnisse im Einzelfall erfor-

derlich, dass seitens des Sitzlandes die nach dortigem Recht oder dortiger Verwal-

tungspraxis angewendeten Qualitätssicherungsmaßnahmen auch auf die gemein-

same Organisationseinheit Anwendung finden. 

Es handelt sich zudem um eine redaktionelle Folgeänderung im Zuge der Änderung 

der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 5 

Will sich eine Hochschule zur Stärkung ihrer akademischen oder wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit oder zur Stärkung ihrer Selbstverwaltung eine Struktur geben, 

die Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen in den Abschnitten 9 und 

10 erforderlich macht, kann das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Lan-

desregierung im Benehmen mit dem Landeshochschulrat durch Rechtsverordnung 

entsprechende Regelungen treffen. Der Antrag der Hochschule setzt einen entspre-

chenden Beschluss des nach der Grundordnung zuständigen, nach Mitgliedergrup-

pen zusammengesetzten Organs voraus. Von den an den Landeshochschulen gel-

tenden Grundordnungen ausgehende, wird diese Zuständigkeit typischerweise 

beim Senat der Hochschule liegen.  Eine Verstetigung dieser Strukturen ist nach 

einer Erprobungszeit von mindestens fünf Jahren mit Zustimmung des Landtags 

möglich. 

Zu Paragraph 81 (Organe des Fachbereichs) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen Änderungen, dem bisheri-

gen § 72. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 1. Die Bestim-

mung zur Amtszeit wird aus rein systematischen Gründen fortan in § 82 Absatz 1 

geregelt. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. Zudem erfolgt eine geringfügige 

inhaltliche Änderung, die lediglich zur Klarstellung dient. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 82 (Wahl und Aufgaben der Dekanin oder des Dekans) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 73. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 1. Lediglich die 

Bestimmung zur Amtszeit der Dekanin oder des Dekans, die zuvor bei den Organen 

des Fachbereichs geregelt war, wird aus systematischen Gründen nunmehr hier 

angefügt (vgl. auch Begründung zu § 81 Absatz 1). 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 2. Durch die Änderung 

der Sätze 2 und 3 wird lediglich klargestellt, dass auch der Bestellung einer haupt-

beruflichen Dekanin oder eines hauptberuflichen Dekans eine Wahl vorausgeht. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. Es handelt sich zudem um eine 

redaktionelle Folgeänderung im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Paragraph 83 (Aufgaben; Einrichtung; Organisation wissenschaftlicher 

Einrichtungen) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer geringfügigen inhaltlichen Änderung, dem bishe-

rigen § 74. 

Zu Absatz 1 

Da der Transfer zu den Kernaufgaben der Hochschulen gehört und Wissenschaftli-

che Einrichtungen auch insoweit der Aufgabenwahrnehmung dienen, wird der Auf-

gabenbereich um den Transfer ergänzt. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Zu Paragraph 84 (Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für 

mehrere Hochschulen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 75. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Paragraph 85 (Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule) 

Die Vorschrift entspricht, mit einer geringfügigen inhaltlichen Änderung, dem bishe-

rigen § 76. 

Zu Absatz 1 

Der Benennung des Wissens- und Technologietransfers in Satz 1, 1. Halbsatz muss 

konsequenterweise seine Nennung auch in Satz 1 Nummer 1 folgen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 86 (Organisation und Aufgaben) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen Änderungen, dem bisherigen § 77. 

Zu Absatz 1 



 

 

Mit der Änderung der Vorschrift wird klargestellt, dass sich die beratende Tätigkeit 

des Landeshochschulrats, soweit die Landesregierung in Bezug genommen wird, 

nicht auf die Zusammenarbeit mit den staatlichen Hochschulen beschränkt, sondern 

sich auf Angelegenheiten des Landeshochschulwesens insgesamt erstreckt, wie 

sich auch aus Absatz 2 Nummer 3 ergibt. 

Zu Absatz 2 

Der Aufgabenkatalog wird aktualisiert und auf wichtige Themenstellungen fokus-

siert. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Beratungsfunktion des Landeshochschulrats wird mit der Gesetzesänderung 

geschärft. Dazu gehört, dass sich der Landeshochschulrat nicht nur selbst, aufgrund 

eigener Analyse Schwerpunkte seiner Tätigkeit setzt, sondern diese konsequent auf 

der Grundlage eines kontinuierlich fortzuschreibenden Arbeitsprogramms verfolgt. 

Zu Absatz 5 

Mit der Kontinuität der Berichterstattung durch den Landeshochschulrat und der Er-

weiterung der Adressaten seines Tätigkeitsberichts und seiner Empfehlungen wird 

sichergestellt, dass der Landeshochschulrat mit seinen Stellungnahmen alle für das 

Landeshochschulwesen relevanten Akteure erreicht. 

Zu Absatz 6 

In Übereinstimmung mit der geübten Praxis konkretisiert die Ergänzung der Vor-

schrift den Personenkreis, aus dem die Mitglieder des Landeshochschulrats gewon-

nen werden müssen und die für die Mitgliedschaft erforderlichen Kompetenzen. Es 

besteht Interesse, dass in der Zusammensetzung des Landeshochschulrats für eine 

Amtsperiode Kontinuität besteht. Deshalb sollen abweichend von der bisherigen 

Rechts- und Sachlage Nachbestellungen von Mitgliedern nur für die verbleibende 

Amtszeit des Gremiums erfolgen. 

Zu Absatz 7 

Für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Landeshochschulrats ist die Aufgaben-

wahrnehmung mit hohem Aufwand verbunden, der zu entschädigen ist. Für die Ge-

schäftsstelle des Landeshochschulrats im MWFK wird der Kompetenzzuwachs des 

Landeshochschulrats mit einem entsprechend erhöhten Arbeitsaufkommen korres-

pondieren. 



 

 

Zu Paragraph 87 (Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben; Verordnungser-

mächtigungen) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen und redaktionellen Änderungen, dem bis-

herigen § 78. 

Zu Absatz 1 

Zur Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch 

die geschlechtsneutrale Bezeichnung Studierendenwerke ersetzt. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 werden die Aufgaben der Studierendenwerke festgelegt. Die genannten 

Dienstleistungen dienen der Ermöglichung und Unterstützung des Studiums und 

damit der Durchführung des Studiums.  

Die Gruppe der Leistungsberechtigten für die Verpflegungsdienstleistungen der 

Studierendenwerke wird um Kinder, Schüler sowie um die Teilnehmer – insbeson-

dere an den Collegekursen und an dem Refugee-Teacher-Program – erweitert. Die 

Gruppe der Kinder ist insbesondere relevant, soweit es sich um Kinder studierender 

Eltern handelt. Denn der Grund für die günstigen Essenspreise für Studierende liegt 

in den beschränkten wirtschaftlichen Verhältnissen der Studierenden und muss 

gleichermaßen für deren Kinder gelten. Zudem wird die Gruppe der Schülerinnen 

und Schüler erfasst, da diese an Schülerinformationsveranstaltungen der Hoch-

schulen als Essensgäste die Mensen besuchen. Die Studierendengewinnung und 

insbesondere die Erhöhung der Studierneigung bei Schülerinnen und Schülern 

auch aus einkommensschwachen Elternhäusern liegt im Landesinteresse und wird 

durch ihre Einbeziehung in den Kreis der privilegierten Leistungsberechtigten der 

Verpflegungsleistungen gefördert. 

Zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung und zum Ausgleich etwaiger Effizienz-

verluste wird Absatz 2 klarstellend um eine Bestimmung ergänzt, nach der gemein-

same Betriebseinheiten der Studierendenwerke zur übergreifenden Aufgabenwahr-

nehmung gebildet werden können. 

Schließlich weist der neue letzte Satz den Studierendenwerken eine Kooperations-

tätigkeit zu, die sich auf typischerweise nicht im Wettbewerb befindliche andere Ein-

richtungen des öffentlichen Sektors bezieht. Die Regelung entspricht diesbezüglich 

der Regelung des § 3 Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Zur Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch 

eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 

Zu Absatz 4 



 

 

Zur Entbürokratisierung und Effektivitätssteigerung bei der Aufgabenerledigung 

(z.B. Prüfung der Wohnberechtigung in Studierendenwohnheimen, Bearbeitung von 

BAföG-Anträgen) sowie zugleich zur Minimalisierung des Datenaustausches wird 

zugunsten der Studierendenwerke eine eng begrenzte und streng zweckgebundene 

datenschutzrechtliche Ermächtigungsgrundlage verankert, auf deren Basis die 

Hochschulen den Studierendenwerken zu deren Aufgabenwahrnehmung erforder-

liche personenbezogene Daten direkt übermitteln dürfen. 

Zu Paragraph 88 (Verwaltungsrat) 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 79. Zur 

Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch eine 

geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 

Zu Paragraph 89 (Geschäftsführung) 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 80. 

Zu Absatz 1 

Zur Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch 

eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Paragraph 90 (Finanzierung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen) 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 81. 

Zu Absatz 1 

Zur Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch 

eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 

Zu Absatz 2 

Zur Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch 

eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 



 

 

Zu Absatz 3 

Zur Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch 

eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 

Zu Absatz 4 

Der Verweis auf § 18 Abs. 3 LHO entfällt aufgrund einer Änderung der LHO, mit der 

der Regelungsgehalt des damaligen § 18 Abs. 3 LHO weggefallen ist. Zur Vermei-

dung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch eine ge-

schlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. 

Zu Paragraph 91 (Aufsicht) 

Die Vorschrift entspricht, mit redaktionellen Änderungen, dem bisherigen § 82. Zur 

Vermeidung von Diskriminierung wird die Bezeichnung Studentenwerke durch eine 

geschlechtsneutrale Bezeichnung ersetzt. Es handelt sich zudem um eine redakti-

onelle Folgeänderung im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 92 (Anerkennung) 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17.02.2016, Az. 1 BvL 8/10, 

die rechtlichen Anforderungen an das System der Programmakkreditierung als Qua-

litätssicherungsinstrument im Hochschulbereich definiert. In dem Beschluss hat es 

die inhaltlichen, verfahrens- und organisationsbezogenen Anforderungen genannt, 

die durch den Gesetzgeber zu treffen sind, und insbesondere hinsichtlich der wis-

senschaftsadäquaten Zusammensetzung der Akteure sowie der Verfahren zu Auf-

stellung und Revision der Bewertungskriterien förmlich Regelungsbedarf festge-

stellt. 

Um zu überprüfen, ob und in welchem Umfang auch im Bereich der institutionellen 

Qualitätssicherung nichtstaatlicher Hochschulen die vom Bundesverfassungsge-

richt definierten inhaltlichen, verfahrens- und organisationsbezogenen Anforderun-

gen für eine wissenschaftsadäquate Begutachtung gesetzlich zu verankern sind, 

richtete der Hochschulausschuss der Kultusministerkonferenz eine länderoffene Ar-

beitsgemeinschaft ein. Diese Arbeitsgemeinschaft kam nach Anhörung von Vertre-

tern der nichtstaatlichen Hochschulen sowie des Wissenschaftsrates zu dem Er-

gebnis, dass auch die Regelungen für die institutionellen Qualitätssicherungsver-

fahren gesetzlich verankert werden müssen, da die Verfahren einen Eingriff in 

Grundrechte der nichtstaatlichen Hochschulen, ihrer Angehörigen, ihrer Träger und 

ihrer Betreiber bzw. Betreibereinrichtungen darstellen können. Darüber hinaus ist 

ein koordiniertes, länderübergreifendes Gesamtgefüge der institutionellen Quali-

tätssicherung bei nichtstaatlichen Hochschulen auch zur Gewährleistung gleicher 

Standards bei der staatlichen Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen und bei 

der Rechtsaufsicht sinnvoll. 



 

 

Mit einem Musterparagraphen legte die Arbeitsgruppe eine einvernehmlich erarbei-

tete Handreichung für den Bereich der institutionellen Akkreditierung nichtstaatli-

cher Hochschulen als verbindliches wissenschaftsgeleitetes externes Verfahren für 

die Qualitätssicherung und -entwicklung vor. Die KMK hat den Musterparagraph am 

13. Februar 2020 beschlossen und den Ländern seine Umsetzung in Landesrecht 

empfohlen. 

Die inhaltlichen und systematischen Änderungen im Abschnitt 13 des Brandenbur-

gischen Hochschulgesetzes resultieren weitgehend aus der wörtlichen oder sinnge-

mäßen Übernahme der Regelungen des KMK-Musterparagraphen mit notwendigen 

Anpassungen an den Duktus und Besonderheiten der bestehenden Vorschriften 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt wie bisher, in welchen Fällen es der staatlichen Anerkennung als 

Hochschule bedarf. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird die rechtliche Struktur einer nichtstaatlichen Hochschule definiert. 

Mit der Regelung soll zweierlei deutlich gemacht werden: dass es eine die Hoch-

schulen rechtlich tragende, in der Regel juristische Person gibt und dass diese wie-

derum maßgeblich von Personen oder Einrichtungen geprägt wird. Die Unterschei-

dung zwischen der Trägerschaft und den sie maßgeblich prägenden Personen oder 

Einrichtungen erfolgt deshalb, weil hier unterschiedliche inhaltliche und finanzielle 

Interessen denkbar sind, die für das Arbeiten der nichtstaatlichen Hochschule und 

die Entscheidungsfähigkeit ihrer Funktionsträger relevant sind. Im Regelfall ist ins-

besondere in der Gründungszeit einer nichtstaatlichen Hochschule der Betreiber 

derjenige, der den Betrieb der nichtstaatlichen Hochschule wirtschaftlich sicher-

stellt. Darüber hinaus ist der Betreiber im Regelfall derjenige, der die finanzielle Zu-

sage abgibt, im Falle eines wirtschaftlichen Scheiterns der Trägereinrichtung den 

Betrieb der Hochschule so lange aufrechtzuerhalten, bis die zum Zeitpunkt des 

Scheiterns eingeschriebenen Studierenden ihren Studienabschluss erreicht haben.  

Die in Absatz 2 enthaltenen Definitionen legen nicht fest, welche Art von juristischer 

Person die Hochschule gegebenenfalls rechtlich trägt, sondern nur, dass es eine 

solche geben muss. Dies dient der Rechtssicherheit des Rechtsverkehrs, insbeson-

dere der Studierenden und der Personen, die in der und für die Hochschule handeln. 

Dabei sind jedenfalls zwei Varianten zulässig: entweder enthält die Satzung der die 

Hochschule tragenden juristischen Person zugleich auch die Regelungen für die 

Hochschule (Einheitsmodell, in der Praxis sehr ungebräuchlich), oder aber die Sat-

zung der die Hochschule tragenden juristischen Person und die Grundordnung der 

Hochschule selbst sind zwei verschiedene Regelungen (Trennungsmodell). Beim 

Trennungsmodell enthält die Satzung der Trägereinrichtung im Regelfall einen Hin-

weis darauf, dass die Trägereinrichtung die Wissenschaftsfreiheit der Hochschule 

und ihrer Mitglieder beachtet. Die Grundordnung der Hochschule wiederum wird für 



 

 

die Hochschulbeschäftigten und die Studierenden vertraglich verbindlich gemacht. 

Mögliche und gebräuchliche juristische Personen sind eine gGmbH oder GmbH, 

eine Stiftung, ein Verein oder auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 

des Kirchenrechts. 

Zu Absatz 3 

Der Absatz 3 regelt die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung in weit-

gehend inhaltlicher Übereinstimmung mit den bisher geltenden Maßstäben (ehe-

mals in Absatz 2). 

In Absatz 3 Nummer 1 wird als zentrales Kriterium für eine nichtstaatliche Hoch-

schule benannt, dass sie als Institution den Anspruch erfüllt, Studium und Lehre 

sowie Forschung und alternativ oder kumulativ Kunstausübung auf Hochschulni-

veau zu betreiben, also in der Terminologie des Wissenschaftsrats „hochschulför-

mig“ ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die erbrachten Leistungen in Lehre, For-

schung und Studium anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben entsprechen. Zu 

diesen wissenschaftlichen Maßstäben gehören eine Reihe von Faktoren, die eine 

hochschulische Einrichtung prägen und die sie zum Beispiel von einer schulischen 

Einrichtung unterscheiden: dass das Lehr- und Studienprogramm dem aktuellen 

Wissensstand entspricht, dass die Lehrenden, insbesondere die Professorinnen 

und Professoren, ein Mindestmaß an Forschungsleistungen erbringen, die in die 

Lehre einfließen, dass eine Meinungsvielfalt und ein entsprechender Diskurs in den 

jeweiligen Fächern besteht, und zwar sowohl unter den Lehrenden als auch zwi-

schen Lehrenden und Studierenden, dass den Studierenden Wahlmöglichkeiten im 

Rahmen des Studiums eingeräumt werden und dass die Professorinnen und Pro-

fessoren die arbeitsvertraglich geregelte Möglichkeit erhalten, in der Selbstorgani-

sation der Hochschule tätig zu sein.  

Um als Institution Leistungen nach wissenschaftlichen Maßstäben erbringen zu kön-

nen, sind vor allem die in Absatz 3 Nummer 1 a) -c) definierten Voraussetzungen 

erforderlich. In Buchstabe c) wird deutlich gemacht, dass das Vorliegen einer Pro-

grammakkreditierung, einer Systemakkreditierung oder einer Akkreditierung auf-

grund eines alternativen Akkreditierungsverfahrens für Bachelor- und Masterstudi-

engänge zwingend ist, und dass diese vorliegen muss, bevor die ersten Studieren-

den in diesen Studiengängen ihr Studium beenden. Damit soll bei der Überprüfung 

der Studiengänge eine Überschneidung mit den Akkreditierungsverfahren der Stu-

diengänge vermieden werden. 

Absatz 3 Nummer 2 geht davon aus, dass auch nichtstaatliche Hochschulen die 

Wissenschaftsfreiheit der an ihnen beschäftigten Wissenschaftler beachten müs-

sen, dass diese aber in Bezug gesetzt wird zu den ebenfalls grundgesetzlich ge-

schützten Rechten der Trägereinrichtungen und der Betreiberin oder des Betreibers 

bzw. Betreibereinrichtungen oder der Hochschule selbst. 



 

 

Mit Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b) wird zugleich ausgesagt, dass Betreiber oder 

Funktionsträger von Betreibereinrichtungen grundsätzlich keine akademischen 

Funktionen in der Hochschule übernehmen sollen. Ausnahmen sind im Hinblick auf 

den Schutzzweck der Norm möglich, wenn keine Gefährdung der Wissenschafts-

freiheit zu besorgen ist. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der Träger-

einrichtung ist keine Funktionsträgerin bzw. kein Funktionsträger der Betreiberein-

richtung. 

Eine nichtstaatliche Hochschule bedarf einer akademischen Selbstverwaltung, die 

gewährleistet, dass die Inhalte von Forschung, Lehre und Kunstausübung mehrheit-

lich von Wissenschaftlern verantwortet werden. Die Regelung in Nummer 2 Satz 1 

Buchstabe e) heißt aber nicht, dass nichtstaatliche Hochschulen den Aufbau der 

akademischen Selbstverwaltung von staatlichen Hochschulen übernehmen müssen 

oder auch nur sollen, wohl aber, dass eine Konstruktion gefunden wird, die für die 

relevanten Entscheidungen in Forschung, Lehre und Kunstausübung Mehrheitsent-

scheidungen von Wissenschaftlern vorsieht. 

Die rechtliche Stellung der Hochschullehrer (Nummer 2 Satz 1 Buchstabe f) umfasst 

die (grund)gesetzlich definierten Merkmale, die Hochschullehrende von Lehrenden 

an anderen Arten von Einrichtungen unterscheiden. Zu diesen Merkmalen gehören 

das Recht zur eigenständigen Forschung, Kunstausübung und Lehre sowie das 

Recht zur Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung der nichtstaatlichen 

Hochschule. Ferner gehören dazu Art und Umfang der Lehre, wie sie als unverbind-

liche Richtschnur für nichtstaatliche Hochschulen in der Lehrverpflichtungsverord-

nung fixiert ist, wobei es nichtstaatlichen Hochschulen unbenommen ist, eine ab-

weichende, insbesondere auch eine geringere Lehrverpflichtung als an den staatli-

chen Hochschulen vorzusehen. 

Ziel der Regelung in Satz 2 Buchstabe a) ist es, dass die Gremien der nichtstaatli-

chen Hochschule in den akademischen Kernbereichen originär wissenschaftsgelei-

tete Entscheidungen treffen können. Eine Anwesenheit von Betreibern bzw. Funk-

tionsträgern der Betreibergesellschaft in der jeweiligen Gremiensitzung ist dabei 

nicht ausgeschlossen, wohl aber in der Regel eine stimmberechtigte Mitwirkung bei 

den entsprechenden Entscheidungen. 

Mit Absatz 3 Nummer 3 soll gewährleistet werden, dass nichtstaatliche Hochschulen 

verglichen mit den staatlichen Hochschulen in den Bereichen Personal, sachliche 

Ausstattung sowie finanzielle Mittel einen Mindeststandard einhalten. Dies ist schon 

deshalb erforderlich, weil die Abschlüsse der nichtstaatlichen Hochschulen durch 

die staatliche Anerkennung denjenigen der staatlichen Hochschulen gleichgestellt 

werden und damit ein nahtloser Übergang von der einen zur anderen Art von Hoch-

schule möglich ist. Art und Umfang des Mindeststandards bemisst sich nach der 

erforderlichen Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 3 Nummer 1; Absatz 3 Nummer 

3 definiert die konkreten Bereiche, in denen Mindeststandards gelten. 



 

 

Nummer 3 a) geht davon aus, dass es an der nichtstaatlichen Hochschule je nach 

Hochschultyp und fachlichem Profil unterschiedliche Arten von Lehrenden in unter-

schiedlichen Anteilen gibt. Dazu gehören Professorinnen und Professoren (ein-

schließlich Juniorprofessuren), Lehrbeauftragte, der akademische Mittelbau sowie 

weiteres Lehrpersonal. Entscheidend ist, dass ein angemessener Teil der an der 

nichtstaatlichen Hochschule erbrachten Lehre durch Hochschullehrerinnen und -

lehrer erbracht wird; die Angemessenheit richtet sich nach Hochschultyp und fach-

lichem Profil der jeweiligen Hochschule. Aus dieser Anforderung folgt auch, dass an 

einer nichtstaatlichen Hochschule eine Mindestzahl an angemessen qualifizierten 

Hochschullehrerinnen und -lehrern beschäftigt sein muss. 

Die Vorgabe, dass die Hochschullehrerinnen und -lehrer mit mindestens der Hälfte 

ihrer Arbeitszeit, also hauptberuflich, an der Hochschule beschäftigt sein müssen, 

beruht darauf, dass nur dann eine qualitativ hochwertige Lehre sichergestellt wer-

den kann, bei der die Studierenden sachgerecht betreut werden, dass nur so die 

verschiedenen Aufgaben in einer für die Hochschullehrerinnen und -lehrer zumut-

baren Weise bewältigt werden können und dass nur so die Vergabe des Professo-

rentitels gerechtfertigt ist. 

Nummer 3 b) umfasst nicht nur die konkrete Lehrabdeckung, sondern auch die 

sonstigen professoralen Aufgaben an einer Hochschule wie Prüfungsdurchführung, 

Mitwirkung an Berufungsverfahren, Mitwirkung an akademischen Gremien etc.  

Ein wissenschaftlicher oder künstlerischer Diskurs (Nummer 3 c) in einer Hoch-

schule erfordert Zeit, räumliche Nähe, finanzielle Mittel, Literaturausstattung, gege-

benenfalls technische oder künstlerische Ausstattung, aber auch die entsprechen-

den satzungsmäßigen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus ist erforderlich, dass 

die an der Hochschule vertretenen Fächer in der erforderlichen Breite vertreten sind. 

Und schließlich soll ermöglicht werden, dass dieser wissenschaftliche oder künstle-

rische Diskurs anschlussfähig ist an andere Hochschulen und wissenschaftliche 

Einrichtungen. 

Mit Nummer 3 d) wird geregelt, dass eine nichtstaatliche Hochschule nicht nur eine 

bestimmte Ausstattung mit wissenschaftlichem Personal benötigt, sondern auch 

eine hinreichende sachliche Ausstattung, also eine zuverlässige Finanzierung, ein 

für die Zwecke der jeweiligen Hochschule geeignetes Gebäude mit entsprechender 

Ausstattung sowie insbesondere den Zugang zu der erforderlichen Literatur. 

Nichtstaatliche Hochschulen müssen durch eine solide Finanzierung den Hoch-

schulbetrieb im Interesse der Studierenden langfristig absichern. Im Falle eines 

Scheiterns der Hochschule sind sie verpflichtet, in geeigneter Weise den Studieren-

den eine geordnete Beendigung ihres Studiums zu ermöglichen (vgl. § 96 Absatz 2 

Satz 2). Instrumente hierfür können eine hinreichende finanzielle Absicherung, eine 

Übernahmevereinbarung mit einer anderen Hochschule, eine (rechtlich abgesi-

cherte) Patronatserklärung des Betreibers o.a. sein. In den Studienverträgen sind 

die Studienbewerberinnen und -bewerber unabhängig davon über die bestehenden 



 

 

Risiken für eine am Markt tätige Hochschule zu unterrichten (Nummer 4), es sei 

denn, die Hochschule bzw. ihrer Trägerschaft hat über die exemplarisch genannten 

Instrumente die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Bestand der Hoch-

schule als dauerhaft gesichert vermutet werden kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält Festlegungen zu den inhaltlichen Kriterien, die zusätzlich zu den in 

Absatz 3 genannten inhaltlichen Kriterien bei Verfahren für die Verleihung des Pro-

motionsrechts (und nach Maßgabe des Absatzes 5 ggf. auch des Habilitations-

rechts) an nichtstaatlichen Hochschulen angewandt werden. Diese zusätzlichen Kri-

terien dienen der Qualitätssicherung der Promotionsverfahren und der wissen-

schaftlichen Qualität der betreuenden Hochschule als Voraussetzung für die Verlei-

hung des Promotionsrechts. Mit der Anschlussfähigkeit des wissenschaftlichen Pro-

fils der nichtstaatlichen Hochschule an andere Hochschulen gemäß Absatz 4 Num-

mer 1 wird gewährleistet, dass die Promovenden einer nichtstaatlichen Hochschule 

nach ihrer Promotion ihre wissenschaftliche Laufbahn an anderen Hochschulen wei-

terverfolgen können. 

Die Qualität der an der nichtstaatlichen Hochschule erbrachten Forschungsleistun-

gen orientiert sich an den an staatlichen Hochschulen üblichen Maßstäben (Absatz 

4 Nummer 2). Erforderlich ist, dass die Leistungen im Wesentlichen denen an staat-

lichen Hochschulen entsprechen. In die Ermittlung der Qualität der an der nicht-

staatlichen Hochschule erbrachten Forschungsleistungen werden die gängigen Pa-

rameter mit einbezogen: Publikationen, je nach Fach in peer-reviewed journals, 

wettbewerbsmäßige Einwerbung von Drittmitteln, Wissenschaftstransfer, Etablie-

rung von Forschungsschwerpunkten etc. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Qualitätssicherung bei der Verleihung des Habilitationsrechts 

analog zu Absatz 4. 

Zu Absatz 6 und 7 

Absatz 6 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 5, Absatz 7 dem bis-

herigen Absatz 6. 

Zu Paragraph 93 (Niederlassungen) 

Es handelt sich um eine neue Vorschrift. Dieser basiert auf dem ehemaligen § 83 

Absatz 3. 

Zu Absatz 1 



 

 

Die Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit gewährleisten die Mobilität 

von Unternehmen und Arbeitnehmern innerhalb der EU. § 83 Absatz 3 in der gel-

tenden Fassung regelt als Ausdruck dessen das Recht staatlicher oder staatlich 

anerkannter Hochschulen anderer Mitgliedsstaaten der EU oder anderer Länder der 

Bundesrepublik, unter bestimmten formalen Voraussetzungen Zweigstellen im Gel-

tungsbereich des BbgHG zu betreiben. 

Nicht erfasst sind davon aber bisher Länder, mit denen aufgrund eines Abkommens 

Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit im Hochschulbereich besteht, das sind 

insbesondere die EWR-Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, also Island, Liech-

tenstein und Norwegen. Sie werden in dem zur Entzerrung des komplexen Ab-

schnitts 13 „Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien“ neu vorgesehe-

nen eigenen Paragraphen über Niederlassungen den EU-Mitgliedsstaaten gleich-

gestellt. Wie im Berliner Hochschulgesetz in der geänderten Fassung vom 

25.09.2021 wird überdies Großbritannien ausdrücklich einbezogen, so dass in der 

Hauptstadtregion insoweit eine einheitliche Praxis besteht. 

Zu Absatz 2 

Die Ergänzung des Absatzes 2 dient im Sinne der Rechtssicherheit dazu, dass hin-

sichtlich des Eingangs der Anzeige bei der für Hochschulen zuständigen obersten 

Landesbehörde und ihres ausreichenden Inhalts Einvernehmen besteht und die Vo-

raussetzungen für eine Tätigkeitsaufnahme der Niederlassung damit zweifelsfrei 

vorliegen. 

Zu Paragraph 94 (Anerkennungsverfahren) 

Die Vorschrift basiert, mit erheblichen Änderungen, auf dem bisherigen § 84. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht i.W. den bisherigen Absätzen 1, 2 und 3 mit der Maßgabe, 

dass vor dem Hintergrund verstärkt dezentraler und länderübergreifender Konzepte 

im nichtstaatlichen Hochschulbereich der Anerkennungsbescheid künftig explizit 

eine Aussage zum Hauptsitz der Hochschule treffen soll, der nicht mit dem Sitz der 

Trägereinrichtung übereinstimmen muss. 

Zu Absatz 2 und 3 

Absatz 2 enthält Festlegungen zu den zentralen verschiedenen Verfahren der insti-

tutionellen Qualitätssicherung im Bereich der nichtstaatlichen Hochschulen. Diese 

sind die Konzeptprüfung vor oder während der Gründung einer nichtstaatlichen 

Hochschule, die institutionelle Akkreditierung und die Reakkreditierung einer nicht-

staatlichen Hochschule. Dabei ist Ziel des jeweiligen Verfahrens eine gutachterliche 

Stellungnahme der Akkreditierungseinrichtung, nicht wie bei der Programm-, Sys-

tem- und alternativen Akkreditierung eine eigene rechtlich bindende Verwaltungs-



 

 

entscheidung durch die Akkreditierungseinrichtung auf der Grundlage des Studien-

akkreditierungsstaatsvertrages. Unerheblich ist, ob eine nichtstaatliche Hochschule 

bereits unbefristet staatlich anerkannt wurde. Es erfolgt keine Festlegung auf eine 

bestimmte Akkreditierungseinrichtung. Vielmehr definiert das Gesetz Vorausset-

zungen für die Verfahren der institutionellen Akkreditierung, die von jeder Einrich-

tung erfüllt werden müssen, die institutionelle Akkreditierungsverfahren durchführen 

will. 

Die Auswahl der Akkreditierungseinrichtung nach Absatz 3 und die Antragstellung 

erfolgen durch die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde nach 

Abstimmung des Verfahrens und Vorgehens mit der nichtstaatlichen Hochschule 

bzw. in Fällen der Konzeptprüfung mit der Bildungseinrichtung, die die staatliche 

Anerkennung anstrebt. Grundlage für die Auswahl ist, dass die Akkreditierungsein-

richtung die Akkreditierungsverfahren in der gesetzlich vorgegebenen Weise an-

hand der im Gesetz genannten Kriterien durchführen kann. 

Das vorgesehene Verfahren entspricht im Wesentlichen dem Verfahren nach dem 

Studienakkreditierungsstaatsvertrag. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für Qualitätssicherungsverfahren im 

Hochschulbereich eingehalten werden. Dies gilt zum einen für das Gremium, das 

die Begutachtung durchführt: Dieses muss mehrheitlich mit Hochschullehrern be-

setzt sein. Wichtig ist ferner, dass diese fachlich einschlägig qualifiziert sind für die 

zu begutachtende Einrichtung. Um die Besonderheiten der nichtstaatlichen Hoch-

schulen in der konkreten Begutachtung angemessen zu berücksichtigen, ist vorge-

sehen, dass immer eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer einer nicht-

staatlichen Hochschule Mitglied der Gutachterkommission ist. In Einklang mit Punkt 

2.4 der Revised European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (Revised ESG, Ministerbeschluss Eriwan 2015) 

ist auch ein studentisches Mitglied in den begutachtenden Gremien vorgesehen. 

Entsprechend den Regelungen im Studienakkreditierungsstaatsvertrag erhalten die 

nichtstaatlichen Hochschulen vor Abschluss des Begutachtungsverfahrens ein 

Recht zur Stellungnahme zu dem Gutachten. Ferner muss die Akkreditierungsein-

richtung für den eventuell eintretenden Streitfall eine mit externen Wissenschaftle-

rinnen oder Wissenschaftlern besetzte Beschwerdestelle einrichten, um ein unab-

hängiges Beschwerdeverfahren zu ermöglichen. Entsprechend Punkt 2.6 der Revi-

sed European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area ist der wesentliche Inhalt der gutachterlichen Stellungnahme 

zu veröffentlichen. Zum wesentlichen Inhalt gehört neben der gutachterlichen Stel-

lungnahme ausdrücklich auch der Akkreditierungsbericht, also Gutachten und Prüf-

bericht. Durch die Veröffentlichung des wesentlichen Inhalts der gutachterlichen 

Stellungnahme können die akkreditierten Einrichtungen anderen nichtstaatlichen 

Hochschulen als Vorbild oder Muster dienen und damit zur zukünftigen Qualitäts-

entwicklung in diesem Bereich beitragen. 

Zu Absatz 4 



 

 

Mit Absatz 4 wird deutlich gemacht, was das Wesen der institutionellen Akkreditie-

rungsverfahren für das antragstellende Land ist, nämlich die Abgabe einer gut-

achterlichen Stellungnahme zu der Frage, ob eine Einrichtung (oder das Konzept 

einer Einrichtung) die gesetzlich festgelegten Mindestkriterien für eine nichtstaatli-

che Hochschule vollständig erfüllt bzw. in welchen Punkten sie sie noch nicht erfüllt. 

Ebenso wird hier aber auch deutlich, dass die Akkreditierungsverfahren eigenstän-

dige Verfahren sind und dass die Akkreditierungseinrichtung unabhängig von den 

staatlichen Handlungen wie Anerkennung, Verlängerung der Anerkennung und Ver-

leihung des Promotions- oder Habilitationsrechts mit der Akkreditierung ein eigen-

ständiges Qualitätssiegel vergeben kann, nämlich die Akkreditierung, die sie mit 

Maßgaben versehen und befristen kann unter Beachtung der Grundsätze hinrei-

chender Bestimmtheit und Klarheit. 

Zu Absatz 5 

Ausdrücklich klargestellt wird mit Absatz 5 aber auch zugleich, dass die Verfahren 

der institutionellen Akkreditierung anders geregelt sind als die Programmakkreditie-

rungsverfahren, und getrennt von den staatlichen Verfahren laufen. Die beauftra-

gende für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde trifft die Entschei-

dung über die staatliche Anerkennung bzw. ggf. die Verleihung des Promotions- 

oder Habilitationsrechts unter Einbeziehung der Akkreditierungsergebnisse, ist da-

bei aber nicht an das Ergebnis der Akkreditierung gebunden. Das gilt auch für die 

Bedingungen, mit denen die Akkreditierung gegebenenfalls versehen ist, und für die 

Akkreditierungsfrist. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt für die Verleihung des Promotions- oder Habilitationsrecht die Mög-

lichkeit der externen Begutachtung analog. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 trifft Regelungen zur Gebührenerhebung für die Akkreditierungsverfahren 

nach den Absätzen 2 und 6. Um unabhängig von der konkreten Akkreditierungsein-

richtung einheitliche Kosten für die Verfahren der institutionellen Akkreditierung zu 

ermöglichen, enthält der Musterparagraph der KMK die Regelung, dass die einzel-

nen Länder die Kosten für die Verfahren gegenüber den Trägereinrichtungen der 

nichtstaatlichen Hochschulen geltend machen. Da gegenwärtig im Wesentlichen 

nur eine Akkreditierungseinrichtung im Bereich der institutionellen Akkreditierung 

tätig ist, nämlich der Wissenschaftsrat, wurden dessen tatsächliche Kosten für die 

einzelnen Verfahrensarten erhoben und pauschaliert. Diese pauschalen Kosten für 

die einzelnen Verfahren sollen von den Ländern im Rahmen des jeweiligen Verfah-

rens gegenüber den antragstellenden Einrichtungen geltend gemacht werden. Da 

Verfahren der institutionellen Qualitätssicherung länger dauern können, müssen 

Teile der Kosten auch vorab geltend gemacht werden können. Solche pauschalen 

Kostenansätze müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden; sinnvoll wäre 



 

 

es, dies alle fünf Jahre länderübergreifend zu tun, um Tarifsteigerungen, Inflation 

und Änderungen in den Verfahrensabläufen zu erfassen. Die Geltendmachung der 

Kosten soll auf einer transparenten, sachlich nachvollziehbaren Bemessungsgrund-

lage erfolgen. Geregelt werden hier nur die Gebühren / Auslagen für das Akkredi-

tierungsverfahren, nicht für das Verfahren der staatlichen Anerkennung. 

Zu Paragraph 95 (Folgen der Anerkennung) 

Die Vorschrift entspricht, mit inhaltlichen und redaktionellen Änderungen, dem bis-

herigen § 85. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. Es handelt sich zudem um eine 

redaktionelle Folgeänderung im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 2a. Die Ergänzung 

der Bestimmungen um Vorgaben zur Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen dient 

dem Schutz der Studierenden und Absolventinnen und Absolventen, um im Fall des 

Verlusts oder in anderen berechtigten Fällen den Nachweis über Studium, Prüfun-

gen und ihre Ergebnisse sowie erlangte Abschlussgrade führen zu können. Ihre 

Rechte aus Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung bleiben durch die Vorschrift un-

berührt. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht mit einer geringfügigen redaktionellen Korrektur dem bis-

herigen Absatz 4. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift entspricht, mit wenigen redaktionellen und inhaltlichen Änderungen, 

dem bisherigen Absatz 5. Die Vorschrift zur Führung der akademischen Bezeich-

nung „Professorin“ oder „Professor“ wird in Übereinstimmung mit den Regelungen 

für den staatlichen Hochschulbereich ergänzt um Bestimmungen für die Juniorpro-



 

 

fessur und die Qualifizierungsprofessur. Die Obergrenze für nebenberufliche Pro-

fessuren an nichtstaatlichen Hochschulen wird der an staatlichen Hochschulen an-

geglichen, da für eine Ungleichbehandlung kein sachlicher Grund besteht.  

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 6. Es handelt sich zudem 

um eine redaktionelle Folgeänderung im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl 

des Gesetzes. 

Zu Absatz 8 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Die Juniorprofessur an Universitäten ist 

alternativ zur Habilitation der Qualifikationsweg zu einer Universitätsprofessur. 

Staatlich anerkannten Hochschulen soll demzufolge die Berufung von Juniorprofes-

suren ab der Verleihung des Habilitationsrechts offenstehen. Qualifizierungsprofes-

suren als Qualifikationsweg zu einer Professur für Fachhochschulen und anwen-

dungsbezogene Studiengänge ergänzen die Möglichkeiten zur Gewinnung geeig-

neten professoralen Personals mit Berufspraxis und haben demgemäß auch nur 

einen ergänzenden Anteil am Gesamtangebot hauptberuflicher professoraler Lehre. 

Dies kommt in der Kontingentierung auf 10 Prozent an der Gesamtzahl der Profes-

suren zum Ausdruck. 

Zu Absatz 9 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 7. Es erfolgt die Anglei-

chung an die Regelung des staatlichen Hochschulbereichs. Es handelt sich zudem 

um eine redaktionelle Folgeänderung im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl 

des Gesetzes. 

Zu Absatz 10 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Der Regelungsbedarf besteht durch die 

staatliche Anerkennung von Universitäten. 

Zu Absatz 11 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 8. 

Zu Absatz 12 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 9; Sätze 4 und 5 sind zur Bestim-

mung der Informationspflichten staatlich anerkannter Hochschulen über die Aner-

kennungsvoraussetzungen berührende rechtliche oder tatsächliche Änderungen 

neu hinzugekommen. 

Zu Paragraph 96 (Verlust der Anerkennung) 



 

 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen und redaktionellen Änderun-

gen, dem bisherigen § 86. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 1. Der Satz 1 wird 

zum Zwecke der Klarstellung im Wortlaut erweitert.  

Zu Absatz 2 

Den schon bisher geltenden Tatbeständen, die zur Aufhebung der staatlichen An-

erkennung führen, steht es gleich, wenn die Trägerschaft die Mitwirkung an den zur 

Qualitätssicherung wesentlichen Akkreditierungsverfahren verweigert. Es handelt 

sich zudem um eine redaktionelle Folgeänderung im Zuge der Änderung der Para-

graphenzahl des Gesetzes. 

Zu Paragraph 97 (Staatliche Anerkennung als Hochschulklinik; Verordnungs-

ermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 86a. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen Absatz 1. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zuge der 

Änderung der Gesetzesverweisung. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht mit redaktionellen Änderungen dem bisherigen Absatz 3. 

Zu Paragraph 98 (Berufsakademien) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen inhaltlichen und redaktionellen Änderun-

gen, dem bisherigen § 87. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. Es erfolgen redaktionelle und 

systematische Angleichungen an die Bestimmungen zur staatlichen Anerkennung 

von Hochschulen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 3. Die Vorausset-

zung nach Nummer 6 wird als Soll-Vorschrift gefasst, weil die Praxis gezeigt hat, 

dass nicht für jede Sachverhaltskonstellation eine geeignete berufsständische Kam-

mer zur Verfügung steht. Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im 

Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 4. Es handelt sich 

um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des 

Gesetzes. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 5. Es handelt sich 

um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des 

Gesetzes. 

Zu Paragraph 99 (Abschlussbezeichnungen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 88. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Paragraph 100 (Verlust der staatlichen Anerkennung) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen systematischen und redaktionellen Än-

derungen, dem bisherigen § 89. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 1. Es erfolgt eine 

Harmonisierung mit der Regelung zum Hauptsitz staatlich anerkannter Hochschu-

len. 

Zu Absatz 2 



 

 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 2. Die Nummer 2 

wird lediglich dahingehend präzisiert, dass die Aufforderung der Verpflichtung nach 

Absatz 3 nachzukommen auch mittels elektronischem Schriftformersatz erfolgen 

kann. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend dem bisherigen Absatz 1. Es erfolgt die An-

gleichung an die Regelungen zu staatlich anerkannten Hochschulen. Es handelt 

sich zudem um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragra-

phenzahl des Gesetzes. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Zu Paragraph 101 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen systematischen und redaktionellen Än-

derungen, dem bisherigen § 90. Es erfolgt eine Klarstellung in der Nummer 1 bzgl. 

des Hochschulklinikverbundes. Zudem wird die Nummer 2 angepasst an § 92 Ab-

satz 1. Die Nummer 3 wird angepasst an § 93. Es handelt sich zudem um redaktio-

nelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Gesetzes. 

Das Höchstmaß einer Geldbuße wird zudem von einhunderttausend auf zweihun-

derttausend Euro unter Berücksichtigung des deutlich gewachsenen Privathoch-

schulbereich und der damit korrespondierend gewachsenen wirtschaftlichen Be-

deutung der staatlichen Anerkennung angehoben. 

Zu Paragraph 102 (Überleitung des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals) 

Die Vorschrift entspricht, mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, dem bishe-

rigen § 92. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. Es handelt sich zudem um re-

daktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 2. Es handelt sich zudem um re-

daktionelle Folgeänderungen im Zuge der Änderung der Paragraphenzahl des Ge-

setzes. 

Zu Paragraph 103 (Übergangsbestimmungen für bestimmte Dienstverhält-

nisse) 



 

 

Die Vorschrift entspricht mit wesentlichen inhaltlichen Änderungen dem bisherigen 

§ 93. 

Zu Absatz1 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Absatz 1. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz 2 wird neu gefasst. Der bisherige Absatz 2 hat keinen Regelungsbereich 

mehr und kann daher entfallen.  

Für Kanzlerinnen und Kanzler im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sieht § 75 Ab-

satz 2 nunmehr die Notwendigkeit einer Laufbahnbefähigung für den höheren all-

gemeinen Verwaltungsdienst bzw. den Erwerb dieser vor. Für die vorhandenen 

Kanzlerinnen und Kanzler bestimmt die Vorschrift, dass es bei der Laufbahnfreiheit 

ihres Amtes bleibt. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift wird neu eingefügt. Für vorhandene Kanzlerinnen und Kanzler, die 

nach der früheren Rechtslage nur befristet zur Kanzlerin oder zum Kanzler im An-

gestelltenverhältnis bestellt werden konnten, die sich jedoch mindestens zweimal 

erfolgreich einem Auswahlverfahren gestellt haben und damit mindestens sechs 

Jahre in dieser Position tätig waren, wird in Übereinstimmung mit den Neuregelun-

gen zu Kanzlerinnen und Kanzlern in der monokratischen Struktur die Möglichkeit 

eröffnet, in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis beschäftigt zu werden. 

Zu Paragraph 104 (Übergangsbestimmung für wissenschaftliche und künstle-

rische Hilfskräfte) 

Es handelt sich um eine notwendige Übergangsbestimmung aufgrund der Änderung 

des Geltungsbereichs des bisherigen § 59. 

Zu Paragraph 105 (Übergangsbestimmung zum Promotionsrecht der Filmuni-

versität) 

Auf Grundlage der vorherigen Rechtslage ist der Filmuniversität ein befristetes Pro-

motionsrecht für einzelne Studienfächer übertragen worden. Die Übergangsvor-

schrift stellt daher sicher, dass diese Übertragung bis zum Fristablauf fort gilt, soweit 

sich aus der Verordnung nach § 32 Absatz 1 Satz 3 nicht etwas Abweichendes 

ergibt. Gleiches gilt für das Promotionsrecht für das Fach Medienwissenschaften, 

das der Filmuniversität durch die Verordnung zur Änderung der typisierenden Be-

zeichnung der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg vom 4. Juli 

2014 (GVBl. II, Nr. 42) unbefristet übertragen worden ist. 

Zu Paragraph 106 (Einschränkung von Grundrechten) 



 

 

Die Vorschrift trägt dem Zitiergebot des Artikel 5 Absatz 2 Satz 3 der Verfassung 

des Landes Brandenburg Rechnung. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Brandenburgischen Hochschulzulassungsgeset-

zes) 

Zu Paragraph 1 (Anwendungsbereich) 

Zu Absatz 1 und Absatz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung an den zwischenzeitlich in Kraft getretenen 

Staatsvertrag über die Hochschulzulassung. Der Staatsvertrag über die Errichtung 

einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 ist außer 

Kraft getreten. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 wird um den Studiengang „Verwaltungsinformatik Brandenburg“ erweitert, 

so dass dieser Studiengang von dem allgemeinen Studienplatzvergabeverfahren 

ausgenommen wird. Da die Studierenden dieses Studienganges zugleich Beamten-

anwärter beziehungsweise Angestellte im öffentlichen Dienst sind, wird der Vergabe 

der Studienplätze ein Stellenbesetzungsverfahren vorgeschaltet. All diejenigen, die 

ein mehrstufiges Auswahlverfahren erfolgreich absolviert haben, sollen anschlie-

ßend auch einen Studienplatz erhalten. 

Zu Paragraph 2 (Hochschulzugangsberechtigung) 

Der bisherige § 9 BbgHG entspricht im Wesentlichen dem neuen § 10 BbgHG, so 

dass es sich um eine redaktionelle Folgeänderung handelt. 

Durch die Ergänzung des Satzes 2 werden auch Studienkollegabsolventen in den 

Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen. 

Zu Paragraph 3 (Studienbewerberinnen und Studienbewerber) 

Zu Absatz 1 

Der bisherige § 9 BbgHG entspricht im Wesentlichen dem neuen § 10 BbgHG, so 

dass es sich um eine redaktionelle Folgeänderung handelt. 

Zu Absatz 2 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, weil das bloße Vorliegen einer ausländischen 

Hochschulzugangsberechtigung regelmäßig nicht für den hiesigen Hochschulzu-

gang ausreicht. 

Zu Absatz 3 



 

 

Die Neuregelung dient dem Schutz des Grundrechts auf Ausbildungs- und Berufs-

wahlfreiheit derjenigen Bewerberinnen und Bewerber, die noch kein Studium auf-

genommen haben. Denn ihre Zulassungschancen erhöhen sich, wenn Bewerbun-

gen bereits Studierender für ein Parallelstudium (Studiengänge an verschiedenen 

Hochschulen) oder für ein Doppelstudium (Studiengänge an derselben Hochschule) 

nur ausnahmsweise zu einer Studienplatzvergabe führen. 

Die Nicht-/ Zweckmäßigkeit ist im Einzelfall zu prüfen. Zweckmäßigkeit ist immer 

gegeben, wenn das gleichzeitige Studium in den verschiedenen Studiengängen für 

eine angestrebte berufliche Qualifikation (z. B. vorgeschriebene Studiengangkom-

bination) oder aus wissenschaftlichen oder künstlerischen Gründen zwingend erfor-

derlich ist.  

Die Studienplätze werden im Rahmen der Hauptquoten vergeben. 

Zu Paragraph 4 (Vorabquoten) 

Der bisherige § 9 BbgHG entspricht im Wesentlichen dem neuen § 10 BbgHG, so 

dass es sich um eine redaktionelle Folgeänderung handelt. 

Zu Paragraph 5 (Auswahlverfahren innerhalb der Vorabquoten) 

Zu Absatz 2 

Abweichend von dem bisherigen Verfahren kann ein Hochschulauswahlverfahren 

durchgeführt werden. Die Kriterien, die herangezogen werden können, ergeben sich 

aus § 6 Absatz 2 (grundständige Studiengänge) bzw. aus § 7 Absatz 2 (Masterstu-

diengänge). 

Zu Absatz 5 

Die Streichung dient der Verfahrenstransparenz. Dass die Studienplätze nicht nur 

nach dem Grad der Qualifikation vergeben werden, ergibt sich bereits aus Satz 2. 

Zu Absatz 7 

Die Neuformulierung stellt klar, dass die Nichtteilnahme an der Hauptquote auch bei 

der Vergabe der Masterstudienplätze gilt. 

Zu Paragraph 6 (Grundständige Studiengänge: Hauptquoten, Auswahlverfah-

ren) 

Die Überschrift bildet nunmehr den gesamten Regelungsgegenstand des § 6 ab.  

Zu Absatz 2 und Absatz 4 



 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 19. Dezember 2017 (1 BvL 

3/ 14, 1 BvL 4/14; Rnr. 152 ff) zur Studienplatzvergabe im Fach Humanmedizin aus-

geführt, dass die Hochschulzulassung gleichheitsgerecht nach je einheitlichen Maß-

stäben grundsätzlich ausschließlich anhand der Eignung der Bewerberinnen und 

Bewerber erfolgen darf. Der Gesetzgeber muss festlegen, dass in den hochschul-

eigenen Studierfähigkeitstests und Auswahlgesprächen nur die Eignung geprüft 

wird. Zudem muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Hochschulen, sofern sie 

von der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, eigene Eignungs-

prüfungsverfahren durchzuführen oder Berufsausbildungen und -tätigkeiten zu be-

rücksichtigen, dies in standardisierter und strukturierter Weise tun. Dies dient einer-

seits der Verfahrenstransparenz und beugt andererseits der Gefahr einer diskrimi-

nierenden Anwendung vor. Insbesondere Auswahlgespräche tragen das Risiko, 

durch unreflektierte subjektive Eindrücke überlagert zu werden und dann nicht die 

Gewähr einer hinreichenden Sachgerechtigkeit und Vergleichbarkeit ihrer Ergeb-

nisse zu bieten (Rnr. 195). Zur Sicherstellung der gleichheitsgerechten Studien-

platzvergabe werden daher die Nummern 3 bis 5 entsprechend ergänzt, die Num-

mer 6 so geändert, dass das Gespräch ausdrücklich auf die Eignung abstellt und 

die Hochschulen in Absatz 4 zu einer transparenten Standardisierung und Struktu-

rierung verpflichtet. 

Die Änderungen in Absatz 4 Satz 2 passen die Formulierung an die §§ 1, 3 AGG 

sowie an den neuen § 77 Absatz 1 BbgHG an. 

Zu Paragraph 7 (Masterstudiengänge: Hauptquoten, Auswahlverfahren) 

Die Überschrift bildet nunmehr den gesamten Regelungsgegenstand des § 7 ab.  

Zu Absatz 2 

Der bisherige § 9 BbgHG entspricht im Wesentlichen dem neuen § 10 BbgHG, so 

dass es sich um eine redaktionelle Folgeänderung handelt. 

Die Änderungen der Nummern 4 bis 9 dienen der Sicherstellung der gleichheitsge-

rechten Studienplatzvergabe anhand der Eignung. Es wird auf die Begründung zu 

§ 6 Absatz 2 und Absatz 4 verwiesen. 

Die Änderung in Satz 2 ist redaktioneller Art, der Wortlaut wird an den Wortlaut der 

Nummer 1 angepasst. 

Zu Paragraph 8 (Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester) 

Durch die Streichung in Absatz 1 werden auch staatenlose Bewerberinnen und Be-

werber erfasst. 

Aus Absatz 2 wird nun deutlich, dass lediglich einschlägige, nicht aber fachfremde, 

Leistungen berücksichtigt werden können. Bewerberinnen und Bewerber, die keine 



 

 

Studienleistungen in Noten nachweisen, werden in der Rangfolge hinter diejenigen 

Bewerberinnen und Bewerber mit Notennachweis eingeordnet. 

Zu Paragraph 9 (Auswahlverfahren für besondere Studiengänge) 

Der bisherige § 9 BbgHG entspricht im Wesentlichen dem neuen § 10 BbgHG, so 

dass es sich um eine redaktionelle Folgeänderung handelt. 

Die Losentscheidung als nachrangiges Auswahlkriterium, wenn die Auswahlent-

scheidung nach dem Ergebnis der künstlerischen Eignungsprüfung getroffen wird, 

dient der Verfahrenserleichterung. An die Stelle der nachrangigen Auswahlkriterien 

gemäß § 13 tritt somit in Fällen der Ranggleichheit das Los. Insbesondere ein Rück-

griff auf die Wartezeitregelung (§ 13 Absatz 1) erscheint nicht angemessen, da bei-

spielsweise künstlerische Tätigkeiten, die vor der Bewerbung um den Studienplatz 

ausgeübt worden sind, bereits mittelbar im Rahmen der Eignungsprüfung berück-

sichtigt worden sein könnten. 

Zu Paragraph 10 (Grad der Qualifikation) 

Die Streichung dient der besseren Lesbarkeit, bereits aus dem Sachzusammen-

hang ergibt sich, dass es sich um die Durchschnittsnote nach Satz 1 handelt. 

Der bisherige § 9 BbgHG entspricht im Wesentlichen dem neuen § 10 BbgHG, so 

dass es sich um eine redaktionelle Folgeänderung handelt. 

Zu Paragraph 11 (Wartezeit) 

Die Umformulierung des Begriffes „Hochschulzugangsberechtigung“ in „Studienbe-

rechtigung“ verdeutlicht, dass sich die Wartezeitregelung auch auf die Masterstudi-

engänge bezieht. 

Der Verweis auf § 9 Absatz 2 BbgHG, der im Wesentlichen dem neuen § 10 Absatz 

2 BbgHG entspricht, wird gestrichen, um einer Benachteiligung all derjenigen (ins-

besondere nicht deutschen) Bewerberinnen und Bewerber vorzubeugen, die ge-

mäß § 9 Absatz 1 BbgHG (§ 10 Abs. 1 BbgHG neu) hochschulzugangsberechtigt 

sind. 

Der neue Absatz 5 begrenzt die Wartezeit auf 16 Halbjahre. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat in seinem Urteil vom 19. Dezember 2017 (s. o.) entschieden, dass 

die Wartezeit – jedenfalls bei der Vergabe der Humanmedizinstudienplätze – be-

grenzt sein muss. Denn eine zu lange Wartezeit wirke dysfunktional, weil sie die 

Erfolgschancen im Studium und damit die Möglichkeit zur Verwirklichung der Be-

rufswahl erheblich beeinträchtige (Rnr. 224). Andererseits fordert ein dynamischer 

Arbeitsmarkt die Aneignung weiterer Fähigkeiten. Neue Studienmodelle, die sich 

nicht ausschließlich an junge Studieninteressierte, die erst kürzlich die Hochschul-

zugangsberechtigung erlangt haben, richten, gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

Auch Studierende mit entsprechender Lebens- bzw. Berufsbiographie können ein 



 

 

Studium erfolgreich abschließen, so dass eine Begrenzung der berücksichtigungs-

fähigen Wartesemester auf 16 als angemessen erscheint. 

Zu Paragraph 13 (Nachrangige Auswahlkriterien) 

Die Änderung ist redaktioneller Art, denn mit den übrigen Quoten sind die Quoten 

gemäß § 4 gemeint. 

Zu Paragraph 14 (Anträge auf Zulassung außerhalb der Kapazität) 

Es handelt sich um eine Klarstellung zugunsten der Verfahrenstransparenz. 

Zu Paragraph 15 (Stiftungsrat der Stiftung für Hochschulzulassung) 

Die Formulierung des § 15 wird an § 6 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über die 

Stiftung für Hochschulzulassung vom 18.11.2008 (GV. NRW. S. 710) angepasst. 

Dieser lautet: „Die Mitglieder … bestellt die Hochschulrektorenkonferenz auf Vor-

schlag der nach Landesrecht vorgesehenen Vertretungskörperschaften der Hoch-

schulen für die Dauer von vier Jahren.“ 

Zu Paragraph 16 (Verordnungsermächtigung) 

Die Änderungen in Nummer 2 passen die Regelung an den Staatsvertrag über die 

Hochschulzulassung an. 

Die Nummer 8 wird aufgehoben, da das Hochschulzulassungsgesetz die nachran-

gigen Auswahlkriterien abschließend regelt, so dass es diesbezüglich keiner Ver-

ordnung bedarf.  

Zu Paragraph 17 (Übergangsbestimmung) 

Mit der Neufassung wird einerseits die frühere Übergangsbestimmung zu der Be-

rücksichtigung von Sorbisch-/Wendischkenntnissen, die sich zwischenzeitlich erle-

digt hat, aufgehoben. Andererseits wird eine Übergangsbestimmung von bis zu vier 

Semestern eingeführt, damit die Hochschulen ausreichend Zeit haben, um ihre 

Vergabeverfahren an die Neuregelungen anzupassen. Beim Einsetzen des Semes-

ters gilt, dass ein Wintersemester am 1. Oktober und ein Sommersemester am 1. 

April beginnt. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Hochschulprüfungsverordnung) 

Nach dem neu eingefügten § 3 Absatz 9 BbgHG beachten die Hochschulen im Rah-

men ihrer Aufgaben die Belange des Tierschutzes. Sie wirken in Forschung und 

Lehre auf die Entwicklung von Methoden und Materialien, die die Verwendung von 

lebenden oder eigens hierfür getöteten Tieren im Sinne des Tierschutzgesetzes im 

Rahmen von Tierversuchen oder Tierverbrauch verringern oder ganz ersetzen kön-

nen, hin. In der Forschung und Lehre ist auf Tierversuche und auf Tierverbrauch zu 



 

 

verzichten, wenn zur Zweckerreichung wissenschaftlich im Wesentlichen gleichwer-

tige Verfahren oder Lehrmethoden und -materialien alternativ zur Verfügung stehen 

und die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt. Solche Verfah-

ren oder Lehrmethoden und Lehrmaterialien stehen der Hochschule nicht nur dann 

zur Verfügung, wenn sie an der Hochschule bereits vorhanden sind, sondern auch 

dann, wenn sie für die Hochschule erreichbar sind bzw. von ihr erworben werden 

können. Der Schutzzweck von § 3 Absatz 9 BbgHG erstreckt sich auch auf das 

Prüfungswesen an Hochschulen. In diesem Sinne wird dem § 6 der Hochschulprü-

fungsverordnung ein neuer Absatz 7 angefügt, der unter den genannten Vorausset-

zungen den zuständigen Prüfungsausschuss einzelfallbezogen verpflichtet, die Er-

bringung einer Studien- oder Prüfungsleistung unter Verzicht auf Tierversuche oder 

Tierverbrauch zu gestatten. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung) 

Zu Paragraph 1 (Anwendungsbereich) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.  

Zu Paragraph 2 (Lehrverpflichtung) 

Der Satz 3 wird neu angefügt. Durch die Erweiterung der anrechenbaren Lehrver-

anstaltungen um asynchrone Formate wird Lehrenden und Hochschulen die Mög-

lichkeit eröffnet, bereits bestehende und zukünftige Lehrformen im Rahmen der 

Lehrverpflichtung darzustellen. 

Zu Paragraph 6 (Lehrverpflichtung der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer an Fachhochschulen) 

Absatz 1 

Der bisherige § 6 wird zu Absatz 1. 

Absatz 2 

Es handelt sich um einen neuen Absatz. Die neu im Brandenburgischen Hochschul-

gesetz eingeführte Qualifizierungsprofessur wird mit einer Lehrverpflichtung unter-

legt. Dabei wird eine Regellehrverpflichtung von 16 LVS angesetzt. Angesichts des 

Qualifikationscharakters der Position wird eine um 2 LVS verringerte Lehrverpflich-

tung als die der Professuren an den Fachhochschulen angesetzt. Sofern die Quali-

fizierung den Bereich der Berufspraxis betrifft, erfolgt eine Reduktion der Lehrver-

pflichtung um den Anteil der Teilzeit für die Tätigkeit in einem Unternehmen oder 

einer Forschungseinrichtung. Sofern das Qualifizierungsziel in der Erlangung einer 

Promotion besteht, verringert sich die Lehrverpflichtung, mangels Teilzeit, regelmä-

ßig um 50 Prozent. Besteht das Qualifizierungsziel in der Erlangung der pädagogi-

schen Eignung, ist eine Reduktion nicht regelmäßig vorgesehen. Grundsätzliches 



 

 

Ziel ist hier der Ausbau der Praxiserfahrung durch das Abhalten von Lehrveranstal-

tungen. Dies kann auch durch Erlangung eines hochschuldidaktischen Zertifikats 

des „Netzwerk Studienqualität Brandenburg (sqb)“ oder die Durchführung beson-

ders aufwändiger Lehrveranstaltungen erreicht werden. Der so entstehende zeitli-

che Mehraufwand kann im Wege vorheriger Planung, in Absprache mit der Dekanin 

oder dem Dekan, durch eine Reduktion der Lehrverpflichtung kompensiert werden. 

Zu Paragraph 7a (Lehrverpflichtung der Akademischen Dozentinnen und Aka-

demischen Dozenten, Akademischen Juniordozentinnen und Akademischen 

Juniordozenten) 

Es handelt sich um einen neuen Paragraphen. Die Vorschrift legt eine Spannbreite 

für die Lehrverpflichtung der neugeschaffenen Positionen der Akademischen (Ju-

nior-)Dozentinnen und (Junior-)Dozenten mit der Schwerpunktsetzung in Wissen-

schaft und Forschung sowie in Wissenschaft und Lehre fest. Dabei wird eine Diffe-

renzierung angesichts der Schwerpunktsetzung sowie der Besetzung in befristeter 

Junior-Position und unbefristeter Senior-Position in der Höhe der Lehrverpflichtung 

vorgenommen. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Verordnung über die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten nach § 38 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes) 

Zur Überschrift 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Paragraph 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Brandenburgischen Polizeihochschulgesetzes) 

Zu Paragraph 1 (Geltungsbereich, Rechtsstellung) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Paragraph 14 (Berufung von Professorinnen und Professoren) 

Zu Absatz 1 

Es erfolgt eine Angleichung an die geänderte Formulierung des § 43 Absatz 1 Num-

mer 3 und des neu eingeführten § 43 Absatz 1 Satz 2 des Brandenburgischen Hoch-

schulgesetzes. Auf die Begründungen zu diesen Regelungen wird verwiesen. 

Zu Absatz 3 

Mit dieser Änderung wird ein Verweisungsfehler innerhalb des Brandenburgischen 

Polizeihochschulgesetzes korrigiert. 



 

 

Zu Absatz 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


